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A. Aufgaben des Landesbeauftragten für den Datenschutz 

1. Überblick 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz hat die Aufgabe, 

die Einhaltung der Datenschutzvorschriften bei den öf- 

fentlichen Stellen des Landesbereichs zu kontrollieren. 

Darüber hinaus hat er, Soweit dies gewünscht wird, die 

Verwaltung in Datenschutzfragen zu beraten, damit Ver- 

stöße von vornherein vermieden werden können, 

Der dritte Tätigkeitsbericht befaßt sich mit den Ergebnis- 

sen der Kontrolle und der Beratung in den einzelnen Be- 

reichen der Verwaltung. Schwerpunkte meiner Tätigkeit im 

Berichtszeitraum lagen in den Bereichen des Meldewesens, 

der Sozialleistungen, des Gesundheitswesens, der Schulen, 

der Wirtschaftsverwaltung und der öffentlich-rechtlichen 

Kreditinstitute. Bereichübergreifend wird in dem Bericht 

insbesondere zu organisatorischen und technischen Maßnah- 

men der Datensicherung Sowie zur datenschutzrechtlichen 

Beurteilung von On-line-Anschlüssen Stellung genommen, 

Von den Datenschutzbeauftragten wird oft erwartet, daß 

sie regelmäßig "Datenskandale", also besonders Schwer- 

wiegende Verstöße gegen Datenschutzvorschriften, Miß- 

brauch personenbezogener Daten oder grobe Verletzungen 

der Pflicht zur Datensicherung aufdecken, In der Praxis 

ergibt sich jedoch ein differenzierteres Bild, Einer- 

seits ist festzustellen, daß sich die Verwaltung um die 

Beachtung der Datenschutzvorschriften bemüht; in vielen 

Bereichen wird eine Verbesserung des Datenschutzes ange- 

strebt. Andererseits sind im Berichtszeitraum wiederum 

zahlreiche Verstöße gegen Datenschutzvorschriften be- 

kanntgeworden, über die in dem jeweiligen Sachzusammen- 

hang berichtet wird. In den meisten dieser Fälle hielt 

die Verwaltung ihr Verhalten in Verkennung der Rechtsla- 

ge für zulässig.



In ihrer Stellungnahme zu meinem zweiten Tätigkeitsbe- 

richt stellt die Landesregierung fest, daß sie in vie- 

len Punkten mit meiner Rechtsauffassung übereinstimmt, 

In einer Reihe von wichtigen und zum Teil grundsätzli- 

chen Fragen bestehen jedoch nach wie vor Meinungsverschie- 

denheiten. Die Klärung dieser Fragen wird letztlich den 

Gerichten überlassen bleiben müssen, die allerdings nicht 

von dem Landesbeauftragten für den Datenschutz, sondern 

nur von den betroffenen Bürgern angerufen werden können.



2. Kontrolle der Einhaltung der Datenschutzvorschriften 

a) Umfang der Kontrollbefugnis 

In meinem zweiten Tätigkeitsbericht (Vorlage 9/340, 

A.2.a) habe ich meine Rechtsauffassung zu dem Umfang 

der Kontrollbefugnis des Landesbeauftragten für 

den Datenschutz nach $ 26 Abs, 1 Satz 1 DSG NW im 

einzelnen dargelegt und begründet. Da die materiel- 

len Vorschriften des Datenschutzgesetzes nur Anwen- 

dung finden, wenn personenbezogene Daten in einer 

Datei verarbeitet oder aus einer Datei übermittelt 

werden, kann sich die Kontrolle insoweit nur auf 

die Datenverarbeitung in einer Datei oder die Daten- 

übermittlung aus einer Datei beziehen. Die in $ 26 

Abs. 1 Satz 1 DSG NW genannten anderen Vorschriften 

über den Datenschutz, zu denen auch Artikel 4 Abs. 2 

der Landesverfassung gehört, schützen den Bürger 

jedoch ohne Rücksicht darauf, ob seine Daten in 

einer Datei gespeichert sind. Dementsprechend hat 

der Landesbeauftragte die Einhaltung dieser anderen 

Vorschriften auch dann zu kontrollieren, wenn die 

Daten nicht in einer Datei gespeichert sind, son- 

dern in Akten oder sonstigen Unterlagen festgehal- 

ten werden. 

Die Landesregierung ist dieser Auffassung in ihrer 

Stellungnahme zu meinem zweiten Tätigkeitsbericht 

(Drucksache 9/1061, S. 3-4) erneut entgegengetreten. 

Der Ausschuß für Innere Verwaltung hat sich bei 

der Beratung meines ersten und zweiten Tätigkeits- 

berichts sowie der Stellungnahmen der Landesregie- 

rung zu diesen Tätigkeitsberichten in einer Klausur- 

tagung insbesondere mit dem Umfang der Kontrollbe- 

fugnis befaßt. Der Hauptausschuß, dem der zweite 

Tätigkeitsbericht und die Stellungnahme der Landes- 

regierung hierzu zur Mitberatung überwiesen worden 

war, hat ebenfalls diese Frage erörtert.



Auf Grund der Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Innere Verwaltung, der sich der Hauptausschuß 

angeschlossen hat (Drucksache 9/1314), hat der Land- 

tag in der Sitzung am 28. Januar 1982 in einem ein- 

stimmig gefaßten Beschluß zu der Frage des Umfangs 

der Kontrollbefugris die Auffassung vertreten, daß 

grundsätzlich von einer Begrenzung auf Dateien aus- 

zugehen sei. Zugleich hat der Landtag jedoch die 

Absicht der Landesregierung zur Kenntnis genommen, 

sich wie bisher nicht dagegen zu wenden, daß der 

Landesbeauftragte für den Datenschutz im Rahmen 

der Behandlung von Eingaben Betroffener auch ohne 

Dateibezug im Einzelfall Akten und sonstige Unter- 

lagen einsehen kann, Der Landtag erwartet auch von 

den Gebietskörperschaften und sonstigen Körperschaf- 

ten und Anstalten des Öffentlichen Rechts, daß sie 

der Praxis der Landesregierung folgen. 

Hierzu ist in der Debatte übereinstimmend darauf 

hingewiesen worden, daß der Bürger von der Kontroll- 

instanz erwartet, daß sie die rechtmäßige Erhebung 

und Nutzung seiner geschützten Daten überall über- 

prüfen darf. Bei dem rechtsuchenden Bürger würde 

es auf völliges Unverständnis stoßen, wenn eine 

zu seinem Rechtsschutz bei der Datenverarbeitung 

der öffentlichen Verwaltung eingerichtete Insti- 

tution in vielen Fällen keinerlei Hilfe bei der 

Aufklärung von Sachverhalten anbieten könne. Bei 

Eingaben von Betroffenen solle der Datenschutzbe- 

auftragte daher die Möglichkeit haben, Akten und 

sonstige Unterlagen einzusehen (Plenarprotokoll 

9/41, S. 2249-2254), 

In der mündlichen Berichterstattung für den Aus- 

schuß für Innere Verwaltung wurde darauf hingewie- 

sen, daß der Beschluß eine Zwischenlösung, ein 

Kompromiß zur vorläufigen Überbrückung der unter- 

schiedlichen Rechtsauffassungen darstelle. Daraus 

wird deutlich, daß die unterschiedlichen Rechts- 

auffassungen fortbestehen,



b) 

Der nach Artikel 77a Abs. 2 Satz 1 der Landesverfas- 

sung unabhängige und nur dem Gesetz unterworfene 

Landesbeauftragte für den Datenschutz muß sein Amt 

nach seiner Rechtsüberzeugung ausüben und hiernach 

auch über den Umfang seiner Befugnisse selbst be- 

finden. Eine Unterwerfung unter eine wie auch immer 

geartete "Schlichtung" wäre mit den Amtspflichten 

des Landesbeauftragten nicht vereinbar, Ich strebe 

keine Erweiterung meiner Befugnisse an, Schöpfe 

jedoch die mir nach meiner Auffassung durch das 

Gesetz übertragenen Befugnisse aus, Hierzu bin ich 

im Interesse der betroffenen Bürger verpflichtet, 

Wenngleich der Landtag meine Rechtsauffassung über 

den Umfang der Kontrollbefugnis nicht teilt, geht 

sein Beschluß davon aus, daß ich bei der Bearbei- 

tung von Eingaben ohne Dateibezug diese Rechtsauf- 

fassung zugrunde lege, Anderenfalls wäre mir eine 

Bearbeitung solcher Eingaben mangels Kompetenz ver- 

wehrt. Es bleibt abzuwarten, ob die Erfüllung der 

Aufgaben des Landesbeauftragten für den Datenschutz 

in dem Bereich der Datenverarbeitung außerhalb 

von Dateien auf der Grundlage des Beschlusses des 

Landtags möglich ist. 

Auskunfts-, Einsichts- und Zutrittsrecht 

Insbesondere auf Grund von Bürgereingaben war es 

erforderlich, Auskunftsersuchen an die betroffenen 

öffentlichen Stellen zu richten, Die Reaktion der 

Verwaltung auf solche Ersuchen war unterschiedlich, 

Zwar waren in der Mehrzahl der Fälle die erteilten 

Auskünfte ausführlich und vollständig. Ein Teil 

der ersuchten Stellen hat die gestellten Fragen 

jedoch zunächst gar nicht, lückenhaft oder nur sehr 

allgemein beantwortet. Dabei wurde deutlich, daß 

derartige Ersuchen von vielen Stellen nur als lästig



empfunden werden. Die Folge ist unnötiger Schrift- 

wechsel und zusätzlicher Verwaltungsaufwand, der 

unter dem Vorwurf vermeidbarer Bürokratie dann gern 

dem Datenschutz angelastet wird, 

In einigen Fällen ist meinem Auskunftverlangen 

nicht entsprochen worden. Begründet wurde dies mit 

dem Hinweis auf die Stellungnahme der Landesregie- 

rung zu der Frage der Kontrollbefugnis des Landes- 

beauftragen für den Datenschutz. Nach Abschluß 

der Beratung meiner beiden vorherigen Tätigkeits- 

berichte im Landtag habe ich die betroffenen öffent- 

lichen Stellen auf den Beschluß des Landtags vom 

28. Januar 1982 (oben A.2,a) hingewiesen und erneut 

um Beantwortung meiner Fragen ersucht. Es bleibt 

abzuwarten, inwieweit insbesondere die Gebietskör- 

perschaften der Erwarung des Landtags entsprechen, 

daß die erbetenen Auskünfte erteilt werden, Nur 

dann können die Eingaben im Interesse der daten- 

schutzsuchenden Bürger abschließend bearbeitet wer- 

den. 

Eine Reihe von Informationsbesuchen vertiefte das 

Bild von Organisation und Arbeitsabwicklung in un- 

terschiedlichen öffentlichen Bereichen und von dem 

jeweiligen Stand des Datenschutzes, Durch die Offen- 

heit und Auskunftsbereitschaft der angesprochenen 

Stellen wurde meine Arbeit wesentlich erleichtert, 

Bei zahlreichen Kontrollbesuchen wurden die Zulässig- 

keit der Verarbeitung personenbezogener Daten und 

die getroffenen organisatorischen und technischen 

Maßnahmen überprüft. Die Erfahrung zeigt, daß Er- 

gebnisse von Kontrollbesuchen nicht nur bei der 

kontrollierten Stelle ausgewertet werden. Häufig 

gibt diese den wesentlichen Inhalt meiner Prüfungs- 

mitteilung an andere öffentliche Stellen gleicher



Aufgabenstellung weiter. Ich begrüße dies Sehr, 

kann die Auswirkung der Kontrollbesuche auf diese 

Weise doch vervielfacht werden. 

c) Dateienregister 

Nach $ 27 Abs. 3 DSG NW sind die Behörden, Einrich- 

tungen und sonstigen öffentlichen Stellen des Lan- 

des, die Gemeinden und Gemeindeverbände sowie die 

sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden 

juristischen Personen des öffentlichen Rechts und 

deren Vereinigungen verpflichtet, die bei ihnen 

geführten Dateien beim Landesbeauftragten für den 

Datenschutz anzumelden und dabei die für die Füh- 

rung des Registers erforderlichen Angaben zu machen, 

% 2 Abs. 1 der Dateienregisterverordnung Nordrhein- 

Westfalen (DRegVO NW) bestimmt, daß die Anmeldung 

unverzüglich nach der erstmaligen Speicherung der 

Daten zu erfolgen hat, Dateien, die bei Inkraft- 

treten der Dateienregisterverordnung am 31. Dezember 1980 

bereits bestanden, waren bis zum 30. Juni 1981 anzu- 

melden. 

Nur ein geringer Teil der öffentlichen Stellen des 

Landesbereichs hat diesen Termin eingehalten. Le- 

diglich 585 öffentliche Stellen hatten insgesamt 

9.720 Dateien angemeldet, Mit Ausnahme der öffent- 

lich-rechtlichen Kreditinstitute hatte kein einzi- 

ger Bereich auch nur annähernd vollzählig gemeldet, 

Wiederholt mußte ich deshalb auf noch ausstehende 

Anmeldungen hinweisen und an die gesetzliche Pflicht 

zur Anmeldung erinnern. 

Inzwischen haben 2.246 speichernde Stellen 19.678 

Dateien zum Dateienregister angemeldet (Stand: 

31. März 1982). Von den vorliegenden Anmeldungen 

entfallen auf



- das allgemeine Register nach $ 27 Abs. 1 und 

2 DSG NW 15.161 Dateien 

- das gesonderte Register nach $ 27 Abs. 4 

Satz 2 DSG NW für Staatsanwaltschaft, Polizei 

sowie bestimmte Dateien der Landesfinanzbehör- 

den 1.796 Dateien 

- das gesonderte Register nach $ 27 Abs. 5 DSG NW 

für Eigenbetriebe und öffentlich-rechtliche Un- 

ternehmen 2.721 Dateien, 

Täglich gehen neue Anmeldungen ein. Für die nächste 

Zeit ist insbesondere die Anmeldung der Dateien 

eines etwa 2.000 meldepflichtige Stellen umfassen- 

den Bereichs zu erwarten, Gleichwohl läßt sich ge- 

genwärtig noch nicht abschätzen, wann der Aufbau 

der Register abgeschlossen sein wird und wieviele 

Dateien die Register beim Landesbeauftragten für 

den Datenschutz letztlich enthalten werden. 

Die Register können deshalb ihren Zweck derzeit 

nur beschränkt erfüllen. Ein weiterer Mangel in 

der Aussagefähigkeit ergibt sich aus dem noch großen 

Anteil fehlerhafter Anmeldungen, 

So haben sich öffentliche Stellen in einer Reihe 

von Fällen mit dem Hinweis auf ihre Veröffentli- 

chungen nach $ 15 DSG NW begnügt und hierbei ganz 

offensichtlich verkannt, daß die Führung des Dateien- 

registers nach $ 27 Abs, 1 und 2 DSG NW andere An- 

gaben erforderlich macht. In anderen Fällen erfolg- 

te die Anmeldung in einer Weise, die nach Form und 

Inhalt erheblich von dem Muster der Anlage zu $ 1 

der Dateienregisterverordnung abweicht. Vielfach 

enthielten verwendete Meldevordrucke, soweit sie



dem vorgegebenen Muster entsprachen, zu geforder- 

ten Angaben keinerlei oder nur unvollständige Ein- 

tragungen. Häufig auch erfolgten Anmeldungen unter 

Verwendung ungenauer Sammelbegriffe oder allzu all- 

gemein gehaltener und damit unklarer Angaben, ins- 

besondere zu den Aufgaben, zu deren Erfüllung die 

Kenntnis der Daten erforderlich ist, sowie zu den 

Voraussetzungen für ihre Übermittlung. 

Sicherlich hätte die Fehlerquote geringer ausfal- 

len können, wenn die erläuternden Hinweise, die 

der Innenminister mit Runderlaß vom 31. März 1981 

{MBl. NW. S. 648) gegeben hat, von den meldepflich- 

tigen Stellen in zureichendem Maße beachtet worden 

wären. Schon in meinem vorjährigen Tätigkeitsbericht 

habe ich darauf hingewiesen, daß das Register seinen 

Zweck nur erfüllen kann, wenn die Angaben zu den 

Dateien klar, übersichtlich und vollständig sind. 

Es wird auch weiterhin Aufgabe des Landesbeauftrag- 

ten sein, auf die Berichtigung fehlerhafter Anmel- 

dungen hinzuwirken, 

Hierbei ist er auf eine gute Zusammenarbeit mit 

den meldepflichtigen Stellen und insbesondere auch 

mit den Aufsichtsbehörden angewiesen, Erste Gesprä- 

che mit Aufsichtsbehörden, Verbänden, aber auch 

den speichernden Stellen selbst lassen hoffen, das 

erforderliche Verständnis für die Notwendiskeit 

von Änderungs- und Neuanmeldungen und den damit 

verbundenen Verwaltungsaufwand zu finden, 

Zweifel sind entstanden, nach welchen Vorschrif- 

ten die Sozialleistungsträger des Landesbereichs 

die Anmeldungen zum Dateienregister vorzunehmen 

haben. Mit Wirkung vom 1. Januar 1981 ist das Zehn. 

te Buch des Sozialgesetzbuches (SGB X) in Kraft 

getreten. In $ 79 Abs. 3 SGB X wird zwar festgelegt,
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daß für die Sozialleistungsträger die Vorschriften 

des zweiten Abschnittes des Bundesdatenschutzge- 

setzes auch gelten, Soweit der Datenschutz durch 

Landesgesetz geregelt ist. Nach Auffassung der Da- 

tenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder 

gelten aber für die in $ 35 des Ersten Buches des 

Sozialgesetzbuches (SGB I) genannten Leistungsträ- 

ger, soweit sie der Kontrolle eines Landesbeauf- 

tragten für den Datenschutz unterliegen, die den 

88 19 bis 21 BDSG entsprechenden Verfahrensvorschrif- 

ten des jeweiligen Landesdatenschutzgesetzes, Da- 

mit gelten auch für die Führung des Dateienregisters 

als einem Kontrollinstrument des Landesbeauftrag- 

ten die landesrechtlichen Vorschriften, und zwar 

auch dann, wenn sie umfassender als das Bundesdaten- 

schutzgesetz sind (wie $ 27 Abs. 1 DSG NW gegenüber 

$ 19 Abs. 4 BDSG, der die Führung eines Registers 

auf automatisch betriebene Dateien beschränkt). 

Diese Auffassung wird vom Innenminister des Landes 

Nordrhein-Westfalen geteilt. Ein in Bund und Län- 

dern einheitliches Verfahren konnte jedoch bisher 

noch nicht erreicht werden. 

Durchsetzungsmöglichkeiten 
  

In Hinblick auf die überwiegend aufgeschlossene 

Haltung der Öffentlichen Verwaltung konnte ich mich 

im Berichtszeitraum wiederum weitgehend auf Empfeh- 

lungen nach $ 26 Abs. 2 DSG NW beschränken, Auch 

dort, wo meine Vorstellungen auf Vorbehalte trafen, 

ist meinen Empfehlungen zur Verbesserung des Da- 

tenschutzes im wesentlichen Folge geleistet worden, 

In drei Fällen habe ich von der Möglichkeit einer 

förmlichen Beanstandung nach $ 30 DSG NW Gebrauch 

gemacht. Anlaß war die Verletzung des Sozialgeheim-
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nisses bei der Überweisung von Sozialhilfeleistungen, 

die automatische Gesprächsdatenerfassung bei priva- 

ten Ferngesprächen unter Verstoß gegen $ 3 Abs, 1 DSG NW 

und Artikel 10 Abs. 1 GG sowie eine die Verantwortung 

des Auftraggebers in unzulässiger Weise einschränken- 

de Regelung der Programmfreigabe bei Datenverarbei- 

tung im Auftrag. 

Zweimal hatte ich Veranlassung, mich nach $ 31 

Abs. 3 DSG NW an den Landtag zu wenden, So habe 

ich dem Landtag gegenüber zum Entwurf eines Verfas- 

sungsschutzgesetzes Stellung genommen (Vorlage 9/348), 

da die in dem Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen 

nicht ausreichend erschienen, um einen angemesse- 

nen, den Besonderheiten dieses Bereiches Rechnung 

tragenden Datenschutz zu gewährleisten, Ferner ha- 

be ich eine Stellungnahme zum Entwurf eines Melde- 

gesetzes abgegeben (Vorlage 9/711). Obwohl der Ent- 

wurf als Beitrag zu mehr Rechtsklarheit im Melde- 

wesen grundsätzlich zu begrüßen ist, halte ich Ände- 

rungen für erforderlich, um den Anforderungen des 

Datenschutzes Rechnung zu tragen. 

Auch im Rahmen meiner Öffentlichkeitsarbeit war 

ich nach wie vor bemüht, den Datenschutzbelangen 

Geltung zu verschaffen. Hier gilt es, ein Daten- 

schutzbewußtsein zu entwickeln, das den Bürger in 

die Lage versetzt, den Umfang seiner Datenschutz- 

rechte zu erkennen, Der über seine Rechte informierte 

Bürger kann weitgehend selbst dafür sorgen, daß seine 

Privatsphäre wirksam geschützt wird. Letztlich träst 

er damit auch dazu bei, Verstöße gegen den Daten- 

schutz einzuschränken, 

Vereinzelte Kritik an einer Öffentlichkeitsarbeit 

auch des Landesbeauftragten für den Datenschutz 

übersieht, daß Datenschutz nicht Selbstzweck ist.
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Das externe Kontrollorgan Datenschutzbeauftragter 

wurde erst geschaffen, als offenbar wurde, daß die 

interne Kontrolle der Verwaltung vor dem Hintergrund 

der technischen Versuchung nicht ausreichen würde, 

um den Bürger den grundrechtlich geschützten Frei- 

raum zu erhalten, 

Eine Demokratie kann nur bestehen, wenn der Bürger 

sich voll mit ihr identifiziert. Das setzt voraus, 

daß er die Strukturen durchschaut und damit Scheu 

und Vorbehalte verliert. Gleichwohl gibt es Stimmen, 

die dem Datenschutzbeauftragten, will er hier auf- 

klärend und informativ wirken, Machtstreben anzu- 

lasten suchen. Sie sprechen von einem Zusammenspiel 

mit den Medien (Konflikt-Journalismus), das wesent- 

lich zur Verfestigung von Vorurteilen beim Bürger 

gegenüber der Verwaltung beitragen würde, 

Wer so denkt und argumentiert, verkennt nicht nur 

die Mündigkeit des Bürgers, sondern auch die große 

Chance, die dem Staat im mündigen Bürger erwächst - 

eine Chance, die nicht zuletzt im Hinblick auf den 

Abbau von Staatsverdrossenheit nicht hoch genug 

bewertet werden kann. 

Zahlreiche Anforderungen von Informationsmaterial 

und Fragen zu bereichspezifischen Problemen im 

Berichtszeitraum machen deutlich, daß in der Öffent- 

lichkeit ein gestiegenes Bedürfnis besteht, sich 

über den Datenschutz zu informieren. 

Neben der Informationsschrift "Der Bürger und seine 

Daten" und meinen beiden bisherigen Tätigkeitsbe- 

richten, die in gedruckter Form vorliegen, Steht 

für den Bürger seit kurzem die Sammlung "Vorschrif- 

ten zum Datenschutz in Nordrhein-Westfalen" zur 

Verfügung. Diese Schrift habe ich herausgegeben,
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da immer wieder nach Texten der Datenschutzgesetze 

und sonstiger Datenschutzvorschriften gefragt wird. 

Sie soll über in Nordrhein-Westfalen geltende Da- 

tenschutzvorschriften informieren, Die Vorschriften 

der Kirchen über den Datenschutz, eine Zusammen- 

stellung von Kommentaren zum Bundesdatenschutzge- 

setz und zum Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen 

sowie eine Übersicht über die Zuständigkeit der 

verschiedenen Kontrollinstanzen ergänzen diese Samn- 

lung. 

Der auf die Aus- und Weiterbildung bezogenen Öffent- 

lichkeitsarbeit messe ich ebenfalls große Bedeutung 

bei. So habe ich es begrüßt, wenn Behörden und 

interessierte Betriebe Informationsmaterial zur Schu- 

lung ihrer Mitarbeiter angefordert haben, Erfreulich 

ist auch, daß die allgemein- und berufsbildenden 

Schulen den Datenschutz in zunehmendem Umfang im 

Unterricht darstellen. Der Bitte von Lehrern und 

Schülern um Informationsmaterial bin ich deshalb 

gerne nachgekommen, In einzelnen Fällen haben Mit- 

arbeiter meines Hauses Informationsveranstaltungen 

mit verschiedenen Themenschwerpunkten durchgeführt,
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3. Zusammenarbeit mit den anderen Datenschutzkontrollinstanzer 

a) Datenschutzbeauftragte 

Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes 

und der Länder hat im Bereichtszeitraum dreimal 

getagt. In den Sitzungen im April, September und 

Dezember 1981 wurden unter anderem folgende Themen 

behandelt: 

- Auswirkungen des Zehnten Buches des Sozialgesetz- 

buches (SGB X), 

- Sozialbericht für Abhängigkeitskranke, 

- Krebsregister, 

- Datenschutz bei den Sicherheitsbehörden (Vorläufige 

Richtlinien für erkennungsdienstliche Maßnahmen, 

Polizeigesetze, Verfassungsschutzgesetze), 

- Zentralnamenkarteien der Staatsanwaltschaft, 

- Landesmeldegesetze, Datensatz für das Meldewesen, 

- Kontrollmitteilungen von öffentlichen Stellen 

an die Finanzänter, 

- Datenschutz im Archivwesen, 

- On-line-Anschlüsse, 

Auf dem Gebiet der organisatorischen und technischen 

Fragen des Datenschutzes wurde die Zusammenarbeit 

der Datenschutzbeauftragten intensiviert, Ein Arbeits- 

kreis wurde eingerichtet, der vor allem dem Erfahrungs- 

austausch dienen soll, Geplant ist unter anderem eine 

laufende gegenseitige Information über Schwachstellen 

an Hardware und überregional eingesetzter Software,



b) Aufsichtsbehörden für den nicht-öffentlichen Bereich 

Mit dem Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen 

als oberster Aufsichtsbehörde für den Datenschutz im 

nicht-öffentlichen Bereich ist ein näherer Meinungs- 

austausch aufgenommen worden, Gegenstand sind insbe- 

sondere datenschutzrechtliche Fragen, die gleicher- 

maßen im Öffentlichen wie im nicht-öffentlichen 

Bereich auftreten. Hierzu gehören insbesondere Fragen 

zur Datenverarbeitung bei kommunalen Verkehrsbetrie- 

ben (Schwarzfahrerdateien) und im Bereich des Kredit- 

wesens (Datenübermittlung an die Schufa, Bankauskunft), 

Der Meinungsaustausch soll fortgesetzt werden,



4. Personal 

Nach den bisherigen Erkenntnissen kann davon ausge- 

sangen werden, daß die derzeitige zahlenmäßige Aus- 

stattung der Dienststelle des Landesbeauftragten 

für den Datenschutz mit Planstellen und Stellen 

für 35 Mitarbeiter bis auf weiteres ausreichend 

ist. Die Besetzung der zur Verfügung stehenden Plan- 

stellen kann im wesentlichen als abgeschlossen an- 

gesehen werden. Nicht besetzt sind weiterhin drei 

Stellen für Sachbearbeiter im Angestelltenverhältnis, 

deren Umwandlung in Planstellen und Stellen des 

höheren Dienstes bereits für die Haushaltsjahre 

1981 und 1982 beantragt worden war, Für das Haushalts- 

Jahr 1983 ist erneut die Umwandlung dieser Stellen 

beantragt worden. 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz ist sich 

bewußt, daß auch bei der Personalausstattung seiner 

Dienststelle die angespannte Finanzlage des Landes 

nicht unberücksichtigt bleiben kann. Der angemeldete 

Stellenbedarf ist jedoch zur Erfüllung der durch 

das Gesetz übertragenen Aufgabe einer wirksamen 

Datenschutzkontrolle notwendig. Er ist unter Anlegung 

strengster Maßstäbe ermittelt worden,
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Zum Grundrecht auf Datenschutz 

Seit Beginn meiner Tätigkeit habe ich die Auffassung ver- 

treten, daß nach Artikel 4 Abs, 2 der Landesverfassung jeder 

Umgang Öffentlicher Stellen mit personenbezogenen Daten, 

also jedes Erheben, Sammeln, Festhalten, Nutzen und Weiter- 

geben solcher Daten als Eingriff in das Grundrecht auf Daten- 

schutz einer gesetzlichen Grundlage bedarf, sofern keine 

Einwilligung des Betroffenen vorliegt. In meinem zweiten 

Tätigkeitsbericht habe ich mich eingehend mit den gegen 

diese Auffassung vorgebrachten Einwendungen auseinander- 

gesetzt. Ich sehe mich in meiner Rechtsauffassung durch 

das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster vom 

30. Juni 1981 (NVwZ 1982, S, 135) bestätigt. 

Zwar äußert sich das Gericht nicht ausdrücklich zu der Frage, 

ob jeder behördliche Umgang mit personenbezogenen Daten unter 

dem Gesetzesvorbehalt Steht. Hierzu bestand auch keine Ver- 

anlassung. Der Rechtsstreit betraf eine Melderegisteraus- 

kunft, also eine Übermittlung aus einer Datei, Das Gericht 

führt hierzu aus, daß Eingriff im Sinne des Artikels 4 Abs. 2 

der Landesverfassung zumindest jedes behördliche Speichern, 

Übermitteln, Verändern und Löschen personenbezogener Daten 

aus bzw. in Dateien ist, Satz 1 dieser Vorschrift ziele 

auf einen umfassenden Schutz der personenbezogenen Daten 

des einzelnen ab. Die Formulierung des Satzes 2 enthalte 

keinerlei Einschränkungen des Begriffs des Eingriffs, 

erfasse mithin alle, nicht etwa nur bestimmte gewichtige 

Eingriffe, Bei der Auslegung von Grundrechten sei in 

Zweifelsfällen diejenige zu wählen, welche die juristische 

Wirkungskraft der Grundrechtsnorm am stärksten entfalte. 

Die juristische Wirkungskraft des Grundrechts auf Daten- 

schutz entfalte sich am Stärksten, wenn der Begriff des 

Eingriffes möglichst weit ausgelegt werde, Der gegenteiligen 

Ansicht der Landesregierung in ihrer Stellungnahme zu meinem 

ersten Tätigkeitsbericht (Drucksache 9/3151, S. 4) könne 

nicht gefolgt werden.
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Damit bringt das Gericht zum Ausdruck, daß es nicht auf 

die Sensibilität der Daten oder die Schwere der Belastung 

des Betroffenen ankommt, Selbst die Verarbeitung einfacher 

Adreßdaten ist danach als Eingriff anzusehen, Das gleiche 

muß aber auch gelten, wenn die Daten nicht in einer Datei 

verarbeitet werden. Denn es ist unbestritten, daß Artikel 4 

Abs. 2 der Landesverfassung unabhängig davon gilt, ob die 

Daten in einer Datei gespeichert oder in Akten oder sonstigen 

Unterlagen festgehalten werden (vgl. Hunsche in Ruckriegel/ 

v.d.Groeben/Hunsche, Datenschutz und Datenverarbeitung in 

Nordrhein-Westfalen, Art. 4 Anm. 5, sowie die Antwort der 

Landesregierung auf eine Kleine Anfrage, Drucksache 9/254). 

Das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster sollte Veran- 

lassung geben, die personenbezogene Informationsverarbeitung 

für alle Bereiche auf eine gesetzliche Grundlage zu stellen, 

wie ich dies bereits in meinem ersten und erneut in meinem 

zweiten Tätigkeitsbericht gefordert habe. Dies braucht keine 

Bürokratisierung zur Folge zu haben, Soweit nicht ohnehin 

bereichspezifische Regelungen geschaffen werden müssen, die 

für Dateien wie für Akten und sonstige Unterlagen gelten, 

kann dem Erfordernis einer gesetzlichen Grundlage der 

personenbezogenen Informationsverarbeitung bereits dadurch 

Rechnung getragen werden, daß die Beschränkung des Anwendungs- 

bereichs des Datenschutzgesetzes auf Dateien aufgehoben wird. 

Es ist zu hoffen, daß der Bundesgesetzgeber bei der Novellierung 

des Bundesdatenschutzgesetzes hiermit den Anfang macht, 

In meinem ersten Tätigkeitsbericht hatte ich die Grundsätze 

dargelegt, von denen ich mich bei der Kontrolle der Einhaltung 

von Artikel 4 Abs. 2 der Landesverfassung leiten lasse. Über 

diese Grundsätze hinaus ergeben sich aus dem Grundrecht auf 

Datenschutz bei der vom Oberverwaltungsgericht Münster ge- 

forderten weiten Auslegung folgende weitere Ansprüche des 

des Betroffenen:



1. 
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Soweit nicht bereits $ 16 DSG NW ein Auskunftsrecht für 

in Dateien gespeicherte Daten vorsieht, kann aus dem 

Grundrecht auf Datenschutz ein allgemeines Akteneinsichts- 

oder Auskunftsrecht des Betroffenen hergeleitet werden, 

Denn um die aus dem Grundrecht folgenden Ansprüche auf 

Berichtigung, Löschung oder Sperrung wirksam geltend 

machen zu können, muß der Betroffene die über ihn fest- 

gehaltenen Daten kennen, Dieses Akteneinsichts- oder 

Auskunftsrecht wird allerdings dort seine Grenze finden 

müssen, wo ein überwiegendes Interesse der Allgemeinheit 

Geheimhaltung gebietet (vgl. hierzu Urteil des Verwaltungs- 

gerichts Köln vom 31. März 1980, DVR 1981, S. 172, 173). 

Erteilt eine Öffentliche Stelle dem Betroffrenen eine Be- 

scheinigung mit personenbezogenen Daten zum Zweck der Vor- 

lage bei Dritten, so findet zwar keine Weitergabe durch die 

öffentliche Stelle statt. Da der Betroffene in seiner Ent- 

scheidung, ob er von der Bescheinigung Gebrauch macht und 

dadurch selbst Daten offenbart, oftmals Zwängen unterliegt, 

kann aus dem Grundrecht auf Datenschutz die Verpflichtung 

der öffentlichen Stelle hergeleitet werden, in die Be- 

scheinigung nur solche Daten aufzunehmen, die für den 

Verwendungszweck der Bescheinigung erforderlich sind.
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C. Datenschutz in den Bereichen der Verwaltung 

1. Meldewesen 

a) Meldegesetz Nordrhein-Westfalen 
  

Die Länder sind verpflichtet, ihr Melderecht bis 

zum 22, August 1982 dem Melderechtsrahmengesetz 

(MRRG) des Bundes anzupassen ($ 23 MRRG). Nordrhein- 

Westfalen ist auf diesem Wege am weitesten fortge- 

schritten, Die Landesregierung hat am 28, Januar 1982 

durch den Innenminister den Entwurf eines Meldegesetzes 

für das Land Nordrhein-Westfalen im Landtag eingebracht. 

Der Entwurf befindet sich derzeit in den Ausschußbera- 

tungen, 

Der Unterausschuß "EDV im Einwohnerwesen" des Arbeits- 

kreises II der Ständigen Konferenz der Innenminister/ 

-senatoren der Länder hatte hierzu einen Formulie- 

rungsvorschlag für ein Landesmeldegesetz (E-LMG) erar- 

beitet, Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und 

der Länder haben Sich mit diesem Formulierungsvorschlag 

eingehend befaßt und dazu eine Stellungnahme beschlos- 

sen, die ich dem Innenminister des Landes Nordrhein- 

Westfalen zugeleitet habe, 

Leider haben nur wenige der Vorschläge der Datenschutzbe- 

auftragten in dem Gesetzentwurf der Landesregierung 

Berücksichtigung gefunden. Das gilt auch für meine 

ergänzenden Vorschläge, die ich in einer Besprechung 

mit dem Innenminister zu dem Entwurf eines Meldegesetzes 

gemacht habe. 

Ich habe mich nunmehr an den Landtag gewandt und 

ihm meine Steliungnahme zu dem Gesetzentwurf der 

Landesregierung zugeleitet. Darin habe ich darauf 

hingewiesen, daß, soweit der Landesgesetzgeber bei
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der Anpassung des Landesmelderechts Gestaltungs- 

freiheit hat, die insgesamt datenschutzfreundliche 

Grundkonzeption des Rahmengesetzes erhalten bleiben 

müsse, 

In bewußtem Gegensatz zu früheren Entwürfen für 

ein Bundesmeldegesetz und in Abkehr von früheren 

Planungen, ein umfassendes Einwohnerinformationssystenm 

mit vielfältigen Datenverknüpfungen der verschieden- 

sten Verwaltungsbereiche zu schaffen, beschränkt 

das Melderechtsrahmengesetz die Aufgabe der Melde- 

behörden darauf, die Identität und die Wohnungen 

der Einwohner festzustellen und nachzuweisen ($ 1 Abs, 

MRRG). Deshalb darf auch das Landesmelderecht keine 

Öffnung des Meldewesens zu einem allgemeinen Infor- 

mationssystem über die Einwohner zulassen, Soweit 

durch Landesgesetz bestimmt werden kann, daß über 

den Datenkatalog des Melderechtsrahmengesetzes 

($ 2 Abs, 1 und 2 MRRG) hinaus für die Erfüllung 

von Aufgaben der Länder weitere Daten gespeichert 

werde dürfen ($ 2 Abs. 3 MRRG), müssen diese Aufga- 

ben nach der Grundkonzeption des Melderechtsrahmen- 

gesetzes in engem Zusammenhang mit der Aufgabe der 

Identitäts- und Wohnungsfeststellung Stehen. 

Da der Gesetzentwurf der Landesregierung den Anforde- 

rungen des Datenschutzes nicht in vollem Umfang ent- 

spricht, habe ich insbesondere folgende Änderungen 

vorgeschlagen: 

- Verzicht auf Erhebung und Speicherung des 

Berufs im Melderegister; 

- Verzicht auf Speicherung der Seriennummer des 

Personalausweises und des Passes im Melderegister; 

- Verzicht auf Speicherung von Daten im Melderegister, 

die in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit der
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Aufgabe der Identitäts- und Wohnungsfeststellung 

stehen; 

gesetzliches Verbot, als "Hinweise zum Nachweis 

der Richtigkeit gespeicherter Daten" weitere Daten 

zu Speichern, die wesentlich sensibler als die 

Meldedaten sein können; 

Verwendungsbeschränkungen für das gespeicherte 

Ordnungsmerkmal, um der Gefahr der Entstehung 

eines allgemeinen Personenkennzeichens zu begeg- 

nen; 

Beschränkung der Daten, die für eine Nebenwohnung 

erhoben und gespeichert werden dürfen; 

Beschränkung der Daten, die nach Wegzug eines 

Einwohners weiterhin gespeichert werden dürfen; 

wirksamerer Datenschutz für die von den Meldebehör- 

den an Archive abgegebenen Daten; 

Beschränkung der Daten, die bei der Abmeldung 

anzugeben sind, um dem Bürger das Ausfüllen des 

vollständigen Meldescheins zu ersparen; 

Verzicht auf die Mitwirkung des Wohnungsgebers 

(Vermieters) bei der Abmeldung; 

Schutz der Meldescheine für Beherbergungsstätten 

vor unbefugter Einsichtnahme durch Dritte (etwa 

durch private Ermittler); 

Widerspruchsrecht des Bürgers gegen die Datenüber- 

mittlung an Adreßbuchverlage oder gegen die Ver- 

öffentlichung in einem nach Straßen und Häusern 

gegliederten Einwohnerverzeichnis, um ihn vor 

Straftaten und Belästigungen zu Schützen,
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Es bleibt abzuwarten, in welcher Fassung der Landtag 

das neue Meldegesetz verabschieden wird. 

Datensatz für das Meldewesen 

Unter Beteiligung des Unterausschusses "EDV im Ein- 

wohnerwesen" des Arbeitskreises II der Ständigen 

Konferenz der Innenminister/-senatoren ist der 1973 

entworfene bundeseinheitliche "Datensatz für das 

Einwohnerwesen - Teil Meldewesen" überarbeitet wor- 

den. Der ursprünglichen Fassung lag der Gedanke 

eines weitgehend bundeseinheitlichen und automati- 

siert vollziehbaren Einwohnermeldewesens zugrunde. 

Die Einheitlichkeit war erforderlich, um die Daten- 

sätze mit Hilfe des Personenkennzeichens (PK) innerhalb 

der Bundesländer, zwischen den Bundesländern und 

mit anderen Behörden austauschen zu Können, Nach 

Abkehr des Melderechtsrahmengesetzes von der Vorstel- 

lung eines eindeutig identifizierenden Personenkenn- 

zeichens und eines offensiv zu betreibenden Datenaus- 

tauschs ist die Notwendigkeit, im Meldewesen einen 

bundeseinheitlichen Datensatz einzuführen, in Frage 

zu stellen. 

Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder 

haben sich eingehend mit dem überarbeiteten Datensatz 

befaßt. In ihrer gemeinsamen Stellungnahme, die 

von mir dem Innenminister des Landes Nordrhein-West- 

falen zugeleitet worden ist, haben sie ungeachtet 

der Zweifel an der Notwendigkeit eines bundeseinheit- 

lichen Datensatzes inbesondere darauf hingewiesen, 

daß bei zahlreichen Datenfeldern des "Datensatzes 

für das Meldewesen" eine Rechtsgrundlage für die 

Speicherung im Melderegister nicht ersichtlich ist. 

Im übrigen werde in dem Datensatz die vom Melderechts- 

rahmengesetz eröffnete Möglichkeit, Hinweisdaten 

zu den zulässigen Angaben im Melderegister zu Speichern, 

zu weitgehend in Anspruch genommen und führe zu einer 

faktischen Erweiterung des Datenkataloges des $ 2 MRRG.
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Die Einführung einer weiteren Kategorie von Datenfel- 

dern, den "Verarbeitungsdaten" wirft nach Auffassung 

der Datenschutzbeauftragten die grundsätzliche Frage 

nach der Zulässigkeit solcher Daten auf, die offenbar 

weder nach $ 2 Abs. 1 oder 2 MRRG zulässige Angaben 

noch erforderliche Hinweise darstellen, Eine Erweite- 

rung des gesetzlich abschließend vorgeschriebenen Da- 

tenkatalogs für das Meldewesen durch Einführung von 

"Yerarbeitungsdaten" ist daher abzulehnen. 

Es ist zu hoffen, daß der Stellungnahme der Datenschutz- 

beauftragten bei den Beratungen in den zuständigen 

Gremien Rechnung getragen wird, 

Datenübermittlung an nicht-öffentliche Stellen 

Das Oberverwaltungsgericht Münster hat bereits in 

seinem Beschluß vom 4. April 1979 (NJW 1979, S. 2221) 

die Auffassung vertreten, daß neben $ 36 Abs. 2 DSG NW 

für Auskünfte aus dem Melderegister $ 13 Abs. 1 

Satz 1 DSG NW nicht ergänzend anzuwenden Sei, In 

seinem Urteil vom 30. Juni 1981 {NVwZ 1982, S. 135) hat 

das Oberverwaltungsgericht nunmehr diese Auffassung 

nach erneuter Prüfung der Sach- und Rechtslage bestä- 

tigt. Es hat darauf hingewiesen, daß Auskünfte aus 

dem Melderegister nur Namen, akademische Grade und 

Anschriften enthalten dürfen und eine weitergehende 

Auskunft unzulässig ist, Danach kann die von mir 

bisher vertretene Ansicht, daß unter den Voraussetzun- 

gen des $ 13 Abs, 1 Satz 1 DSG NW auch weitere Daten 

übermittelt werden dürften (C.1.a meines ersten, 

C.1.c meines zweiten Tätigkeitsberichts), nicht auf- 

recht erhalten werden. Auch die von dem Innenminister 

mit Runderlaß vom 9. Dezember 1980 (MBl. NW. 1980 

S. 2930) empfohlene Vorabanwendung der Regelung 

des Melderechtsrahmengesetzes über Melderegisteraus- 

künfte ($ 21 MRRG), die einen noch weitergehenden 

Eingriff vorsieht, ist nach Auffassung des Gerichts 

mangels gesetzlicher Grundlage nicht zulässig.
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Nach der Rechtsprechung des OÖberverwaltungsgerichts 

Münster war daher die Übermittlung der Anschriften 

der 20- bis 40-jährigen Personen an den Bundesverband 

der Deutschen Sozialversicherten e.V. zwecks Ausstel- 

lung von Röntgenpässen nicht möglich, da neben den 

Namen und Anschriften auch Angaben über die Zugehörig- 

keit zu einer Altersgruppe übermittelt werden sollten, 

Die gewünschten Daten durften daher nur mit Einwilli- 

gung der Betroffenen übermittelt werden ($ 3 Satz 1 

Nr. 2 DSG NW). Der von dem Bundesverband der Deutschen 

Sozialversicherten e,V. angestrebte Zweck kann aller- 

dings auch mit geringerem Aufwand und ohne Übermittlung 

personenbezogener Daten aus dem Melderegister erreicht 

werden, wenn die untersuchenden Stellen (Krankenhäuser, 

Röntgenärzte) die Röntgenpässe bei der Untersuchung 

aushändigen und Sie dabei gleich mit der ersten 

Bintragung versehen, 

In vielen Fällen, in denen Vereine um Übermittlung 

von Anschriften bitten, kann der damit angestrebte 

Zweck auf datenschutzrechtlich unbedenkliche Weise 

mit geringerem Aufwand als dem der Einholung der 

Einwilligung der Betroffenen auch dadurch erreicht 

werden, daß von dem Verein vorbereitete Schreiben an 

die Betroffenen durch die Gemeinde adressiert und 

versandt werden. Auf diese Weise könnte auch an 

Angehörige bestimmter Personengruppen ohne Übermitt- 

lung ihrer Daten an Dritte herangetreten werden, 

Datenschutzrechtliche Fragen stellten sich auch bei 

der Erteilung von Meldebescheinigungen durch die 

Meldebehörden,. Die Erteilung einer Meldebescheinigung 

ohne Wissen des Betroffenen an einen Autohändler 

zur Anmeldung eines Fahrzeugs war allerdings daten- 

schutzrechtlich nicht zu beanstanden, Nach $ 23 

Abs. 1 der Straßenverkehrszulassungsordnung ist 

die Zuteilung des amtlichen Kennzeichens für ein 

Kraftfahrzeug durch den Verfügungsberechtigten bei
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der Verwaltungsbehörde (Zulassungsstelle) zu bean- 

tragen. Der Antrag muß unter anderem folgende Anga- 

ben über denjenigen enthalten, für den das Fahrzeug 

zugelassen werden soll: Vorname, Name, Geburtstag, 

Geburtsort, Anschrift. 

Da der Betroffene den Autohändler beauftragt hatte, 

das Fahrzeug anzumelden, war der Autohändler berech- 

tigt, die dafür benötigten Daten bei der Meldebehörde 

anzufordern. Die Meldebehörde durfte diese Daten 

auch übermitteln, da durch die Beauftragung des 

Autohändlers zur Anmeldung des Fahrzeugs auch die 

nach $ 3 Satz 1 Nr. 2 DSG NW erforderliche Einwil- 

ligung des Betroffenen erteilt war. Unter den gege- 

benen Umständen reichte diese Form der Einwilligung 

aus ($ 3 Satz 2 DSG NW). 

Für die Übermittlung personenbezogener Daten nach 

% 36 Abs. 2 Satz 1 DSG NW ist es zur Identifizierung 

des Gesuchten erforderlich, daß die Person, auf 

die sich die Auskunft beziehen soll, vom Empfänger 

bezeichnet wird. Für die Bezeichnung des Betroffe- 

nen ist es notwendig, aber auch ausreichend, wenn 

das Vorbringen des Auskunftsuchenden bei der Melde- 

behörde die Überzeugung entstehen läßt, daß der 

Betroffene für die Erteilung der gewünschten Auskunft 

hinreichend bestimmt ist, Hat die Meidebehörde Zwei- 

fel an der Identität des Betroffenen mit der von 

dem Auskunftsuchenden genannten Person, muß entweder 

die Übermittlung unterbleiben oder der Auskunftsuchende 

um Angabe weiterer Identifizierungsdaten gebeten 

werden, damit die Zweifel entweder ausgeräumt oder 

bestätigt werden. 

Zweifel an der Identität des Betroffenen können 

sich nicht nur dann ergeben, wenn der Auskunftsu- 

chende nur den Namen genannt hat und mehrere Per- 

sonen des gleichen Namens gemeldet sind, Auch wenn 

nur eine Person gemeldet ist und Identifizierungs-



- 27 - 

daten, wie etwa eine angegebene frühere Anschrift, 

nicht übereinstimmen, ist eine Prüfung angezeigt, 

ob der Betroffene mit der gesuchten Person identisch 

ist, Es mag zwar zutreffen, daß eine frühere An- 

schrift kein zuverlässiges Identifizierungsdatum 

ist, da sich viele gesuchte Personen unangemeldet 

unter der Anschrift aufhalten, die sie etwa bei 

Firmen und Banken angegeben haben. Gerade der an 

mich herangetragene Fall zeigt aber, daß nicht grund- 

sätzlich davon ausgegangen werden kann, daß eine 

Person, die unter einer Anschrift gemeldet ist und 

sich im Zweifel auch dort aufhält, mit einer Person 

identisch ist, die dem Auskunftsuchenden eine An- 

schrift angegeben hat, unter der sie niemals gemeldet 

war. 

In diesem Fall hatte eine Bank um die neue Anschrift 

einer Person gebeten, da diese unter der bei ihr 

angegebenen Anschrift nicht mehr zu erreichen war. 

Zum Zeitpunkt der Anfrage durch die Bank an die 

Meldebehörde war nur eine Person mit diesem Namen 

im Melderegister verzeichnet. Jedoch war diese Person 

nie unter der von der Bank angegebenen Anschrift 

gemeldet gewesen. Dennoch teilte die Meldebehörde 

die Anschrift der im Melderegister eingetragenen 

Person mit, die, wie sich später nach Einleitung 

von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen durch die Bank 

herausstellte, tatsächlich nicht mit der gesuchten 

Person identisch war. 

Die Meldebehörde hätte auf jeden Fall nicht die 

Auskunft geben dürfen, "die gesuchte Person" sei 

unter der genannten Anschrift gemeldet. Denn damit 

hat die Meldebehörde die Identität des Betroffenen 

mit der gesuchten Person bestätigt, obwohl sich 

aus den Unterlagen der Meldebehörde diese Identität 

nicht ergab. Eine Solche Bestätigung hätte nur dann 

gegeben werden dürfen, wenn die Identität auf Grund
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weiterer von dem Auskunftsuchenden angegebenen Iden- 

tifizierungsdaten feststand, wenn der Betroffene 

also zu irgendeiner Zeit unter der von der Bank 

angegebenen Anschrift gemeldet war. 

Zur Vermeidung von Verstößen gegen Vorschriften 

über den Datenschutz habe ich empfohlen, künftig 

in derartigen Fällen vor der Übermittlung der An- 

schrift den Auskunftsuchenden um Angaben weiterer 

Identifizierungsdaten (etwa des Geburtsdatums) zu 

bitten. Meiner Empfehlung wird von der Meldebehör- 

de gefolgt. 

Bei der Datenübermittlung an Adreßbuchverlage Stell- 

te sich in diesem Jahr die Frage, ob der Bürger 

die Möglichkeit hat, die Übermittlung seiner Daten 

an einen solchen Verlag zu untersagen, 

Soweit nur die nach $ 36 Abs. 2 DSG NW zulässige 

Übermittlung von Namen, akademischen Graden und 

Anschriften an den Adreßbuchverlag erfolgt, sieht 

das Gesetz nicht vor, daß der Betroffene diese Über- 

mittlung untersagen kann. In der Verwaltungsvorschrift 

zur Durchführung des Meldegesetzes für das Land 

Nordrhein-Westfalen ist eine Auskunftssperre nur 

für den Fall vorgesehen, daß dem Betroffenen aus 

der Auskunfterteilung eine Gefahr für Leben, Ge- 

sundheit oder persönliche Freiheit erwachsen könnte, 

In meiner Stellungnahme zu dem Entwurf eines Mel- 

degesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen habe 

ich mich für ein Widerspruchsrecht der Bürger ge- 

gen die Datenübermittlung an Adreßbuchverlage ein- 

gesetzt (oben C.1.a). Ich begrüße, daß einige Ge- 

meinden bereits jetzt ihren Bürgern ein Widerspruchs- 

recht einräumen. 

Datenübermittiung an öffentliche Stellen 

Auf dem Gebiet des Kraftfahrzeugzulassungswesens 

wurde bei einer Kommunalen Datenverarbeitungszen-
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trale für die Datenübermittlung durch die Meldebe- 

hörden an die Kraftfahrzeugszulassungsstellen ein 

neues Verfahren entwickelt und eingeführt. Bei dem 

Straßenverkehrsamt eines Mitgliedskreises sind für 

dieses Verfahren dialogfähige Datenstationen auf- 

gestellt, die an die Datenverarbeitungsanlage der 

Kommunalen Datenverarbeitungszentrale angeschlos- 

sen sind. 

Diese Datenstationen haben nicht nur On-line-Zu- 

griff auf die Kraftfahrzeugzulassungsdatei. Sie kön- 

nen auch auf die Einwohnerdateien der Gemeinden 

zugreifen. Nach Eingabe der einen Kraftfahrzeughal- 

ter kennzeichnenden Angaben Name, Geburtsdatum und 

Gemeindekennzeichen des Wohnortes werden aus der 

jeweiligen Einwohnerdatei diejenigen zusätzlichen 

Datenfelder abgefragt und auf dem Bildschirm ab- 

gebildet, die im Rahmen der Zulassung erforderlich 

sind, 

Von den Datenstationen ist der OÖn-line-Zugriff auf 

die Daten sämtlicher Einwohner der Gemeinden des 

Kreises möglich. Durch Dienstanweisung ist aller- 

dings festgelegt, daß nur dann auf die Einwohner- 

datei zugegriffen werden darf, wenn dies für die 

Erfüllung von Aufgaben der Kraftfahrzeugzulassungs- 

stelle erforderlich ist. Darüber hinaus werden sämt- 

liche Anfragen protokolliert. Das Verfahren wird 

auch bei anderen Kommunalen Datenverarbeitungszen- 

tralen angewandt. 

Nach diesem Organisationskonzept werden Daten sänt- 

licher in der Einwohnerdatei gespeicherten Einwoh- 

ner zum Abruf bereitgehalten und damit übermittelt 

($ 2 Abs. 2 Nr. 2 DSG NW). Damit werden mehr Da- 

ten übermittelt, ais zur rechtmäßigen Erfüllung 

der Aufgaben der Kraftfahrzeugzulassungsstelle er- 

forderlich sind ($ 11 Abs. 1 Satz 1 zweite Alter-
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native DSG NW). Eine solche Datenübermittlung ist 

unzulässig ($ 3 Satz 1 DSG NW). Um sie zu vermei- 

den, sind Maßnahmen zu verwirklichen, die den Ab- 

ruf der Daten zu anderen Zwecken als der Erfüllung 

der rechtmäßigen Aufgaben der Kraftfahrzeugzulas- 

sungsstelle ausschließen, 

Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand habe ich emp- 

fohlen, jedenfalls folgende Anforderungen in dem 

Organisationskonzept zu verwirklichen: 

a) Durch Dienstanweisung wird festgelegt, daß ein 

Antrag des Halters als Voraussetzung für die 

Benutzung des Systems vorliegen muß, 

b) Das Programm stellt sicher, daß ein Zugriff auf 

die in der Einwohnerdatei gespeicherten Daten 

eines Halters erst erfoigen kann, wenn die üb- 

rigen Daten aus dem Antrag dieses Halters in 

die Kraftfahrzeugzulassungsdatei eingegeben und 

dort gespeichert sind. 

c) Das Programm stellt sicher, daß nur Solche Da- 

tenfelder aus der Einwohnerdatei abgerufen wer- 

den, die im Rahmen der Antragsbearbeitung bei 

der Kraftfahrzeugzulassungsstelle erforderlich 

sind. 

d) Das Programm wird nicht nur von denjenigen Auf- 

traggebern freigegeben, die für die Kraftfahr- 

zeugzulassung zuständig sind. Bezüglich der un- 

ter b) und c) genannten Anforderungen kann die 

Freigabe vielmehr nur durch die für den Bereich 

des Einwohnerwesens zuständigen Auftraggeber 

erfolgen. 

Soweit in einer Kraftfahrzeugzulassungsdatei auch 

dann Daten gespeichert werden, wenn es aus irgend-
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nicht zu einer Fahrzeugzulassung kommt, sollten 

nur die Daten gespeichert werden, die aus dem An- 

trag des Halters zu entnehmen sind, Wenn weitere 

Daten aus der Einwohnermeldedatei gespeichert wer- 

den, sind diese erweiterten Daten gemäß $ 17 Abs. 2 

Satz 2 DSG NW zu Sperren, da ihre Kenntnis für die 

Kraftfahrzeugzulassungsstelle zur rechtmäßigen Er- 

füllung der in ihrer Zuständigkeit liegenden Aufga- 

ben nicht mehr erforderlich ist. 

In Anlehnung an meine Empfehlungen hat die oben 

genannte Kommunale Datenverarbeitungszentrale ihr 

Verfahrenskonzept abgeändert, 

Das Einwohnermeldeamt einer Gemeinde wurde von dem 

örtlichen Postamt um regelmäßige Übermittlung der 

"Neuzuzüge" gebeten, Die Übermittlung von Namen 

und Anschriften der Neubürger durch die Meidebe- 

hörde an das Postamt ist nach $ 11 Abs. 1 Satz 1 DSG NW 

zulässig, wenn Sie zur rechtmäßigen Erfüllung der 

in der Zuständigkeit des Empfängers liegenden Auf- 

gaben erforderlich ist. An die Erforderlichkeit 

sind strenge Anforderungen zu Stellen; es reicht 

nicht aus, wenn zur Aufgabenerfüllung die Kenntnis 

der Daten nur dienlich, aber nicht unbedingt not- 

wendig ist, 

Zwar gehört die ordnungsgemäße Postzustellung zur 

rechtmäßigen Aufgabenerfüllung der Post, Hierzu 

ist es auch notwendig, daß der Post die richtigen 

Anschriften der Empfänger bekannt sind. Dies recht- 

fertigt nach meiner Auffassung jedoch nicht die 

regelmäßige Übermittlung der Daten aller Zugezoge- 

nen, da nur im Einzelfall eine Nachforschung erfor- 

derlich ist, Es dürfen daher nur Einzelauskünfte 

über vom Postamt bezeichnete Betroffene erteilt 

werden.
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Von einem Bauverein wurde ich um datenschutzrecht- 

liche Prüfung der Weitergabe personenbezogener Daten 

durch das Einwohnermeldeamt an das Amt für Wohnungs- 

aufsicht derselben Gemeinde gebeten. Bei dieser 

Weitergabe handelt es sich zwar nicht um eine Über- 

mittlung im Sinne des Datenschutzgesetzes, weil 

das Amt für Wohnungsaufsicht derselben Gemeinde 

kein Dritter ist ($ 2 Abs. 2 Nr. 2, Abs, 3 Nr. 2 DSG NW). 

Die Weitergabe ist aber auch hier nur zulässig, 

’ 

wenn sie zur rechtmäßigen Erfüllung einer in der 

Zuständigkeit des Empfängers liegenden Aufgabe er- 

forderlich ist (8% 8 Satz 1, 11 Abs, 1 DSG MW). 

Nach &$ 4 Abs. 2 Satz 1 des Wohnungsbindungsgesetzes 

darf der Verfügungsberechtigte die Wohnung einem 

Wohnungssuchenden nur zum Gebrauch überlassen, wenn 

dieser ihm vor der Überlassung eine Bescheinigung 

über die Wohnberechtigung übergibt. Nach den Ver- 

waltungsvorschriften zu dem Wohnungsbindungsgesetz 

hat die zuständige Stelle die Einhaltung der Bele- 

gungsbindungen zu kontrollieren. Zur Erfüllung die- 

ser Aufgabe kann die Weitergabe von personenbezoge- 

nen Daten durch das Einwohnermeldeamt an das Amt 

für Wohnungsaufsicht notwendig sein. Die Weiterga- 

be ist jedoch nur zulässig, soweit sie sich auf 

öffentlich geförderte Wohnungen und diejenigen Da- 

ten beschränkt, die für die Wohnungsbesetzungskon- 

trolle notwendig sind, 

Ein Bürger hat sich bei mir darüber beschwert, daß 

bei seinem Umzug seine neue Anschrift durch die 

Meldebehörde an das Kreiswehrersatzamt übermittelt 

wurde, obwohl er nicht der Wehrüberwachung nach 

8 24 Abs. 1 des Wehrpflichtgesetzes {WPFIG) unterlag. 

Nach $ 24 Abs, 1 Satz 1 WPflG unterliegen alle Wehr- 

pflichtigen von ihrer Musterung an der Wehrüber- 

wachung. Während der Wehrüberwachung haben die Wehr- 

pflichtigen jede Änderung ihres ständigen Aufenthalts
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oder ihrer Wohnung binnen einer Woche der zuständi- 

gen Wehrersatzbehörde ihres Weg- und Zuzugsortes 

zu melden ($ 24 Abs. 6 Nr. 1 WPfIG). Nach $ 24 

Abs. 6a Satz 1 WPflG gilt diese Verpflichtung des 

Wehrpflichtigen als erfüllt, wenn er innerhalb die- 

ser Frist der ihm nach den Landesgesetzen über das 

Meldewesen obliegenden An- oder Abmeldepflicht nach- 

gekommen ist und hierbei angegeben hat, daß er der 

Wehrüberwachung unterliegt. 

Rechtsgrundlage für die Übermittlung der genannten 

Daten durch die Meldebehörde an das Kreiswehrersatz- 

amt ist $ 24 Abs. 6a Satz 2 WPfIG. Danach teilt 

die Meldebehörde dem zuständigen Kreiswehrersatz- 

amt zum Zwecke der Wehrüberwachung die in $ 18 

Abs. 1 des Melderechtsrahmengesetzes genannten Da- 

ten sowie spätere Änderungen dieser Daten mit. Die- 

se Bestimmung erlaubt jedoch nur die Übermittlung 

der personenbezogenen Daten derjenigen, die der 

Wehrüberwachung unterliegen. 

Nach dem Runderlaß des Innenministers des Landes 

Nordrhein-Westfalen vom 24. November 1980 (MBl. NW, 

1980 S. 2778) sind dem Kreiswehrersatzamt jedoch 

über sämtliche männlichen Deutschen im Alter von 

18 bis 60 Jahren aus folgenden Anlässen personen- 

bezogene Daten zu übermitteln: Anmeldung, Ummeldung, 

Abmeldung, Änderung des Wohnstatus (Haupt-/Neben- 

wohnung), Änderung des Familien- oder Vornamens, 

sonstige Änderungen von Identifizierungsdaten, 

Sterbefall. 

Aus datenschutzrechtlicher Sicht habe ich Bedenken 

dagegen, daß diese Daten von allen männlichen Deut- 

schen im Alter von 18 bis 60 Jahren, also auch von 

denjenigen, die nicht der Wehrüberwachung unterlie- 

gen, weitergegeben werden. Nach meiner Auffassung
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muß davon ausgegangen werden, daß die Regelung in 

$ 24 Abs. 6a WPf1G abschließend ist, Insoweit ist 

die Regelung in dem Runderlaß des Innenministers 

des Landes Nordrhein-Westfalen durch das Gesetz 

nicht gedeckt. 

Der Innenminister hat mir mitgeteilt, daß die von 

mir aufgezeigte Problematik auch dort gesehen werde, 

Die Wehrersatzbehörden seien auf die Zusammenarbeit 

mit den Meldebehörden angewiesen, um die ihnen nach 

dem Wehrpflichtgesetz obliegenden Aufgaben erfül- 

len zu können, Andererseits werde die Frage bezüg- 

lich der Wehrüberwachung im Meldeschein von den 

Wehrpflichtigen erfahrungsgemäß nur äußerst unzuver- 

lässig beantwortet, zumal die Wehrpflichtigen ohne 

eigenes Verschulden oft selbst nicht genau wüßten, 

ob sie der Wehrüberwachung (noch) unterliegen, Die 

Meldebehörden hätten hinsichtlich der Eintragung 

im Meldeschein keine Kontrollmöglichkeit, 

Inzwischen sei auch weithin die Erkenntnis gereift, 

daß die Neuregelung des $ 24 Abs. 6a WPfIG durch 

das Melderechtsrahmengesetz "verunglückt" ist, Die 

angestrebte Verbesserung des Mitteilungsdienstes 

zwischen den Meldebehörden und den Kreiswehrersatz- 

ämtern sei nicht eingetreten. In seiner Stellung- 

nahme zum Entwurf der Bundesregierung für ein Ge- 

setz zur Änderung des Wehrrechts und des Zivildienst- 

rechts habe deshalb der Bundesrat eine Änderung 

des $ 24 WPfFI1G mit der Maßgabe vorgeschlagen, daß 

die Meldebenörden pauschal bestimmte Daten aller 

männlichen Personen deutscher Staatsangehörigkeit 

im Älter von 18 bis 32 Jahren an die Kreiswehrer- 

satzämter mitteilen (Bundesrats-Drucksache 397/81 

vom 27. Novenber 1981). 

Angesichts dieser Sachlage hält es der Innenminister
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für sachgerecht, durch eine Änderung des genannten 

Runderlasses die Altersgruppe auf die Personen 

zwischen 18 und 32 zu reduzieren. Er ist der Ansicht, 

daß eine solche Regelung zwar der derzeitigen Rechts- 

lage noch nicht in vollem Maße gerecht werde, aber 

als Übergangslösung bis zur Änderung des Wehrpflicht- 

gesetzes als datenschutzrechtliche Verbesserung 

unter gleichzeitiger Wahrung der Wehrpflichtbelange 

hingenommen werden Könne, 

Es ist jedoch ungewiß, ob der Deutsche Bundestag dem 

Vorschlag des Bundesrats folgen wird, Den Datenschutz- 

belangen der Betroffenen würde besser Rechnung ge- 

tragen, wenn das Kreiswehrersatzamt die Meldebehörden 

vom Eintritt und vom Wegfall der Wehrüberwachung der 

Wehrpflichtigen unterrichten und die Meldebehörden 

dann die Änderung der Daten jeweils dem Kreiswehr- 

ersatzamt mitteilen würden, 

Hinweispflicht bei An- und Abmeldung 
  

Im Rahmen der An- oder Abmeldung von Meldepflichtigen 

werden mit Hilfe des Meldescheins zahlreiche perso- 

nenbezogene Daten erhoben, Die Erhebung personenbe- 

zogener Daten bei dem Betroffenen ist nach $ 10 

Abs. 2 Satz 1 DSG NW nur zulässig, wenn dieser auf 

die zugrunde liegende Rechtsvorschrift oder auf 

die Freiwilligkeit seiner Angaben hingewiesen wor- 

den ist. Zweck dieser Vorschrift ist, den Betrof- 

fenen über die Rechtslage sowie über die vorgesehene 

Verwendung seiner Daten aufzuklären, damit er selbst 

prüfen kann, ob und in welchem Umfang er zur Mitwir- 

kung verpflichtet ist, und sich bei fehlender Mit- 

wirkungspflicht frei entscheiden kann, ob und in 

welchem Umfang er personenbezogene Daten offenbaren 

will.
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Die gegenwärtig benutzten Meldeformulare, die von 

Vordruckverlagen hergestellt und fast ausschließ- 

lich über den Schreibwarenhandel vertrieben werden, 

wo sie von den Meldepflichtigen käuflich erworben 

werden können, enthalten keinen Hinweis auf die 

Rechtsvorschrift für die Datenerhebung. Der Innen- 

minister hat mir mitgeteilt, daß das Fehlen eines 

Hinweises auf die Rechtsvorschrift für die Daten- 

erhebung auch von ihm erkannt worden sei. Er habe 

indessen keine praktische Möglichkeit gesehen, die 

gegenwärtig benutzten Formulare durch neue zu er- 

setzen. Ein "Aus-dem-Verkehr-ziehen" der Meldefor- 

mulare würde nach seiner Auffassung Handel und Ver- 

lage angesichts des Massenvertriebs vor unzumut- 

bare praktische und finanzielle Schwierigkeiten 

stellen. In den An- und Abmeldeschein selbst wer- 

de der Hinweis erst aufgenommen werden können, wenn 

die nach dem neuen Meldegesetz inhaltlich neu zu 

schaffenden Muster der Meldescheine durch Rechts- 

verordnung festgelegt werden. 

Ich hielt es für geboten, den Datenschutzbelangen 

der Betroffenen für die Übergangszeit bis zur Fest- 

legung der neuen Muster der Meldescheine zumindest 

dadurch Rechnung zu tragen, daß bei den Meldebehör- 

den Merkblätter mit dem Hinweis nach $ 10 Abs. 2 

Satz 1 DSG NW ausgegeben werden, Außerdem sollten 

die Vordruckverlage veranlaßt werden, bei Neudrucken 

einen entsprechenden Hinweis nach $ 10 Abs. 2 

Satz 1 DSG NW aufzunehmen. 

Der Innenminister ist meiner Empfehlung insoweit 

gefolgt, als er die Meldebehörden durch Runderlaß 

vom 22. Oktober 1981 ({MBl.NW. 1981 S. 2104) gebeten 

hat, bis zur Einführung neuer Meldescheinmuster 

Merkblätter mit dem Hinweis auf die Rechtsgrundla- 

ge für die Datenerhebung zur Aushändigung vorrätig 

zu halten.



f) Löschung 

Nach $ 17 Abs, 3 Satz 2 in Verbindung mit Abs. 2 

Satz 2 DSG NW sind in Dateien gespeicherte perso- 

nenbezogene Daten zu löschen, wenn ihre Kenntnis 

für die speichernde Stelle zur rechtmäßigen Erfül- 

lung der in ihrer Zuständigkeit liegenden Aufgaben 

nicht mehr erforderlich ist und der Betroffene die 

Löschung verlangt. 

Die Meldebehörden haben die Aufgabe, die in ihrem 

Zuständigkeitsbereich wohnenden Einwohner zu re- 

eistrieren, um deren Identität und Wohnungen fest- 

stellen und nachweisen zu können, Hierzu gehört 

auch, den Verbleib Verzogener festzustellen, Zwar 

ist es zu diesem Zweck erforderlich, auch nach dem 

Wegzug im Melderegister noch Daten zu der Person 

des Weggezogenen zu Speichern, Dies gilt jedoch 

nicht für die Daten, die lediglich für die Ausstel- 

lung von Lohnsteuerkarten gespeichert worden sind, 

sowie für Angaben über die Zugehörigkeit zu einer 

Religionsgesellschaft. Da die Speicherung dieser 

Daten zur rechtmäßigen Erfüllung der Aufgaben der 

Meldebehörde nach dem Wegzug nicht mehr erforderlich 

ist, besteht ein Anspruch auf Löschung nach den 

Bestimmungen des Datenschutzgesetzes Nordrhein-West- 

falen, 

Eine von mir auf Grund der Eingabe eines Bürgers 

angeschriebene Meldebehörde ist meiner entsprechen- 

den Empfehlung weitgehend gefolst. 

8) Lohnsteuerkarten 

Ich wurde um Prüfung gebeten, ob es zulässig ist, 

daß die Zugehörigkeit zu einer steuerberechtigten 

Religionsgemeinschaft auf der Lohnsteuerkarte ein- 

getragen wird.



Gesetzliche Grundlage für diese Eintragung auf der 

Lohnsteuerkarte ist $ 39 des Einkommensteuergesetzes 

(EStG) in Verbindung mit den Vorschriften des Geset- 

zes über die Erhebung von Kirchensteuern im Land 

Nordrhein-Westfalen (KiStG). Nach & 39 Abs, 3 

Satz 1 EStG hat die Gemeinde auf der Lohnsteuer- 

karte "insbesondere" den Familienstand, die Steuer- 

klasse und die Zahl der Kinder des Steuerpflichti- 

gen einzutragen. Diese Bestimmung enthält keine 

abschließende Aufzählung der Angaben auf einer Lohn- 

steuerkarte, Da die Lohnsteuerkarte die Grundlage 

für den Steuerabzug bildet, muß sie alle für die 

Besteuerung wesentlichen Merkmale enthalten, 

Nach $ 1 KiStG erheben die Katholische Kirche und 

die Evangelische Kirche im Land Nordrhein-Westfalen 

Kirchensteuern. Die Kirchensteuern können als Zu- 

schlag zur Einkommens- und Lohnsteuer erhoben wer- 

den ($ 4 Abs. 1 Nr. 1a KiStG). Hierbei finden die 

Vorschriften über das Lohnabzugsverfahren entspre- 

chende Anwendung ($ 5 KiStG). Damit die Arbeitge- 

ber die Kirchensteuer im Lohnabzugsverfahren einbe- 

halten und abführen können, muß aus der Lohnsteuer- 

karte die Zugehörigkeit zu einer Steuerberechtig- 

ten Religionsgemeinschaft ersichtlich sein, 

Die Eintragung der Zugehörigkeit zu einer Religions- 

gemeinschaft auf der Lohnsteuerkarte ist daher da- 

tenschutzrechtlich nicht zu beanstanden. Sie ver- 

stößt auch nicht gegen die in Artikel 4 Abs, 1 des 

Grundgesetzes verankerten Bekenntnisfreiheit (Ur- 

teil des Bundesfinanzhofs vom 4, Juli 1975, BStBl. II, 

75, 839).



2. Personenstandswesen 

Gegen die Veröffentlichung von Sterbedaten in der Presse 

ohne die Einwilligung der Angehörigen der Verstorbenen 

bestehen nach meiner Auffassung datenschutzrechtliche 

Bedenken, 

Die Übermittlung von Sterbedaten an die Presse ist nur 

zulässig, soweit der Empfänger ein berechtigtes Interesse 

an der Kenntnis der zu übermittelnden Daten glaubhaft 

macht und dadurch schutzwürdige Belange des Betroffenen 

nicht beeinträchtigt werden ($ 13 Abs. 1 Satz 1 DSG NW), 

Ein berechtigtes Interesse der Presse und der Zeitungs- 

leser an der Kenntnis dieser Daten dürfte zwar vorliegen. 

Durch die Bekanntgabe dieser Daten können jedoch Schutz- 

würdige Belange des Betroffenen beeinträchtigt werden. 

Da der Betroffene nach seinem Tode seine Rechte nicht 

mehr selbst ausüben kann, werden diese Rechte, obwohl 

sie höchstpersönlich, unübertragbar und unvererblich 

sind, von den jeweils nächsten Angehörigen wahrgenommen. 

Darüber hinaus sind Sterbedaten zugleich personenbezogene 

Daten der nächsten Angehörigen. Eine Veröffentlichung 

dieser Daten kann daher auch die schutzwürdigen Belange 

dieser Angehörigen beeinträchtigen, 

Schutzwürdige Belange der betroffenen Angehörigen werden 

bereits dann beeinträchtigt, wenn als Folge der Veröffent- 

lichung des Sterbefalls diese Angehörigen einer von ihnen 

nicht gewünschten Anteilnahme Dritter ausgesetzt werden, 

Darüber hinaus wird es insbesondere von älteren überlebenden 

Ehepartnern oft als Belästigung empfunden, wenn sie als 

Folge der Veröffentlichung des Sterbefalls von Vertretern 

aufgesucht werden. 

Die nächsten Angehörigen des Verstorbenen müssen daher 

selbst darüber entscheiden können, ob der Sterbefall 

veröffentlicht werden soll, die Übermittlung der Sterbe- 

daten an die Presse bedarf daher ihrer Einwilligung 

(8 3 Satz 1 Nr. 2 DSG NW).
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Zu den nächsten Angehörigen zählen der Ehegatte, die 

volljährigen Kinder und die Eltern des Verstorbenen, 

Sind solche Angehörige nicht vorhanden, so treten an 

deren Stelle sonstige Personen, die mit dem Verstorbe- 

nen in enger häuslicher Gemeinschaft gelebt haben. 

Soweit ein Ehegatte vorhanden ist, sollte dieser allein 

über die Veröffentlichung entscheiden können. Ist kein 

Ehegatte mehr vorhanden, so treten an dessen Stelle 

die volljährigen Kinder. Fehlen diese, so entscheiden 

die Eltern. Wenn unter mehreren Kindern oder den Eltern 

keine Einigung erzielt werden kann, sollte eine Ver- 

öffentlichung unterbleiben.



Kommunalwesen 

In meinem ersten Tätigkeitsbericht (C.4) habe ich zu der 

Zulässigkeit von Regelungen in der Ehrenordnung des Rates 

einer Gemeinde Stellung genommen, Inzwischen wurde ich 

wieder mehrfach um datenschutzrechtliche Prüfung solcher 

Ehrenordnungen oder Verhaltensregeln gebeten. Der Umfang 

der Datenerhebung war in allen Fällen zulässig, da 

es sich ausschließlich um solche Daten handelte, die ein 

Mitwirkungsverbot wegen Interessenkollision begründen 

können ($$ 23, 30 Abs. 2 Satz 1 der Gemeindeordnung für 

das Land Nordrhein-Westfalen - GO -). Bedenken habe ich 

allerdings dagegen, in einer solchen Regelung vorzusehen, 

daß jedes Mitglied des Rates, eines Ausschusses oder 

einer Bezirksvertretung Einsicht in die Listen mit per- 

sonenbezogenen Daten der Mandatsträger nehmen darf. 

Die Offenlegung der wirtschaftlichen und persönlichen 

Verhältnisse der Mitglieder des Rates, der Ausschüsse 

oder der Bezirksvertretungen nach $ 30 Abs. 2 Satz 2 

bis 4 GO ist ein Eingriff in das Grundrecht der Betroffe- 

nen auf Datenschutz (Artikel 4 Abs. 2 LV). Bei derar- 

tigen Eingriffen ist der verfassungsrechtliche Verhält- 

nismäßigkeitsgrundsatz zu beachten. Danach muß der 

Eingriff, hier also die Einsichtgewährung in die Listen 

mit personenbezogenen Daten der Mandatsträger, nicht 

hur erforderlich sein, um den angestrebten Zweck zu 

erreichen; die mit dem Eingriff verbundene Belastung 

muß auch in einem angemessenen Verhältnis zu den daraus 

erwachsenden Vorteilen stehen (BVerfGE 38, 302). 

Es bestehen bereits erhebliche Zweifel, ob die Einsicht- 

gewährung an einzelne Rats- oder Ausschußmitglieder 

erforderlich ist, um Interessenkollisionen zu erkennen 

und zu vermeiden. Zwar mag die aus $ 24 GO resultierende 

Verpflichtung der kommunalen Mandatsträger, Schaden von 

der Gemeinde abzuwenden, gebieten, daß ein Rats- oder 

Ausschußmitglied auch auf das Vorliegen eines Ausschließungs- 
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grundes in der Person eines anderen Mitgliedes des 

Gremiums hinweist (Kottenberg-Rehn, Erl, V 2 zu $ 23; 

a.A. v. Loebell-Oerter, Erl. 9 zu $ 22). Hierzu muß 

das Mitglied jedoch nicht die Möglichkeit haben, sich 

an Hand der Liste mit personenbezogenen Daten der Man- 

datsträger selbst davon zu Überzeugen, ob ein solcher 

Ausschließungsgrund tatsächlich gegeben ist. Es genügt, 

wenn das Mitglied die ihm bekannten konkreten Anhalts- 

punkte für das Vorliegen eines Ausschließungsgrundes 

dem Vorsitzenden des Gremiums mitteilt, Dieser kann 

sodann an Hand der Liste feststellen, ob Veranlassung 

besteht, eine Entscheidung des von ihm geleiteten Organs 

über das Vorliegen eines Ausschließungsgrundes oder 

über einen Verstoß gegen die Offenbarungspflicht herbei- 

zuführen ($ 30 Abs. 2 Nr. 4 und 5 GO). Nur Soweit es 

für diese Entscheidung erforderlich ist, bestehen keine 

Bedenken, die in der Liste enthaltenen personenbezoge- 

nen Daten des Betroffenen den Mitgliedern des Gremiums 

bekanntzugeben, 

Auf jeden Fall Steht aber die mit der Einsichtgewährung 

an einzelne Rats- oder Ausschußmitglieder verbundene 

Belastung des Betroffenen in keinem angemessenen Ver- 

hältnis zu den daraus etwa erwachsenden Vorteilen. 

Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, daß in der 

Liste auch sensible Daten enthalten sind und daß durch 

die Einsichtgewährung regelmäßig auch Daten offenbart 

werden, die für das Erkennen einer Interessenkollision 

im konkreten Fall unerheblich sind, 

Unter diesen Umständen halte ich es für geboten, die 

Kenntnisnahme auf den Bürgermeister sowie den jeweiligen 

Ausschußvorsitzenden zu beschränken (so auch Kottenberg- 

Rehn, Erl. II 4 zu $ 30), soweit nicht die Entscheidung 

über das Vorliegen von Ausschließungsgründen oder über 

einen Verstoß gegen die Offenbarungspflicht eine Bekannt- 

gabe an die Mitglieder des Gremiums erfordert. Ein
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weitergehender Zugang zu den Daten der Mandatsträger 

ist nach meiner Auffassung nicht vertretbar, zumal 

der Wortlaut des $ 30 Abs, 2 Satz 2 GO eine Offenbarung 

lediglich gegenüber dem Bürgermeister vorsieht. 

Der Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen teilt 

meine Auffassung nicht. Er hält es für zulässig, wenn 

die Ehrenordnung Regelungen enthält, nach denen jedes 

Rats- oder Ausschußmitglied im zu begründenden Einzelfall 

Einsicht in die Listen mit personenbezogenen Daten nehmen 

darf. Ein Rats-, Ausschuß- oder Bezirksvertretungsmit- 

glied müsse im Einzelfall die Möglichkeit haben, sofern 

ihm konkrete Anhaltspunkte vorliegen, sich an Hand 

der personenbezogenen Daten davon zu überzeugen, ob eine 

Interessenkollision tatsächlich gegeben ist, 

Eine Eingabe betraf die Weitergabe von Anschriften der 

Eltern der Schüler eines Schulzentrums durch die Stadt- 

verwaltung an den Oberbürgermeister einer Stadt zum 

Zweck des Versandes von Bürgerinformationen in Form 

eines Rundbriefes über die geplante Errichtung einer 

Gesamtschule. 

Die Weitergabe dieser Daten an den Oberbürgermeister 

ist zwar keine Übermittlung im Sinne des Datenschutzge- 

setzes, weil dieser kein Dritter ist ($ 2 Abs. 2 Nr. 2 

Abs, 3 Nr. 2 DSG NW). Sie ist gleichwohl nur zulässig, 

wenn sie zur rechtmäßigen Erfüllung einer in der Zu- 

ständigkeit des Oberbürgermeisters liegenden Aufgabe 

erforderlich ist ($ 8 Satz 1 in Verbindung mit $ 11 

Abs. 1 Satz 1 DSG NW), 

Nach $ 6b Abs. 1 Satz 1 GO unterrichtet der Rat die 

Einwohner über die allgemein bedeutsamen Angelegenheiten 

der Gemeinde. Bei wichtigen Planungen und Vorhaben der 

Gemeinde, die unmittelbar raum- oder entwicklungsbedeutsam 

sind oder das wirtschaftliche, Soziale oder kulturelle
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Wohl ihrer Einwohner nachhaltig berühren, sollen die 

Einwohner möglichst frühzeitig über die Grundlagen 

sowie Ziele, Zwecke und Auswirkungen unterrichtet wer- 

den ($ 6b Abs. 1 Satz 2 GO). 

Diese Vorschrift ist durch das Zweite Gesetz zur Ände- 

rung der Gemeindeordnung vom 15. Mai 1979 in die Gemein- 

deordnung eingefügt worden, um im Gegensatz zu $ 37 

Abs. 2 GO, der die Bekanntgabe von Ratsbeschlüssen vor- 

sieht, den Einwohnern nicht nur Ergebnisse zu verkünden, 

sondern durch eine vorzeitige Unterrichtung eine Resonanz 

aus der Bevölkerung zu geplanten Vorhaben zu erhalten. 

Die Erfüllung der Verpflichtung zur Unterrichtung der 

Einwohner obliegt dem Bürgermeister, der den Rat nach 

außen vertritt. In welcher Form die Unterrichtung zu 

erfolgen hat, schreibt das Gesetz nicht vor. Nach den 

Verwaltungsvorschriften zu $ 6b GO kommen neben Einwoh- 

nerversammlungen, öffentlichen Anhörungen und Flugblatt- 

aktionen unter anderem auch Bürgerbriefe in Betracht, 

Nach $ 6b Abs. 2 Satz 3 GO sind die näheren Einzelhei- 

ten der Unterrichtung in der Hauptsatzung zu regeln. 

Die Hauptsatzung der betreffenden Stadt sah folgende 

Formen der Unterrichtung vor: 

- Einwohnerversammlungen, die auf einzelne Bereiche 

des Stadtgebietes begrenzt werden können, 

- Herausgabe von Informationsschriften, 

- Mitteilungen im Amtsblatt und 

- Presseveröffentlichungen,. 

Der Rundbrief an die Eltern des Schulzentrunms Stellt 

nach meiner Auffassung eine Unterrichtung durch den Ober 

bürgermeister im Sinne des $ 6b GO in der Form einer
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Informationsschrift dar, wobei ich in Anlehnung an 

die Verwaltungsvorschriften zu $ 6b GO von einer weiten 

Auslegung des Begriffes "Informationsschriften" aus- 

gehe. Konkrete Anhaltspunkte dafür, daß der Oberbürger- 

meister dabei nicht in Erfüllung der Unterrichtungs- 

pflicht des Rates gehandelt hat, lagen mir nicht vor. 

Zur rechtmäßigen Erfüllung dieser Aufgaben war die 

Weitergabe der Namen und Anschriften der Eltern an 

den Oberbürgermeister erforderlich. 

Eine Gemeinde gab den Ausgang eines Verwaltungsrechts- 

streits in der öffentlichen Sitzung des Haupt- und 

Finanzausschusses und durch Protokollaushang mit Nennung 

des Namens des betroffenen Bürgers bekannt, 

Nach Artikel 4 Abs, 2 der Landesverfassung bedarf eine 

solche Bekanntgabe einer gesetzlichen Grundlage. Als 

gesetzliche Grundlage für die Bekanntgabe in der Sitzung 

kommt nur $ 42 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit $ 33 

Abs. 2 GO in Betracht. Nach diesen Vorschriften sind 

die Sitzungen der Ausschüsse Öffentlich. Durch die 

Geschäftsordnung kann für Angelegenheiten einer bestimmten 

Art und auf Antrag eines Ratsmitgliedes oder auf Vorschlag 

des Gemeindedirektors für einzelne Angelegenheiten die 

Öffentlichkeit ausgeschlossen werden, Sitzungen, bei 

denen in den Anspruch eines Betroffenen auf Schutz 

seiner personenbezogenen Daten eingegriffen wird, dürfen 

jedoch nach Artikel 4 Abs. 2 der Landesverfassung nur 

dann Öffentlich abgehalten werden, wenn ein überwiegen- 

des Interesse der Allgemeinheit an der Öffentlichkeit 

vorliegt. 

Im vorliegenden Fall mochte zwar das Interesse der 

Allgemeinheit an einer Bekanntgabe des Ausgangs des 

Verwaltungsrechtsstreits in der Sitzung des Haupt- 

und Finanzausschusses gegenüber dem Geheimhaltungsinteresse 

des Betroffenen überwiegen. Die genannten Vorschriften
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der Gemeindeordnung rechtfertigen jedoch nicht die 

Nennung des Namens des Betroffenen im Protokollaus- 

hang. Um dem Informationsinteresse der Allgemeinheit 

auch insoweit Rechnung zu tragen, hätte ein Hinweis 

auf den Ausgang des Verwaltungsrechtsstreits unter 

Angabe des Streitgegenstandes ohne Namensnennung aus- 

gereicht. 

Ich habe deshalb empfohlen, auf eine Namensnennung 

in vergleichbaren Fällen zu verzichten, Der Gemeinde- 

direktor war zunächst nicht bereit, meiner Empfehlung 

zu folgen. Er war offenbar der Ansicht, daß ein Eingriff 

in das Grundrecht des Betroffenen auf Datenschutz nach 

Artikel 4 Abs, 2 der Landesverfassung nicht vorliege, 

weil die Angelegenheit in einer öffentlichen Ausschuß- 

sitzung behandelt worden sei und im Äibrigen der Betrof- 

fene selbst Bürger der Gemeinde unterrichtet habe, 

Dieser Ansicht kann nicht gefolgt werden, Artikel 4 Abs. 2 

Satz 1 der Landesverfassung zieit auf einen umfassenden 

Schutz personenbezogener Daten ab: die Formulierung 

des Satzes 2, der Eingriffe von einer gesetzlichen 

Ermächtigung im überwiegenden Interesse der Allgemein- 

heit abhängig macht, enthält keine Einschränkung des 

Begriffs des Eingriffs, erfaßt mithin alle, nicht etwa 

nur bestimmte gewichtige Eingriffe (OVG Münster, Urteil 

vom 30. Juni 1981, NVwZ 1982, 3. 135). Jedes Bekanntge- 

ben personenbezogener Daten ist ein Eingriff in das 

Grundrecht. Eine Bekanntgabe liegt auch dann vor, wenn 

der Empfänger die Daten schon kennt; selbst Offenkun- 

digkeit begründet keine allgemeine Übermittlungsbefugnis 

(Dammann in Simitis/Dammann/Mallmann/Reh, BDSG, 3. Aufl., 

$ 2 Radnr. 98). Daher rechtfertigte es weder die Behandlung 

der Angelegenheit in einer öffentlichen Ausschußsitzung 

noch die Unterrichtung von Bürgern der Gemeinde durch 

den Betroffenen, in dem Aushang den Namen des Betroffe- 

nen zu nennen, zumal dadurch auch Personen Kenntnis 

nehmen konnten, denen der Verwaltungsrechtsstreit oder 

der Name des Klägers nocn nicht bekannt war,
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Da für die Namensnennung in dem Aushang kein überwiegen- 

des Interesse der Allgemeinheit bestand, verstieß sie 

gegen Artikel 4 Abs. 2 der Landesverfassung, Im Hinblick 

darauf, daß bei der Abfassung des Aushangs offenbar 

noch Unklarheit über die Tragweite des Artikel 4 Abs. 2 

der Landesverfassung bestand, habe ich von einer förn- 

lichen Beanstandung nach $ 30 DSG NW abgesehen.



4, Polizei 

a) Vorläufige Richtlinien für erkennungsdienstliche 

Maßnahmen 

Die Vorläufigen Richtlinien für erkennungsdienst- 

liche Maßnahmen regeln die Zusammenarbeit zwischen 

den Polizeidienststellen von Bund und Ländern für 

den Bereich der Personenerkennung. Sie sind am 

8. Juli 1981 für das Bundeskriminalamt in Kraft getre- 

ten. 

Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Län- 

der haben zur Verbesserung des Datenschutzes ins- 

besondere folgende Änderungen dieser Richtlinien 

vorgeschlagen: 

- Unzulässigkeit der Aufbewahrung von ED-Unterlagen, 

die nur für Zwecke der aktuellen Identitätsfest- 

stellung gefertigt wurden, nach Feststellung der 

Identität; 

- Beschränkung der Zulässigkeit der Anfertigung 

von ED-Unterlagen bei der Verfolgung von Ordnungs- 

widrigkeiten auf Ausnahmefälle; 

- Aufnahme eines Zehn-Finger-Abdrucks nur, Soweit 

dies zur Durchführung des Verfahrens erforder- 

lich ist; 

- Festhalten der Gründe für die ED-Behandlung; 

- Übermittlung von Unterlagen an das Bundeskrimi- 

nalamt in Fällen, in denen keine Anhaltspunkte 

für eine überregionale Bedeutung der Straftat 

vorliegen, nur zum Zwecke der Identitätsfeststel- 

lung (wie bei Ordnungswidrigkeiten);
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- Sicherstellung, daß die Vernichtung alle im Zusan- 

menhang mit der ED-Behandlung angefallenen Unter- 

lagen umfaßt, 

Ich habe die Änderungsvorschläge der Datenschutz- 

beauftragten dem Innenminister des Landes Nordrhein- 

Westfalen zugeleitet und ihn gebeten, diese bei den 

weiteren Beratungen in den zuständigen Gremien auf 

Bund/Länder-Ebene zu unterstützen, 

Der Innenminister hat die Vorläufigen Richtlinien 

für erkennungsdienstliche Maßnahmen für seinen Be- 

reich nicht übernommen, Statt dessen hat er durch 

Runderlaß vom 11, Dezember 1981 (MBl. NW. 1982 

S. 43) neue Regelungen für den Erkennungsdienst 

getroffen. Die Polizeibehörden des Landes sollen 

über ihre Erfahrungen mit der Neuregelung berich- 

ten. Ich hoffe, daß auch die von mir übermittelten 

Verbesserungsvorschläge bei der dann anstehenden 

Überarbeitung Berücksichtigung finden werden, 

Auskunft an den Betroffenen 

Die meisten Eingaben von Bürgern betrafen wiederum 

die Frage, ob und in welchem Umfang personenbezo- 

gene Daten über sie bei der Polizei gespeichert 

sind. 

Zu begrüßen ist, daß die Auskunftspraxis der Poli- 

zeibehörden allgemein datenschutzfreundlicher ge- 

worden ist. Nur in wenigen Fällen haben sich Bür- 

ger an mich gewandt, weil die Polizei die Auskunft- 

erteilung unter Berufung auf das in $ 16 Abs. 2 

in Verbindung mit $ 15 Abs, 2 Nr. 1 DSG NW festge- 

legte Auskunftsverweigerungsrecht abgelehnt hatte,



Ich habe in diesen Fällen erneut darauf hingewiesen, 

daß die genannten Vorschriften die Polizei zwar 

zur Auskunftsverweigerung ermächtigen, sie aber 

nicht dazu verpflichten (C.8.h meines zweiten Tätig- 

keitsberichts) und die betreffenden Polizeibehörden 

unter Hinweis auf die neuen KpS-Richtlinien um noch- 

malige Prüfung gebeten. In den meisten Fällen hatten 

meine Bemühungen Erfolg; die Polizeibehörden waren 

nunmehr bereit, den Betroffenen die gewünschte Aus- 

kunft zu geben, oder sie waren damit einverstanden, 

daß ich diese Auskunft gab. 

Nur in wenigen, berechtigten Fällen mußte ich mich 

auf die Mitteilung beschränken, daß ich keine Ver- 

stöße gegen Vorschriften über den Datenschutz festge- 

stellt habe. 

Bei der Auskunftserteilung über personenbezogene 

Daten im Sicherheitsbereich kommen für die Früfung 

der Identität des Anfragenden verschiedene Handhabun- 

gen in Betracht. 

Bei Negativauskünften halte ich in Übereinstimmung 

mit den anderen Datenschutzbeauftragten die Zustellung 

mit einfachem Brief für ausreichend, es sei denn 

der Betroffene gibt zu erkennen, daß er eine andere 

Versendungsform wünscht. Zwar sind auch bei der 

Zustellung von positiven Auskünften und Auskunfts- 

verweigerungen mit einfachem Brief noch keine "Pannen" 

bekanntgeworden. Gleichwohl sollte das Verfahren 

in diesen Fällen sicherer gestaltet werden, da es 

sich um besonders sensible Daten handelt. Die Da- 

tenschutzbeauftragten treten deshalb dafür ein, daß 

bei positiven Auskünften sowie bei Auskunftsverweige- 

rung nach einer der beiden folgenden Möglichkeiten 

verfahren wird:
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- Übersendung der Antwort mittels Einschreibebrief 

mit eigenhändiger Zustellung oder 

- Abholen durch den Betroffenen bei einer Polizei- 

dienststelle seiner Wahl unter Vorlage eines Aus- 

weisdokumentes. 

Ich habe dem Innenminister empfohlen für die Sicherheits- 

behörden des Landes Nordrhein-Westfalen eine entsprechen- 

de Regelung zu treffen, wobei ich der Übersendung 

mittels Einschreibebrief mit eigenhändiger Zustellung, 

wie ich sie in meinem Bereich bereits anwende, den Vor- 

zug gebe, 

c) Löschung 

Zahlreiche Eingaben betrafen die Löschung der in 

Dateien gespeicherten personenbezogenen Daten und 

die Vernichtung Kriminalpolizeilicher personenbezo- 

gener Sammlungen; einige Eingaben waren Speziell 

auf die Vernichtung erkennungsdienstlicher Unterla- 

gen gerichtet. 

In der Mehrzahl der Fälle konnte ich den Betroffenen 

wiederum mitteilen, daß auf meine Veranlassung die 

über sie bei den Polizeibehörden geführten Kriminal- 

polizeilichen Sammlungen ausgesondert und vernichtet 

und die entsprechenden Hinweise im automatisierten 

Informationssystem der Polizei gelöscht worden sind. 

In den Fällen, in denen datenschutzrechtlich nicht 

zu beanstanden war, daß Sich Polizeibehörden dazu 

(noch) nicht in der Lage sahen, habe ich mich für 

eine erneute Prüfung der vorzeitigen Löschungs- 

oder Vernichtungsmöglichkeit nach angemessener Frist 

eingesetzt. Diese Prüfung ist von den betreffenden 

Polizeibehörden zugesagt worden, Ich habe den Betrof- 

fenen geraten, in diesen Fällen unmittelbar mit den 

zuständigen Beamten Kontakt zu halten, 

 



Für die Vernichtung erkennungsdienstlicher Unterlagen 

gilt die Regelung in $ 10 Abs. 2 in Verbindung mit 

Abs. 1 des Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-West- 

falen, die nach $ 37 DSG NW der Vorschriften des 

$ 17 Abs, 3 DSG NW vorgeht. Danach sind erkennungs- 

dienstliche Unterlagen von Amts wegen zu vernichten, 

wenn die weitere Aufbewahrung zur vorbeugenden Be- 

kämpfung von Straftaten nicht erforderlich ist, 

weil keine Gefahr der Wiederholung besteht. Auch 

diese Unterlagen hat eine Polizeibehörde auf meine 

Veranlassung in einem Fall vernichtet; in weiteren 

Fällen ist eine nochmalige Prüfung zugesagt worden, 

Sonstige Eingaben von Bürgern 
  

Ein Bürger fragte bei mir an, ob eine Polizeibehörde 

berechtigt sei, einen Personalbogen über ihn zu 

führen. Außerdem beschwerte er sich darüber, daß 

in diesen Personalbogen, der der Staatsanwaltschaft 

zugeleitet wurde, zu Unrecht Vorstrafen eingetragen 

worden seien. 

Als gesetzliche Grundlage für die Erhebung der in 

dem Formblatt genannten Daten beim Betroffenen durch 

die Polizei kommt $ 163a Abs, 4 in Verbindung mit 

$ 136 Abs. 3 StPO in Betracht. Danach ist bei der 

ersten Vernehmung eines Beschuldigten durch Beamte 

des Polizeidienstes auf die Ermittlung seiner per- 

sönlichen Verhältnisse Bedacht zu nehmen, Gesetzliche 

Grundlage für die Weitergabe des ausgefüllten Form- 

blatts an die Staatsanwaltschaft ist $ 163 Abs, 2 

Satz 1 StPO. Danach übersenden die Behörden und 

Beamten des Polizeidienstes ihre Verhandlungen der 

Staatsanwaltschaft. 

Das Formblatt findet entweder als Personalbogen 

oder als Beschuldigtenvernehmung Verwendung, Die 

jeweilige Verwendung ist in der Kopfleiste entsprechend
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anzukreuzen, wobei das Formblatt als Beschuldigten- 

vernehmung gekennzeichnet wird, wenn der Beschul- 

digte persönlich zur Vernehmung erscheint. Die Spalte 

"Vorstrafen" wird nur im Falle der Beschuldigtenver- 

nehmung auf Grund eigener Angaben des Beschuldigten 

ausgefüllt. 

Im vorliegenden Falle fand das Formblatt als Perso- 

nalbogen, nicht als Beschuldigtenvernehmung Verwen- 

dung. Etwa vorhandene Vorstrafen hätten somit nicht 

in den Personalbogen eingetragen werden dürfen, Dem- 

entsprechend war auch die Weitergabe an die Staats- 

anwaltschaft nicht zulässig. 

Durch eine Eingabe erhielt ich Kenntnis von folgenden 

Vorfall: Während seines Einsatzes als Verkehrsposten 

wurde ein Polizeibeamter von einem Radfahrer um 

Feststellung der Personalien eines Autofahrers gebe- 

ten. Der Radfahrer gab an, gegen den Autofahrer 

Anzeige erstatten zu wollen. Der Polizeibeamte hielt 

den Autofahrer an und bat um Aushändigung des Füh- 

rerscheins und des Fahrzeugscheins,. Er nahm die 

Papiere entgegen, gab sie dem Radfahrer und regelte 

den Verkehr weiter. Der Radfahrer entfernte Sich 

mit den Papieren, kam nach einiger Zeit zurück und 

übergab sie dem Polizeibeamten, der sie dem Auto- 

fahrer wieder aushändigte, 

In dem von dem zuständigen Polizeipräsidenten be- 

stätigten Vorfall sehe ich einen erheblichen Ver- 

stoß gegen Vorschriften über den Datenschutz 

(Artikel 4 Abs. 2 LV NW; $ 64 Abs. 1 LBG; $ 203 

Abs. 2 Nr. 1 StGB). Ich habe deshalb den Polizei- 

präsidenten gebeten, über die erfolgte Belehrung 

des Polizeibeamten hinaus durch geeignete Maßnah- 

men dafür Sorge zu tragen, daß sich Vorkommnisse 

dieser Art nicht wiederholen,
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Ein Bürger brachte seine Sorge darüber zum Ausdruck, 

daß bei einer Einsatzleitstelle der Polizei die zu- 

vor geübte Praxis, an Hand einer dort befindlichen 

Blutspenderliste auf Anforderung von Ärzten die 

Spender zu verständigen, eingestellt worden sei. 

Er befürchtete, daß dadurch die bisherige rasche 

Hilfsmöglichkeit nicht mehr gewährleistet sei, 

Die Polizeibehörde hat mir mitgeteilt, daß es grund- 

sätzlich nicht ihre Aufgabe sei, im Blutspenderdienst 

mitzuwirken, Das Schließe nicht aus, daß die Polizei 

in besonderen Fällen helfend einspringe. Sie habe 

mit dem Führen der Liste vorübergehend eine bestehen- 

de Lücke geschlossen, Diese Lücke bestehe inzwischen 

nicht mehr, weil eine andere Regelung gefunden worden 

sei. In mehreren gemeinsamen Gesprächen zwischen 

im Rettungsdienst tätigen Institutionen Sei festge- 

legt worden, daß die zuständigen Universitätskliniken 

eine Blutspenderliste führen und im Bedarfsfall 

die Spender direkt abrufen, Diese Regelung habe 

dazu geführt, daß die Liste bei der Einsatzleit- 

stelle der Polizei nicht mehr zu nutzen und auf 

Grund der Bestimmungen des Datenschutzgesetzes Nord- 

rhein-Westfalen zu vernichten war, 

Die von der Polizeibehörde dargestellte Handhabung 

ist aus meiner Sicht nicht zu beanstanden, Verstöße 

gegen Vorschriften über den Datenschutz habe ich 

nicht festgestellt. Ob die von den Universitätskli- 

niken geführte Blutspenderliste ausreicht, ist keine 

Datenschutzfrage.



5. Verfassungsschutz 

a) Verfassungsschutzgesetz Nordrhein-Westfalen 

Mit dem am 15. Juli 1981 vom Landtag beschlossenen 

Verfassungsschutzgesetz Nordrhein-Westfalen ist 

auch für Nordrhein-Westfalen als letztem Bundesland 

eine landesgesetzliche Regelung für die Tätigkeit 

des Verfassungsschutzes geschaffen worden. 

Das Gesetz enthält bereichspezifische Datenschutz- 

regelungen für den Verfassungsschutz. Derartige 

Regelungen sind grundsätzlich zu begrüßen, Sie ent- 

sprechen einer Forderung aller im Deutschen Bundes- 

tag vertretenen Parteien. Anläßlich der Novelle 

zum Personalausweisgesetz hat der Bundestag in einer 

einstimmig beschlossenen Entschließung die Bundes- 

regierung ersucht, die Arbeiten zur Entwicklung 

bereichspezifischer Regelungen für die Sicherheits- 

behörden nachdrücklich fortzusetzen, Das neue Gesetz 

schafft für den Umgang mit personenbezogenen Daten 

eine gesetzliche Grundlage, die nicht auf die Ver- 

arbeitung in Dateien beschränkt ist, sondern sich 

auch auf den Umgang mit Daten in Akten erstreckt, 

Es ist auch zu begrüßen, daß der Landtag auf Empfeh- 

lung des Hauptausschusses in einigen Punkten Ver- 

besserungen des Datenschutzes gegenüber dem Gesetz- 

entwurf der Landesregierung beschlossen hat, Die 

Regelungen des neuen Gesetzes reichen jedoch nach 

meiner Auffassung nicht aus, um einen angemessenen, 

den Besonderheiten dieses Bereichs Rechnung tragen- 

den Datenschutz zu gewährleisten, Beim Verfassungs- 

schutz wird mit besonders sensiblen personenbezoge- 

nen Daten umgegangen, deren Erhebung und Speicherung 

sich nach der Natur der Sache weitgehend der Kenntnis 

des Betroffenen entzieht, Umso notwendiger ist es, 

für diesen Bereich Regelungen zu treffen, die den 

Datenschutz gegenüber dem geltenden Recht verbessern.
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Ich bedauere deshalb, daß meine weitergehenden Ände- 

rungsvorschläge bei der Beratung des Gesetzentwurfs 

im Hauptausschuß zwar erörtert, aber nicht aufge- 

sriffen worden sind. Nach meiner Auffassung wird 

die Trennung zwischen Polizei und Verfassungsschutz 

in dem Gesetz nicht konsequent genug durchgeführt; 

insbesondere habe ich Bedenken gegen die Ermittlungs- 

hilfe der Polizei für den Verfassungsschutz. Die 

Regelung, die die Datenübermittlung durch den Ver- 

fassungsschutz an andere Öffentliche Stellen des 

Landesbereichs zur Erfüllung beliebiger Aufgaben 

dieser Stellen ohne weitere Voraussetzungen zuläßt, 

geht zu weit. Die vorgesehene Einschränkung der 

Ansprüche des Betroffenen auf Sperrung und Löschung 

seiner Daten gegenüber dem Datenschutzgesetz ist 

nicht gerechtfertigt. Für die vorgesehene Einschrän- 

kung der Kontrollbefugnis des Landesbeauftragten 

aus Gründen des Quellenschutzes besteht keine sach- 

liche Notwendigkeit, 

Ich bin mir bewußt, daß Datenschutz und Verfassungs- 

schutz in einem Spannungsverhältnis zueinander stehen 

und weder dem einen noch dem anderen ein absoluter 

Vorrang eingeräumt werden kann. Es ist Aufgabe des 

Gesetzgebers, die Belange des Datenschutzes und 

die des Verfassungsschutzes zu gewichten und ge- 

geneinander abzuwägen. Der Landtag hat in dem neuen 

Verfassungsschutzgesetz der Aufgabenerfüllung des 

Verfassungsschutzes deutlich Vorrang vor den Belan- 

gen des Datenschutzes eingeräumt. 

Kontrollbefugnis bei NADIS 
  

Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder 

haben sich mit Bestrebungen befaßt, ihnen bei ihren 

Kontrollen die Einsicht in den Bildschirm von NADIS 

zu verwehren, wenn über den Betroffenen von anderen 

Verfassungsschutzbehörden eingegebene Hinweise ge- 

speichert sind.
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Eine derartige Einschränkung der Einsicht verstößt 

nach meiner Auffassung gegen $ 26 Abs. 3 Nr. 1 DSG NW. 

Danach kann der Landesbeauftragte für den Datenschutz, 

soweit es zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich 

ist, Einsicht auch in die gespeicherten Daten verlan- 

gen, Zur Erfüllung Seiner Kontrollaufgabe muß er 

sich durch Binsicht in den Bildschirm davon überzeu- 

gen können, ob über den Betroffenen ein von der 

Verfassungsschutzbehörde des Landes Nordrhein-Westfalen 

eingegebener Hinweis gespeichert ist, 

Zu den gespeicherten Daten im Sinne von $ 26 Abs, 3 

Nr. 1 DSG NW gehören aber auch die Hinweise, die 

von anderen Verfassungsschutzbehörden eingegeben 

worden sind, da Sie zum Abruf durch die angeschlosse- 

nen Behörden bereitgehalten werden und deshalb nach 

& 2 Abs, 2 Nr. 2 DSG NW als an die Verfassungsschutz- 

behörde des Landes Nordrhein-Westfalen übermittelt 

anzusehen sind. Auch insoweit ist die Einsicht in 

den Bildschirm zur Erfüllung der Aufgaben des Landes- 

beauftragten für den Datenschutz erforderlich. Zwar 

kann dieser die Rechtmäßigkeit der Speicherung dieser 

Hinweise nicht selbst überprüfen. Er kann jedoch 

den jeweils zuständigen Datenschutzbeauftragten 

bitten, die Überprüfung durchzuführen und gegebenen- 

falls auf eine Löschung hinzuwirken. Nur auf diese 

Weise ist eine Kontrolle der Einhaltung der Daten- 

schutzvorschriften hinsichtlich der von anderen 

Verfassungsschutzbehörden eingegebenen, aber auch 

der Verfassungsschutzbehörde des Landes Nordrhein- 

Westfalen zur Verfügung stehenden Daten möglich, 

Hierzu ist die Kenntnis der Hinweise notwendig, 

Ein solches Verfahren liegt auch im Interesse der 

Betroffenen. Andernfalls müßte ihnen nahegelegt 

werden, Sich an alle Datenschutzbeauftragten zu 

wenden, Dies hätte nicht nur einen erheblichen Ver-
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waltungsaufwand bei den Datenschutzbeauftragten 

und bei den Verfassungsschutzbehörden zur Folge, 

sondern wäre auch wenig bürgerfreundlich, 

Ich habe deshalb dem Innenminister mitgeteilt, daß 

ich davon ausgehen müsse, daß mir bei Kontrollen 

Einsicht in den Bildschirm von NADIS ohne Einschrän- 

kung ermöglicht wird, Das ist inzwischen sicherge- 

gestellt.



6. Bau- und Wohnungswesen 

a) Behandlung von Bauanträgen in Rats- 

und Ausschußsitzungen 

Mehrere Beratungsersuchen von Gemeinden betrafen 

den Datenschutz bei der Behandlung von Bauvoranfra- 

gen und Bauanträgen in Sitzungen des Rates oder 

des zuständigen Ausschusses der Gemeinde. 

Nach Artikel 4 Abs. 2 der Landesverfassung bedarf 

jedes Bekanntgeben personenbezogener Daten einer 

gesetzlichen Grundlage. Dies gilt sowohl für die 

Bekanntgabe personenbezogener Daten innerhalb der 

Gemeinde, etwa an Rats- und Ausschußmitglieder, 

als auch für die Bekanntgabe an Dritte. 

Als gesetzliche Grundlage für die Bekanntgabe per- 

sonenbezogener Daten von Bauwilligen an Rats- und 

Ausschußmitglieder kommen nur $ 28 Abs. 1 Satz 1 

und $ 28 Abs. 2 Satz 1 GO in Betracht. Danach kann 

sich der Rat die Entscheidung über Bauvoranfragen 

und Bauanträge Selbst vorbehalten oder sie einen 

Ausschuß Übertragen. Nur soweit dies für eine sach- 

gerechte Entscheidung des Rates oder des Ausschusses 

erforderlich ist, dürfen seinen Mitgliedern auch 

personenbezogene Daten der Bauwilligen bekanntgege- 

ben werden. 

Wie der Innenminister im Einvernehmen mit dem Minister 

für Landes- und Stadtentwicklung in der von mir erbetenen 

Stellungnahme ausführt, ist es nicht erforderlich, in 

den Sitzungen den Namen des Antragstellers zu nennen, 

Vorbescheide nach $ 84 der Landesbauordnung (Bau NW) 

und Baugenehmigungen nach $ 88 BauO NW sind Verwal- 

tungsakte, die ausschließlich objektbezogen Sind, 

Es ist lediglich zu prüfen, ob die beabsichtigten 
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Bauvorhaben nach in der Bauordnung festgelegten 

Kriterien (Lage, Art und Maß der geplanten Nutzung 

usw.) den öffentlich-rechtlichen Vorschriften ent- 

sprechen. Obwohl die Vorbescheide einer bestimmten 

Person erteilt werden, sind die persönlichen Ver- 

hältnisse des Antragstellers für die baurechtliche 

Beurteilung grundsätzlich ohne Bedeutung, Da die 

Zulässigkeit von baulichen Anlagen mit Ausnahme 

bei Anhörung der Nachbarn nach $ 87 BauO NW nicht 

an subjektive Kriterien gebunden ist, sind die auf 

die Person des Antragstellers bezogenen Angaben 

nicht Gegenstand der Erörterung im Rahmen der Bau- 

voranfrage oder des Bauantrages. 

Da somit die Kenntnis des Namens des Antragstellers 

für eine sachgerechte Entscheidung über die Bauvoran- 

frage oder den Bauantrag nicht erforderlich ist, 

ist die Bekanntgabe des Namens in der Sitzung nicht 

zulässig. Dagegen muß es hingenommen werden, wenn 

ein Mitglied des Gremiums auf Grund der in der Sitzung 

bekanntgegebenen objektbezogenen Daten in Verbindung 

mit eigenem Zusatzwissen den Antragsteller identifi- 

zieren kann; insoweit hat das Interesse der Allge- 

meinheit an einer sachgerechten Entscheidung über 

den Antrag Vorrang. 

Bei Öffentlichkeit der Sitzung muß davon ausgegangen 

werden, daß auch Zuhörer auf Grund der in der Sitzung 

bekanntgegebenen objektbezogenen Daten in Verbindung 

mit eigenem Zusatzwissen den Antragsteller identifizie- 

ren können. Insoweit findet eine Bekanntgabe personen- 

bezogener Daten auch an Dritte statt. 

Als gesetzliche Grundlage für diesen Eingriff in den 

Anspruch des Betroffenen auf Schutz seiner personen- 

bezogenen Daten kommen nur $ 33 Abs. 2 und $ 42 Abs. 2 

Satz 1 GO in Betracht. Nach diesen Vorschriften 

sind die Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse
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öffentlich. Durch die Geschäftsordnung kann für 

Angelegenheiten einer bestimmten Art, auf Antrag 

eines Rats- oder Ausschußmitgliedes oder auf Vor- 

schlag des Gemeindedirektors für einzelne Angelegen- 

heiten die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden, 

Nach Ansicht des Innenministers müssen wegen des 

hohen verfassungsrechtlichen Ranges der Öffentlich- 

keit von Sitzungen kommunaler Vertretungen an den 

Ausschluß der Öffentlichkeit strenge Anforderungen 

gestellt werden, Ein Ausschluß sei gerechtfertigt, 

wenn aus baurechtlicher Sicht ein besonders Schutz- 

würdiges Interesse der Bauwilligen anzuerkennen 

wäre, das Vorrang vor dem Grundsatz der Öffentlich- 

keit der Sitzung beanspruchen könnte. 

Ich verkenne zwar nicht den hohen Rang der Öffent- 

lichkeit der Sitzungen kommunaler Vertretungen, 

Dieser Grundsatz darf jedoch nicht dazu führen, 

daß der grundrechtliche Anspruch auf Datenschutz 

regelmäßig zurücktreten muß, Sitzungen, bei denen 

in den Anspruch eines Betroffenen auf Schutz seiner 

personenbezogenen Daten eingegriffen wird, dürfen 

nach Artikel 4 Abs. 2 der Landesverfassung nur 

dann öffentlich abgehalten werden, wenn ein überwie- 

gendes Interesse der Allgemeinheit an der Öffentlich- 

keit besteht. Ein überwiegendes Interesse der All- 

gemeinheit an der Behandlung von Bauvoranfragen 

und Bauanträgen in öffentlicher Sitzung liegt im 

Regelfall nicht vor, Nach meiner Auffassung muß 

daher der Anspruch des Betroffenen auf Schutz Seiner 

personenbezogenen Daten Vorrang haben, sofern nicht 

im Einzelfall, etwa wegen der Bedeutung des Bauvor- 

habens oder im Hinblick auf seine Öffentliche Er- 

örterung, ein Üüberwiegendes Interesse der Allge- 

meinheit an der Behandlung in öffentlicher Sitzung 

besteht.
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b) Eingaben von Bürgern 

Auf Grund von Bürgereingaben hatte ich die Weitergabe 

der Bewerberlisten von Bauwilligen durch eine Gemein- 

de an Sparkassen und Banken, die Bekanntgabe personen- 

bezogener Daten aus Bauakten an Dritte und die Daten- 

erhebung zur Fortschreibung des Mietpreisspiegels auf 

ihre datenschutzrechtliche Zulässigkeit zu prüfen, 

Die Zulässigkeit der Übermittlung der Daten von 

Bauwilligen an eine Sparkasse ist nach $ 11 Abs. 1 

Satz 1 DSG NW zu beurteilen. Zwar mag es zweckdien- 

lich sein, wenn eine Gemeinde Gespräche im Hinblick 

auf die Finanzierung des Grundstückserwerbs von 

Baubewerbern mit einer Sparkasse führt. Es ist aber 

nicht ersichtlich, daß dies zur rechtmäßigen Aufga- 

benerfüllung etwa der übermittelnden Stelle oder 

des Empfängers erforderlich ist, da die Baubewerber 

selbst den Nachweis der Finanzierung erbringen müssen, 

Eine Übermittlung der Daten nach $ 1j Abs. 1 Satz 1 

DSG NW kommt daher in einem solchen Fall nicht in 

Betracht. 

Soweit die Bewerberlisten von der Gemeinde an Banken 

weitergegeben wurden, ist die Datenübermittlung 

nach $ 13 Abs, 1 Satz 1 DSG NW zu beurteilen, Ein 

berechtigtes Interesse der Banken an der Kenntnis 

dieser Daten dürfte zwar vorliegen. Durch die Bekannt- 

gabe solcher Daten können jedoch Sschutzwürdige Belange 

des Betroffenen beeinträchtigt werden, Zwar mögen 

einige Baubewerber damit einverstanden sein, daß 

sie von den Kreditinstituten angeschrieben werden; 

andere hingegen können es zumindest als Belästigung 

empfinden. Bei der Abwägung der Interessen überwiegt 

in der Regel das Interesse des Betroffenen an dem 

Schutz seiner Daten. Ein die Übermittlung der Daten 

auch gegen den Willen Betroffener rechtfertigendes
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öffentliches Interesse liegt hier nicht vor, Eine 

Übermittlung der Daten nach $ 13 Abs. 1 Satz } DSG NW 

kommt daher nicht in Betracht, 

Das Bauamt einer Gemeinde teilte in einem Schreiben 

Beteiligten an einem verwaltungsgerichtlichen Verfah- 

ren mit, daß der Betroffene "viele verwaltungsgericht- 

liche Verfahren angestrengt habe", Während weitere 

Ausführungen in diesem Schreiben zur sachgerechten 

Rechtsverteidigung in dem anhängigen verwaltungsgericht- 

lichen Verfahren und damit zur Erfüllung einer gesetz- 

lichen Aufgabe der Gemeinde erforderlich waren und 

insoweit eine gesetzliche Grundlage für die in dem 

Schreiben enthaltenen Mitteilungen vorhanden war, 

konnte für die erwähnte Äußerung keine gesetzliche 

Grundlage festgestellt werden. Zur sachgerechten 

Rechtsverteidigung der Gemeinde war diese Mitteilung 

nicht erforderlich. Die anderen verwaltungsgericht- 

lichen Verfahren betrafen nach den mir übersandten 

Unterlagen ausschließlich die formale Behandlung 

der Bauangelegenheit und waren überdies offenbar 

abgeschlossen, Unter diesen Umständen hätte die 

genannte Mitteilung an die Beteiligten unterbleiben 

müssen, zumal auch nicht davon ausgegangen werden 

konnte, daß sie den Beteiligten bereits anderweitig 

bekannt war. Ich habe der Gemeinde empfohlen, von 

derartigen Mitteilungen an Dritte künftig abzusehen. 

Zur Anpasssung des Mietpreisspiegels an die neuen 

Marktbedingungen forderte eine Gemeinde Anschriften 

der Mitglieder des Haus- und Grundeigentümervereins, 

des Mietervereins und der örtlichen Vertreter des 

Ringes Deutscher Makler an. 

Gegen die Anforderung der Anschriften bestehen keine 

datenschutzrechtlichen Bedenken. Zwar ist diese 

Datenanforderung durch eine öffentliche Stelle ein 
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Eingriff in das Grundrecht auf Datenschutz, der 

nach Artikel 4 Abs. 2 der Landesverfassung einer 

gesetzlichen Grundlage bedarf, Eine solche ist 

jedoch vorhanden, Nach $ 2 Abs. 2 Satz 1 des Ge- 

setzes zur Regelung der Miethöhe kann der Vermieter 

zur Begründung eines Mieterhöhungsverlangens auf 

eine von der Gemeinde erstellte Übersicht über die 

üblichen Entgelte, die in der Gemeinde für vergleich- 

bare nicht preisgebundene Wohnungen gezahlt werden, 

Bezug nehmen, Dies setzt voraus, daß die Gemeinde 

eine solche Übersicht erstellt. Zur Durchführung 

der hierzu erforderlichen Erhebungen ist die Gemein- 

de auch auf die Anschriften von Mietern angewiesen, 

die im Hinblick auf ihre Mitgliedschaft in den an 

der Aufstellung der Übersicht (Mietpreisspiegel) 

beteiligten Vereinen zu einer Mitwirkung möglicher- 

weise bereit sind, 

Aus datenschutzrechtlicher Sicht war allerdings 

der den Mietern übersandte Erhebungsbogen zur Er- 

mittlung vergleichbarer Marktmieten zu beanstanden, 

da er nicht den nach $ 10 Abs, 2 Satz 1 DSG NW er- 

forderlichen Hinweis auf die Rechtsgrundlage für 

die Datenerhebung oder die Freiwilligkeit der Angaben 

enthielt. Meiner Empfehlung, diesen Hinweis künftig 

in den Erhebungsbogen aufzunehmen, wird von der 

Gemeinde gefolgt.



7. Rechtswesen 

a) Datenweitergabe zur Überprüfung möglicher 

Rechtsverletzungen 

Behörden oder sonstige Stellen, zu deren Aufgaben 

die Überprüfung von Rechtsverletzungen gehört, sind 

oft darauf angewiesen, daß ihnen personenbezogene 

Daten übermittelt werden, um ihre Aufgaben erfüllen zu 

können. Soweit die Daten von öffentlichen Stellen über- 

mittelt werden, muß allerdings das Grundrecht der Be- 

troffenen auf Datenschutz nach Artikel 4 Abs. 2 der 

Landesverfassung berücksichtigt werden. 

Ein Bürger schrieb Beschwerdebriefe an eine Behörde, 

Die Behörde gab die an sie gerichteten Briefe zum Zwecke 

der Erstattung einer Strafanzeige gegen den Brief- 

schreiber an die Polizei weiter, Die Tatsache eines 

solchen Briefes sowie sein Inhalt sind personenbezogene 

Daten des Briefschreibers, Ihre Weitergabe bedarf des- 

halb nach Artikel 4 Abs, 2 der Landesverfassung einer 

gesetzlichen Grundlage. 

Gesetzliche Grundiage für die Weitergabe personenbezoge- 

ner Daten durch eine Behörde an die Polizei zum Zwecke 

der Erstattung einer Strafanzeige sind die Vorschriften 

der Strafprozeßordnung (StPO). Nach $ 163 Abs. 1 StPO 

haben die Behörden und Beamten des Polizeidienstes 

Straftaten zu erforschen. Nach $ 158 Abs, 1 Satz 1 StPO 

kann die Anzeige einer Straftat unter anderem bei den 

Behörden und Beamten des Polizeidienstes angebracht 

werden. Hieraus folgt, daß jeder, der Anlaß zu der 

Annahme hat, daß ein anderer eine Straftat begangen 

habe, die dieser Annahme zugrunde liegenden Tatsachen 

der Polizei mitteilen darf, Dies gilt grundsätzlich 

auch für Behörden, Die für die Strafverfolgung zustän- 

digen Stellen sind zur Erfüllung ihrer Aufgaben auf



derartige Anzeigen angewiesen. Ob der für eine Anklage- 

erhebung erforderliche hinreichende Tatverdacht vor- 

liegt, hat auf Grund des Ergebnisses der Ermittlungen 

die Staatsanwaltschaft zu entscheiden ($ 170 Abs. 1 StPO). 

Eine Anzeige wird nicht dadurch unzulässig, daß die 

Ermittlungen keinen hinreichenden Verdacht einer 

Straftat ergeben. 

Soweit dies zum Zweck der Erstattung einer Strafanzeige 

erforderlich ist, halte ich deshalb die Weitergabe 

personenbezogener Daten durch eine Behörde an die 

Polizei grundsätzlich für zulässig. Dies gilt aller- 

dings nicht für Daten, die einem besonderen Amtsge- 

heimnis unterliegen (wie etwa dem Steuergeheimnis 

oder dem Sozialgeheimnis),. 

In einem anderen Fall wurden personenbezogene Daten 

eines Rechtsanwaltes über den Justizminister an 

die zuständige Rechtsanwaltskammer weitergeleitet, 

um dort die Erforderlichkeit der Einleitung standes- 

rechtlicher Maßnahmen prüfen zu lassen. Bei den 

personenbezogenen Daten handelte es sich um die 

Tatsache einer Eingabe des Rechtsanwaltes an ein Mit- 

glied der Landesregierung, in der er Bedenken gegen 

bestimmte Regelungen äußerte, den Inhalt dieser Eingabe 

sowie die Tatsache, daß weitere von der Behörde als 

neben der Sache liegend charakterisierte Eingaben 

des Betroffenen vorlägen. Diese Angaben sind Einzelan- 

gaben über sachliche Verhältnisse einer natürlichen 

Person ($ 2 Abs. 1 DSG NW), deren Weitergabe durch eine 

öffentliche Stelle in das Grundrecht des Betroffenen 

auf Schutz seiner personenbezogenen Daten eingreift 

und deshalb einer gesetzlichen Grundlage bedarf. 

Der Justizminister hat mir hierzu mitgeteilt, aus 

$ 73 Abs, 2 Nr, 4 der Bundesrechtsanwaltsordnung, 

wonach den Rechtsanwaltskammern die Aufgabe zugewiesen
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sei, die Erfüllung der den Kammermitgliedern obliegenden 

Pflichten zu überwachen und das Recht der Rüge zu 

handhaben, folge ohne weiteres für jedermann, der 

Anlaß zu der Annahme hat, daß ein Rechtsanwalt seine 

Standespflichten verletzt habe, die Befugnis, die 

zuständige Kammer um eine Prüfung zu bitten und 

ihr die hierfür erforderlichen Angaben zu übermitteln, 

Anders könnten die Rechtsanwaltskammern ihre gesetz- 

lichen Pflichten nicht erfüllen. 

Von dieser Befugnis sei in diesem Fall Gebrauch 

gemacht worden, da die Schreiben inhaltlich nicht mit 

den von einem Rechtsanwalt zu wahrenden Standespflich- 

ten zu vereinbaren gewesen seien, 

Der Justizminister hat außerdem darauf hingewiesen, 

daß, soweit der behördliche Umgang mit personenbezoge- 

nen Daten nach Artikel 4 Abs. 2 der Landesverfassung 

einer besonderen Legitimation bedürfe, diese sich 

zwar in erster Linie aus Rechtsvorschriften ergebe, 

die die immanenten Schranken des Grundrechts interpre- 

tierten, ausnahmsweise aber auch aus ungeschriebenen 

Grundsätzen. Hierzu gehöre die Gemeinschaftsbezogen- 

heit des Bürgers und die sich daraus ergebende Bindung. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 

(BVerfGE 27, 344, 351) müsse jedermann staatliche 

Maßnahmen hinnehmen, die im überwiegenden Interesse 

der Allgemeinheit unter strikter Wahrung des Verhält- 

nismäßigkeitsgebots erfolgten, soweit sie nicht den 

unantastbaren Bereich privater Lebensgestaltung beein- 

trächtigten. Auf Grund der staatlichen Verantwortung 

für eine geordnete Rechtspflege sei es im vorliegenden 

Fall notwendig gewesen, wegen der Eingaben des Rechts- 

anwaltes die Rechtsanwaltskammer einzuschalten, 

Diese Stellungnahme vermag aus folgenden Gründen 

nicht zu befriedigen.
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Nach meiner Auffassung greift jede Weitergabe personen- 

bezogener Daten durch eine öffentliche Stelle in das 

Grundrecht auf Datenschutz nach Artikel 4 Abs. 2 der 

Landesverfassung ein, Dies kann jedoch hier dahinstehen, 

Im vorliegenden Fall sind Daten weitergegeben worden, 

die geeignet sind, eine standesrechtliche Überprüfung 

durch die Rechtsanwaltskammer herbeizuführen, Die Weiter- 

gabe derart sensibler Daten ist auch bei einer engeren 

Auslegung des Grundrechts auf Datenschutz als Eingriff 

in dieses Grundrecht anzusehen, Für einen solchen 

Eingriff ist eine gesetzliche Grundlage erforderlich. 

Diese kann auch Bundesrecht sein, das nach Artikel 31 GG 

Vorrang auch gegenüber der Landesverfassung hat. 

Es ist zwar richtig, daß nach der Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts jedermann staatliche Maßnahmen 

hinnehmen muß, die im überwiegenden Interesse der All- 

gemeinheit unter strikter Wahrung des Verhältnismäßig- 

keitsgrundsatzes erfolgen, Soweit sie nicht den unan- 

tastbaren Bereich privater Lebensgestaltung beeinträch- 

tigen. Greift eine solche Maßnahme wie im vorliegenden 

Fall in das Grundrecht auf Datenschutz ein, ist hier- 

für jedoch eine gesetzliche Grundlage erforderlich. 

Der ungeschriebene Grundsatz der Gemeinschaftsbezogen- 

heit des Bürgers reicht nach meiner Auffassung nicht 

aus, um einen Eingriff in das Grundrecht zu legitimieren; 

der Gesetzgeber muß ihn vielmehr erst in eine Eingriffs- 

ermächtigung umsetzen. Andernfalls wäre das Grundrecht 

mit seinem Gesetzesvorbehalt für Eingriffe weitgehend 

inhaltsleer. 

Wie sich aus der Stellungnahme des Justizministers 

ergibt, kommt als gesetzliche Grundlage für eine Weiter- 

gabe der Daten des Rechtsanwalts allein $ 73 Abs, 2 

Nr. 4 der Bundesrechtsanwaltsordnung in Betracht, der 

den Rechtsanwaltskammern die Überwachung der Erfüllung 

der Standespflichten und die Handhabung des Rügerechts
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überträgt. Es ist unbestritten, daß grundsätzlich 

jedermann, der Anlaß zu der Annahme hat, ein Rechts- 

anwalt habe seine Standespflichten verletzt, die 

zuständige Kammer um eine Prüfung bitten und ihr 

die hierfür erforderlichen Angaben übermitteln kann. 

Ich habe jedoch Zweifel, ob sich hieraus ohne weiteres 

auch eine entsprechende Befugnis öffentlicher Stellen 

ergibt, die das Grundrecht auf Datenschutz nach 

Artikel 4 Abs. 2 der Landesverfassung zu beachten 

haben. Denn die Weitergabe personenbezogener Daten 

durch natürliche Personen oder juristische Personen 

des privaten Rechts kann auf die allgemeine mensch- 

liche Handlungsfreiheit gestützt werden, während 

die Weitergabe durch öffentliche Stellen nach Artikel 4 

Abs. 2 der Landesverfassung einer besonderen gesetz- 

lichen Legitimation bedarf. 

Wenn man gleichwohl eine Befugnis öffentlicher Stellen 

zur Weitergabe personenbezogener Daten an die Rechts- 

anwaltskammern zum Zweck der Standesrechtlichen 

Überprüfung annimmt, dürfte es aber zweifelhaft 

sein, ob diese Befugnis sich auch auf Angaben er- 

streckt, die wie hier erkennbar nicht im Zusammenhang 

mit der Anwaltstätigkeit stehen, Sondern die Ausübung 

eines allgemeinen Bürgerrechts betreffen, 

wird die Weitergabe personenbezogener Daten dennoch 

auch in solchen Fällen grundsätzlich für zulässig 

gehalten, so erscheint zweifelhaft, ob im vorliegenden 

Fall der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gewahrt 

ist. Selbst wenn die Ausführungen in dem Schreiben 

des Rechtsanwalts neben der Sache liegen würden, 

vermag ich nicht zu erkennen, daß die Rechtsanwalts- 

kammern zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben 

auf Hinweise auf derartige Äußerungen angewiesen 

sind oder daß die staatliche Verantwortung für eine 

geordnete Rechtspflege eine standesrechtliche Über- 

prüfung solcher Äußerungen verlangt,
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Eine Übermittlung personenbezogener Daten liegt auch 

vor, wenn Sozialversicherungsträger oder die Bundes. 

anstalt für Arbeit Angaben, aus denen sich Anhalts- 

punkte für den Verdacht eines Verstoßes gegen das 

Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit ergeben, an 

die zuständigen Kreisordnungsbehörden weitergeben, 

Gegen diese Datenübermittlung habe ich ebenfalls 

datenschutzrechtliche Bedenken geäußert (C.15.d),. 

Inwieweit in anderen Fällen die Anzeige von Ordnungs- 

widrigkeiten durch öffentliche Stellen unter Berück- 

sichtigung des Grundrechts auf Datenschutz und des 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes zulässig ist, bedarf 

noch der Prüfung. 

Strafsachen 

Ein Rechtsanwalt fragte im Auftrag seines Mandanten 

bei einer Staatsanwaltschaft an, ob gegen seinen 

Mandanten Ermittiungsverfahren anhängig seien, Die 

Staatsanwaltschaft verweigerte die Auskunft unter 

Berufung auf das Bundesdatenschutzgesetz, 

Für die Gerichte und die Behörden der Staatsanwalt- 

schaft gilt das Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen 

nur, soweit sie Verwaltungsaufgaben wahrnehmen; im 

übrigen gilt für sie das Bundesdatenschutzgesetz,. 

Beide Gesetze finden jedoch nur Anwendung, wenn per- 

sonenbezogene Daten in Dateien verarbeitet werden, 

Akten sind keine Dateien im Sinne der Datenschutzge- 

setze. Die Vorschriften der Datenschutzgesetze, die 

unter bestimmten Voraussetzungen eine Auskunft über 

gespeicherte personenbezogene Daten vorsehen, sind 

deshalb nicht anzuwenden. 

Auch wenn das Ersuchen des Rechtsanwalts auf Erteilung 

von Auskunft an die Zentralnamenkartei der Staatsanwalt- 

schaft gerichtet worden sein sollte, findet die
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Vorschrift über Auskunft an den Betroffenen ($ 13 BDSG) 

keine Anwendung. Nach einer Rundverfügung des Justizmi- 

nisters des Landes Nordrhein-Westfalen vom 8. Dezember 1980 

ist die Zentralnamenkartei einer Staatsanwaltschaft 

ausschließlich im Rahmen Sstaatsanwaltschaftlicher 

Tätigkeit zu benutzen; Gerichten, anderen Staatsanwalt. 

schaften, anderen Behörden und Stellen sowie Privat- 

personen darf weder Einsicht gewährt noch Auskunft 

über Eintragungen in der Kartei erteilt werden. Die 

Zentralnamenkartei ist deshalb als interne Kartei 

anzusehen, für die nach $ 1 Abs, 2 Satz 2 BDSG ledig- 

lich die Vorschrift über technische und organisatorische 

Maßnahmen ($ 6 BDSG) gilt. 

Ein allgemeines Recht auf Auskunft über Akten ist 

im Gesetz nicht vorgesehen, Lediglich im Rahmen eines 

Verwaltungsverfahrens ist eine Behörde nach $ 29 des 

Verwaltungsverfahrensgesetzes Nordrhein-Westfalen 

verpflichtet, den Beteiligten Einsicht in die das 

Verfahren betreffenden Akten zu gestatten, Soweit 

die Kenntnis zur Geltendmachung oder Verteidigung 

ihrer rechtlichen Interessen erforderlich ist, 

Allerdings könnte ein allgemeiner Auskunftsanspruch 

des Betroffenen aus dem Grundrecht auf Datenschutz 

nach Artikel 4 Abs. 2 der Landesverfassung hergeleitet 

werden. Denn um die hieraus folgenden Ansprüche wirk- 

sam geltend machen zu können, muß der Betroffene die 

über ihn festgehaltenen Daten kennen, Diese Auffassung 

hat sich aber noch nicht allgemein durchgesetzt. Im 

vorliegenden Fall haben jedoch, Soweit es sich um 

noch anhängige Verfahren handelt, die Vorschriften 

der Strafprozeßordnung, die die Durchführung der 

Unterrichtung des Beschuldigten abschließend regeln 

(z.B. $ 147 StPO), gegenüber einem aus Artikel 4 Abs. 2 

der Landesverfassung hergeleiteten Auskunftsanspruch 

Vorrang.
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Unabhängig hiervon wäre es aus der Sicht des Daten- 

schutzes aber zu begrüßen, wenn Öffentliche Stellen 

einem Bürger auch ohne rechtliche Verpflichtung 

Auskunft über die ihn betreffenden Akten gewähren 

würden, soweit nicht höherrangige Rechtsgüter Geheim- 

haltung gebieten. 

In einem anderen Fall bat ein Anzeigenerstatter 

bei einer Staatsanwaltschaft um eine Sachstandsaus- 

kunft. Auch hier wurden Auskünfte unter Berufung auf 

die Datenschutzgesetze verweigert, 

Der Umgang mit personenbezogenen Daten des Beschul- 

digten während der Dauer eines Straf- oder Ermittlungs- 

verfahrens ist in der Strafprozeßordnung geregelt. 

Gibt die Staatsanwaltschaft einem Antrag auf Erhebung 

der öffentlichen Klage keine Folge oder verfügt sie 

nach Abschluß der Ermittlungen die Einstellung des 

Verfahrens, so hat sie den Antragsteller unter Angabe 

von Gründen zu bescheiden ($ 171 Satz 1 StPO). Eine 

Auskunft an den Antragsteller oder Anzeigenden über 

den Sachstand vor Abschluß des Ermittlungsverfahrens 

ist in der Strafprozeßordnung nicht vorgesehen. Da 

mit einer solchen Auskunft regelmäßig die Bekanntgabe 

personenbezogener Daten des Beschuldigten verbunden 

ist, muß sie als unzulässig angesehen werden. 

Weitere Eingaben von Bürgern betrafen die Weitergabe 

von Daten über Strafverfahren nach den Vorschriften 

der Anordnung über Mitteilungen in Strafsachen (MiStra). 

Bei den Bürgern handelte es sich um öffentliche Be- 

dienstete, deren Dienstvorgesetzte von dem Ausgang 

der Strafverfahren unterrichtet worden waren, Sie 

baten um datenschutzrechtiiche Überprüfung dieser 

Mitteilungen.
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Nach Nr, 15 Abs, 1 MiStra sind in Strafsachen gegen 

Richter, Beamte, Angestellte und Arbeiter des Bundes, 

eines Landes, einer Gemeinde, eines Gemeindeverbandes 

oder einer anderen Körperschaft, Anstalt oder Stiftung 

des öffentlichen Rechts mitzuteilen: 

- der Erlaß und der Vollzug eines Haftbefehls 

oder eines Unterbringungsbefehls, 

- die Erhebung der öffentlichen Klage, 

- die Urteile, 

- der Ausgang des Verfahrens, wenn eine Mitteilung 

nach den vorgenannten Punkten zu machen war. 

Dies gilt nicht in Privatklageverfahren und in Verfahren 

wegen fahrlässig begangener Verkehrsstraftaten, es sei 

denn, daß es sich um Schwere Verstöße, namentlich Ver. 

gehen der Trunkenheit im Straßenverkehr oder der fahr- 

lässigen Tötung, handelt, oder daß Sonst Mitteilungen 

zu machen sind, die zwar nicht ausdrücklich vorge=- 

schrieben, aber durch ein besonderes öffentliches 

Interesse geboten sind, oder zu dienstaufsichtlichen, 

disziplinären oder Standesrechtlichen Maßnahmen 

Anlaß geben können. 

Nach Nr. 15 Abs. 2 MiStra sind in Strafsachen gegen 

Arbeiter wegen eines Vergehens Mitteilungen nur 

insoweit zu machen, als die Unterrichtung für die 

Beschäftigungsstelle wichtig erscheint. Die Mitteilung 

wird von dem Richter oder dem Staatsanwalt angeordnet. 

Bei Beamten und Angestellten eines Gemeindeverbandes 

sind die Mitteilungen nach Nr, 15 Abs, 3 Satz 1 MiStra 

an den unmittelbaren Dienstvorgesetzten und an den 

Leiter der Aufsichtsbehörde zu richten, bei Arbeitern 

an den Leiter der Beschäftigungsstelle,.
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Da es sich bei diesen Mitteilungen um die Weitergabe 

personenbezogener Daten handelt, bedürfen sie als 

Eingriff in das Grundrecht auf Datenschutz einer ge- 

setzlichen Grundiage. Als interne Verwaltungsverein- 

barung kann die MiStra selbst keine Rechtsgrundlage 

für die Mitteilungen Sein. 

Als gesetzliche Grundlage der in Nr, 15 MiStra vorge- 

sehenen Mitteilungen kommen nur die Vorschriften der 

Beamtengesetze, der Disziplinarordnungen und der Tarif- 

verträge für den öffentlichen Dienst, die ebenfalls 

Rechtsnormen sind, in Betracht, Nach diesen Vorschriften 

können auch außerhalb des öffentlichen Dienstes 

begangene Straftaten Dienstvergehen oder Verletzungen 

der arbeitsvertraglichen Verpflichtungen sein, Im 

Interesse der Integrität der öffentlichen Verwaltung 

hat der Dienstvorgesetzte auch in diesen Fällen zu 

prüfen, ob dienst- oder disziplinarrechtliche Folge- 

rungen zu ziehen sind. Um eine solche Entscheidung 

treffen zu können, ist er auf die Kenntnis derartiger 

Sachverhalte angewiesen, Ob allerdings in jedem 

Fall eine Mitteilung der Staatsanwaltschaft an den 

Dienstvorgesetzten erforderlich ist, erscheint zweifel- 

haft. 

Da auch bei anderen in der MiStra vorgesehenen Mit- 

teilungen die Erforderlichkeit zweifelhaft ist, haben 

die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder 

eine Überprüfung in Angriff genommen. Auf Grund des 

bisherigen Ergebnisses dieser Überprüfung habe ich 

gegenüber dem Justizminister des Landes Nordrhein- 

Westfalen vorgeschlagen, eine Reihe von Vorschriften 

der MiStra zu ändern oder zu Streichen, Hierzu gehört 

auch Nr. 15 MiStra. Die Mitteilungen nach dieser 

Ziffer haben weithin nur unterrichtenden Charakter. 

Sie lösen nur in seltenen Ausnahmefällen Maßnahmen 

disziplinarischer Art aus. Wenn auch nicht zu verkennen
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ist, daß ein Dienstvergehen in der Anhäufung geringe- 

rer Verfehlungen liegen kann, so ist andererseits 

darauf hinzuweisen, daß nicht jedes Strafurteil 

in die Personalakten aufzunehmen ist (vgl. BAG, 

AP 1978, Nr. 83, $ 611 BGB - Fürsorgepflicht -). 

Entsprechende Einschränkungen müssen auch in die 

MiStra aufgenommen werden, um zu verhindern, daß 

die Angaben dem Öffentlichen Arbeitgeber überhaupt 

bekannt werden und von ihm in anderer Weise zum 

Nachteil des Betroffenen verwendet werden können, 

Die Regelung sollte daher mit dem Ziel einer strik- 

ten Angleichung an die zwischenzeitlich novellier- 

ten und neugefaßten disziplinar- und dienstordnungs- 

rechtlichen Vorschriften des Bundes und der Länder 

sowie der hierzu ergangenen Rechtsprechung überprüft 

werden. Das Ergebnis der Bemühungen der Datenschutz- 

beauftragten um eine datenschutzkonforme Gestal- 

tung der MiStra bleibt abzuwarten. 

Soweit eine Mitteilung an den Dienstvorgesetzten 

zulässig ist und der Staatsanwaltschaft der konkrete 

Empfänger nicht bekannt ist, ist diese befugt, ihn 

zu ermitteln. Dabei erscheint es zur Reduzierung 

des Ermittlungsaufwandes sachgerecht, zunächst den 

Betroffenen selbst zu befragen, wer sein Dienstvor- 

gesetzter ist. Eine Rechtspflicht des Betroffenen, 

den Dienstvorgesetzten anzugeben, besteht jedoch 

nach meiner Auffassung, die von dem Justizminister 

geteilt wird, nicht. 

Ordnungswidrigkeitenverfahren 
  

Der von einer Behörde einem Betroffenen zugeschickte 

Anhörungsbogen zur Verfolgung von Ordnungswidrig- 

keiten im Wasserrecht enthielt neben den Angaben 

zum Sachverhalt folgende Fragen zur Person:



- Name, 

- Wohnort, Straße, 

- Beruf, 

- Familienstand, 

- Nettoeinkünfte, 

- Besondere Belastungen, 

In dem Anschreiben wurden dem Betroffenen die Aus- 

sagen zum Sachverhalt freigestellt; die Fragen zur 

Person waren vollständig zu beantworten. 

Nach $ 111 Abs. 1 des Ordnungswidrigkeitengesetzes 

(OWiG) handelt ordnungswidrig, wer einer zuständi- 

gen Behörde über seinen Vor-, Familien- oder Ge- 

burtsnamen, den Ort oder Tag seiner Geburt, Seinen 

Familienstand, seinen Beruf, den Wohnort, die Woh- 

nung oder die Staatsangehörigkeit eine unrichtige 

Angabe macht oder die Angabe verweigert. Hieraus 

folgt eine Rechtspflicht des Betroffenen, Fragen 

zu beantworten, Soweit die jeweilige Angabe für 

die Aufgabenerfüllung der Behörde erforderlich 

ist. Eine Rechtspflicht des Betroffenen zur Anga- 

be seiner Nettoeinkünfte und der besonderen Bela- 

stungen vermag ich jedoch nicht zu erkennen, Da 

nach $ 17 Abs, 3 OWiG bei der Bemessung der Höhe 

der Geldbuße auch die wirtschaftlichen Verhältnis- 

se des Betroffenen in Betracht kommen, kann es al- 

lerdings im Interesse des Betroffenen liegen, An- 

gaben über die Nettoeinkünfte und besonderen Be- 

lastungen zu machen, Um den Datenschutzbelangen 

der Betroffenen Rechnung zu tragen, muß jedoch bei 

der Erhebung dieser Daten auf die Freiwilligkeit
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hingewiesen werden ($ 10 Abs, 2 Satz 1 DSG NW). 

Eine entsprechende Änderung des Anhörungsbogens 

wurde veranlaßt, 

Zustellungen 

Schriftstücke in Familiensachen haben in der Re- 

gel höchst sensible personenbezogene Daten zum In- 

halt, die vor der unbefugten Einsichtnahme durch 

Dritte zu schützen sind. So wurde eine gerichtli- 

che Entscheidung in einem Versorgungsausgleichs- 

verfahren an die Krankenkasse, bei der der Betrof- 

fene beschäftigt war, als Beteiligte im Sinne von 

$ 53 b des Gesetzes über die Angelegenheiten der 

freiwilligen Gerichtsbarkeit übersandt. Im Rahmen 

des Geschäftsganges konnten mehrere Bedienstete 

der Krankenkasse von der Entscheidung über den Ver- 

sorgungsausgleich Kenntnis nehmen, bevor diese 

den zuständigen Bearbeiter erreichte. Auf diese 

Weise konnten sensible Daten des Betroffenen vielen 

seiner Kollegen zur Kenntnis gelangen, ohne daß 

dies für die weitere Bearbeitung der Angelegenheit 

notwendig gewesen wäre. 

Im Interesse der betroffenen Bürger habe ich ange- 

rest, derartige Briefe an den Leiter der betref- 

fenden Dienststelle oder Firma mit dem Vermerk 

"Vertrauliche Personalsache" zu übersenden. Das 

betreffende Amtsgericht ist meiner Anregung gefolgt. 

In Zukunft werden alle Briefsendungen in Familien- 

sachen - ausgenommen die an die Parteien selbst 

oder deren Vertreter - mit dem Stempelaufdruck 

"Yertraulich - Familiensache" versehen, 

Grundbuchwesen 

Auch in diesem Jahr betrafen Eingaben im Bereich 

des Grundbuchwesens die Erteilung von Abschriften 

aus dem Grundbuch. In einem Fall beschwerte sich
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ein Bürger darüber, daß sein Nachbar einen Grund- 

buchauszug erhalten habe, aus dem nicht nur die 

Grundstücksbelastungen des Nachbarn, sondern auch 

seine eigenen ersichtlich waren, 

Meine Ermittlungen haben ergeben, daß es Sich bei 

dem in Betracht kommenden Grundbuch um ein Gemein- 

schaftsgrundbuch handelt, das mehrere Grundstücke 

beinhaltet, die nach Abschluß der Baumaßnahmen 

im Eigentum von mehreren Miteigentümern stehen 

werden (Gemeinschaftsflächen für Wege und Grünan- 

lagen). Zum Zeitpunkt der Antragstellung auf Er- 

teilung des Grundbuchauszuges waren als Eigentümer 

die Bauträgergesellschaft, der Betroffene und sein 

Nachbar eingetragen. Es konnte nicht mehr festge- 

stellt werden, ob der Miteigentümer einen vollstän- 

digen Grundbuchauszug oder nur einen seine Grund- 

stücksbelastungen betreffenden Auszug beantragt 

hatte, da der Antrag mündlich zu Protokoll der Ge- 

schäftsstelle erklärt worden war, wobei nur Name 

und Anschrift des Antragstellers festgehalten wurde, 

Nach $ 12 Abs. i und 2 der Grundbuchordnung (GBO) muß 

zur Erteilung eines Grundbuchauszugs ein berechtig- 

tes Interesse dargelegt werden. Als Miteigentümer 

hatte der Nachbar ein derartiges Interesse. Möglicher- 

weise hätte in diesem Fall ein Grundbuchauszug ge- 

nügt, der nur die Belastungen des Antragstellers 

enthielt, Soweit jedoch ein berechtigtes Interesse 

dargelegt wird, kann auch der Eigentümer eines Mit- 

eigentumsanteils einen ungekürzten Auszug verlangen, 

Diese Rechtslage befriedigt nicht ganz. Neben dem 

berechtigten Interesse des Empfängers sollte auch 

geprüft werden, ob schutzwürdige Belange des Betrof- 

fenen durch die Erteilung eines Grundbuchauszuges 

beeinträchtigt werden, Für eine Änderung des $ 12 GBO 

wäre der Bundesgesetzgeber zuständig.



f) Strafvollzug 

Strafgefangene einer Justizvollzugsanstalt haben 

mich um datenschutzrechtliche Überprüfung der in 

dieser Anstalt verwendeten Vordrucke für 

- Mitteilungen über die Rücksendung von Paketen 

oder Päckchen an den Absender und 

- Einkaufszettel der Gefangenen 

gebeten, Gegen die Verwendung dieser Vordrucke be- 

stehen datenschutzrechtliche Bedenken, 

Durch den verwendeten Vordruck für die Mitteilung 

über die Rücksendung von Paketen oder Päckchen an 

den Absender wird diesem der Status des Empfängers 

als Strafgefangener bekanntgegeben, Hierbei ist 

zu berücksichtigen, daß von dem Gefangenen selbst 

vielfach als Anschrift nur Straße und Hausnummer 

oder Postfach der Justizvollzugsanstalt angegeben 

werden. 

Das Bekanntgeben des Status als Strafgefangener 

ist ein Eingriff in das Grundrecht des Betroffe- 

nen nach Artikel 4 Abs. 2 der Landesverfassung. 

Ein derartiger Eingriff bedarf einer gesetzlichen 

Grundlage oder der Einwilligung des Betroffenen. 

Eine gesetzliche Grundlage ist nicht ersichtlich. 

Die Regelung in Nr. 1.1.9 der Rundverfügung des 

Justizministers vom 25, Januar 1980, auf die sich 

der Leiter der Justizvollzugsanstalt beruft, kommt 

als Rechtsgrundlage nicht in Betracht, da es sich 

lediglich um eine Verwaltungsvorschrift handelt. 

Entgegen der Auffassung des Leiters der Justizvoll- 

zugsanstalt kann auch nicht davon ausgegangen 

werden, daß ein Strafgefangener, der einem Dritten
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seine Anschrift ohne Hinweis auf die Justizvollzugss- 

anstalt mitteilt, allein durch die Angabe der An- 

schrift in die Bekanntgabe seines Status an den 

Dritten im Falle einer Paketannahmeverweigerung 

einwilligt. Die Anschrift kann zu anderen Zwecken 

als der Übersendung von Paketen mitgeteilt worden 

sein. 

Ich vermag auch nicht zu erkennen, zu welchem Zweck 

die Mitteilung der Annahmeverweigerung und des Grun- 

des für diese an den Absender erforderlich sein 

soll. Es dürfte genügen, wenn die Annahmeverweige- 

rung und der Grund für sie dem Gefangenen mitgeteilt 

werden und im übrigen die Annahmeverweigerung von 

der Post auf der Sendung vermerkt wird, Dem Gefan- 

genen kann überlassen bleiben, ob und auf welchem 

Wege er den Absender über den Grund für die Annahme- 

verweigerung unterrichten will, 

Durch den Einkaufszettel werden dem Kaufmann und 

seinen Mitarbeitern persönliche Verhältnisse des 

Gefangenen offengelegt. Neben den zur Identifizierung 

des Gefangenen bestimmten Daten enthält der Ein- 

kaufszettel auch Angaben über Hausgeld, Eigengeld, 

Überbrückungsgeld, Sparguthaben sowie über die 

Haftart. Die Angabe über die Haftart ist zwar ver- 

schlüsselt; der Kaufmann, der die Anstalt längere 

Zeit beliefert, dürfte jedoch in der Lage Sein, 

diese Angabe zu entschlüsseln, 

Auch das Bekanntgeben der genannten Daten an den 

Kaufmann und seine Mitarbeiter ist ein Eingriff 

in das Grundrecht nach Artikel 4 Abs, 2 der Landes- 

verfassung, der einer gesetzlichen Grundlage oder 

der Einwilligung des Betroffenen bedarf. 

Als gesetzliche Grundlage für die Bekanntgabe käme 

allenfalls $ 22 des Strafvollzugsgesetzes (StVollzG) 

in Betracht. Danach kann der Gefangene von seinem
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Hausgeld oder von seinem Taschengeld aus einem von 

der Anstalt vermittelten Angebot bestimmte Waren 

kaufen ($ 22 Abs. 2 Satz 1 StVollzG). Verfüst der 

Gefangene ohne eigenes Verschulden nicht über Haus- 

oder Taschengeld, wird ihm gestattet, in angemesse- 

nem Umfang vom Eigengeld einzukaufen ($ 22 Abs. 3 

StVollzG). Zur Durchführung des Einkaufs ist die 

Mitteilung von Angaben über Eigengeld, Überbrückungs- 

geld, Sparguthaben und Haftart an den Kaufmann nicht 

erforderlich. Um zu vermeiden, daß der Gefangene 

für einen höheren Betrag einkauft, als seine Mittel 

es zulassen, genügt die Angabe des für den Einkauf 

verfügbaren Gesamtbetrages. Auch die Angabe des 

Namens und des Geburtsdatums des Gefangenen kann 

meines Erachtens entfallen, Zur Identifizierung 

dürfte eine Kontonummer ausreichen, 

Auch für den Fall, daß der Einkaufszettel nicht 

von der Anstalt, Sondern von dem Gefangenen selbst 

dem Kaufmann vorgelegt wird, bestehen gegen seinen 

Inhalt Bedenken. In diesem Fall findet zwar keine 

Bekanntgabe personenbezogener Daten durch die Anstalt 

statt. Da der Gefangene in seiner Entscheidung, 

ob er von dem Einkaufszettel Gebrauch macht und 

dadurch die in dem Einkaufszettel angegebenen Daten 

offenbart, Zwängen unterliegt, kann aus dem Grund- 

recht auf Datenschutz nach Artikel 4 Abs. 2 der 

Landesverfassung die Verpflichtung der Anstalt herge- 

leitet werden, in den Einkaufszettel nur Solche 

Daten aufzunehmen, die für den Einkauf erforderlich 

sind. 

Der Hinweis des Leiters der Justizvollzugsanstalt, 

daß die nicht das Hausgeld betreffenden Daten abge- 

schnitten werden können, kann diese Bedenken nicht 

ausräumen, Denn auf diese Möglichkeit wird in dem 

Einkaufszettel nicht hingewiesen. Er ist auch nicht 
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so gestaltet, daß das Abschneiden ohne weitere Über- 

legungen möglich ist. Insbesondere ist das Herausschnei- 

den der Angabe über die Haftart schwierig. 

Ich habe mit dem Justizminister des Landes Nord- 

rhein-Westfalen Verbindung aufgenommen, damit in 

beiden Fällen eine Lösung gefunden wird, die den 

Datenschutzbelangen der Betroffenen Rechnung trägt.



8 Sozialwesen 

a) Einschränkung des Sozialgeheimnisses 

Am 1. Januar 1981 ist die Neuregelung des Schutzes 

der Sozialdaten ($ 35 des Ersten Buches des Sozial- 

gesetzbuchs - SGB I -, $$ 67 bis 85 des Zehnten 

Buches des Sozialgesetzbuchs - SGB X -) in Kraft 

getreten. Inzwischen liegen erste Erfahrungen aus 

der Praxis über die Auswirkungen des neuen Rechts 

vor, Zahlreiche Eingaben von Bürgern, aber auch 

viele Beratungsersuchen der Sozialverwaltungen las- 

sen die besonderen Schwierigkeiten bei der Änwen- 

dung der neuen Vorschriften erkennen, 

Die schwierige Einarbeitung in das neue Sozialda- 

tenschutzrecht wird sicher nicht dadurch erleich- 

tert, daß der Gesetzgeber die Vorschrift des $ 71 

Nr. 3 SGB X bereits ein Jahr nach deren Inkrafttre- 

ten durch das Gesetz zur Bekämpfung der illegalen 

Beschäftigung (BillBG) geändert hat. Darüber hinaus 

wird eine Änderung des $ 71 Nr. 2 SGB X angestrebt, 

Gegen beide Gesetzesänderungen bestehen aus daten- 

schutzrechtlicher Sicht Bedenken, die ich den 

zuständigen Mitgliedern der Landesregierung mitge- 

teilt habe, 

Die Erweiterung von $ 71 Nr, 3 SGB X auf eine all- 

gemeine, nicht auf die Bekämpfung der illegalen 

Beschäftigung beschränkte Offenbarung personenbe- 

zogener Daten im Wege der Amtshilfe zur Sicherung 

des Steueraufkommens bedeutet eine weitere Durch- 

brechung des ohnehin schon durch $ 68 SGB X ange- 

tasteten Sozialgeheimnisses, das im Interesse des 

Vertrauensverhältnisses zwischen Bürger und Sozial- 

verwaltung "amtshilfefest" bleiben muß. Sie wider- 

spricht überdies dem in $ 71 Nr. 3 SGB X durch die 

 



Bezugnahme auf $ 93 Abs. 1 Satz 3 und $ 97 Abs, 2 

Satz 1 der Abgabenordnung (AO) zum Ausdruck gekom- 

menen Grundgedanken der Subsidiarität der Offenba- 

rung personenbezogener Daten durch Sozialleistungs- 

träger zur Durchführung der Besteuerung. Das Prin- 

zip der Subsidiarität der Offenbarung durch Sozial- 

leistungsträger muß als Ausfluß des Verfassungs- 

gebots der Verhältnismäßigkeit bei der Abwägung 

zwischen dem berechtigten öffentlichen Interesse 

an der Sicherung des Steueraufkommens und dem ge- 

setzlichen Anspruch auf Wahrung des Sozialgehein- 

nisses beibehalten werden. 

Die angestrebte Neufassung des $ 71 Nr, 2 SGB X 

sieht eine befugte Offenbarung auch bei unrichti- 

gen Angaben des Ausländers über seine persönlichen 

Verhältnisse zum Zwecke der Täuschung gegenüber 

einer amtlichen Stelle ($ 10 Abs. 1 Nr. 7 des Aus- 

ländergesetzes - AuslG -) sowie bei Inanspruchnah- 

me von Sozialhilfe ($ 10 Abs. 1 Nr. 10 AuslG) und 

bei Beeinträchtigung erheblicher Belange der Bun- 

desrepublik Deutschland ($ 10 Abs. 1 Nr, 11 Aus1G) 

vor. 

Aus der Aufnahme von $ 10 Abs. 1 Nr, 9 Aus1G in 

die geltende Fassung des $ 71 Nr. 2 SGB X muß gefol- 

gert werden, daß der Gesetzgeber die Offenbarung 

aller weiteren in $ 10 Abs, 1 AuslG geregelten Tat- 

bestände ausschließen wollte. Das Ergebnis dieser 

vom Gesetzgeber vorgenommenen Abwägung zwischen 

dem Schutz der Sozialdaten und dem $ 10 Abs, 1 AuslG 

zugrunde liegenden öffentlichen Interesse darf nicht 

aus haushaltspolitischen Erwägungen, etwa um Sozial- 

hilfemittel einzusparen, zu Lasten des Sozialge- 

heimnisses umgestoßen werden. 

Die Landesregierung ist meiner Empfehlung, den an- 

gestrebten Änderungen entgegenzutreten, jedoch 

nicht gefolgt.
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Nach Auffassung des Ministers für Arbeit, Gesund- 

heit und Soziales hat der Gesetzgeber mit der Neu- 

regelung des $ 71 Nr. 3 SGB X lediglich eine Klar- 

stellung - und keine materielle Änderung der Rechts- 

lage - beabsichtigt. Die nunmehr ausdrücklich ge- 

nannten Vorschriften für eine allgemeine Offenba- 

rung personenbezogener Daten im Wege der Amtshilfe 

zur Sicherung des Steueraufkommens hätten nach dem 

Sinn der damals vom Gesetzgeber in $ 71 Nr. 3 SGB X 

getroffenen Grundsatzentscheidung Schon zum Kreis 

der vorgehenden Vorschriften gehört, Aber selbst 

wenn von einer materiellen Änderung ausgegangen 

würde, müsse bei der von mir angesprochenen Abwä- 

sung das öffentliche Interesse an der Sicherung 

des Steueraufkommens Vorrang vor dem gesetzlichen 

Anspruch auf Wahrung des Sozialgeheimnisses haben. 

Nach Auffassung des Innenministers und des Mini- 

sters für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat der 

Gesetzgeber bei der Beratung von $ 71 Nr. 2 SGB X 

die negativen Auswirkungen des Sozialgeheimnisses 

auf sachgerechte ausländerrechtliche Entscheidungen 

offenbar nicht gesehen. Vor allem unter dem Aspekt 

der Erhaltung der Integrationsfähigkeit und -bereit- 

schaft der Bevölkerung müßten der Ausländerbehörde 

alle entscheidungserheblichen Tatsachen zur Verfü- 

gung stehen. Mit der Vorschrift des $ 10 AusiG ha- 

be der Gesetzgeber die Exekutive ermächtigt, in 

einem nicht vergleichbaren Maße in den Lebenslauf 

eines Menschen und seine wirtschaftliche Existenz 

einzugreifen. Er habe damit die Belange des Staa- 

tes und seiner Bürger über die Interessen nicht- 

deutscher Staatsangehöriger gestellt, Die seiner- 

zeit unterbliebene Abwägung zwischen Datenschutz 

und Ausführung des Ausländergesetzes müsse deshalb 

nunmehr in der Weise nachgeholt werden, daß die 

Sozialleistungsträger befugt sind, die in $ 10 

Abs. I Nr. 7, 9 und 10 AuslG genannten Ausweisungs- 

tatbestände den Ausländerbehörden zu offenbaren.



- 86 - 

b) Wahrung des Sozialgeheimnisses innerhalb der Lei- 

Stungsträger 

Die Verpflichtung der Leistungsträger zur Wahrung 

des Sozialgeheimnisses nach $ 35 Abs. 1 und 2 SGB I 

besteht nicht nur gegenüber außenstehenden Dritten, 

Sie gilt auch innerhalb der Leistungsträger. Im 

Berichtszeitraum hat sich gezeigt, daß diese Vor- 

schriften insoweit häufig nicht beachtet werden. 

Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Län- 

der vertreten hierzu folgende Auffassung: 

Die Bestimmungen über das Sozialgeheimnis bzw. 

den Schutz der Sozialdaten sowie ergänzend die 

Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes gel- 

ten innerhalb von Stadt- und Kreisverwaltungen 

für alle Ämter und Stelien insoweit, als sie 

Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch wahrnehmen, 

Insbesondere finden die Regelungen über die Of- 

fenbarung von Sozialdaten ($$ 35 SGB I, 67 ff. SGB X) 

auch gegenüber anderen Ämtern und Stellen der 

gleichen kommunalen Gebietskörperschaft Anwendung. 

Bestrebungen, das Sozialgeheimnis in den Kom- 

munen mit einer sog. "ganzheitlichen Interpre- 

tation des kommunalen Behördenbegriffs" über 

allgemeine Amtshilfe, Grundsätze oder ähnliche 

Konstruktionen einzuschränken, treten die Da- 

tenschutzbeauftragten entgegen. Die Bestrebungen 

widersprechen $$ 35 SGB I, 67 ff, SGB X. 

Der Geheimhaltungsanspruch nach $ 35 Abs, 1 

Satz 1 SGB I richtet sich zwar gegen den Lei- 

stungsträger, also gegen die jeweilige Körper- 

schaft, Anstalt oder Behörde ($ 12 SGB I). Eine 

Offenbarung im Sinne dieser Vorschrift liegt
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jedoch auch dann vor, wenn personenbezogene Da- 

ten innerhalb eines Leistungsträgers weiterge- 

geben werden, Dieser hat dafür zu sorgen, daß 

die ihm bekanntgewordenen Sozialdaten auch in- 

nerhalb des Leistungsträgers nicht unbefugt of- 

fenbart werden. Er hat dementsprechend sicher- 

zustellen, daß diese Daten nur dem für die Bear- 

beitung und Entscheidung des einzeinen Falles 

zuständigen Personenkreis zugänglich sind ($ 69 

Abs. I Nr. 1 SGB X). 

5. Aus dem Verbot der unbefugten Offenbarung von 

Sozialdaten innerhalb des Leistungsträgers folgt, 

daß diese Daten erst recht gegenüber anderen 

Stellen innerhalb der Kommunalverwaltung geheim- 

zuhalten sind und nur unter den Voraussetzungen 

der $$ 35 Abs. 2 SGB I, 67 bis 77 SGB X offen- 

bart werden dürfen, 

Auf ein Beratungsersuchen einer Gemeinde habe ich 

deshalb die Auffassung vertreten, daß es unzuläs- 

sig ist, wenn der in dieser Gemeinde für die Ent- 

scheidung über die Gewährung von Sozialhilfe zu- 

ständige Stadtdirektor den Mitgliedern des örtli- 

chen Sozialausschusses eine Aufstellung mit Namen 

und Anschrift der Antragsteller auf Hilfe zum Le- 

bensunterhailt, dem Tag der Bewilligung der Leistung 

sowie deren Höhe und Verwendungszweck übersendet, 

Hierbei handelt es sich um die Offenbarung von So- 

zialdaten, die, sofern die Betroffenen nicht einge- 

willigt haben ($ 67 Satz I Nr. 1 SGB X), nur zuläs- 

sig ist, wenn eine gesetzliche Offenbarungsbefugnis 

{$ 67 Satz 1 Nr. 2 SGB X) besteht, 

Nach $ 69 Abs, 1 Nr. 1 SGB X wäre die Übersendung 

der Aufstellung an den Sozialausschuß nur zulässig, 

wenn sie zur Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe
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nach dem Sozialgesetzbuch erforderlich wäre, Da 

aber im vorliegenden Fall allein der Stadtdirek- 

tor über die Gewährung einmaliger Leistungen als 

Hilfe zum Lebensunterhalt zu entscheiden hat, ist 

zur Erfüllung dieser Aufgabe die Offenbarung perso- 

nenbezogener Daten der Leistungsempfänger an die 

Mitglieder des Sozialausschusses nicht erforder- 

lich; sie verstößt somit gegen das Sozialgeheim- 

nis ($ 35 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit Abs. 2 SGB TI). 

Der Stadtdirektor ist meiner Empfehlung, den Mit- 

gliedern des Sozialausschusses keine personenbe- 

zogenen Daten der Leistungsempfänger zu offenbaren, 

gefolgt. 

Auf einen anderen Fall der unzulässigen Offenba- 

rung personenbezogener Daten innerhalb eines Lei- 

stungsträgers hat mich ein Bürger hingewiesen, 

Eine gesetzliche Krankenkasse gab regelmäßig Ge- 

sundheitsdaten ihrer dort versicherten Mitarbei- 

ter von der Leistungsabteilung an die Personalstel- 

le weiter. Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen 

wurden sogar mit Diagnose in einer Nebenakte der 

Personalakte abgeheftet. 

Eine Befugnis zur Offenbarung von Gesundheitsdaten 

gegenüber der Personalstelle der Krankenkasse ist 

nicht erkennbar. Sie ergibt sich insbesondere nicht 

aus $ 69 Abs. 1 Nr. 1 SGB X, da diese Offenbarung 

nicht zur Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe nach 

dem Sozialgesetzbuch erforderlich ist. 

Selbst bei Vorliegen einer Offenbarungsbefugnis 

nach den $$ 68 bis 75 SGB X stünde $ 76 Abs. 1 SGB X 

der Offenbarung der Gesundheitsdaten entgegen. Nach 

dieser Vorschrift ist die Offenbarung personenbezo- 

gener Daten, die einer in $ 35 SGB I genannten Stel- 
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le von einem Arzt oder einer anderen in $ 203 Abs. 1 

und 3 des Strafgesetzbuches genannten Person zu- 

gänglich gemacht worden sind, nur unter den Voraus- 

setzungen zulässig, unter denen diese Person selbst 

offenbarungsbefugt wäre. Eine Offenbarungsbefugnis 

des Arztes gegenüber der gesetzlichen Krankenkas- 

se in ihrer Funktion als Arbeitgeber besteht je- 

doch nicht. 

Besondere Bedeutung gewinnt die interne Weiterga- 

be von Sozialdaten - vor allem im Hinblick auf die 

schnelle technische Entwicklung - bei unmittelba- 

rem Zugriff auf Datenbestände durch automatisier- 

te Abrufverfahren (On-line-Verfahren),. 

Bei einem Kontrollbesuch in einem Rechenzentrun, 

das für mehrere Sozialleistungsträger in deren 

Auftrag Datenverarbeitung betreibt, habe ich fest- 

gestellt, daß fast alle gespeicherten Sozialdaten 

für die angeschlossenen Leistungsträger unterein- 

ander zum direkten Abruf über Terminals bereitge- 

halten werden. 

Nach $ 79 Abs. 1 SGB X unterliegen die in $ 35 SGB I 

genannten Stellen, soweit sie personenbezogene Da- 

ten in Dateien verarbeiten, den Vorschriften des 

Ersten und Zweiten Abschnittes des Bundesdatenschutz- 

gesetzes, Damit ist das Bekanntgeben gespeicher- 

ter oder durch Datenverarbeitung unmittelbar gewon- 

nener Daten an Dritte in der Weise, daß die Daten 

durch die speichernde Stelle weitergegeben oder 

zur Einsichtnahme, namentlich zum Abruf bereitge- 

halten werden ($ 2 Abs, 2 Nr. 2 BDSG), eine Offen- 

barung personenbezogener Daten im Sinne von $ 35 SGB I. 

Alle Daten, die die Sozialleistungsträger durch 

das Rechenzentrum füreinander zum Abruf bereit-
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halten, sind somit offenbart, Diese Offenbarung 

ist nach $ 69 Abs. 1 Nr. 1 SGB X nur zulässig, so- 

weit sie für die Erfüllung einer gesetzlichen Auf- 

gabe nach diesem Gesetzbuch durch den Leistungs- 

träger nach $ 35 SGB I erforderlich ist, 

Zwar enthält $ 69 Abs. ı Nr, 1 SGB X keine ausdrück- 

liche Beschränkung der Art und des Umfangs der zu 

offenbarenden Daten. Die Zulässigkeit der Offenba- 

rung steht jedoch unter dem Vorbehalt, daß die Da- 

ten zur Aufgabenerfüllung erforderlich sind, Dabei 

sind an die Erforderlichkeit strenge Anforderungen 

zu stellen. Es genügt nicht, wenn die Offenbarung 

der Aufgabenerfüllung lediglich dienlich ist oder 

sie erleichtert, die Offenbarung muß vielmehr zur 

Aufgabenerfüllung notwendig sein, Demnach ist für 

jeden dem Rechenzentrum angeschlossenen Soziallei- 

stungsträger im Einzelfall unter Berücksichtigung 

des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit zu prüfen, 

ob und welche Sozialdaten er für die Erfüllung einer 

seiner gesetzlichen Aufgaben unbedingt kennen oder 

mitteilen muß. 

Eine derartige einzelfall- und aufgabenbezogene 

Erforderlichkeitsprüfung findet jedoch bei der Of- 

fenbarung von Sozialdaten durch Bereithalten zum 

Abruf nicht statt. An die Stelle einer Prüfung, 

welche personenbezogenen Daten welches Betroffenen 

welches Leistungsträgers zu welchem Zeitpunkt zur 

Erfüllung welcher gesetzlichen Aufgabe gebraucht 

werden, tritt hier die schon durch das Bereithal- 

ten zum Abruf vollendete ungeprüfte Offenbarung 

fast sämtlicher Sozialdaten aller dem Rechenzen- 

trum angeschlossenen Leistungsträger untereinan- 

der. Ein solcher "Sozialdatenverbund" mit völlig 

unkontrolliertem Datentransfer ist mit $ 69 Abs, 1 

Nr. 1 SGB X schlechterdings unvereinbar. Er ver-
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stößt, da weder eine rechtswirksame Einwilligung 

der Betroffenen ($ 67 Satz 1 Nr. 1 SGB X "im Einzel- 

fall") noch eine gesetzliche Offenbarungsbefugnis 

($ 67 Satz 1 Nr. 2 SGB X) vorliegt, gegen das So- 

zialgeheimnis ($ 35 Abs, ji Satz 1 und 2 sowie 

Abs. 2 SGB I). 

c) Sozialversicherung 

In meinem zweiten Tätigkeitsbericht (C,12.b) bin 

ich auf den von den Rentenversicherungsträgern im 

Verfahren zur Rehabilitation Abhängiskeitskranker 

(Alkohol-, Medikamenten- und Drogenabhängige) von 

den Suchtberatungsstellen verlangten "Sozialbericht - 

psychosoziale Grunddaten" eingegangen. Die Daten- 

schutzbeauftragten des Bundes und der Länder haben 

inzwischen zum Sozialbericht gemeinsam Stellung 

genommen, 

Hiernach entspricht das bundeseinheitlich verwen- 

dete Formular "Sozialbericht" in der bisherigen 

Fassung nicht den datenschutzrechtlichen Anforde- 

rungen. Die Datenschutzbeauftragten fordern, kla- 

rer als bisher erkennbar zu machen, daß die Mit- 

wirkung des Betroffenen durch $ 60 SGB I begrenzt 

wird. Erheblichkeit und Erforderlichkeit der gefor- 

derten Angaben sind danach im Einzelfall zu prü- 

fen, insbesondere im Hinblick auf 

Zuständigkeit für die Leistungsgewährung, 

- Erfolgsaussichten der Suchtbehandlung, 

- Zeitpunkt des Therapiebeginns, 

-— Auswahl der Behandlungsstätte und 

- Auswahl der Leistungen zur Rehabilitation in dem 

in den $$ 1237 bis 1237b der Reichsversicherungs- 

ordnung bestimmten Umfang.
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Daraus folgt, daß das Formular nicht in allen Fäl- 

len vollständig auszufüllen ist ("Rahmenformular"), 

Dies sollte durch einen Hinweis in der "Ergänzen- 

den Information" zum Sozialbericht klargestellt 

werden, 

Weiter wird empfohlen, das Formular in einen daten- 

erhebenden und einen datenbewertenden Teil zu glie- 

dern. Der erhebende Teil hat sich auf Tatsachenfest- 

stellungen beim Betroffenen zu beschränken. Der 

bewertende Teil enthält die Begutachtung des Sozial- 

arbeiters und etwaige von diesem erhobene ander- 

weitige Tatsachen, 

In die "Ergänzende Information" zum Sozialbericht 

sollen nach Vorschlag der Datenschutzbeauftragten 

des Bundes und der Länder folgende Hinweise für 

den Sozialarbeiter aufgenommen werden: 

- Angaben zur Dosis des Rauschmittels werden nur 

bei Alkohol und "legalen" Medikamenten erhoben, 

- Auf die Tatsache, daß Strafrechtlich relevante 

Hinweise nicht gegeben zu werden brauchen, soll- 

te wegen der besonderen Bedeutung gerade bei den 

zur Vorgeschichte und zum derzeitigen Gesamtzu- 

stand zu erhebenden Daten dort nochmals hingewie- 

sen werden, 

- Daten über laufende Strafverfahren und unverbüß- 

te Haftstrafen sind nur zu erheben, soweit diese 

in den Zeitraum der Rehabilitationsmaßnahme fal- 

len können, 

- Daten, die nur für die Behandlung des Betroffe- 

nen relevant sind, dürfen nicht erhoben werden, 

da $ 1236 der Reichsversicherungsordnung inso-
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weit keine Rechtsgrundlage bietet, Sie können 

jedoch mit Einwilligung des Betroffenen erhoben 

und den Behandlungseinrichtungen direkt zugelei- 

tet werden. 

Die Rentenversicherungsträger, deren Vertreter zu 

den Beratungen hinzugezogen worden waren, sind in- 

zwischen gebeten worden, auf der Grundlage der Stel- 

lungnahme der Datenschutzbeauftragten des Bundes 

und der Länder das verwendete Formblatt neu zu ent- 

werfen. Die Stellungnahme enthält auch eine daten- 

schutzgerechte Neufassung der "Erklärung des Betreu- 

ten", die Teil des Sozialberichts ist, 

Eine Firma hat sich mit der Frage an mich gewandt, 

ob die von der Allgemeinen Ortskrankenkasse aus- 

gestellten Unbedenklichkeitsbescheinigungen, die 
  

Nachunternehmern zur Vorlage bei Generalunterneh- 

mern dienen, die zur Sozialversicherung angemelde- 

ten Arbeitnehmer namentlich enthalten dürfen. Außer- 

dem hat mir die Firma mitgeteilt, die Allgemeine 

Ortskrankenkasse habe Generalunternehmer um Aus- 

kunft über Zahl, Namen und Zeitraum des Arbeits- 

einsatzes von Arbeitnehmern gebeten, die die Fir- 

ma bei diesen eingesetzt habe, Die Allgemeine Orts- 

krankenkasse habe ihre Anfrage gegenüber dem Gene- 

ralunternehmer mit einer demnächst durchzuführen- 

den Betriebsprüfung begründet. 

Namen und Anzahl der Arbeitnehmer unterliegen als 

Betriebsgeheimnisse der Firma und gleichzeitig als 

personenbezogene Daten der einzelnen Arbeitnehmer 

dem Schutz des Sozialgeheimnisses ($ 35 Abs, 1 

Satz 1, Abs. 4 SGB I). Zwar findet eine Offenba- 

rung durch den Leistungsträger nicht statt, da die 

Bescheinigung keinem Dritten, sondern der betrof- 

fenen Firma selbst ausgehändigt wird. Aus der Ver-
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pflichtung des Leistungsträgers zur Wahrung des 

Sozialgeheimnisses kann jedoch ein Anspruch des 

Betroffenen hergeleitet werden, in einer Beschei- 

nigung, die er zur Vorlage bei Dritten braucht, 

nur solche Daten aufzunehmen, die für den Verwen- 

dungszweck der Bescheinigung erforderlich sind. 

Da die betroffene Firma gezwungen ist, die ihr aus- 

gestellte Bescheinigung dem Unternehmen, mit dem 

sie einen Werkvertrag geschlossen hat, vorzulegen 

und auch die bei der Firma beschäftigten Arbeit- 

nehmer diese Vorlage nicht verhindern können, kann 

über das Sozialgeheimnis hinaus auch aus dem Grund- 

recht auf Datenschutz (Artikel 4 Abs, 2 der Landes- 

verfassung) die Verpflichtung der Allgemeinen Orts- 

krankenkasse hergeleitet werden, in die Bescheini- 

gung nur solche Daten aufzunehmen, die für den Ver- 

wendungszweck der Bescheinigung erforderlich sind. 

Auch die Anfrage der Allgemeinen Ortskrankenkasse 

bei Generalunternehmern stellt als Erhebung perso- 

nenbezogener Daten einen Eingriff in das Grundrecht 

der Betroffenen aus Artikel 4 Abs. 2 der Landesver- 

fassung dar und bedarf deshalb entweder einer ge- 

setzlichen Grundlage oder der Einwilligung des Be- 

troffenen,. 

Darüber hinaus werden durch die Anfragen ein Betriebs- 

und Geschäftsgeheimnis der betroffenen Firma, näm- 

lich die Tatsache, daß demnächst eine Betriebsprü- 

fung stattfindet, gegenüber den Generalunternehmern 

offenbart. Diese Angabe darf nach $ 35 Abs, 2 SGB I 

nur unter den Voraussetzungen der $$ 67 bis 77 SGB X 

offenbart werden. Nach der hier allein in Betracht 

kommenden Vorschrift des $ 69 Abs. I Nr. 1 SGB X 

ist eine Offenbarung nur zulässig, soweit sie für 

die Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe nach dem
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Sozialgesetzbuch erforderlich ist, Dabei sind an 

die Erforderlichkeit strenge Anforderungen zu Stel- 

len, Es genügt nicht, wenn die Offenbarung der Auf- 

gabenerfüllung lediglich dienlich ist oder sie er- 

leichtert; die Offenbarung muß vielmehr zur Aufga- 

benerfüllung notwendig sein. 

In einem anderen Fall habe ich eine Innungskranken- 

kasse darauf hinweisen müssen, daß die Bekanntgabe 

der bei einer Firma beschäftigten Versicherten an 

einen Vertreter der Gewerkschaft sowohl als Offen- 

barung personenbezogener Daten der Versicherten 

wie auch als Offenbarung eines Betriebsgeheimnis- 

ses der Firma gegen das Sozialgeheimnis verstößt 

($ 35 Abs, 1 Satz 1, Abs. 4 SGB I). Von einer Be- 

anstandung nach $ 30 DSG NW habe ich allerdings 

abgesehen, da die Innungskrankenkasse inzwischen 

alle Mitarbeiter eingehend schriftlich über die 

sich aus dem Soziaigeheimnis ergebenden Geheimhal- 

tungspflichten belehrt hat. 

Ein Verstoß gegen das Sozialgeheimnis liegt auch 

vor, wenn eine Innungskrankenkasse den für das Ge- 

werbeuntersagungsverfahren zuständigen Behörden auf Er- 
  

suchen die Arbeitgeber bekannt gibt, die mit der 

Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen für ver- 

sicherungspflichtige Arbeitnehmer im Rückstand sind, 

Die Innungskrankenkasse, die meinen Rat erbeten 

hat, war der Auffassung, eine Offenbarungsbefugnis 

ergebe sich in diesem Fall aus $ 68 SGB X sowie 

aus einem überwiegenden Interesse der Allgemein- 

heit. 

Nach $ 68 Abs. 1 Satz 1 SGB X sind im Rahmen der 

Amtshilfe Vor- und Familiennamen, Geburtsdatum, 

Geburtsort und derzeitige Anschrift des Betroffe- 

nen zu offenbaren, Soweit kein Grund zur Annahne
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besteht, daß dadurch Schutzwürdige Belange des Be- 

troffenen beeinträchtigt werden, Die abschließende 

Aufzählung läßt eine darüber hinausgehende Offen- 

barung von personenbezogenen Daten oder diesen 

gleichgestellten Betriebs- und Geschäftsgeheimnis- 

sen nicht zu. Insoweit entfällt die Prüfung, ob 

durch die Offenbarung schutzwürdige Belange der 

Betroffenen beeinträchtigt werden. Das Vorliegen 

von Beitragsrückständen zur Sozialversicherung 

fällt nicht unter die in $ 68 Abs, 1 Satz 1 SGB X 

aufgezählten Sozialdaten, Die Zulässigkeit der 

Offenbarung kann entgegen der Auffassung der In- 

nungskrankenkasse auch nicht aus einem überwiegen- 

den Interesse der Allgemeinheit hergeleitet wer- 

den, da das Gesetz einen solchen Offenbarungstat- 

bestand nicht vorsieht, 

Soweit die Auffassung vertreten wird, daß in derar- 

tigen Fällen eine Offenbarung auf Ersuchen der Ge- 

werbeüberwachungsbehörden nach $ 69 Abs. I Nr, 1 SGB X 

zulässig sei, kann ich dem nicht folgen, Zwar mag 

zu den gesetzlichen Aufgaben der Träger der gesetz- 

lichen Krankenversicherung im Rahmen des Beitrags- 

einzugs auch eine Anzeige an die Gewerbeüberwachungs- 

behörde gehören, wenn diese Maßnahme zur Wahrung 

der Zahlungsdisziplin oder zur Verhütung weiterer 

Schäden für die Versicherten erforderlich ist 

(Bericht des Ausschusses für Arbeit und Sozialord- 

nung, Bundestagsdrucksache 8/4022, S. 85). Ein der- 

artiger Eingriff in das Sozialgeheimnis kann nach 

meiner Auffassung jedoch nur dann in Betracht kon- 

men, wenn der Sozialversicherungsträger selbst aus 

eigener Erkenntnis eine Anzeige für notwendig er- 

achtet, Denn nicht bei jedem Rückstand sind zur 

Wahrung der Zahlungsdisziplin und zum Schutz der 

Versicherten Maßnahmen nach der Gewerbeordnung er- 

forderlich. Dagegen kann $ 69 Abs. I Nr. 1 SGB X 

 



- 97 - 

eine Offenbarung allein auf Ersuchen der Gewerbe- 

überwachungsbehörden nicht rechtfertigen, da die 

Durchführung des Verfahrens nach der Gewerbeord- 

nung selbst keine gesetzliche Aufgabe nach dem So- 

zialgesetzbuch ist, 

Ein Bürger hat sich mit der Frage an mich gewandt, 

ob der Aufdruck seiner Rentenversicherungsnummer 

auf seinen Krankenscheinen zulässig Sei, 

Die Rentenversicherungsnummer wird bei Eintritt 

des Versicherungsfalles vergeben; sie bleibt auch 

dann bestehen, wenn der Rentenfall eintritt. Damit 

gibt die Rentenversicherungsnummer Auskunft über 

einen ausschnittweisen Lebenssachverhalt des Be- 

troffenen, Sie ist deshalb ein personenbezogenes 

Datum, das dem Schutz des Sozialgeheimnisses unter- 

liegt und nur bei Vorliegen einer der Offenbarungs- 

tatbestände der $$ 67 bis 77 SGB X offenbart wer- 

den darf. 

Nach & 69 Abs. 1 Nr. 1 SGB X ist die Offenbarung 

personenbezogener Daten zulässig, Soweit sie für 

die Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe nach dem 

Sozialgesetzbuch durch einen Leistungsträger er- 

forderlich ist. 

Die Reichsversicherungsordnung {RVO), die nach Ar- 

tikel II $ 1 Nr. 4 SGB I als besonderer Teil die- 

ses Gesetzbuches gilt, schreibt die Krankenversi- 

cherung der Arbeiter, Angestellten und Rentner vor, 

Leistungsträger sind die Allgemeinen Ortskranken- 

kassen, die sich zur Erfüllung dieser gesetzlichen 

Aufgabe der automatisierten Datenverarbeitung be- 

dienen,
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Die Krankenkassen sind nach $ 319 Abs, 1 RVO ver- 

pflichtet, eine Versicherungsnummer als Identifi- 

zierungsmerkmal zu verwenden, $ 319 Abs. 4 RVO läßt 

es zu, daß hierfür die Versicherungsnummer der Ren- 

tenversicherung verwendet wird. Unterschiedliche 

Versicherungsnummern für die Krankenversicherung 

und die Rentenversicherung wären im Hinblick darauf, 

daß die Krankenkassen zugleich Aufgaben für die 

Rentenversicherung wahrzunehmen haben, mit den Grund- 

sätzen einer wirtschaftlichen und sparsamen Verwal- 

tung nicht vereinbar. Von einer einheitlichen Ver- 

sicherungsnummer, die von der Rentenversicherung 

vergeben wird, gehen auch die Zweite Datenerfas- 

sungsverordnung und die Zweite Datenübermittlungs- 

verordnung aus, die das Verfahren zur Erfüllung 

der gesetzlichen Aufgaben der Sozialversicherung 

bindend regeln. 

Die Angabe der Versicherungsnummer auf dem Kranken- 

schein ist erforderlich, damit der behandelnde Arzt 

seine Leistungen über seine Kassenärztliche Ver- 

einigung mit der Krankenkasse abrechnen kann. Die 

Krankenscheine werden dem Versicherten in einer 

Weise zugesandt, daß die Versicherungsnummer für 

Dritte nicht sichtbar ist, Unter diesen Umständen 

verstößt der Aufdruck der Rentenversicherungsnum- 

mer auf den Krankenscheinen nicht gegen Vorschrif- 

ten über den Datenschutz. 

Mehrfach haben mich Bürger, die sich durch über 

sie erstellte vertrauensärztliche Gutachten oder 

den Inhalt von Gesundheitsakten bei vertrauensärzt- 

lichen Dienststellen beschwert fühlten, nach den 

datenschutzrechtlichen Möglichkeiten einer Berich- 

tigung, Sperrung oder Löschung der nach ihrer An- 

sicht unrichtigen Däten gefrast.
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Ärztliche Gutachten und Gesundheitsakten sind keine 

Dateien im Sinne der Datenschutzgesetze,. Die Vor- 

schriften dieser Gesetze, die unter bestimmten Voraus- 

setzungen eine Berichtigung, Sperrung oder Löschung 

personenbezogener Daten vorsehen, sind deshalb nicht 

anzuwenden, 

Ein Anspruch auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung 

der in ärztlichen Gutachten oder Gesundheitsakten 

festgehaltenen Daten könnte allerdings aus dem Grund- 

recht auf Datenschutz (Artikel 4 Abs. 2 der Landes- 

verfassung) hergeleitet werden, Voraussetzung hier- 

für wäre, daß ein ärztliches Gegengutachten von 

mindestens gleicher Überzeugungskraft beigebracht 

wird. Auf jeden Fall muß dem Betroffenen aber nach 

Artikel 4 Abs. 2 der Landesverfassung zugestanden 

werden, eine von den Ergebnissen der früheren Un- 

tersuchungen abweichende Beurteilung zu den Akten 

zu geben. 

Nach $ 12 Abs, 1 der Berufsordnung für die deutschen 

Ärzte, die auch für Ärzte bei öffentlichen Stellen 

gilt, hat der Arzt bei der Ausstellung ärztlicher 

Gutachten und Zeugnisse mit der erforderlichen Sorg- 

falt zu verfahren und nach bestem Wissen seine ärzt- 

liche Überzeugung auszusprechen, Der Inhalt derar- 

tiger Gutachten unterliegt nicht meiner Kontrolle. 

Eine Überprüfung durch die Ärztekammer ist nur in 

solchen Fällen möglich, in denen schwerwiegende 

Fehler offensichtlich sind. Im übrigen kann gegen 

den Inhalt eines ärztlichen Gutachtens (Darstel- 

lung des Sachverhalts und ärztliche Beurteilung} 

dadurch vorgegangen werden, daß die darauf gestützte 

Verwaltungsentscheidung mit den zulässigen Rechts- 

beheilfen angefochten wird.
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Sozialhilfe 

Mehrere Bürger haben mich um Prüfung des Umfanges 

ihrer Mitwirkungs- oder Auskunftspflicht gebeten. 
  

So hat sich ein Bürger darüber beschwert, daß das 

Sozialamt Auskunft über seine persönlichen und 

wirtschaftlichen Verhältnisse sowie über die seiner 

Ehefrau verlangte, um einen etwaigen Unterhaltsan- 

spruch seiner Mutter, die Sozialhilfe erhält, auf 

sich überleiten zu können, 

Nach $ 116 Abs. 1 BSHG sind die Unterhaltspflichti- 

gen gegenüber dem Träger der Sozialhilfe zur Aus- 

kunft über ihre Einkommens- und Vermögensverhältnis- 

se verpflichtet, Soweit die Durchführung dieses 

Gesetzes es erfordert. 

Nach $ 90 Abs. 1 Satz 1 BSHG kann der Träger der 

Sozialhilfe den einem Hilfeempfänger zustehenden 

Unterhaltsanspruch bis zur Höhe der Sozialhilfe- 

leistung auf sich Üüberleiten. Um festzustellen, 

ob und in welcher Höhe dem Hilfeempfänger ein Un- 

terhaltsanspruch zusteht, ist die Kenntnis der Ein- 

kommens- und Vermögensverhältnisse des Unterhalts- 

pfiichtigen erforderlich. 

Die Unterhaltsverpflichtung des betroffenen Bürgers 

gegenüber seiner Mutter richtet sich nach $ 160] 

in Verbindung mit $ 1603 Abs, 1 BGB. Danach sind 

Verwandte in gerader Linie verpflichtet, einander 

Unterhalt zu gewähren, Unterhaltspflichtig ist jedoch 

nicht, wer bei Berücksichtigung Seiner sonstigen 

Verpflichtungen außerstande ist, ohne Gefährdung 

seines angemessenen Unterhalts den Unterhalt zu 

gewähren. 

Zur Ermittlung des angemessenen Unterhalts des Un- 

terhaltspflichtigen sind deshalb Angaben über seine 

Lebens-, Einkommens- und Vermögensverhältnisse So-
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wie seine Unterhaltsverpflichtung gegenüber seiner 

Familie erforderlich. Die Höhe dieser Unterhalts- 

verpflichtung wird unter anderem durch Einkünfte 

der Ehefrau bestimmt. In dem Umfang, wie die Ehefrau 

in der Lage ist, sich durch eigene Einkünfte selbst 

zu unterhalten, entfällt die Unterhaltsverpflichtung 

ihr gegenüber. Dementsprechend wird der Eigenbedarf 

des Unterhaltspflichtigen vermindert, 

Da somit die geforderten Angaben zur Durchführung 

des Gesetzes erforderlich waren, war der betroffene 

Bürger zur Auskunft verpflichtet, 

In einem anderen Fall hatte ein Sozialamt bei der 

Lohnsteuerkartenstelle des Einwohnermeldeamtes Aus- 

künfte über die auf der Lohnsteuerkarte eingetragene 

Steuerklasse und Kinderzahl eines Bürgers eingeholt, 

dessen in seinem Haushalt lebender Stieftochter 

Sozialhilfeleistungen gewährt wurden, Der betroffene 

Bürger war der Auffassung, daß weder für ihn noch 

für die Lohnsteuerkartenstelle eine Auskunftspflicht 

gegenüber dem Sozialamt bestünde, da er weder Sozial- 

hilfeleistungen beantragt oder erhalten habe, noch 

seinem Stiefkind gegenüber unterhaltspflichtig sei, 

Der Stadtdirektor hielt das Sozialamt nach $ 65 Abs, 1 

Nr. 3 SGB I für berechtigt, die benötigten Auskünfte 

beim Einwohnermeldeamt einzuholen. 

Die nach Artikel 4 Abs. 2 der Landesverfassung er- 

forderliche gesetzliche Grundlage für ein Auskunfts- 

verlangen des Sozialamtes gegenüber dem Bürger ist 

auch hier $ 116 Abs, 1 BSHG. Zwar besteht nach bürger- 

lichem Recht keine Unterhaltsverpflichtung dem Stief- 

kind gegenüber, Einem Unterhaltspflichtigen ist 

hinsichtlich der Auskunftspflicht nach $ 116 BSHG 

dem Zweck dieser Vorschrift entsprechend aber derje- 

nige gleichgestellt, von dem zu vermuten ist, daß
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er eine Unterhaltsverpflichtung übernommen hat (vgl. 

Knopp/Fichtner, BSHG, $ 116 RNr. 3). Nach $ 16 

Satz 1 BSHG wird vermutet, daß ein Hilfesuchender, 

der in Haushaltsgemeinschaft mit Verwandten oder 

Verschwägerten lebt, von ihnen Leistungen zum Lebens- 

unterhalt erhält, soweit dies nach ihrem Einkommen 

und Vermögen erwartet werden kann. Diese Vermutung 

war im vorliegenden Fall nicht widerlegt worden, 

so daß davon ausgegangen werden mußte, daß der Stief- 

tochter Leistungen zum Lebensunterhalt gewährt wurden, 

Da nach $ 2 Abs. 1 BSHG ein Hilfesuchender Sozialhilfe 

nicht erhält, soweit er sich selbst helfen kann 

oder soweit er die erforderliche Hilfe von anderen, 

besonders von Angehörigen erhält, ist die Kenntnis 

ihres Einkommens zur Durchführung des Bundessozial- 

hilfegesetzes erforderlich, Der Bürger war deshalb 

zur Auskunft gegenüber dem Sozialamt verpflichtet. 

Auch die Weitergabe der Daten (Steuerklasse und 

Kinderzahl}) von der Lohnsteuerkartenstelle an das 

Sozialamt verstieß nicht gegen das Grundrecht auf 

Datenschutz. Es kann davon ausgegangen werden, daß 

die Kenntnis dieser Daten für die Entscheidung über 

die Gewährung von Sozialhilfe notwendig war ($ 8 Satz 1 

in Verbindung mit $ 11 Abs. 1 Satz 1 DSG NW). 

Die Weitergabe der in der Lohnsteuerkarte eingetrage- 

nen Daten verstieß jedoch gegen die Verpflichtung 

zur Wahrung des Steuergeheimnisses ($ 30 Abs, 1 AO), 

da eine Offenbarung nicht durch Gesetz ausdrücklich 

zugelassen war ($ 30 Abs. 4 Nr, 2 AO). Die allgemei- 

nen Vorschriften des Datenschutzgesetzes Nordrhein- 

Westfalen über die Weitergabe personenbezogener 

Daten erfüllen diese Voraussetzung nicht, Auch die 

zum damaligen Zeitpunkt geltende Vorschrift des 

$ 117 BSHG Über die Amtshilfe ließ eine Offenbarung 

personenbezogener Daten nicht zu, da der Amtshilfe- 

grundsatz als ein formales Prinzip nicht geeignet ist, 

die Datenübermittlung zu legitimieren.
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Entgegen der Auffassung des Stadtdirektors kann 

auch nicht aus der Vorschrift des $ 65 Abs, i Nr. 3 

SGB I die Berechtigung hergeleitet werden, die benötigten 

Angaben selbst über das Einwohnermeldeamt einzuholen, 

Da diese Vorschrift lediglich ein Übermaßverbot ent- 

hält, durch das die Mitwirkungspflicht nach $ 60 Abs, 1 

SGB I begrenzt wird, kann sie nicht gesetzliche Grund- 

lage für die Übermittlung personenbezogener Daten 

sein. Keinesfalls rechtfertigt sie einen Eingriff 

in die Rechtssphäre Dritter, 

Allerdings hat sich die Rechtslage mit Inkrafttreten 

des Zehnten Buches des Sozialgesetzbuchs geändert, 

Nach $ 21 Abs. 4 SGB X haben die Finanzbehörden, 

soweit es im Verfahren nach dem Sozialgesetzbuch 

erforderlich ist, Auskunft über die ihnen bekannten 

Einkommens- und Vermögensverhältnisse der zum Haushalt 

rechnenden Familienmitglieder des Antragstellers, 

Leistungsempfängers, Unterhaltsverpflichteten oder 

Unterhaltsberechtigten zu erteilen. Finanzbehörden 

sind auch die Gemeinden, soweit sie als örtliche 

Landesfinanzbehörden für die Ausstellung der Lohnsteuer- 

karten zuständig sind ($ 39 Abs, 6 Satz 1 des Ein- 

kommenssteuergesetzes). Zu den Einkommens- und Vermö- 

gensverhältnissen gehören auch die Steuerklasse 

und die Kinderzahl, Soweit die Gewährung von Sozial- 

hilfe die Kenntnis der genannten Angaben erfordert, 

ist somit nach $ 21 Abs, 4 SGB X die Stadtverwaltung 

verpflichtet, diese Angaben von dem Einwohnermeldeamt 

an das Sozialamt weiterzugeben. $ 21 Abs, 4 SGB X 

läßt als Bundesrecht einen Eingriff in das Grundrecht 

des Betroffenen auf Datenschutz wie auch nach $ 30 

Abs. 4A Nr. 2 AO eine Offenbarung durch das Steuerge- 

heimnis geschützter Kenntnisse zu. 

In einem weiteren Fall wurde ein Sozialamt vom Jugend- 

amt um Auskunft über den Arbeitgeber und die Kranken- 

kasse eines Bürgers Sowie über die Einstellung der 

seiner Tochter geleisteten Sozialhilfe ersucht. Das
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Jugendamt war Amtspfleger eines weiteren Kindes des 

Vaters der Sozialhilfeempfängerin und benötigte die 

Angaben zur Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, 

Die durch das Jugendamt erbetenen Angaben unterliegen 

dem Schutz des Sozialgeheimnisses, Sie dürfen, sofern 

keine Einwilligung des Betroffenen ($ 67 Abs, I Nr. 1 

SGB X) vorliegt, nur unter den Voraussetzungen der 

$$ 68 bis 77 SGB X offenbart werden, 

Die Zulässigkeit der Offenbarung richtet sich im 

vorliegenden Fall nach $ 69 Abs, 1 Nr. 1 SGB X. 

Die Amtspflegschaft des Jugendanmts beruht auf $ 40 

Abs. i des Gesetzes für Jugendwohlfahrt (JWG), das 

nach Artikel II $ 1 Nr, 16 SGB I als besonderer 

Teil des Sozialgesetzbuches gilt, Die Wahrnehmung 

der Amtspflegschaft kann als Sozialleistung im Sinne 

des Sozialgesetzbuchs angesehen werden (Schellhorn 

in Burdenski/v.Maydell/Schellhorn, SGB - AT, 2, Aufl., 

& 27 RNr. 10). Die nach $ 40 Abs, 1 JWG in Verbindung 

mit $ 1706 Nr, 2 BGB dem Amtspfleger obliegende 

Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen des Kindes 

ist somit eine gesetzliche Aufgabe nach dem Sozial- 

gesetzbuch. 

An die Erforderlichkeit der Offenbarung zur Aufgaben- 

erfüllung ($ 69 Abs. 1 Nr, 1 SGB X) sind Strenge 

Anforderungen zu Stellen. Es genügt nicht, wenn 

die Kenntnis der Daten zur Erfüllung der Aufgabe 

des ersuchenden Leistungsträgers dienlich ist; die 

Aufgabe muß vielmehr ohne Kenntnis der Daten nicht 

erfüllt werden können, Im Zweifelsfall ist der 

ersuchte Leistungsträger berechtigt und verpflichtet 

zu überprüfen, ob der ersuchende Leistungsträger 

die angeforderten Sozialdaten kennen muß. Den er- 

suchenden Leistungsträger trifft hierfür die Darle- 

gungslast. 
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Soweit Zweifel bestehen, ob die Kenntnis der ange- 

forderten Daten zur Aufgabenerfüllung erforderlich 

ist, besteht hiernach die Berechtigung und Verpflich- 

tung, vom Jugendamt als ersuchender Stelle eine 

genaue Darlegung der Erforderlichkeit zu verlangen. 

Solche Zweifel könnten insbesondere hinsichtlich 

der Angaben über den Arbeitgeber und die Krankenkas- 

se bestehen. Bei der Angabe über die Einstellung 

von Sozialhilfeleistungen hingegen liegt die Erfor- 

derlichkeit der Kenntnis zur Geltendmachung von 

Unterhaltsansprüchen des weiteren Kindes des Vaters 

der Sozialhilfeempfängerin nahe, 

& 74 Nr. 1 Buchst. a und Nr. 2 Buchst. a SGB X, der 

eine Offenbarung zur Durchführung eines gerichtlichen 

Verfahrens oder eines Vollstreckungsverfahrens wegen 

eines Unterhaltsanspruchs sowie für die außergericht- 

liche Geltendmachung eines solchen Anspruchs unter 

bestimmten Voraussetzungen zuläßt, Scheidet im vorlie- 

genden Fall als gesetzliche Offenbarungsbefugnis aus. 

Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand ist davon auszu- 

gehen, daß für die Geltendmachung von Unterhalts- 

ansprüchen durch das Jugendamt als Amtspfleger die 

Regelung in $ 69 Abs, 1 Nr. 1 SGB X vorgeht (Schell- 

horn, a.a.0.), $ 35 RNr. 67). 

Die Beschwerde eines anderen Bürgers richtete Sich 

gegen die Offenbarung seines Erwerbseinkommens durch 

das Sozialamt gegenüber seiner geschiedenen Ehefrau, 

die Sozialhilfeleistungen erhielt. Durch die Anga- 

ben sollte der Ehefrau ermöglicht werden, ihre Unter- 

haltsansprüche gegen den geschiedenen Ehemann gel- 

tend zu machen. 

Auch die Angaben über das Erwerbseinkommen von Un- 

terhaltspflichtigen unterliegen dem Schutz des Sozial- 

geheimnisses, Die Offenbarungsbefugnis richtet sich 

in diesem Fall nach $ 74 SGB X,
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Eine Offenbarung gegenüber der geschiedenen Ehefrau 

wäre nach $ 74 Nr. 1 Buchst, a SGB X nicht zulässig, weil 

nach dieser Vorschrift nur das Gericht auskunftsbe- 

rechtigt ist. Privatpersonen können nur unter den 

Voraussetzungen des $ 74 Nr. 2 Buchst. a SGB X Auskunft 

erhalten. Aber auch diese Voraussetzungen für eine 

Offenbarung lagen nach meiner Auffassung nicht vor, 

Zwar ist der geschiedene Ehemann nach den Vorschrif- 

ten des bürgerlichen Rechts seiner geschiedenen 

Ehefrau zur Auskunft über sein Einkommen verpflich- 

tet. Er ist jedoch nicht vor der Offenbarung unter 

Hinweis auf die im Sozialgesetzbuch enthaltene Offen- 

barungsbefugnis der Leistungsträger gemahnt worden, 

seine Auskunftspflicht zu erfüllen. Darüber hinaus 

war die Offenbarung zur Geltendmachung des Unter- 

haltsanspruchs nicht erforderlich. Denn dem Sozial- 

amt wäre es möglich gewesen, die Unterhaltsansprüche 

der geschiedenen Ehefrau nach bewirktem Rechtsüber- 

gang gemäß $$ 90, 91 BSHG beim Betroffenen selbst 

geltend zu machen, ohne dessen personenbezogene 

Daten gegenüber der geschiedenen Ehefrau zu offen- 

baren. 

Einen Verstoß gegen das Sozialgeheimnis stellt auch 

das von örtlichen Trägern der Sozialhilfe prakti- 

zierte Verfahren dar, bei der Überweisung von Sozial- 

hilfeleistungen auf die Konten der Leistungsempfän- 

ger ohne deren Einwilligung den Verwendungszweck 

"Sozialhilfe" auf dem Überweisungsträger anzugeben, 

Damit wird gegenüber dem Geldinstitut offenbart, 

daß und in welcher Höhe der Kontoinhaber Sozialhilfe 

erhält. 

Auf Grund der Beschwerde eines Bürgers habe ich 

einen Oberkreisdirektor darauf hingewiesen, daß 

nach $ 69 Abs. 1 Nr. 1 SGB X die Offenbarung dieser 

Sozialdaten nur zulässig ist, soweit sie für die 

Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe nach dem Sozial-
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gesetzbuch erforderlich ist. Dabei sind an die Er- 

forderlichkeit Strenge Anforderungen zu stellen, 

Es genügt nicht, wenn die Offenbarung der Aufgaben- 

erfüllung lediglich dienlich ist oder sie erleich- 

tert; die Offenbarung muß vielmehr zur Aufgaben- 

erfüllung notwendig Sein. 

Diese Voraussetzung liegt bei der Angabe "Sozial- 

hilfe" auf dem Überweisungsträger nicht vor. Zwar 

ist es zur Erfüllung der Aufgaben des Leistungsträ- 

gers erforderlich, die Leistungen gegenüber dem 

Empfänger hinreichend deutlich zu bezeichnen und 

gegebenenfalls das Erbringen der Leistung nachzuwei- 

sen, Hierzu genügt jedoch in aller Regel der Name 

des Leistungsempfängers, das Datum des Antrages 

oder des Bescheides Sowie die Angabe des Zeitraumes, 

für den die Leistung bestimmt ist, Reichen diese 

Angaben ausnahmsweise zur deutlichen Bezeichnung 

der Leistung noch nicht aus, kann auch das Akten- 

zeichen angegeben werden, Zur Aufgabenerfüllung 

nicht erforderlich und deshalb unzulässig ist dagegen 

die Angabe der Art oder des Zwecks der Leistung. 

Die Erforderlichkeit der Angabe "Sozialhilfe" kann 

auch nicht, wie dies gelegentlich versucht wird, 

mit dem Hinweis darauf begründet werden, daß manche 

Sozialhilfeempfänger wegen ihres Bildungsstandes 

Schwierigkeiten beim Umgang mit Behörden hätten 

und deshalb die Klarheit für den Empfänger die Auf- 

nahme dieser Angabe in den Überweisungsträger ge- 

biete, Ein Sozialhilfeempfänger, der ein Konto bei 

einem Geldinstitut hat und Kontoauszüge mit oftmals 

verschlüsselten Buchungstexten erhält, dürfte auch 

in der Lage sein, Zahlungen auf Grund des Datums 

des Antrages oder des Bescheides, der Angabe des 

Zeitraums, für den die Leistung bestimmt ist, sowie 

gegebenenfalls des Aktenzeichens richtig zuzuordnen, 

Erst recht kann Ger Hinweis auf den Bildungsstand



> 
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nicht einem Betroffenen entgegengehalten werd n 

der wie im vorliegenden Fall die Aufnahme der „is
 

  

"Sozialhilfe" in den Überweisungsträger ausdrucrlic.h 

nicht wünscht. 

Zur Wahrung des Sozialgeheimnisses mussen daher, 

sofern keine Einwilligung des Betroffenen vorlicr“ 

Angaben wie "Sozialhilfe" oder "Hilfe" auf den "nr. 

weisungsträger unterbleiben. 

Da der Oberkreisdirektor trotz meines Hinweises 

auf die Rechtslage seine Praxis fortuetzt, hate 

ich gemäß $ 30 Abs. 1 Satz 1 DSG NW Testgesteilt, 

ji
 gaß der Kreis das Sozialgeheimnis ($ 35 Abs, I „atz 1 

SGB I) verletzt, soweit er bei der Überweisu.g von 

Sozialhilfeleistungen auf Konten der Empfänger ubhe® 

Einwilligung des Betroffenen den Verwendungszweck 

zibt, 54 

  

"Sozialhilfe" auf dem Überweisungsträger ä 

Ausbildungsförderung 

Bereits in meinem zweiten Tätiskeitsbericht (C.12,d)} 

habe ich Bedenken gegen die Praxis der llegizıni- 

schen Einrichtungen einer Universität geäußert, 

dem zuständigen Studentenwerk die Höhe der Vergütung 

von studentischen Aushilfskräften ohne Ersuchen 

im Einzelfall und unabhängig davon zu melden, ob 

die Studierenden einen Antrag auf Ausbildungsföürde- 

rung gestellt haben, Dabei richteten sich meine 

Bederken auch gegen eine von dem Minister für Wis- 

senschaft und Forschung geforderte Einwilligun 

  

erklärung als Voraussetzung für den Abschluß eıres 

Dienstvertrages mit wissenschaftlichen/5*'udentischen 

Hilfskräften, 

Die Landesregierung teilt meine Bedenken nıcht, 

Sie hält das Verfahren aus datenschutzrechtlicher 

Sicht für vertretbar. Es könne sich Auf die vun
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den Hilfskräften abgegebene Einwilligung Stützen, 

Die Einwilligung Sei auch wirksam, denn die Studen- 

ten könnten sich frei entscheiden, ob sie einen 

entsprechenden Vertrag abschließen wollten oder 

nicht. Ein Anspruch auf Beschäftigung als wissen- 

schaftliche/studentische Hilfskraft bestehe gegen- 

über der Hochschule nicht, Die Verfahrensweise ver- 

stoße auch nicht gegen $ 47 Abs. 5 Bundesausbildungs- 

förderungsgesetz (BAföG). Denn diese Bestimmung 

wolle keine weitergehenden Datenübermittlungen ver- 

bieten, Auch aus dem Gesichtspunkt der Verhältnis- 

mäßigkeit könnten keine durchgreifenden Bedenken 

geltend gemacht werden, Es bestehe ein erhebliches 

öffentliches Interesse, daß öffentliche Mittel 

nicht mißbräuchlich in Anspruch genommen würden, 

Die zu Unrecht empfangenen Beträge überschritten 

nach Schätzungen des Landesrechnungshofs mit Sicher- 

heit die Millionengrenze. Durch die Vergütungsmit- 

teilungen würden die festgesteliten Mißbräuche 

verhindert und erhebliche finanzielle Schäden vom 

Land Nordrhein-Westfalen abgewendet, 

Ich kann mich der Ansicht der Landesregierung nicht 

anschließen und halte die in meinem zweiten Tätig- 

keitsbericht dargelegten Bedenken aufrecht, Es ist 

zwar richtig, daß ein Anspruch auf Beschäftigung 

als studentische Hilfskraft nicht besteht. Auch 

kann dahinstehen, inwieweit Studenten auf eine Be- 

schäftigung als studentische Hilfskraft angewiesen 

sind. Jedenfalls kann von einer freien Entscheidung 

über die Einwilligung nicht die Rede sein, wenn 

der Abschluß eines Dienstvertrages hiervon abhängig 

gemacht wird, Ich habe Zweifel, ob bei einer auf 

diese Weise herbeigeführten Erklärung eine wirksame 

Einwilligung im Sinne des Datenschutzrechts vor- 

liegt. 

Ich verkenne nicht das erhebliche Interesse der 

Allgemeinheit, daß öffentliche Mittel nicht miß-
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bräuchlich in Anspruch genommen werden, Wenn Miß- 

bräuche in größerem Umfang festgestellt worden 

sind und die gesetzlichen Möglichkeiten für die 

Überwachung der Inanspruchnahme nicht als ausrei- 

chend angesehen werden, ist es Aufgabe des Gesetz- 

gebers, durch eine Änderung des Gesetzes das Über- 

wachungsinstrumentarium entsprechend zu erweitern, 

Nur eine solche gesetzliche Grundlage könnte zur 

Erleichterung der Überwachung auch einen Eingriff 

in das Grundrecht derjenigen Studenten rechtferti- 

gen, die keine Ausbildungsförderung in Anspruch 

nehmen, 

Im übrigen bleibt festzustellen, daß die Weiterga- 

be von Daten an das Studentenwerk auch dann eine 

Übermittlung an Dritte darstellt, wenn es sich um 

das Studentenwerk derselben Hochschule handelt; 

eine Datenverarbeitung im Auftrag ($ 7 DSG NW) 

liegt nicht vor, da der Auftrag des Studentenwerks 

nicht auf Datenverarbeitung, sondern auf sachliche 

Bearbeitung der Anträge ($ 41 Abs. 1 Satz 1 BAföG) 

gerichtet ist. Aber auch wenn die Auffassung ver- 

treten würde, daß die Daten lediglich innerhalb 

derselben Hochschule weitergegeben werden, läge 

ein Eingriff in das Grundrecht der Betroffenen auf 

Datenschutz vor, da die Daten mit der Weitergabe 

einem anderen Zweck zugeführt werden, 

Der Leiter einer privaten Ergänzungsschule teilte 

mir mit, er sei vom Landesamt für Ausbildungsförde- 

rung aufgefordert worden, von allen Schülern sei- 

ner Schule die vollständigen Abschriften der Ab- 

schlußzeugnisse der früher besuchten Schule vorzu- 

legen. Von dieser Maßnahme seien auch Schüler be- 

troffen worden, die Ausbildungsförderung nach dem 

Bundesausbildungsförderungsgesetz weder beantragt 

hätten noch zu beantragen beabsichtigten.



Wie meine Prüfung ergab, hatte der Kultusminister 

seinerzeit ohne Befristung anerkannt, daß der Be- 

such dieser Ergänzungsschule dem Besuch einer Öffent- 

lichen Berufsfachschule gleichwertig ist, wobei 

die Anerkennung unter anderem auf der Feststellung 

beruhte, daß der Besuch den Realschulabschluß oder 

eine vergleichbare Vorbildung voraussetzt. Bei be- 

sründetem Verdacht, daß eine Gleichwertigkeit nicht 

mehr besteht, kann die zuständige Behörde (hier 

das Landesamt für Ausbildungsförderung) nach $ 2 

Abs. 2 BAFöG in Verbindung mit $ 3 Abs. 3 des 

Ausführungsgesetzes zum Bundesausbildungsförderungs- 

gesetz von Amts wegen eine Gleichwertigkeitsprüfung 

durchführen. Maßgeblich für die Gleichwertigkeits- 

prüfung sind unter anderem die Zugangsvoraussetzun- 

gen. Zu deren Überprüfung verlangte das Landesamt 

für Ausbildungsförderung von der Ergänzungsschule 

die Vorlage der Zeugnisabschriften, 

Rechtsgrundlage für die Äuskunftspflichten der Er- 

gänzungsschule ist $ 47 Abs. 2 BAföG, wonach die 

Ausbildungsstätte verpflichtet ist, den zuständigen 

Behörden auf Verlangen alle Auskünfte zu erteilen 

und Urkunden vorzulegen, soweit die Durchführung 

dieses Gesetzes, insbesondere des $ 2 Abs, 2 BAföG 

es erfordert. Ich gehe davon aus, daß die Beachtung 

der Einhaltung der Zugangsvoraussetzungen bei allen 

Schülern erforderlich ist, um ein möglichst gleich- 

mäßiges Vorbildungsniveau zu gewährleisten, Inwie- 

weit die Zugangsvoraussetzungen tatsächlich erfüllt 

werden, läßt sich nur durch Einsichtnahme in die 

Abschiußzeugnisse aller Teilnehmer objektiv über- 

prüfen. 

Da für die Überprüfung der Zugangsvoraussetzungen 

aber nur Angaben über Schulart, Name der Schule, 

Name, Vorname und Geburtsdatum des Schülers sowie 

der Qualifikatıonsvermerk erforderlich sind, ist
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die Vorlage vollständiger Zeugnisabschrifien „icht 

notwendig. Es genügt meines Erachtens, dem ! ındesamt 

für Ausbildungsförderung Zeugnisabschriftzn rorzu- 

legen, die lediglich die genannten Angaben euthalten. 

Dies dürfte ohne technische Schwierigkeiten nöglich 

sein, indem beim Kopieren der Zeugnisse die ubrigen 

Angaben, insbesondere die Bewertung der Lei.vungen 

in den Unterrichtsfächern, abgedeckt werden, Nur 

durch eine Beschränkung auf die für die Überprüfung 

erforderlichen Angaben kann eine dem verfa_>ıngs- 

rechtlichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz wider- 

sprechende Belastung der betroffenen Schule: ver- 

mieden werden. 

Der Kultusminister teilt meine Auffassung zcht,. 

Er hält die Vorlage von Abschriften der vullständigen 

Zeugnisse unter Hinweis auf den Urkundendezriff für 

notwendig. 

Der Vater eines Empfängers von Ausbildungsföruerung 

nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz hat sich 

darüber beschwert, daß Angaben zur Höhe scein.s Zin- 

kommens in den Bewilligungsbescheid für seinen Sohn 

aufgenommen werden . 

Die nach Artikel 4 Abs, 2 der Landesverfassung er- 

forderliche gesetzliche Grundlage für die Bekanntgabe 

der erhobenen Daten an den Antragsteller ist 

8 50 Abs. 2 BAföG. Nach $ 50 Abs, 2 Satz 1 “r. 2 BAFöG 

ist in einem Bewilligungsbescheid die Höhe des Ein- 

kommens des Auszubildenden, seines Ehegatten und 

seiner Eltern sowie das Vermögen des Auszubildenden 

anzugeben. Wenn die Eltern nicht wünschen, daß der 

Auszubildende Kenntnis von ihrem Einkommen erhält, 

können sie nach $ 50 Abs. 2 Satz 3 BAföG unter Angabe 

von Gründen verlangen, daß die Angaben übsr ihr 

Einkommen mit Ausnahme des Betrages des angsrechneten
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Einkommens nicht in den Bewilligungsbescheid aufge- 

nommen werden; dies gilt nicht, wenn der Auszubildende 

im Zusammenhang mit der Geltendmachung seines Anspruchs 

auf Leistungen nach diesem Gesetz ein besonderes 

berechtigtes Interesse an der Kenntnis hat. 

Soweit personenbezogene Daten der Eltern zulässiger- 

weise in einen Bewilligungsbescheid aufgenommen 

und somit dem Auszubildenden bekannt werden, sind sie 

ihm durch das Amt für Ausbildungsförderung als So- 

zialleistungsträger offenbart. Nach $ 78 Satz 1 SGB X 

dürfen Personen oder Stellen, denen personenbezogene 

Daten offenbart worden sind, diese nur zu dem Zweck 

verwenden, zu dem sie ihnen befugt offenbart worden 

sind. Geht man davon aus, daß dem Auszubildenden 

das Einkommen der Eltern zu dem Zweck offenbart 

wird, ihm die Überpfügung des Bewilligungsbescheides 

zu ermöglichen, so darf er die ihm offenbarten Daten 

seinerseits nur im Rahmen eines behördlichen oder 

gerichtlichen Überprüfungsverfahrens offenbaren. 

Eine Überprüfung, ob der Auszubildende diese Zweck- 

bindung beachtet, dürfte allerdings schwierig sein, 

Jedenfalls empfiehlt es sich, in den Bewilligungs- 

bescheid einen ausdrücklichen Hinweis auf $ 78 SGB X 

aufzunehmen. 

f} Jugendwesen 

Ein Bürger, der dem mit der Ausübung der Aufgaben 

des Pflegers seiner Kinder betrauten Sachbearbeiter 

des Jugendamts seine Einkommensverhältnisse mitzu- 

teilen hatte, hat sich gegen die Weitergabe seiner 

Daten an den vom Jugendamt bestellten Prozeßbevoll- 

mächtigsten der unterhaltsberechtigten Kinder gewandt, 

da dieser Prozeßbevollmächtigte zugleich die Inter- 

essen seiner geschiedenen Ehefrau vertrat, die eben- 

falls den Kindern gegenüber zum Unterhalt verpflichtet
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ist, aber auch eigene Unterhaltsansprüche gegen 

den betroffenen Bürger geltend macht, 

Ich habe dem Oberstadtdirektor mitgeteilt, daß sich 

aus dem Anspruch des Betroffenen auf Wahrung des 

Sozialgeheimnisses ($ 35 Abs, 1 Satz 1 SGB I) die 

Verpflichtung des Jugendamts ergeben kann, einen 

anderen Prozeßbevollmächtigten zu bestellen. Die 

Angelegenheit hat inzwischen mit der gerichtlichen 

Aufhebung der Beistandschaft des Jugendamtes und 

der damit entfallenen Bestellung eines Prozeßbevoll- 

mächtigten ihre Erledigung gefunden. 

In einer weiteren Eingabe aus dem Bereich des Jugend- 

wohlfahrtsgesetzes hat sich eine Bürgerin bei mir 

darüber beschwert, daß ihr durch Bedienstete eines 

Oberstadtdirektors in Gegenwart Dritter Fragen nach 

den Verhältnissen ihrer Kinder gestellt worden sind, 

Insbesondere wurde sie gefragt, welches ihre leib- 

lichen Kinder seien und welches Kind sie adoptiert 

habe. Nach Mitteilung des Oberstadtdirektors war 

die Betroffene darauf hingewiesen worden, daß die 

Datenerhebung zur Prüfung der Verhältnisse ihrer 

Kinder unter jugendhilferechtlichen Gesichtspunkten 

erfolgte. 

Unabhängig davon, ob die Datenerhebung nach dem 

Jungendwohlfahrtsgesetz erforderlich war, verstieß 

die Befragung der Betroffenen auf jeden Fall sowohl 

gegen $ 35 Abs, 1 Satz 1 SGB I als auch gegen $ 9 

Abs. 2 BDSG. 

Durch die Befragung in Gegenwart Dritter wurde das 
  

Sozialgeheimnis verletzt, weil damit personenbe- 

zogene Daten der Betroffenen und ihrer Kinder un- 

befugt offenbart worden sind. Die Offenbarung lag 

bereits in der Fragestellung, durch die Dritten
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die Tatsache der Adoption eines Kindes sowie die 

Prüfung der Verhältnisse der Kinder unter jugendhilfe- 

rechtlichen Gesichtspunkten bekanntgeworden sind. 

Zur Wahrung des Sozialgeheimnisses hätte die Be- 

fragung der Betroffenen nicht in Anwesenheit Drit- 

ter stattfinden dürfen, 

Darüber hinaus ist versäumt worden, die Betroffene 

nach $ 9 Abs. 2 BDSG auf die der Datenerhebung zu- 

grunde liegende Rechtsvorschrift oder auf die Frei- 

willigkeit ihrer Angaben hinzuweisen, Die Hinweis- 

pflicht besteht unabhängig davon, ob die Daten an- 

schließend in einer Datei gespeichert werden (unten 

E.3.). 

Eine besondere Form ist für den Hinweis nach 8 9 

Abs. 2 BDSG zwar nicht vorgeschrieben.Bei mündlicher 

Erhebung wird im allgemeinen ein mündlicher Hinweis 

genügen. Dabei ist jedoch der Zweck der Vorschrift 

zu berücksichtigen, Durch den Hinweis soll der Be- 

troffene über die Rechtslage und die beabsichtigte 

Verwendung seiner Daten aufgeklärt werden, damit 

er selbst prüfen kann, ob und in welchem Umfang 

er zur Mitwirkung verpflichtet ist, und bei feh- 

lender Mitwirkung frei entscheiden kann, ob und 

in welchem Umfang er seine Daten offenbaren wili. 

Es reichte deshalb nicht aus, die Betroffene allgemein 

über den Grund der Ermittlungen (Prüfung der Verhält- 

nisse ihrer Kinder unter jugendhilferechtlichen 

Gesichtspunkten) zu informieren. Die Betroffene 

hätte zumindest auch auf die Rechtsvorschrift, aus 

der sich gegebenenfalls eine Mitwirkungspflicht 

der Betroffenen ergibt, andernfalls auf die Freiwillig- 

keit ihrer Angaben hingewiesen werden müssen, 

Ich habe den Oberstadtdirektor auf die Rechtsla- 

ge hingewiesen und ihn gebeten, bei derartigen Be-
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fragungen die Vorschriften über den Schutz acer Sozial- 

daten sowie die Hinweispflicht nach $ 9 Abe. 2 FE 

zu beachten, 

Gegenstand einer weiteren Anfrage war die Zulässig- 

keit der Weitergabe bei der den Jugendämtern vorhan- 

denen Anschriften von Pflege- und Adoptiveitern 
  

sowie entsprechenden Bewerbern an den Bunde=verbund 

der Pflege- und Adoptiveitern e.V, zur Unterstützung 

von Werbemaßnahmen. 

Da die Anschriften dem Schutz des Sozialgeh: r.u1S- 

ses unterliegen, ist eine Offenbarung nur .ulA..ig, 

soweit das Jugendwohlfahrtsgesetz, das nac!: Artizel II 

8% ı Nr. 16 SGB I als besonderer Teil des ua: .1- 

gesetzbuches gilt, eine gesetzliche Aufgabz „sstinät, 

nach der die Weitergabe der Anschriften erfyru rlich 

ist. Zwar haben nach $ 7 JWG die Jugendämter Lie 

freiwillige Tätigkeit zur Förderung der Jugendwohl- 

fahrt zu unterstützen. Hieraus kann jedoch nicht 

eine gesetzliche Aufgabe der Jugendämter hergeleitet 

werden, dem Bundesverband der Pflege- und Ädaptiveitern 

e.V, Anschriften von Adoptiv- und Pflegeeisern für 

Werbemaßnahmen zur Verfügung zu steilen. Eine Öffen- 

barung der Anschriften der Adoptiv- und Pfl.ze:ltern 

durch die Jugendämter ist deshalb unzulässis. 

Datenschutzrechtlich unbedenklich wäre es, lie „m 

Bundesverband der Pflege- und Adoptivelterr v. he- 

reiteten Informations- oder Werbeschreiben Jurst 

die Jugendänter zu adressieren und zu verserüin, 

Auf diese Weise könnten die in Betracht «cmnenden 

Eltern ohne Übermittlung ihrer Daten angeszrieben 

werden. In diesem Fall sollte in den Informatiorns- 

oder Werbeschreiben auf die Art der Versendunz hin- 

gewiesen werden, um bei den Betroffenen den Eın- 

druck zu vermeiden, daß ihre Daten dem Bunee_vıı band 

übermittelt worden Sind.



Von einem Arbeitskreis für Erziehungsberatung ist 

die Frage an mich herangetragen worden, ob Gutachten, 

die von Psychologen der Erziehungsberatungsstellen 

im Auftrage von Jugendämtern zur Heimunterbringung 

Jugendlicher erstellt werden, gegenüber Sozialge- 

richten offenbart werden dürfen, wenn diese in einem 

Verfahren über die Kostenübernahme der Heimunter- 

bringung zu entscheiden haben. Ich habe hierzu fol- 

gendes ausgeführt: 

Die erstellten Gutachten unterliegen dem Schutz 

des Sozialgeheimnisses, Die Zulässigkeit der Offen- 

barung gegenüber den Sozialgerichten richtet sich 

nach $ 69 Abs. 1 Nr. 1 SGB X. Danach ist eine Offen- 

barung nur zulässig, soweit sie für die Erfüllung 

einer gesetzlichen Aufgabe nach dem Sozialgesetzbuch 

durch einen Leistungsträger oder für die Durchfüh- 

rung eines damit zusammenhängenden Verfahrens ein- 

schließlich eines Strafverfahrens erforderlich ist. 

Ob im vorliegenden Fall die Übersendung des gesamten 

Aktenvorganges einschließlich des psychologischen 

Gutachtens für die Durchführung des Verfahrens 

erforderlich ist, erscheint allerdings zweifelhaft, 

Ich neige zu der Auffassung, daß zumindest die Kennt- 

nis des psychologischen Gutachtens für die Entschei- 

dung über die Kostenübernahme der Heimunterbringung 

nicht erforderlich ist, Insoweit ist eine Offen- 

barung der in dem psychologischen Gutachten fest- 

gehaltenen personenbezogenen Daten gegenüber dem 

Gericht unzulässig. Es besteht deshalb keine Pflicht, 

das psychologische Gutachten vorzulegen ($ 35 Abs, 3 

SGB I). 

Da im vorliegenden Fall nach meiner Auffassung be- 

reits die Voraussetzungen der Offenbarungsbefugnis 

nach $ 69 Abs, 1 Nr. 1 SGB X nicht erfüllt sind,
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findet auch $ 76 Abs, 2 SGB X keine Anwendung. Ein 

Widerspruch des Betroffenen gegen die Offenbarung 

ist nicht erforderlich. 

Soweit eine gesetzliche Offenbarungsbefugnis nach 

$ 69 Abs, 1 Nr. 1 SGB X besteht, kann die Offen- 

barung dadurch verhindert werden, daß der Betroffene 

ihr nach $ 76 Abs. 2 Satz 2 SGB X widerspricht. 

Da eine Benachrichtigung des Betroffenen vor der 

Offenbarung nicht ausdrücklich vorgeschrieben ist, 

empfiehlt es sich, einer Offenbarung vorsorglich 

zu widersprechen. In den Fällen, in denen der Be- 

troffene einer Offenbarung zu widersprechen wünscht, 

sollte deshalb der Bericht mit einem ausdrücklichen 

Hinweis auf den Widerspruch versehen werden. 

Soweit eine andere gesetzliche Offenbarungsbefug- 

nis besteht, kann diese durch einen ausdrücklichen 

Widerspruch des Betroffenen nicht aufgehoben werden. 

Ein Pflegevater hat mich um Auskunft gebeten, ob 

ihm Einsicht in die über ihn auf Grund von Hausbe- 

suchen durch das zuständige Jugendamt geführten 

Akten gestattet werden müßte, ob die Akten sicher 

vor dem Zugriff unbefugter Dritter aufbewahrt wür- 

den und ob ihm bei Auflösung des Pflegeverhältnis- 

ses ein Anspruch auf Herausgabe von Akten oder 

Aktenteilen zustünde. 

Nach $ 25 Abs, 1 Satz 1 SGB X hat das Jungendamt 

den an einem Verwaltungsverfahren Beteiligten Ein- 

sicht in die das Verfahren betreffenden Akten zu 

gestatten, Soweit deren Kenntnis zur Geltendmachung 

oder Verteidigung ihrer rechtlichen Interessen er- 

forderlich ist. Zum Verwaltungsverfahren im Sinne 

dieses Gesetzbuchs ($ 8 SGB X) gehört auch die Auf- 

sicht über Pflegekinder nach $ 31 Abs. 1 JWG, da 

diese auch darauf gerichtet ist zu prüfen, ob die
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Voraussetzungen für einen Widerruf der Pflegeer- 

laubris vorliegen ($ 29 Abs. 2 JWG). Die Aktenein- 

sicht dürfte zur Geltendmachung oder Verteidigung 

der rechtlichen Interessen der Pflegeperson erfor- 

derlich sein, da diese nur bei Kenntnis des Akten- 

inhalts in der Lage ist, ihrer Ansicht nach unzu- 

treffenden Berichten zu widersprechen und einer 

Verfestigung der Meinung des Jugendamts auf Grund 

einseitiger Darstellungen entgegenzuwirken, 

Nach meiner Auffassung muß deshalb nach $ 25 Abs, 1 

Satz 1 SGB X Pflegepersonen die Einsicht in die 

Akten über die Pflegeaufsicht gestattet werden, 

Das Jugendamt kann die Einsicht nur verweigern, 

soweit die Vorgänge wegen der berechtigten Interes- 

sen der Beteiligten oder dritter Personen geheim- 

gehalten werden müssen ($ 25 Abs. 3 SGB X). 

Die Akten des Jugendamtes über die Pflegeaufsicht 

unterliegen dem Schutz des Sozialgeheimnisses, Der 

Behörde ist es deshalb nicht nur untersagt, die 

geschützten Daten unbefugten Dritten bekanntzuge- 

ben; sie muß auch die erforderlichen Maßnahmen 

treffen, um den Zugang Dritter gegen ihren Willen 

zu verhindern. 

Ein Anspruch auf Vernichtung der Akten könnte nur 

aus dem Grundrecht auf Datenschutz (Artikel 4 Abs, 2 

der Landesverfassung) hergeleitet werden, Er würde 

allerdings voraussetzen, daß die Akten zur Erfül- 

lung der Aufgaben des Jugendamtes nicht mehr er- 

forderlich sind. Diese Voraussetzung dürfte nicht 

bereits mit Beendigung des Pflegeverhältnisses, 

sondern frühestens mit der Volljährigkeit des Pfle- 

gekindes gegeben sein, 

Ein Anspruch auf Herausgabe von Akten oder Aktentei- 

len besteht nicht,
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Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht 

Eine Gemeinde hat mich darauf hingewiesen, «a? bei 

der ihr nach $ 5 Abs, 2 Satz 1 und 2 in Vertindung 

mit $ 1 der Verordnung über die Befreiung von der 

Rundfunkgebührenpflicht übertragenen Aufgabz, ':ber 

Anträge auf Gebührenbefreiung aus sozialen Grürden 

zu entscheiden, durch den Runderlaß des Min’ -ter- 

präsidenten vom 29. Februar 1980 (MBl. NW. 1930, 

Ss. 890) die Verwendung eines Formularsatzes suwie 

gegebenenfalls eines Fragebogens vorgeschritLen 

ist. Auf diesen von der Gebühreneinzugszentiäl- 

der öfftentlich-rechtlichen Rundfunkanstaltcst 1 

der Bundesrepublik Deutschland (GEZ) in Kö'n bereit. 

gestellten Vordrucken fehlt der nach $ 10 %5 „2 

Satz 1 DSG NW erforderliche Hinweis auf di. Rechts- 

grundlage für die Datenerhebung, Die Angabe dcr 

Rechtsgrundlage für die Befreiung von der RPr.ndtunk- 

gebührenpflicht reicht nicht aus, Ich habe den 

Ministerpräsidenten daher empfohlen, den Vordruck 

entsprechend zu ergänzen, 

Darüber hinaus bestehen gegen die nach dem 

    

Runderlaß vorgeschriebene Übersendung des 

Blattes des Formularsatzes an die GEZ bei der jetzi- 

gen Ausgestaltung des Formulars erhebliche detsn- 

schutzrechtliche Bedenken, Nach meiner Auffsss"ng 

ist die Übermittlung von zahlreichen auf den Vordruck 

enthaltenen Angaben nicht erforderlich ($ 11 Abs, 1 

Satz 1 DSG NW). Zwar sind der GEZ die das Teilns::-. 

merverhältnis betreffenden Veränderungen mitzusei- 

len. Hierzu genügt jedoch die Mitteilung der Tat- 

sache der Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicnt. 

Dagegen erscheint es nicht gerechtfertigt, der SEZ 

die in Abschnitt A (vorletzter Satz) und Abschnitt B 

aufgeführten Angaben über die Zugehörigkeit zı be- 

stimmten Gruppen von Anspruchsberechtigten nach
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$ 1 der Verordnung über die Befreiung von der Rund- 

funkgebührenpflicht (z.B. Sozialhilfeempfänger, 

Behinderte und Personen mit geringem Einkommen) 

zu offenbaren, Es ist nicht erkennbar, daß die Kennt- 

nis dieser sensiblen - in anderem Zusammenhang als 

Sozialgeheimnis besonders geschützten - Daten für 

die Durchführung des Gebühreneinzugs erforderlich 

sein könnte, Sofern für die GEZ eine Notwendigkeit 

zur Erstellung Statistischen Grundlagematerials 

über den Umfang der Gebührenbefreiung besteht, kann 

dem durch anonymisierte Weitergabe der Daten durch 

die Gemeinden Rechnung getragen werden, 

Ferner ist nicht erkennbar, aus welchem Grund die 

Kenntnis der in Abschnitt A des Vordrucks enthal- 

tenen Angaben über den Familienstand und die Stel- 

lung im Haushalt zur Erfüllung der Aufgaben der 

GEZ erforderlich ist. 

Schließlich erscheint bei ablehnenden Bescheiden, 

sofern auch in diesen Fällen eine Übermittlung per- 

sonenbezogener Daten der Antragsteller durch Übersen- 

dung der Vordrucke an die GEZ erfolgt, die Datenwei- 

tergabe insgesamt nur zulässig, wenn der Antragsteller 

auch bei Ablehnung seines Antrages ein Rundfunkgerät 

zum Empfang bereithalten will und die Weitergabe 

seines Antrages an die GEZ als Anmeldung wünscht, 

Nicht als zulässig anzusehen wäre somit die Über- 

mittlung der Daten solcher Antragsteller, die das 

Bereithalten eines Rundfunkempfangsgeräts von der 

positiven Entscheidung über ihren Antrag abhängig 

machen wollen. 

Zur Vermeidung von Verstößen gegen Vorschriften 

über den Datenschutz habe ich deshalb empfohlen, 

eine Regelung zu treffen, die sicherstellt, daß 

künftig nur die zur Aufgabenerfüllung der GEZ er- 

forderlichen Daten an die GEZ weitergeleitet wer-
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den. Der Ministerpräsident hat mir daraufhin mit- 

geteilt, daß die angesprochenen Fragen Gegenstand 

von Erörterungen in einer Arbeitsgruppe der Länder 

seien, da die Antragsformulare bundesweit Verwen- 

dung fänden und eine ländereinheitliche Gestaltung 

beibehalten werden sollte. Ich habe Zweifel, ob es 

möglich ist, eine den Datenschutzvorschriften entspre- 

chende ländereinheitliche Regelung zu treffen, da die 

Zuständigkeit für die Entscheidung über die Anträge 

auf Gebührenbefreiung in den einzelnen Bundeslän- 

dern unterschiedlich geregelt ist. 

h) Aussiedlerbetreuung 

Mit der Prüfung der Zulässigkeit der Übermittlung 

personenbezogener Daten von Aussiediern an private 

Betreuungsorganisationen sind die Datenschutzbeauf- 

tragten des Bundes und der Länder seit längerem 

befaßt. 

Der Runderlaß des Ministers für Arbeit, Gesundheit 

und Soziales vom 2. November 1981 (MBl. NW. 1981 

Ss, 2328) sieht die Übermittlung folgender personen- 

bezogener Daten von Aussiedlern nach $ 13 Abs. 1 

Satz 1 DSG NW ohne Einwilligung des Betroffenen 

vor: 

- Name, Vorname, 

- Geburtsdatum, 

- Beruf, 

- Konfession, 

- Familienstand, 

- Herkunftsgebiet,
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- Aufnahmegemeinde (mit Anschrift, soweit vorhanden) 

- Einweisungsdatum, 

Hiergegen bestehen datenschutzrechtliche Bedenken, 

Nach der hier allein in Betracht kommenden zweiten 

Alternative des $ 13 Abs, 1 Satz 1 DSG NW ist die 

Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen 

außerhalb des Öffentlichen Bereichs nur zulässig, 

soweit der Empfänger ein berechtigtes Interesse 

an der Kenntnis der zu übermittelnden Daten glaubhaft 

macht und dadurch Schutzwürdige Belange des Betrof- 

fenen nicht beeinträchtigt werden. Diese Vorausetzun- 

gen müssen in jedem einzelnen Übermittlungsfall 

vorliegen. Eine summarische Prüfung reicht (im Gegen- 

satz zu der Berücksichtigung schutzwürdiger Belange 

bei der Übermittlung nach $ 12 Abs. 1 Satz 1 und 2 

DSG NW) nicht aus, es Sei denn, daß eine Beeinträch- 

tigung Schutzwürdiger Belange für alle in Betracht 

kommenden Einzelfälle ausgeschlossen werden kann 

(vgl. Ruckriegel/v.d.Groeben/Hunsche, Datenschutz 

und Datenverarbeitung in Nordrhein-Westfalen, $ 12 

Anm. 5, $ 13 Anm, 5). 

Zwar kann davon ausgegangen werden, daß die im Rund- 

eriaß genannten Betreuungsorganisationen (wie das 

Deutsche Rote Kreuz, das Jugendsozialwerk, die Diakonie, 

die Caritas, die Arbeiterwohlfahrt und der Bund 

der Vertriebenen) ein berechtigtes Interesse an der 

Kenntnis personenbezogener Daten von Aussiedliern 

haben. Zweifelhaft ist, ob jede dieser Organisati- 

onen ein berechtigtes Interesse an der Kenntnis 

aller der im Runderlaß genannten Daten hat. Insbe- 

sondere ist nicht ersichtlich, aus welchen Grün- 

den die nicht-kirchlichen Betreuungsorganisationen 

zur Erfüllung ihrer Aufgaben die Konfession der 

Betroffenen kennen müssen,
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Auf jeden Fall können durch die Übermittlung schutz- 

würdige Belange der Aussiedler beeinträchtigt wer- 

den. Entgegen der im Runderlaß getroffenen Fest- 

stellung, eine mögliche Beeinträchtigung Sschutz- 

würdiger Belange der Betroffenen sei bei Übermitt- 

lung der Daten an die Betreuungsorganisationen 

nicht ersichtlich, können Betroffene durchaus ein 

Interesse daran haben, daß ihre personenbezogenen 

Daten nicht an Betreuungsorganisationen oder jeden- 

falls nicht an bestimmte Betreuungsorganisationen 

übermittelt werden. Mit dieser Möglichkeit muß ins- 

besondere bei der Übermittlung an solche Organi- 

sationen gerechnet werden, die bestimmte politische, 

gesellschaftliche oder religiöse Auffassungen ver- 

treten oder solchen Auffassungen verbunden sind. 

Zwar liegt die Tätigkeit der Betreuungsorganisationen 

im öffentlichen Interesse. Gleichwohl überwiegt ın 

den genannten Fällen bei der nach $ 13 Abs, 1 Satz 1 

DSG NW gebotenen Abwägung der Interessen nach meiner 

Auffassung das Interesse des Betroffenen an dem Schutz 

seiner personenbezogenen Daten. Dies gilt auf jeden 

Fall für die Übermittlung der Konfession, da die Über. 

mittlung dieser Angabe in den Kernbereich des Grund- 

rechts auf Datenschutz (Artikel 4 Abs. 2 der Landesver- 

fassung) Sowie in das Recht des Betroffenen eingreift, 

seine religiöse Überzeugung zu verschweigen (Artikel 140 

GG in Verbindung mit Artikel 136 Abs. 3 Satz 1 WRV). 

Da eine Beeinträchtigung Schutzwürdiger Belange 

des Betroffenen zumindest nicht ausgeschlossen 

werden kann, bedarf die Übermittlung personenbe- 

zogener Daten von Aussiedlern an Betreuungsorga- 

nisationen einer Einwilligung des Betroffenen ($ 3 

Satz 1 Nr. 2 DSG NW). Dabei kann wegen der beson- 

deren Umstände bei der Aufnahme von Aussiedlern
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auch eine in geeigneter Weise einzuholende münd- 

liche Einwilligungserklärung in Betracht kommen 

($ 3 Satz 2 DSG NW). 

Ich verkenne nicht, daß die nach $ 3 Satz 3 DSG NW 

gebotene Aufklärung des Betroffenen über die Be- 

deutung der Einwilligung unter den gegebenen Unm- 

ständen schwierig Sein kann, Sofern deshalb aus 

Gründen der Zweckmäßigkeit an einer Übermittlung 

ohne Einwilligung des Betroffenen festgehalten wer- 

den soll, müßte hierfür eine Rechtsgrundlage geschaf- 

fen werden. In Betracht käme eine Rechtsverordnung 

nach $ 14 DSG NW. Eine Übermittlung der Konfession 

ohne Einwilligung des Betroffenen kann nach meiner 

Auffassung allerdings auch durch eine Rechtsverord- 

nung nicht zugelassen werden. 

Zur Vermeidung von Verstößen gegen Vorschriften 

über den Datenschutz habe ich empfohlen, den Rund- 

erlaß entsprechend zu ändern, sofern nicht eine 

Rechtsgrundlage für die Datenübermittlung an Be- 

treuungsorganisationen ohne Einwilligung des Be- 

troffenen geschaffen wird,
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Gesundheitswesen 

a) Arztgeheimnis und Datenschutz 
  

Das Arztgeheimnis als eine der ältesten Datenschutz- 

vorschriften ist sowohl durch eine zunehmende Zahl 

von Bürgereingaben als auch durch vorgesehene medi- 

zinische und epidemiologische Forschungsprogramnme 

in den Mittelpunkt der datenschutzrechtlichen Dis- 

kussion im Gesundheitswesen gerückt, Es zeigt Sich 

immer deutlicher, daß mit Gesundheitsdaten von Pa- 

tienten zu sorglos umgegangen wird. Dies gilt auch 

für die Offenbarung dieser Daten gegenüber anderen 

Ärzten. 

$ 203 Abs. 1 Nr. 1 des Strafgesetzbuches (StGB) 

verbietet die unbefugte Offenbarung ärztlicher Ge- 

heimnisse. Die Befugnis zur Offenbarung ist durch 

die ärztlichen Berufsordnungen sowie durch die Recht- 

sprechung konkretisiert, 

Im öffentlichen Bereich und auf Dateien bezogen 

gelten neben der ärztlichen Schweigepflicht gleich- 

rangig die Vorschriften des Bundesdatenschutzge- 

setzes und des Datenschutzgesetzes Nordrhein-West- 

falen sowie andere spezialgesetzliche Datenschutz- 

vorschriften, 

Dies folgt aus $ 45 BDSG. Während nach $ 45 Satz 1 

und 2 Nr. 1 BDSG die besonderen Amtsgeheimnisse, 

soweit sie auf in Dateien gespeicherte personen- 

bezogene Daten anzuwenden sind, gegenüber den Vor- 

schriften des Bundesdatenschutzgesetzes "vorgehen", 

bleibt nach $ 45 Satz 1 BDSG die Verpflichtung zur 

Wahrung des ärztlichen Geheimnisses lediglich "un- 

berührt", Entsprechendes muß auch für das Verhält- 

nis des ärztlichen Geheimnisses zu den Vorschriften 

der Landesdatenschutzgesetze gelten, da nicht ange-
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nommen werden kann, daß der Bundesgesetzgeber die 

Datenverarbeitung durch öffentliche Stellen des 

Landesbereichs (hier insbesondere Krankenhäuser 

und Gesundheitsbehörden} einer anderen Kollisions- 

regelung unterwerfen wollte als die Datenverarbei- 

tung durch öffentliche Stellen des Bundesbereichs, 

Es muß vielmehr davon ausgegangen werden, daß nach 

dem in $ 45 Satz 3 BDSG zum Ausdruck gekommenen 

objektiven Willen des Bundesgesetzgebers auch die 

Vorschriften der Landesdatenschutzgesetze neben 

der Regelung des ärztlichen Geheimnisses Anwendung 

finden sollen und deshalb für die sonst gebotene 

Anwendung der Kollisionsnorm des Artikels 31 GG 

kein Raum ist. 

Die gleichrangige Anwendung der Vorschriften der 

Datenschutzgesetze und der Regelung des ärztlichen 

Geheimnisses führt zu folgenden Ergebnissen: Er- 

füllt eine Bekanntgabe medizinischer Daten an Drit- 

te sowohl die Voraussetzungen des Verbots nach 

$ 3 Satz 1 BDSG/DSG NW als auch des Verbots nach 

% 203 Abs. 1 Nr. 1 StGB, so ist sie nach beiden 

Vorschriften grundsätzlich verboten. Zulässig ist 

sie in diesem Fall nur, wenn die Voraussetzungen 

sowohl für eine Ausnahme von der einen Verbotsnorm 

(Erlaubnis durch Rechtsvorschrift oder Einwilli- 

gung des Betroffenen), als auch für eine Ausnahme 

von der anderen Verbotsnorm ("befugte" Offenbarung; 

vgl. die Rechtsprechung zu $ 203 StGB sowie $ 2 

Abs, 4, 6 und 7 der ärztlichen Berufsordnungen) 

gegeben sind. Liegen die Voraussetzungen für eine 

Ausnahme nur für den einen Bereich vor, so ist die 

Bekanntgabe unzulässig (Zwei-Schranken-Prinzip). 

Dies soll an einem Beispiel verdeutlicht werden. 

Sollen Daten, die dem ärztlichen Geheimnis unter- 

liegen, aus einer Datei (etwa aus einer Patienten- 

kartei) übermittelt werden und kann die Übernmitt-
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lung allein darauf gestützt werden, daß der Patient 

einverstanden ist, so ist zwar für die Entbindung 

von der ärztlichen Schweigepflicht keine besonde- 

re Form vorgeschrieben; sie kann mündlich, gege- 

benenfalls auch durch schlüssiges Verhalten erklärt 

werden, Die Einwilligung in die Übermittlung aus 

einer Datei bedarf jedoch grundsätzlich der Schrift- 

form ($ 3 Satz 2 BDSG/DSG NW). Fehlt es an einer 

schriftlichen Einwilligungserklärung (und ist auch 

nicht wegen besonderer Umstände eine andere Form 

angemessen), so ist die Bekanntgabe der Daten un- 

zulässig, auch wenn eine Entbindung von der ärzt- 

lichen Schweigepflicht durch mündliche Erklärung 

oder schlüssiges Verhalten vorliegt. 

Krankenhäuser 

In der Stellungnahme der Landesregierung zu meinem 

zweiten Tätigkeitsbericht wird ausgeführt, es sei 

nicht ersichtlich, auf welche Krankenhäuser die 

dort (C.13.b) zitierten Vorschriften der $$ 10, 

11 und 13 DSG NW anzuwenden seien. Zur Klarstel- 

lung weise ich darauf hin, daß meine Ausführungen 

kommunale Krankenhäuser, die nach Maßgabe der Ge- 

meindekrankenhausbetriebsverordnung wie Eigenbe- 

triebe als organisatorisch und wirtschaftlich eigen- 

ständige Einrichtungen nach wirtschaftiichen Ge- 

sichtspunkten betrieben werden, sowie Hochschul- 

kliniken betreffen. Zu Datenschutzfragen aus dem 

Bereich der Krankenhäuser, die von Sozialleistungs- 

trägern betrieben werden ($ 79 Abs. 2 SGB X), habe 

ich noch nicht Stellung genommen, Zum Datenschutz 

in Krankenhäusern frei-gemeinnütziger oder priva- 

ter Träger oder Öffentlich-rechtlicher Religions- 

gesellschaften äußere ich mich nicht, da er nicht 

meiner Kontrolle unterliegt.
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In meinem zweiten Tätigkeitsbericht wird zu der 

Weitergabe von Patientendaten innerhalb eines 

Krankenhauses sowie zu der Übermittlung solcher 

Daten durch das Krankenhaus an Kirchen und an pri- 

vate Betreuungsgruppen Stellung genommen. Der An- 

sicht der Landesregierung, daß Sich diese Daten- 

übermittlung an Dritte nach $ 20 DSG NW richte 

und daß für die Weitergabe innerhalb des Kranken- 

hauses $ 20 DSG NW entsprechend gelte, Kann ich 

nicht folgen. 

Nach $ 18 Nr. 1 DSG NW gelten die Vorschriften des 

Dritten Abschnitts des Datenschutzgesetzes Nord- 

rhein-Westfalen für die dort genannten Unterneh- 

men und Einrichtungen nur, "Soweit" sie personen- 

bezogene Daten "als Hilfsmittel für die Erfüllung 

ihrer wirtschaftlichen Zwecke oder Ziele verarbei- 

ten". Bei der Übermittlung von Patientendaten an 

Kirchen und private Betreuungsgruppen liegt diese 

Voraussetzung nicht vor, Auf die Übermittlung an 

die genannten Stellen ist deshalb der Zweite Ab- 

schnitt des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfa- 

len anzuwenden. Für die Datenübermittiung an Kir- 

chen gilt $ 11 Abs, 2 in Verbindung mit Abs. 1 DSG NW, 

für die Datenübermittlung an private Betreuungs- 

gruppen $ 13 Abs. 1 Satz ij DSG NW. 

Die Weitergabe personenbezogener Daten innerhalb 

derselben öffentlichen Stelle ist im Ersten Abschnitt 

des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen gere- 

gelt. Werden Patientendaten innerhalb eines Kranken- 

hauses weitergegeben, so hat nach $ 8 Satz 1 DSG NW 

der Träger für die Beachtung der Grundsätze des 

& 11 DSG NW (Erforderlichkeit zur rechtmäßigen Auf- 

gabenerfüllung) zu Sorgen, Für eine entsprechende 

Anwendung des $ 20 DSG NW ist damit nach meiner 

Auffassung kein Raum,
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Der Leiter eines Landeskrankenhauses hat sich mit 

der Frage an mich gewandt, ob die Krankenhausver- 

waltung zu Recht die Meldung besonderer Vorkomn- 

nisse wie Suizide und Suizidversuche von Patien- 

ten unter Angabe des Namens an die Haupt- und Per- 

sonalabteilung, die Abteilung Gesundheitswesen und 

das Pressereferat des Landschaftsverbandes fordert. 

Es kann hier dahinstehen, ob jede Weitergabe per- 

sonenbezogener Daten auch innerhalb des Landschafts- 

verbandes in das Grundrecht des Betroffenen auf 

Datenschutz eingreift, Auf jeden Fall stellt die 

Weitergabe derart sensibler, dem Arztgeheimnis un- 

terliegender Daten einen solchen Eingriff dar. Sie 

bedarf deshalb einer gesetzlichen Grundlage. 

Nach $ 9 Abs. 2 der auf Grund der Landschaftsver- 

bandsordnung in Verbindung mit der Gemeindeordnung 

und der Gemeindekrankenhausbetriebsverordnung er- 

lassenen Betriebssatzung für die Krankenhäuser des 

Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe ist der Di- 

rektor des Landschaftsverbandes Dienstvorgesetzter 

aller Dienstkräfte der Landeskrankenhäuser des Land- 

schaftsverbandes. Im Rahmen seiner Verantwortung 

als Dienstvorgesetzter kann der Direktor des Land- 

schaftsverbandes das dienstliche Verhalten der Mit- 

arbeiter überwachen und diesbezüglich Anordnungen 

treffen. Zur Erfüllung dieser Aufgabe kann die Un- 

terrichtung der Gesundheitsabteilung über besonde- 

re Vorkommnisse auch unter Angabe des Namens des 

betroffenen Patienten notwendig sein, da die Gesund- 

heitsabteilung im Rahmen der Selbstkontrolle des 

Landschaftsverbandes über seine Einrichtungen für 

die fachliche Überwachung zuständig ist. Demgegen- 

über halte ich die Weitergabe durch das Landes- 

krankenhaus an das Pressereferat und an die Haupt- 

und Personalabteilung zur Überwachung des dienst- 

lichen Verhaltens der Mitarbeiter durch den Direk- 

tor des Landschaftsverbandes nicht für erforder- 

lich.
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$ 11 Abs. 4 der Betriebssatzung , der die Betriebs- 

leitung verpflichtet, den Direktor des Landschafts. 

verbandes über alle wichtigen Angelegenheiten recht- 

zeitig zu unterrichten, reicht als gesetzliche Grund- 

lage für die Weitergabe personenbezogener Daten 

über Suizide und Suizidversuche nicht aus. Eine 

derart allgemein gehaltene Regelung, die den Zweck 

der Unterrichtung nicht näher kennzeichnet, vermag 

eine Weitergabe dem Arztgeheimnis unterliegender 

personenbezogener Daten nicht zu rechtfertigen. 

Gegen eine nicht personenbezogene Unterrichtung 

des Pressereferats und der Haupt- und Personalab- 

teilung über derartige Vorkommnisse bestehen keine 

datenschutzrechtlichen Bedenken, 

Der Direktor des Landschaftsverbandes vertritt zwar 

in wesentlichen Punkten eine andere Ansicht. Gleich- 

wohl beabsichtigt er, bei der Überarbeitung der 

Verfügungen über die Meldung "besonderer Vorkommnisse" 

meine Empfehlungen, auf die Weitergabe personenbe- 

zogener Daten an das Pressereferat und die Haupt- 

und Personalabteilung zu verzichten, weitgehend 

zu berücksichtigen. Das Ergebnis der Überarbeitung 

bleibt abzuwarten. 

In einer weiteren Eingabe aus dem Krankenhausbereich 

bat mich ein Bürger um Prüfung, ob der leitende 

Arzt eines staatlichen Krankenhauses auf Grund von 

Bestimmungen über den Datenschutz die Bekanntgabe 

von Namen und Anschrift eines Patienten verweigern 

muß, der als Zeuge für die Durchsetzung eines Scha- 

densersatzanspruchs der Ehefrau des Bürgers benötigt 

wird. 

Ärzte in staatlichen Krankenhäusern unterliegen 

wie die frei praktizierenden Ärzte den Vorschrif- 

ten der ärztlichen Berufsordnungen. Nach $ 2 Abs, 1 

Satz 1 der im vorliegenden Fall geltenden Berufs-
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und Weiterbildungsordnung der Ärztekammer Westfalen- 

Lippe hat der Arzt über das, was ihm in seiner Eigen- 

schaft als Arzt anvertraut oder bekanntgeworden 

ist, zu schweigen. Darunter fällt auch die Tatsache, 

daß ein bestimmter Patient (hier der gesuchte Zeuge) 

in einem bestimmten Krankenhaus behandelt worden 

ist. Nach $ 2 Abs, 4 Satz 1 der Berufsordnung ist 

der Arzt zur Offenbarung befugt, soweit er von der 

Schweigepflicht entbunden worden ist oder soweit 

die Offenbarung zum Schutze eines höheren Rechts- 

gutes erforderlich ist. 

Die Entbindung von der Schweigepflicht wäre unter 

den gegebenen Umständen nur unter Mitwirkung des 

Arztes möglich. Dieser müßte sich bemühen, den für 

die Durchsetzung des Schadensersatzanspruchs ge- 

suchten Patienten zu ermitteln und sich durch ihn 

von der Schweigepflicht entbinden zu lassen, Ob 

der Arzt - etwa auf Grund des Behandlungsvertrages - 

zu einer derartigen Mitwirkung verpflichtet ist, 

kann ich nicht beurteilen; dies ist keine Daten- 

schutzfrage. 

Ob der Schadensersatzanspruch, der durchgesetzt 

werden soll, gegenüber der ärztlichen Schweigepflicht 

als höheres Rechtsgut angesehen werden kann, erscheint 

zumindest zweifelhaft. Das Arztgeheimnis als Ausdruck 

des durch Artikel 2 Abs, 1 in Verbindung mit Aritkel 1 

Abs. 1 des Grundgesetzes geschützten Persönlichkeits- 

rechts hat jedenfalls grundsätzlich Vorrang segen- 

über der Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen, 

Personalvertretungen von medizinischen Einrichtungen 

haben gerügt, daß die Bereitschaftsdienstärzte 

angehalten sind, in Zusatzdienstbüchern Art und 

Dauer sämtlicher ärztlicher Verrichtungen im Rahmen 

des Bereitschaftsdienstes mit dem vollen Namen 

des Patienten festzuhalten und an die Krankenhaus- 

verwaltung weiterzugeben. 
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Wie mir der Minister für Wissenschaft und Forschung 

mitgeteilt hat, geht dies auf eine Prüfung des Lan- 

desrechnungshofs bei verschiedenen medizinischen 

Einrichtungen zurück, bei der festgestellt wurde, 

daß die Abrechnung von Mehrarbeit/Überstunden während 

der Bereitschaftsdienste nicht mit der tatsächlich 

erbrachten Arbeitsleistung übereinstimmte. Der Landes- 

rechnungshof forderte deshalb für die Krankenhaus- 

verwaltung nachprüfbare Aufzeichnungen mit Angabe 

der Namen der behandelten Patienten, 

Die Patientendaten unterliegen sowohl dem Grundrecht 

auf Datenschutz als auch dem Arztgeheimnis. Es kann 

hier dahinstehen, ob jede Weitergabe personenbezo- 

gener Daten innerhalb eines Krankenhauses in das 

Grundrecht des Betroffenen auf Datenschutz eingreift, 

Auf jeden Fall stellt die Weitergabe derart sensibler, 

dem Arztgeheimnis unterliegender Daten an die Verwal- 

tung für einen behandlungsfremden Zweck einen solchen 

Eingriff dar. Sie bedarf deshalb einer gesetzlichen 

Grundlage oder der Einwilligung des Patienten. 

‚Eine gesetzliche Grundlage für die Weitergabe von 

Angaben über Art und Dauer ärztlicher Verrichtungen 

für namentlich bezeichnete Patienten ist nicht 

ersichtlich. Zwar haben die medizinischen Einrich- 

tungen die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und 

der Sparsamkeit zu beachten ($ 7 Abs. 1 der Landes- 

haushaltsordnung - LHO -). Sie dürfen Ausgaben nur 

soweit leisten, als sie zur wirtschaftlichen und 

sparsamen Verwaltung erforderlich sind ($ 34 Abs, 2 

Satz 1 LHO). Zur Erfüllung dieser Aufgaben müssen 

die medizinischen Einrichtungen auch die korrekte 

Abrechnung von Mehrarbeit/Üüberstunden überwachen, 

Dies rechtfertigt jedoch nicht, in Grundrechte Drit- 

ter einzugreifen, 

Es ist auch nicht erkennbar, daß die Angabe des 

Namens der Betroffenen zur Überprüfung der Abrech-
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nung erforderlich ist. Hierzu dürfte es genügen, 

wenn sich die Angaben der Ärzte über von ihnen im 

Bereitschaftsdienst erbrachte Arbeitsleistungen 

auf Datum, Uhrzeit sowie Dauer und Art der Verrich- 

tung ohne Angabe des Namens des Patienten beschrän- 

ken. Allenfalls könnte daran gedacht werden, den 

Patienten durch eine Kennziffer zu bezeichnen, die 

nur von dem behandelnden Arzt und dem Abteilungs- 

vorstand, nicht aber von der Verwaltung entschlüs- 

selt werden kann, 

Auch das Arztgeheimnis verbietet, die genannten 

Daten unter Angabe des Namens des Patienten an die 

Verwaltung weiterzugeben. Eine Befugnis zur Offen- 

barung ist nicht ersichtlich. Insbesondere kommt 

eine Offenbarung zum Schutz eines höheren Rechtsguts 

hier nicht in Betracht. Angesichts der Rechtsprechung 

des Bundesverfassungsgerichts, die einen Zugriff 

auf derartige Daten nur unter strengen Vorausset- 

zungen zuläßt (BVerfGE 32, 373, 379 -381), kann 

das Interesse der Verwaltung an einer Überprüfung 

der Abrechnung von Mehrarbeit/Üüberstunden gegenüber 

dem Geheimhaltungsanspruch des Patienten nicht als 

höheres Rechtsgut angesehen werden, 

Ich habe dem Minister für Wissenschaft und Forschung 

meine Rechtsauffassung dargelegt und empfohlen, 

die seiner Aufsicht unterstehenden medizinischen 

Einrichtungen anzuweisen, auf die Angabe des Namens 

des Patienten in den Aufzeichnungen über ärztliche 

Verrichtungen im Bereitschaftsdienst zu verzichten. 

Gesundheitsämter 

Meine Prüfung der bei Einschulungsuntersuchungen 

verwendeten Elternfragebogen (C.13.a des zweiten 

Tätigkeitsberichts) hat folgendes ergeben.
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Eine Reihe von Gesundheitsämtern der Kreise und 

kreisfreien Städte hat auf Empfehlung des Ministers 

für Arbeit, Gesundheit und Soziales das vom Insti- 

tut für Dokumentation und Information über Sozial- 

medizin und öffentliches Gesundheitswesen in Bie- 

lefeld - IDIS - entwickelte Verfahren zur Dokumen- 

tation schulärztlicher Befunde eingeführt und ver- 

wendet die vom Institut zur Verfügung gestellten 

Unterlagen, unter anderem den Elternfragebogen zur 

Einschulungsuntersuchung mit entsprechendem Anschrei- 

ben. Andere Gesundheitsämter praktizieren das Ver- 

fahren, indem sie die zur Verfügung stehenden Formu- 

larsätze benutzen, beteiligen sich jedoch nicht 

an der Dokumentation. Einige Gesundheitsämter verwen- 

den eigene Elternfragebogen, die lediglich mit ei- 

nem Anschreiben verschickt werden, das den schul- 

ärztlichen Untersuchungstermin bekanntgibt. 

Werden wir hier personenbezogene Daten beim Be- 

troffenen erhoben, so ist er nach $ 10 Abs, 2 Satz 1 

DSG NW auf die der Datenerhebung zugrunde liegende 

Rechtsvorschrift oder auf die Freiwilligkeit sei- 

ner Angaben hinzuweisen. Dieser Hinweispflicht haben 

die Gesundheitsämter nur in unzureichendem Maße 

entsprochen. 

Die Erhebung personenbezogener Daten anläßlich der 

Einschulungsuntersuchung erfolgt auf Grund von 

$& 4 Abs. 1 des Schulpflichtgesetzes, $ 29 Abs. 2 

des Schulverwaltungsgesetzes Sowie $ 41 Abs, 5 

und $ 42 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a der Allgemeinen 

Schulordnung. Eine Verpflichtung des Erziehungs- 

berechtigten, den Elternfragebogen auszufüllen, 

ergibt sich jedoch aus diesen Vorschriften nicht. 

Nach $ 10 Abs. 2 Satz 1 DSG NW muß deshalb in dem 

Elternfragebogen oder im Anschreiben sowohl auf 

die genannten Vorschriften als auch auf die Freiwil- 

ligkeit der Angaben hingewiesen werden.
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Falls personenbezogene Daten weitergeleitet werden, 

ist der Betroffene im Hinblick auf das in $ 10 Abs, 2 

DSG NW zum Ausdruck gekommene allgemeine Rechtsprin- 

zip, das die Aufklärung des Bürgers über seine Rechts- 

pflichten verlangt, in jedem Fall auch darüber zu 

unterrichten, an welche Stelle, zu welchem Zweck 

und in welcher Form die von ihm erhobenen Daten 

weitergeleitet werden. 

Meine Empfehlung, auf geeignete Weise sicherzustellen, 

daß die Gesundheitsämter bei der Einschulungsunter- 

suchung die Hinweispflicht nach $ 10 Abs, 2 DSG NW 

beachten, hat der Minister für Arbeit, Gesundheit 

und Soziales zum Anlaß genommen, das Institut für 

Dokumentation und Information über Sozialmedizin 

und öffentliches Gesundheitswesen um eine entsprechen- 

de Ergänzung des Elternfragebogens zu bitten, Außer- 

dem wurden alle Gesundheitsämter der Kreise und 

kreisfreien Städte durch Erlaß auf ihre Hinweis- 

pflicht nach $10 Abs, 2 DSG NW bei Einschulungsun- 

tersuchungen hingewiesen. 

Damit ist den von mehreren Eltern an mich herrnse- 

tragenen Beschwerden Rechnung getragen warden. 

Eingaben anderer Eltern betragen die von den Gesund- 

heitsämtern durchgeführten Schulentlassungsunter- 

suchungen. Auch hier fehlten auf den verwendeten 

Elternfragebogen die erforderlichen Hinweise nach 

$ 10 Abs. 2 DSG NW, 

Die Erhebung personenbezogener Daten anläßlich der 

Schulentlassungsuntersuchung erfolgt ebenfalls auf 

Grund von $ 29 Abs. 2 des Schulverwaltungsgesetzes 

sowie $ 41 Abs, 5 und $ 42 Abs, 1 Satz 2 Buchst. a 

der Allgemeinen Schulordnung. Eine Verpflichtung 

der Erziehungsberechtigten, den Elternfragsbogen 

auszufüllen, besteht nicht,
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Ich habe auch hier den Minister für Arbeit, Gesund- 

heit und Soziales gebeten, die Gesundheitsämter 

auf ihre Hinweispflicht bei der Erhebung personen- 

bezogener Daten hinzuweisen, Außerdem habe ich 

empfohlen zu prüfen, ob die in den Fragebogen ge- 

stellten Fragen nach dem Beruf der Eltern und der 

Zahl der Geschwister der betroffenen Schüler zur 

Aufgabenerfüllung der Gesundheitsänmter erforderlich 

oder dieser zumindest dienlich sind. Die Prüfung 

ergab zwar, daß aus ärztlicher Sicht die Erhebung 

dieser Daten als erforderlich angesehen wird. Da 

die Daten jedoch bereits zum Zeitpunkt der Einschu- 

lung erhoben wurden und auf Karteikarten festge- 

halten werden, sind die Gesundheitsämter angewie- 

sen worden, von einer erneuten Erhebung abzusehen, 

Häufig werden schulärztliche Hinweise zur körperlichen 

Berufseignung an die Berufsberatung der Arbeitsämter 

weitergegeben. Dagegen bestehen nur dann keine daten- 

schutzrechtlichen Bedenken, wenn die Erziehungsbe- 

rechtigten hierzu ihre schriftliche Einwilligung 

gegeben haben. 

8 58 Abs, 2 Buchst, a der Dritten Durchführungssver- 

ordnung zum Gesetz über die Vereinheitlichung des 

Gesundheitswesens vom 30, März 1935 (SGV. NW. 2120) 

sieht die Anlegung einer Kartei der untersuchten 

Schüler bei dem Gesundheitsamt vor. Bei jeder er- 

neuten Untersuchung wird die für jeden Schüler 

bereits angelegte Karteikarte hinzugezogen, um den 

Gesundheitszustand des Schülers beurteilen zu 

können. Die Karteikarte verbleibt bei dem jeweili- 

gen Gesundheitsamt und wird vernichtet, wenn der 

Schüler die Schule nach Abschluß seiner Schulzeit 

verläßt. 

Eine Bürgereingabe betraf den Umgang des Gesund- 

heitsamts mit personenbezogenen Daten außerhalb 

von Dateien. Der Betroffene ist Kriegsbeschädigter
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und stellte bei der Hauptfürsorgestelle eines Land- 

schaftsverbandes einen Antrag auf Zuschuß zu den 

Kosten der Beschaffung eines Personenkraftwagens. 

Um über die Frage entscheiden zu können, ob der 

Antragsteller auf Grund seiner Kriegsbeschädigung 

auf das Fahrzeug angewiesen ist, bat die Hauptfür- 

sorgestelle das örtliche Gesundheitsamt - Amtsarzt - 

um Erstellung eines entsprechenden Gutachtens. Bei 

der daraufhin durchgeführten Untersuchung Stellte 

der Amtsarzt die mögliche Fahruntüchtigkeit des 

Antragstellers fest und teilte dies dem zuständi- 

gen Straßenverkehrsamt mit, das später den Führer- 

schein entzog. Bei der Überprüfung der Rechtmäßig- 

keit der Datenweitergabe durch den Amtsarzt an das 

Straßenverkehrsamt bin ich unter Berücksichtigung 

der von mir eingeholten Stellungnahmen des Ministers 

für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie des 

Ministers für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr 

zu folgendem Ergebnis gekommen, 

Die nach Artikel 4 Abs. 2 der Landesverfassung er- 

forderliche gesetzliche Grundlage für die Mittei- 

lung von Bedenken gegen die Eignung eines Kraft- 

fahrers durch das Gesundheitsamt an die Straßen- 

verkehrsbehörde kann den Vorschriften des Ordnungs- 

behördengesetzes (OBG) entnommen werden. Das Ge- 

sundheitsamt und die Straßenverkehrsbehörde sind 

Sonderordnungsbehörden ($ 12 Abs. 1 OBG). Soweit 

nicht durch Gesetz oder Verordnung Abweichendes 

bestimmt ist, gelten auch für die Sonderordnungs- 

behörden die Vorschriften des Ordnungsbehördenge- 

setzes ($ 12 Abs. 2 OBG). Danach können die Ordnungs- 

behörden die notwendigen Maßnahmen treffen, um 

eine im einzelnen Falle bestehende Gefahr für die 

öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren 

($ 14 Abs. 1 0BG). Nach Ansicht der genannten obersten 

Landesbehörden ist die Mitteilung von Bedenken gegen 

die Eignung eines Kraftfahrers durch das Gesundheits-
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amt an die Straßenverkehrsbehörde zur Gefahrenab- 

wehr im Straßenverkehr erforderlich, Ohne entsprechen- 

de Mitteilung könne die Straßenverkehrsbehörde ihren 

gesetzlichen Auftrag nach $ 4 Abs. 1 des Straßenver- 

kehrsgesetzes, ungeeigneten Kraftfahrern die Fahr- 

erlaubnis zu entziehen, nicht erfüllen. 

Auch wenn man dieser Auffassung nicht folgt, muß 

das Grundrecht auf Datenschutz in entsprechender 

Anwendung der Regelung über den rechtfertigenden 

Notstand ($ 34 StGB) zurücktreten, wenn nur so 

eine Gefahr für ein höheres Rechtsgut abgewendet 

werden kann, Erweist sich ein Verkehrsteilnehmer 

als nicht mehr fahrtauglich, so Stellt er eine 

Gefahr für Leib und Leben der anderen Verkehrsteil- 

nehmer dar. Bei einer Abwägung der betroffenen 

Rechtsgüter sowie des Grades der ihnen drohenden 

Gefahren überwiegt der Schutz von Leib und Leben 

der Verkehrsteilnehmer gegenüber dem Schutz perso- 

nenbezogener Daten, Die Weitergabe der genannten 

personenbezogenen Daten durch das Gesundheitsamt 

an die Straßenverkehrsbehörde war auch angemessen, 

da nur durch Überprüfung der Fahrtauglichkeit und 

gegebenenfalls Entziehung der Fahrerlaubnis die 

für das höhere Rechtsgut drohende Gefahr abgewendet 

werden konnte, 

Eine Verletzung der ärztlichen Schweigepflicht nach 

$ 203 Abs. I Nr. 1 StGB liegt nicht vor, da der 

Arzt nach $ 2 Abs, 4 der hier geltenden Berufsord- 

nung für die nordrheinischen Ärzte dann zur Offen- 

barung befugt ist, wenn der Schutz des höheren 

Rechtsgutes dies erfordert, 

d) Röntgen-Schirmbildstellen 

Der Betriebsrat eines Unternehmens hat bei mir an- 

gefragt, ob es statthaft sei, daß die Röntgen-Schirm- 

bildstelle Rheinland einen krankheitsverdächtigen Arbeit- 

nehmer namentlich dem Betriebsarzt meldet,
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werden Betriebsuntersuchungen auf Wunsch und im 

Auftrag des Betriebes durchgeführt, handelt die 

Röntgen-Schirmbildstelle privatrechtlich und unter- 

liegt nicht meiner Kontrolle. Soweit die Röntgen- 

Schirmbildstelle Rheinland als Teil des Rheinischen 

Tuberkuloseausschusses mit der Durchführung von 

Röntgenreihenuntersuchungen auf Grund des Bundes- 

seuchengesetzes vom zuständigen Gesundheitsamt be- 

auftragt ist, nimmt sie hoheitliche Aufgaben wahr. 

Sie ist insoweit als Öffentliche Stelle anzusehen 

und unterliegt damit meiner Kontrolle, 

Nach $ 10 Abs. 3 in Verbindung mit Abs, 1 des Fun- 

des-Seuchengesetzes (BSeuchenG) sind Personen, bei 

denen anzunehmen ist, daß Tatsachen vorliegsu, die 

zum Auftreten einer Üübertrasbaren Krankheit, führen 

können, dazu verpflichtet, unter anderem die erfor- 

derlichen Röntgenuntersuchungen durcr die Beauf- 

tragten des Gesundheitsamtes zu dulden und Vorla- 

dungen des Gesundheitsamtes Folge zu leisten, Er- 

geben sich bei entsprechenden Röntgenreihenunter- 

suchungen krankheitsverdächtige Befunde, :ı toil! 

die Röntgen-Schirmbildstelle diese Befuni: dem zustän- 

digen Gesundheitsamt mit, Auf diese Weise wiru das 

Gesundheitsamt in die Lage versetzt, weitere NMeßnahrien 

zur Abwendung der dem Einzelnen oder der Allgemein- 

heit drohenden Gefahren zu treffen, 

Soweit die Röntgen-Schirmbildstelle Untersuchunsser- 

gebnisse an das Gesundheitsamt weitergibt, Lestshen 

daher keine durchgreifenden datenschutzrechtlichen 

Bedenken, Für eine Weitergabe dieser Untersuchungser- 

gebnisse an Betriebsärzte ist eine Rechtsgrundlage 

(Artikel 4 Abs. 2 der Landesverfassung) allerdings 

nicht ersichtlich.



e) 

- 141 - 

Krebsregister 

In meinem ersten Tätigkeitsbericht (C.10.b) habe 

ich auf die datenschutzrechtliche Problematik der 

Führung von Registern für onkologische Nachsorge 

hingewiesen, 

In der Zwischenzeit haben sich die Datenschutzbe- 

auftragten des Bundes und der Länder mit den aktuellen 

Bestrebungen zur Schaffung einer gesetzlichen Grund- 

lage für Krebsregister, die zur Zeit im Rahmen des 

Gesamtprogramms Krebsbekämpfung und in einigen Bund- 

desländern angestellt werden, befaßt und dazu fol- 

gende Stellungnahme beschlossen: 

1. Die Datenschutzbeauftragten erkennen die gesund- 

heitspolitische Bedeutung der medizinischen For- 

schung, insbesondere im Zusammenhang mit der 

Bekämpfung von Krebserkrankungen, an. Es entspricht 

ihrer gesetzlichen Aufgabe, auch in diesem Bereich 

für die Wahrung der schutzwürdigen Belange der 

Patienten einzutreten, Ihre Bedenken und Vorschläge 

zielen daher ausschließlich darauf ab, die Freiheit 

der Forschung in ein ausgewogenes und rechtlich 

abgesichertes Verhältnis zu den grundrechtlich ge- 

schützten Belangen der Betroffenen zu bringen, 

Sie gehen davon aus, daß es möglich ist, Regelungen 

zu finden, die den Erfordernissen der Forschung 

wie auch des Schutzes der Individualsphäre gerecht 

werden. Die gelegentlich geäußerte pauschale Be- 

hauptung, der Datenschutz behindere die Krebsfor- 

schung, weisen sie als unbegründet zurück, 

2, Es ist nicht die Aufgabe der Datenschutzbeauftrag- 

ten, Sinn und Nutzen von Krebsregistern zu beurtei- 

len, Sie warnen aber nachdrücklich vor der Gefahr, 

daß die Gesetzgebung zum Krebsregister ein erster 

Schritt zur Errichtung einer Vielzahl anderer
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Epidemiologieregister werden könnte. In diesem 

Zusammenhang weisen sie darauf hin, daß auch aus 

Kreisen der Ärzteschaft erhebliche Zweifel am 

Nutzen medizinischer Register geäußert werden, 

woraus sich Zweifel an der Erforderlichkeit der- 

artiger Register ableiten lassen, Sie appellieren 

an die medizinische Forschung, Stärker als bisher 

den bereits vorhandenen Forschungsstand zur Anonymi- 

sierung personenbezogener Daten zu nutzen und 

sich vordringlich um die Weiterentwicklung von 

Anonymisierungs- und ÄAggregationsmethoden zu 

bemühen. Diese methodologischen Überlegungen kön- 

nen wesentlich dazu beitragen, Probleme, die 

sich durch die ärztliche Schweigepflicht und den 

Datenschutz ergeben, gar nicht erst aufkommen las- 

sen. 

Für den Fall der politischen Entscheidung in 

den Ländern zugunsten der Schaffung von Krebsre- 

gistern halten es die Datenschutzbeauftragten 

für notwendig, daß die Errichtung, Ausgestaltung 

und Nutzung von Krebsregistern in einem Speziellen 

Gesetz geregelt werden. Der mit der Einrichtung 

eines Krebsregisters verbundene Eingriff in Grund- 

rechtspositionen der Betroffenen ist nur durch 

ein Gesetz zu legitimieren, das die nachfolgenden 

Grundsätze beachtet (vgl. unten 4). Dabei wird 

davon ausgegangen, daß es sich um ein Register 

zur Erfassung der Anzahl der Neuerkrankungen 

(Inzidenzregister) bzw. der Anzahl erkrankter 

Personen (Prävalenzregister) handeln wird, 

Eine im Anwendungsbereich unbestimmte allgemeine 

Rahmerregelung für die medizinische Forschung 

in einem Landesdatenschutzgesetz, die derzeit im 

Vordergrund baden-württembergischer Überlegungen 

steht, lehnen die Datenschutzbeauftragten daher 

- auch aus verfassungsrechtl}ichen Bedenken - ab. 
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Nach Auffassung der Datenschutzbeaäuftragten muß 

ein Krebsregistergesetz zumindest die folgenden 

Prinzipien berücksichtigen: 

1. Die Meldung von Patientendaten mit Personenbezug 

an das Krebsregister bedarf grundsätzlich der 

Einwilligung des Betroffenen (bzw. der Entbindung 

von der ärztlichen Schweigepflicht). Nur in we- 

nigen Ausnahmefällen kann die Meldung auch ohne 

Einwilligung des Patienten erfolgen, und Zwar 

wenn sie für die Zwecke des Krebsregisters nach- 

weisbar notwendig ist und dem Patienten dadurch, 

daß ihm die Art seiner Erkrankung bekannt wird, 

gesundheitliche Nachteile entstehen können. So- 

weit weder ein solcher Ausnahmefall noch eine 

Einwilligung vorliegt, unterbleiben Meldungen 

an das Register. Der zulässige Umfang der Ein- 

willigung ist im Gesetz festzulegen, 

Für die weitere Übermittlung durch das Krebsre- 

gister an andere Forschungseinrichtungen ist 

grundsätzlich eine besondere Einwilligung 

erforderlich, wenn die Daten nicht in aggregierter 

oder anonymisierter Form weitergegsben werden. 

Für diese Übermittlung ist entsprechend der 

Regelung über die Forschung mit Sozialdaten 

ein Genehmigungsverfahren vorzusehen, Eine 

nochmalige Übermittlung durch die Forschungs- 

einrichtung an Dritte ist unzulässig. 

Der Gesetzeszweck, die Aufgaben des Krebsregisters, 

seine Rechtsform und institutionelle Ausgestaltung 

sind im Gesetz festzulegen. Im Interesse einer 

wirksamen Aufsicht sollte das Krebsregister in 

öffentlich-rechtlicher Trägerschaft geführt werden, 

Der Kreis derjenigen Institutionen, die zu For- 

schungszwecken personenbezogene Daten des Krebs- 

registers erhalten können, sollte in der Weise
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beschränkt werden, daß die ausschließliche 

Verwendung zu Forschungszwecken gewährleistet 

ist, Dies bedingt eine externe Kontrolle des 

Datenschutzes von Amts wegen, 

5. Der in den Statistikgesetzen verankerte Crund- 

satz der Zweckbindung muß auch für die im 

Krebsregister gespeicherten Daten gelten, 

Im übrigen sollte geprüft werden, ob ein gesetz- 

liches Verbot eingeführt werden sollte, vom 

Betroffenen eine Bescheinigung über den Inhalt 

der im Krebsregister gespeicherten Taten zu 

verlangen. Ein solches Verbot könnte vertincern, 

daß potentielle Arbeitgeber oder sonstige Ver- 

tragspartner vom Betroffenen die Vorlsge einer 

Art Negativattest des Krebsregisters fordern, 

6. Eine Verknüpfung mit anderen Datenbanken ist 

unzulässig, 

7. Die Aufbewahrung personenbezogener Säaten bein 

Krebsregister ist zu befristen, Pati-nterndaten 

sind außerdem zu löschen, wenn sie nicht mehr 

benötigt werden. 

8. Jeder Betroffene hat Anspruch auf au.kunft 

über die zu seiner Person gespeicherten Daten 

aus dem Krebsregister, Dies gilt ancr fur 

Patienten, die über die Meldung nicht infor- 

miert worden sind. Entsprechend der Regelung 

für Sozialdaten in $ 25 SGB X kann bei Gefahr 

für die Gesundheit des Patienten die Auskunft“ 

- vermittelt durch einen Arzt - ertcılt werden, 

Ich habe den Minister für Arbeit, Cesandhe:t und Soziales 

gebeten, diese Stellungnahme bei etwaig-n Überl«-sgungen 

zur Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für ein Krebs- 

register zu berücksichtigen,
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8) 

- 15. 

Modellprogramm Psychiatrie 
  

Nach dem "Modellprogramm Psychiatrie" der Bundesregie- 

rung soll in 14 bundesweit ausgesuchten Modellregionen 

eine integrierte gemeindenahe psychiatrische und 

psychotherapeutische/psychosomatische Versorgung der 

Bevölkerung erprobt werden. Das Land Nordrhein-Westfalen 

ist mit 6 Modellregionen beteiligt, und zwar den kreis- 

freien Städten Duisburg, Essen und Herne sowie den 

Kreisen Herford, Lippe und dem Oberbergischen Kreis, 

Im Rahmen der durch die Firma Prognos durchgeführten 

wissenschaftlichen Begleitung des Programms soll 

eine Patientendokumentation erstellt werden, deren 

Durchführung auf erhebliche datenschutzrechtliche 

Bedenken stößt und deren Konzeption noch der Konkreti- 

sierung bedarf, ehe die Datenschutzbeauftragten des 

Bundes und der Länder dazu abschließend Stellung 

nehmen können, 

Berufskammern 

Ein Apotheker hat sich bei mir darüber beschwert, 

daß die der Apothekerkammer Westfalen-Lippe für die 

Erstellung eines Fachgutachtens zum Erhalt von Lan- 

desmittein vorgelegten Bilanzen innerhalb der Apo- 

thekerkammer weitergegeben worden sind, um den umsatz- 

abhängigen Inhaberbeitrag des Apothekers zu über- 

prüfen, 

Die nach Artikel 4 Abs. 2 der Landesverfassung erfor- 

derliche gesetzliche Grundlage für die Weitergabe 

der Bilanzen zur Prüfung des abgeführten Inhaberbei- 

trages ist $ 5 Abs. 1 Buchst. e des Heilberufsgesetzes 

sowie $ 2 Buchst. e der auf Grund des $ 17 dieses 

Gesetzes erlassenen Satzung der Apothekerkammer 

Westfalen-Lippe. Nach diesen Vorschriften ist es 

Aufgabe der Apothekerkammer, die Erfüllung der Berufs- 

pflichten der Kammerangehörigen zu überwachen.
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Die Berufspflichten sind in der auf Grund von $ 25 

Abs. 2 des Heilberufsgesetzes erlassenen Berufsord- 

nung für Apotheker der Apothekerkamnmer Westfalen- 

Lippe geregelt. Nach $ 3 dieser Berufsordnung ist 

der Apotheker verpflichtet, das Satzungsrecht der 

Kammer zu beachten und darauf gegründete Anordnungen 

und Richtlinien zu befolgen. Zu diesem Satzungsrecht 

gehört auch die auf Grund von $ 17 des Heilberufs- 

gesetzes erlassene Beitragsordnung der Apothekerkam- 

mer Westfalen-Lippe. Sie setzt den Inhaberbeitrag 

gestaffelt nach Jahresumsatz fest ($ 1] Abs. 2) und 

bestimmt, daß der Zahlungspflichtige seine Einstufung 

auf Grund des im Vorjahr erzielten Umsatzes selbst 

vornimmt ($ 1 Abs, 4), 

Nach den gennanten Rechtsvorschriften sind die Kamnmer- 

mitglieder verpflichtet, nicht nur ihren Inhaberbei- 

trag ordnungsgemäß selbst festzusetzen, Sondern 

auch eine Überwachung durch die Kammer zu dulden, 

Im Hinblick auf die Aufgaben der Kammern muß auch 

davon ausgegangen werden, daß dies im überwiegenden 

Interesse der Allgemeinheit liegt. Da somit Landes- 

recht einen Eingriff zuläßt, wird das Grundrecht 

auf Schutz personenbezogener Daten nicht verletzt, 

Dagegen verstößt die Veröffentlichung der Geburts- 

tage von Kammermitgliedern der Zahnärztekammer im 

Rheinischen Zahnärzteblatt ohne deren Einwilligung 

gegen $ 3 Satz 1 in Verbindung mit $ 13 Abs, 1 

Satz 1 DSG NW. Über diese Veröffentlichung hatte 

sich ein Betroffener bei mir beschwert, 

Es kann dahinstehen, ob die Leser des Rheinischen 

Zahnärzteblattes ein berechtigtes Interesse an der 

Kenntnis der Geburtsdaten von Kammermitgliedern 

haben. Auf jeden Fall können durch die Bekanntgabe 

dieser Daten schutzwürdige Belange der Betroffenen 

beeinträchtigt werden. Zwar mögen manche der Betrof-
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fenen wünschen, daß auf diese Weise von ihren Ge- 

burtstagen Notiz genommen wird; andere hingegen 

empfinden dies als Belästigung. Bei einer Abwägung 

der Interessen überwiegt in diesem Fall das Interesse 

der Betroffenen an dem Schutz ihrer Privatsphäre 

gegenüber dem Informationsinteresse der Empfänger 

des Rheinischen Zahnärzteblattes, 

Da die Verletzung schutzwürdiger Belange der Betrof- 

fenen jedenfalls nicht auszuschließen ist, bedarf 

die Veröffentlichung von Geburtsdaten im Rheinischen 

Zahnärzteblatt der Einwilligung der Betroffenen 

($ 3 Satz I Nr. 2 DSG NW). Die den Betroffenen von 

der Zahnärztekammer eingeräumte Möglichkeit, einer 

Veröffentlichung zu widersprechen, reicht nicht 

aus. Die Einwilligung ist grundsätzlich Schriftlich 

zu erteilen, nachdem die Betroffenen über ihre Be- 

deutung aufgeklärt worden sind ($ 3 Satz 2 und 3 

DSG NW).
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Personalwesen 

a) Bearbeitung von Personalangelegenheiten 
  

Ein ehemaliger Bediensteter eines Kreises hatte 

um Rücksendung seiner persönlichen Bewerbungsunter- 

lagen gebeten, da er der Auffassung war, daß die- 

se nunmehr von seinem damaligen Dienstherrn nicht 

mehr benötigt würden. 

Da Personalakten keine Dateien sind, ist das Daten- 

schutzgesetz Nordrhein-Westfalen in diesem Fall 

nicht anwendbar ($ 1 Abs, 2 Satz 1, $ 2 Abs. 3 

Nr. 3 DSG NW). Die nach Artikel 4 Abs. 2 der Lan- 

desverfassung erforderliche gesetzliche Grundlage 

für die Aufbewahrung der Bewerbungsunterlagen in 

der Personalakte ist vielmehr $ 102 des Landesbean- 

tengesetzes (LBG) in Verbindung mit den für die 

Bearbeitung von Personalangelegenheiten geltenden 

Rechtsvorschriften. $ 102 LBG, der die Einsicht 

des Beamten in seine Personalakte regelt, setzt 

voraus, daß alle Vorgänge über die dienstlichen 

oder persönlichen Verhältnisse des Beamten in der 

Personalakte gesammelt werden. Bei Angestellten 

gilt der im wesentlichen inhaltsgleiche $ 13 des 

Bundes-Angestelltentarifvertrages. Die Personal- 

akte soll einen möglichst umfassenden Überblick 

über den Geschehensablauf des Dienstverhäiltnisses 

in seiner gesamten Entwicklung ermöglichen, Hier- 

zu gehören auch die Unterlagen, die das Dienstver- 

hältnis überhaupt erst entstehen ließen. Nach Be- 

endigung des Dienstverhältnisses verliert die Per- 

sonalakte nicht diese besondere Eigenschaft (BVerwGE 5, 

344). Ein Rechtsanspruch auf Rückgabe der Bewer- 

bungsunterlagen kann deshalb aus Vorschriften über 

den Datenschutz nicht hergeleitet werden. Ich habe
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aber auch darauf hingewiesen, daß Zugang zu den 

Personalakten nur diejenigen Bediensteten haben, 

die mit der Bearbeitung beauftragt sind; die Ein- 

sichtgewährung an andere Personen ist unzulässig, 

Von einem Polizeibeamten wurde die Frage gestellt, 

inwieweit die Versendung von Krankenunterlagen 

zwischen Polizeiärzten datenschutzrechtlich zuläs- 

sig ist. Die Krankenunterlagen des Beamten waren 

von dem Polizeiarzt seiner Dienststelle an den Po- 

lizeiarzt des zuständigen Regierungspräsidenten 

gesandt worden. 

Die Übersendung der Krankenakte findet ihre gesetz- 

liche Grundlage in 8$ 45 Abs. ] Satz 1, 47 Abs. 1 

in Verbindung mit $ 194 Abs, 1 und 2 LBG. Danach 

kann der Dienstvorgesetzte einen beamteten Polizei- 

arzt mit der Erstellung eines polizeiärztlichen 

Gutachtens über die Dienstfähigkeit des Polizeibe- 

amten beauftragen. Zuständiger Dienstvorgesetzter 

war in dem zu prüfenden Fall nach der Verordnung 

über beamtenrechtliche Zuständigkeiten im Geschäfts- 

bereich des Innenministers der Regierungspräsident, 

Dieser hat den Polizeiarzt seiner Behörde mit der 

Begutachtung beauftragt, weil der Polizeiarzt der 

Dienststelle des Beamten dies abgelehnt hatte. Für 

die Beurteilung der Dienstfähigkeit waren die ärzt- 

lichen Unterlagen beizuziehen, um eine sachgerech- 

te Entscheidung treffen zu können, Eine Verletzung 

der ärztlichen Schweigepflicht ($ 203 Abs. 1 Nr. 1 StGB) 

durch den Polizeiarzt der Dienststelle lag nicht 

vor, da er zur Übersendung der ärztlichen Unterla- 

gen befugt war. 

Ein Bediensteter aus dem Bereich der Sozialgerichts- 

barkeit hat das dort übliche Verfahren bei der Be- 

arbeitung von Beihilfeanträgen gerügt. Dem Dienstvor-
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gesetzten und einer größeren Zahl weiterer Verwal- 

tungsangehöriger würden die Diagnosen der erkrank- 

ten Bediensteten bekannt, bevor die Unterlagen den 

für die Erledigung zuständigen Sachbearbeiter er- 

reichten. 

Beihilfeanträge sind vertraulich zu behandeln (8 13 

Abs. 2 Satz 4 der Beihilfenverordung) und nur sol- 

chen Verwaltungsangehörigen vorzulegen, die mit 

der Bearbeitung von Personalangelegenheiten betraut 

sind. Beihilfeberechtigte, die ihren Antrag auf 

dem Dienstweg einreichen, sind berechtigt, die Be- 

lege in einem verschlossenem Umschlag beizufügen 

(Koehnen/Mohr, Kommentar zum Beihilferecht, $ 13 

Anm. 3 Abs. 4). Der Dienstvorgesetzte des Betrof- 

fenen hat inzwischen, nachdem ich dessen Anliegen 

aufgegriffen hatte, verfügt, daß verschlossene 

und entsprechend gekennzeichnete Umschläge mit Bei- 

hilfebelegen ausschließlich von den zuständigen 

Sachbearbeitern geöffnet werden dürfen, 

b) Besoldungsmitteilungen 

Dem Landesamt für Besoldung und Versorgung Nord- 

rhein-Westfalen (LBV) obliegt die Berechnung und 

Zahlung der Dienstbezüge, Vergütungen und Löhne 

der Landesbediensteten. Bei jeder Änderung des Aus- 

zahlungsbetrages erhalten die Zahlungsempfänger 

eine Mitteilung. Für diese Besoldungsmitteilung 

wird auf der Rückseite ausgeziffertes Papier ver- 

wendet. Die zum Versenden der Besoldungsmitteilung 

verwendeten Briefumschläge enthalten den Absender- 

aufdruck des LBV und sind mit dem Aufdruck "persön- 

lich" im Adreßfeld versehen, Nach dem Drucken wer- 

den die Besoldungsmitteilungen kuvertiert und den 

Dienststellen in besonderen Verpackungen (Umschlä- 

gen oder Päckchen) zugestellt, so daß sie im ge-
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schlossenen Umschlag dem Empfänger ausgehändist 

und nicht von Unbefugten eingesehen werden können, 

Vom Grundsatz der Zustellung der Besoldungsmittei- 

lungen über die jeweilige Dienststelle wird außer 

bei Lehrern nur dann abgewichen, wenn der Bedien- 

stete zu einer anderen Dienststelle abgeordnet ist. 

In diesem Fall erfolgt die Versendung auf dem Post- 

weg, um dem Bediensteten die Besoldungsmitteilung 

möglichst kurzfristig zukommen zu lassen, 

Ein Landesbediensteter bat mich, das LBV zu veran- 

lassen, die Besoldungsmitteilungen künftig nur in 

zugestanzter Form zu versenden, Hierzu wurde mir 

vom LBV mitgeteilt, daß vor Umstellung der Besol- 

dungsmitteilungen verschiedene Arten der Erstel- 

lung und der Versendung von Mitteilungen geprüft 

worden seien, unter anderem auch das von dem Be- 

diensteten vorgeschlagene Verfahren. Dieses Verfahren 

sei jedoch insbesondere deshalb abgelehnt worden, weil 

für das Zustanzen der Besoldungsmitteilungen eine ver- 

hältnismäßig lange Bearbeitungszeit benötigt werde 

und technische Unsicherheiten beim Zustanzen auftreten 

könnten. Schließlich hätten auch entsprechende Bear- 

beitungsmaschinen nicht zur Verfügung gestanden, 

Unter den gegebenen Umständen halte ich die Versendung 

der Besoldungsmitteilungen in zugestanzter Form 

nicht für erforderlich ($ 6 Abs, 1 Satz 2 DSG NW). 

Erfassung von Telefongesprächen 

In meinem zweiten Tätigkeitsbericht (C,14.d) hatte 

ich meine Bedenken gegen die Speicherung der Rufnummer 

des angewählten Gesprächsteilnehmers bei privaten 

Gesprächen über dienstliche Fernmeldeeinrichtungen 

dargelegt. Die Landesregierung ist meiner Auffassung 

Jedoch nicht gefolgt. Zwar hat der Finanzminister 

mit Runderlaß vom 23. November 1981 ({MBl. NW. S. 2224) 

durch eine Ergänzung der Vorschriften über die Ein-
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richtung und Benutzung dienstlicher Fernmeldeanlagen 

- Dienstanschlußvorschriften (Runderlaß vom 

16. Februar 1967, SMBl. NW. 2003) - festgelegt, daß 

bei automatisierter Gesprächsdatenerfassung die 

im Rahmen des automatisierten Verfahrens gespeicher- 

ten Daten nach Ausdruck zu löschen sind, Meine Be- 

denken sind damit aber keineswegs ausgeräunt. 

Ich habe deshalb gemäß $ 30 Abs, 1 Satz 1 DSG NW 

festgestellt, daß die Behörden, Einrichtungen und 

sonstigen öffentlichen Stellen des Landes gegen 

$ 3 Satz 1 DSG NW sowie gegen Artikel 10 Abs. 1 GG 

verstoßen, wenn sie gemäß der Regelung in den Dienst- 

anschlußvorschriften bei privaten Telefongesprächen 

im Wege der automatischen Gesprächsdatenerfassung 

die vollständige Telefonnummer des Gesprächsteil- 

nehmers speichern, 

Nach $ 3 Satz 1 DSG NW dürfen die öffentlichen Stellen 

des Landes personenbezogene Daten nur dann Speichern, 

wenn das Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen oder 

eine andere Rechtsvorschrift es erlaubt oder der 

Betroffene eingewilligst hat. Die von den Gesprächs- 

datenerfassungsanlagen aufgezeichneten Daten sind 

personenbezogene Daten der gesprächsführenden Personen, 

da diese durch die Nebenstellennummer sowie die 

Ortsnetzkennzahl und die Telefonnummer des anderen 

Gesprächsteilnehmers bestimmbar sind ($ 2 Abs. 1 

DSG NW). 

Die als Rechtsgrundlage allein in Betracht kommende 

Vorschrift des $ 10 Abs. 1 DSG NW läßt eine Spei- 

cherung nur zu, wenn sie zur rechtmäßigen Erfüllung 

der Aufgaben der speichernden Stelle erforderlich 

ist, Diese Voraussetzung liegt bei der Speicherung 

der vollständigen Telefonnummer des Gesprächsteil- 

nehmers bei privaten Telefongesprächen nicht vor, 

Zwar müssen die Öffentlichen Stellen des Landes
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Einnahmen vollständig einziehen ($ 34 Abs, 1 der 

Landeshaushaltsordnung). Für die Einziehung der 

Gebühren privater Telefongespräche genügt jedoch 

in aller Regel die Speicherung des Datums, der Uhrzeit, 

der Nebenstellennummer und der Gebühreneinheiten, 

Auf jeden Fall reicht es für diesen Zweck aus, wenn 

zusätzlich die Ortsnetzkennzahl und die Telefon- 

nummer des Gesprächsteilnehmers unter Weglassung 

der beiden letzten Ziffern gespeichert werden. Mit 

diesen Angaben kann der Gesprächsführende auch dann 

festgestellt werden, wenn Nebenstellen mehreren 

Bediensteten zugänglich sind, 

Der von dem Finanzminister im Einvernehmen mit dem 

Innenminister gegenüber dem Minister für Wissenschaft 

und Forschung vertretenen Auffassung, daß die voll- 

ständige Telefonnummer des Gesprächsteilnehmers 

auch in anderen Fällen zur Behebung einer Beweisnot 

herangezogen werden müsse, kann nicht gefolgt werden, 

Kann sich ein Bediensteter an ein Gespräch nicht 

mehr erinnern, so dürfte die Telefonnummer unter 

Weglassung der beiden letzten Ziffern eine Erinne- 

rung in gleicher Weise ermöglichen, wie die voll- 

ständige Telefonnummer. Entsprechendes gilt für 

Störungsfälle in der Fernsprechanlage, die im übrigen 

fast immer auch auf Grund der anderen gespeicherten 

Daten erkannt werden können. Die wenigen Fälle, in 

denen die unbefugte Benutzung einer Nebenstelle durch 

einen Kontrollanruf bei dem Gesprächsteilnehmer auf- 

geklärt werden könnte, rechtfertigen bei Beachtung 

des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes nicht, die voil- 

ständigen Telefonnummern der Gesprächsteilnehmer 

sämtlicher privater Gespräche zu Speichern, 

Eine Aufgabenerfüllung unter Speicherung der vollstän- 

digen Telefonnummer wäre darüber hinaus auch nicht 

rechtmäßig. Wie bereits in meinem zweiten Tätigkeits- 

bericht ausgeführt, unterliegen private Gespräche
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dem Schutz des Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10 

Abs. 1 GG), das nicht nur von der Deutschen Bundes- 

post, sondern auch von anderen Öffentlichen Stellen 

zu wahren ist. Dieses erstreckt sich auch darauf, 

mit welchem Teilnehmer der Bedienstete ein priva- 

tes Gespräch geführt hat (vgl. Maunz/Dürig/Herzog/ 

Scholz, Kommentar zum Grundgesetz, Art. 10 Ranr. 18 

und 26). Aufzeichnungen, auf Grund deren der Gesprächs- 

teilnehmer bestimmt werden kann, verletzen daher 

das Fernmeldegeheimnis. 

Eine Speicherung mit Einwilligung der beiden ge- 

sprächsführenden Personen kommt nicht in Betracht, 

Zwar könnte die Einwilligung des Bediensteten ein- 

geholt werden. Eine Einwilligung des anderen Ge- 

sprächsteilnehmers ist jedoch praktisch ausgeschlos- 

sen. 

Die Speicherung der vollständigen Telefonnummer 

des Gesprächsteilnehmers ist auch dann nicht zu- 

lässig, wenn die vorhandene Gesprächsdatenerfas- 

sungsanlage nicht in der Lage ist, private Gesprä- 

che durch Eingabe einer Codenummer von dienstli- 

chen zu unterscheiden oder bei der Erfassung der 

Telefonnummer des Gesprächsteilnehmers die beiden 

letzten Ziffern wegzulassen,. Für die Rechtmäßig- 

keit einer Speicherung kommt es auf die technischen 

Gegebenheiten nicht an, 

Im übrigen vertreten die Aufsichtsbehörden für den 

Datenschutz im nicht-öffentlichen Bereich in der 

vergleichbaren Frage, ob Hotels bei Telefongesprä- 

chen ihrer Gäste die Telefonnummer des Gesprächs- 

teilnehmers aufzeichnen dürfen, ebenfalls die An- 

sicht, daß dies nicht zulässig sei, da einerseits 

hierfür keine Erforderlichkeit gegeben sei und an-
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dererseits die Einwilligung des angerufenen Betrof- 

fenen nicht vorliege und auch nicht eingeholt wer- 

den könne. 

Zur Vermeidung künftiger Verstöße gegen Vorschrif- 

ten über den Datenschutz habe ich vorgeschlagen, 

entweder auf eine Speicherung der Telefonnummer 

des anderen Gesprächsteilnehmers bei privaten Ge- 

sprächen überhaupt zu verzichten oder aber bei der 

Erfassung dieser Daten die beiden letzten Ziffern 

wegzulassen, 

Sofern die vorhandene Gesprächsdatenerfassungsan- 

lage dazu nicht in der Lage sein sollte, kommt 

auch ein Verfahren in Betracht, das sicherstellt, 

daß diese beiden Ziffern nicht "zum Zwecke ihrer 

weiteren Verwendung" erfaßt werden ($ 2 Abs, 2 

Nr. 1 DSG NW; vgl. Dammann in Simitis/Dammann/Mall- 

mann/Reh, BDSG, 3. Aufl., & 2 Ränr. 83 - 87). Hier- 

zu muß ausgeschlossen werden, daß die speichernde 

Stelle von den beiden letzten Ziffern Kenntnis neh- 

men kann. Dies kann in der Weise geschehen, daß 

spätestens beim Ausdruck der erfaßten Daten die 

beiden letzten Ziffern weggelassen werden, sofern 

die erfaßten Daten (wie in dem Runderlaß des Fi- 

nanzministers vom 23. November 1981 vorgesehen) 

unmittelbar nach dem Ausdruck gelöscht werden. In 

diesem Fall läge keine Speicherung der vollstän- 

digen Telefonnummer und damit auch kein Eingriff 

in das Fernmeldegeheimnis vor. Kann in der Anla- 

ge nicht zwischen privaten und dienstlichen Gesprä- 

chen unterschieden werden, so müßte allerdings bei 

allen Gesprächen, auch bei den dienstlichen auf 

den Ausdruck der beiden letzten Ziffern verzich- 

tet werden, da die Speicherung der vollständigen 

Telefonnummer bei privaten Gesprächen auf jeden 

Fall unterbleiben muß.
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Erhebung über Ausfallzeiten 
  

In zahlreichen Eingaben, überwiegend von Personal- 

vertretungen, Gewerkschaften und Berufsverbänden 

wurden datenschutzrechtliche Bedenken gegen die 

vom Landesrechnungshof durchgeführte Erhebung der 

Ausfalltage von Landesbediensteten vorgebracht. 

Die von dem Landesrechnungshof für die Zeit vom 

1. Oktober 1981 bis 30. September 1982 durchgeführ- 

te Erhebung dient der Ermittlung der jährlichen 

Arbeitszeit - Durchschnittszahl der Arbeitstage/ 

-stunden im Jahr - und erfolgt auf Anregung des 

Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags, um 

einen einheitlichen Wert als Grundlage für Perso- 

nalbedarfsberechnungen zu erhalten. Der Landesrech- 

nungshof bedient sich hierbei der technischen Hilfs- 

mittel des Landesamtes für Datenverarbeitung und 

Statistik (LDS). 

Zur Durchführung der Erhebung hat der Landesrech- 

nungshof den an ihr teilnehmenden Dienststellen 

Fragebogen übersandt. Für jeden in die Erhebung 

fallenden Bediensteten ist von der Dienststelle 

ein gesonderter Erhebungsbogen auszufüllen, der 

aus zwei Teilen besteht. Der eine, in dem der Fa- 

milienname, der Vorname sowie die Nummer des Er- 

hebungsbogens anzugeben sind, ist zum Verbleib 

in der Dienststelle bestimmt. Der andere, im üb- 

rigen inhaltsgleiche Teil enthält keine Angaben 

zur Person, sondern lediglich die Nummer des Erhe- 

bungsbogens und ist nach Ende des Erhebungszeit- 

raums dem LDS zu übersenden. Nach Mitteilung des 

Landesrechnungshofs wird die Kennzeichnung mit der 

Nummer des Erhebungsbogens für Rückfragen bei der 

Dienststelle zur Ausräumung von Displausibilitä- 

ten bei den Angaben, zur Nachprüfung der erhobe-



- 157 - 

nen Daten, zur Überprüfung der Vollständigkeit der 

Erhebung sowie zur Identifizierung von gravieren- 

den Einzelfällen benötigt. 

Die von dem Landesrechnungshof angeforderten Daten 

werden von den einzelnen Dienststellen in unter- 

schiedlicher Weise ermittelt. Zum Teil werden die 

Angaben den bei der Dienststelle befindlichen Un- 

terlagen entnommen; zum Teil werden sie bei den 

betroffenen Bediensteten mit besonderen Vordrucken 

erhoben. 

Soweit die für die Ausfüllung des Erhebungsbogens 

benötigten Daten bei den betroffenen Bediensteten 

erhoben werden, ist die für die Erhebung erforder- 

liche gesetzliche Grundlage in den $$ 88 bis 95 LHO 

in Verbindung mit $ 58 Satz 1 und 2 LBG oder den 

entsprechenden tarifvertraglichen Regelungen ent- 

halten. 

Nach $ 88 Abs. 1 LHO prüft der Landesrechnungshof 

die gesamte Haushalts- und Wirtschaftsführung des 

Landes, Insbesondere prüft er auch Maßnahmen, die 

sich finanziell auswirken können ($ 89 Abs, 1 

Nr. 2 LHO), Die Prüfung erstreckt sich insbesonde- 

re darauf, ob wirtschaftlich und sparsam verfah- 

ren wird und die Aufgabe mit geringerem Personal- 

oder Sachaufwand oder auf andere Weise wirksamer 

erfüllt werden kann (8 90 Nr, 3 und 4 LHO). In die- 

sem Rahmen bestimmt der Landesrechnungshof die 

Zielsetzung, die Konzeption und das Verfahren sei- 

ner Prüfung in eigener Verantwortung. Nach den mir 

vorliegenden Unterlagen werden die Grenzen, die 

sich aus den genannten Vorschriften ergeben, nicht 

überschritten, 

Nach $ 95 Abs. 2 LHO haben die Dienststellen dem 

Landesrechnungshof die zur Erfüllung seiner Auf-
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gaben erbetenen Auskünfte zu erteilen. Hierbei hat 

nach $ 58 Satz 1 und 2 LBG der Beamte seine Vor- 

gesetzten zu unterstützen und die von ihnen erlas- 

senen Anordnungen auszuführen, Zu diesen Pflich- 

ten gehört auch die Angabe personenbezogener Daten, 

soweit sie sich auf den Dienst beziehen. Dies trifft 

bei den von dem Landesrechnungshof angeforderten 

Daten zu. Entsprechendes gilt für die tarifvertrag- 

lichen Regelungen für Angestellte und Arbeiter, 

Der Zulässigkeit der Erhebung bei den Betroffenen 

steht nicht entgegen, daß die Daten bei der Dienst- 

stelle bereits vorhanden sind. Die Dienststelle 

hat vielmehr nach pflichtgemäßem Ermessen zu ent- 

scheiden, ob sie die Daten erneut erheben oder ih- 

ren Unterlagen entnehmen will. 

Die Erhebung der Daten bei den Betroffenen ist so- 

mit nicht zu beanstanden, 

Werden Daten beim Betroffenen erhoben, so ist er 

allerdings nach $ 10 Abs. 2 Satz 1 DSG NW auf die 

der Datenerhebung zugrunde liegenden Rechtsvorschrif- 

ten hinzuweisen, Deshalb muß in den von den Bedienste- 

ten auszufüllenden Vordrucken oder in einem Anschrei- 

ben auf $ 58 Satz 1 und 2 LBG und die entsprechen- 

den Vorschriften der Tarifverträge sowie auf $ 95 

Abs. 2 LHO hingewiesen werden, 

Soweit die zur Ausfüllung des Erhebungsbogens benö- 

tigten Daten den bei der Dienststelle befindlichen 

Unterlagen entnommen werden, findet eine Erhebung 

im Sinne des Datenschutzrechts nicht statt, Das 

Erfassen der den Unterlagen der Dienststelle ent- 

nommenen Daten in dem Erhebungsbogen gehört bereits 

zu der Phase der Speicherung ($ 2 Abs. 2 Nr. 1 DSG NW). 

Die Sammlung der ausgefüllten FErhebungsbogen einer 

Dienststelle ist eine Datei, da diese Bogen nach
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bestimmten Merkmalen geordnet und nach anderen be- 

stimmten Merkmalen umgeordnet und ausgewertet wer- 

den können ($ 2 Abs. 3 Nr. 3 DSG NW). Als gesetz- 

liche Grundlage für die Speicherung der Daten in 

dieser Datei kommen $ 10 Abs, 1 DSG NW oder $ 1 

Abs. 2 Satz 3 DSG NW in Betracht. Welche der bei- 

den Vorschriften Anwendung findet, hängt davon ab, 

ob die gespeicherten Daten zur personenbezogenen 

Übermittlung an das LDS bestimmt sind. Zwar wird 

nur der Teil des Erhebungsbogens, der nicht den 

Namen des Bediensteten, sondern lediglich die Num- 

mer des Erhebungsbogens enthält, an das LDS wei- 

tergegeben. Das LDS und der Landesrechnungshof 

sind nicht in der Lage, auf Grund der Nummern der 

Erhebungsbogen die Person des Betroffenen zu be- 

stimmen. In vielen Fällen kann der Betroffene je- 

doch auf Grund anderer Merkmale oder einer Kombi- 

nation von Merkmalen bestimmt werden. Dies gilt 

insbesondere für kleinere Diens“stellen sowie für 

Bedienstete in Besoldungs-, Vergütungs- und Lohn- 

gruppen, die in ihrer Dienststelle nur in geringer 

Zahl vorhanden sind. Auch bei der von dem Landes- 

rechnungshof in Aussicht genommenen Identifizie- 

rung von gravierenden Einzelfällen wird eine per- 

sonenbezogene Übermittlung stattfinden. 

Soweit die Person des Betroffenen für das LDS und 

den Landesrechnungshof bestimmbar ist, sind die 

Daten zur personenbezogenen Übermittlung bestimmt, 

Für die Speicherung dieser Daten bei der Dienst- 

stelle gilt $ 10 Abs, 1 DSG NW, Danach ist das 

Speichern zulässig, soweit es für die rechtmäßige 

Erfüllung der Aufgaben der speichernden Stelle er- 

forderlich ist, Dabei kommt es nach herrschender 

Meinung nicht auf die Erforderlichkeit der Spei- 

cherung in einer Datei, sondern auf die Notwendig- 

keit, die Daten überhaupt festzuhalten, an (Dammann
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in Simitis/Dammann/Mallmann/Reh, BDSG, 3. Aufl., 

$ 9 Rdnr, 18; im Ergebnis ebenso Ruckriegel in Ruck- 

riegel/v.d. Groeben/Hunsche, Datenschutz und Daten- 

verarbeitung in Nordrhein-Westfalen, $ 10 Anm. 5). 

Das Festhalten der in der Sammlung der Erhebungs- 

bogen gespeicherten Daten ist für die Dienststelle 

erforderlich, um die von dem Landesrechnungshof 

nach $ 95 Abs. 2 LHO erbetenen Auskünfte durch 

Weitergabe der Erhebungsbogen an das LDS erteilen 

und Rückfragen beantworten zu können, 

Soweit die Person des Betroffenen für das LDS und 

den Landesrechnungshof nicht bestimmbar ist, sind 

die Daten nicht zur personenbezogenen Übermittlung 

bestimmt. Nach $ 1 Abs, 2 Satz 3 DSG NW findet auf 

die Speicherung dieser Daten, die bei der Dienst- 

stelle in einem nicht automatisierten Verfahren 

verarbeitet werden, $ 10 Abs. 1 DSG NW keine An- 

wendung. Nach dem Willen des Gesetzgebers ist die 

Speicherung solcher Daten ohne weitere Vorausset- 

zungen zulässig. 

Gegen die Speicherung der Daten in der Sammlung 

der Erhebungsbogen der einzelnen Dienststellen be- 

stehen somit weder bei personenbezogener noch bei 

nicht personenbezogener Übermittlung dieser Daten 

an das LDS datenschutzrechtliche Bedenken. 

Soweit eine personenbezogene Übermittlung dieser 

Daten an das LDS stattfindet, ist gesetzliche Grund- 

lage die Vorschrift des $ 11 Abs. 1 Satz 1 DSG NW, 

Danach ist eine Übermittlung an öffentliche Stel- 

len zulässig, wenn sie zur rechtmäßigen Erfüllung 

der Aufgaben der übermittelnden Stelle oder des 

Empfängers erforderlich ist. Soweit es sich um Auf- 

gaben des Empfängers handelt, kommt es nach herr- 

schender Meinung auf die Erforderlichkeit der Kennt-
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nis an (Dammann, a.a,0., $ 10 Rdnr. 12; Ruckrie- 

gel, a.a.0., $ 11 Anm, 4). Die Übermittlung der 

Daten an das LDS ist erforderlich, um die von dem 

Landesrechnungshof erbetenen Auskünfte zu ertei- 

len. Die Kenntnis der Daten durch den Landesrech- 

nungshof und das in Seinem Auftrag handelnde LDS 

ist erforderlich, um die Untersuchung über die 

Zahl der jährlichen Arbeitstage/-stunden insbeson- 

dere als Grundlage für Personalbedarfsberechnungen 

in der Landesverwaltung durchführen und gegebenen- 

falls bei gravierenden Einzelfällen geeignete Maß- 

nahmen empfehlen zu können, 

Der in einzelnen Eingaben vertretenen Ansicht, daß 

eine Übermittlung personenbezogener Daten der Be- 

diensteten nur dann gerechtfertigt sei, wenn das 

einzelne Dienst- oder Arbeitsverhältnis und seine 

Erfordernisse dies verlangen, kann ich in dieser 

Ausschließlichkeit nicht folgen. Angesichts der 

weiten Fassung des $ 95 Abs. 2 LHO muß auch die 

Übermittlung personenbezogener Daten der Bedienste- 

ten an den Landesrechnungshof als zulässig ange- 

sehen werden, soweit dies zur Erfüllung seiner Auf- 

gaben erforderlich ist. 

Auch die Übermittlung der Daten, soweit sie perso- 

nenbezogen erfolgt, ist somit nach dem derzeiti- 

gen Erkenntnisstand nicht zu beanstanden, 

Ich halte es jedoch für geboten, die bei den Dienst- 

stellen verbleibenden Teile des Erhebungsbogens ein- 

schließlich der Umsteigetabellen (Zuordnungslisten) 

nach Abschluß der Auswertung durch den Landesrechnungs- 

hof zu vernichten, Nach Mitteilung des Innenministers 

werden die für die Organisation zuständigen Dezernen- 

ten aufgefordert, dies bei den Dienststellen seines 

Geschäftsbereichs sicherzustellen, Ich empfehle
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den anderen obersten Landesbehörden, für ihren Ge- 

schäftsbereich entsprechend zu verfahren, Im üb- 

rigen gehe ich davon aus, daß auch die an das LDS 

ohne Angabe des Namens übermittelten Daten nach 

Abschluß der Auswertung gelöscht werden, 

e) Mitbestimmung des Personalrats 
  

Der Personalrat eines kommunalen Rechenzentrums 

hat mich gefragt, inwieweit die Bestimmungen des 

Landespersonalvertretungsgesetzes (LPVG) den Vor- 

schriften des Datenschutzgesetzes Nordrhein-West- 

falen vorgehen und ob der Personalrat bei der Er- 

arbeitung einer Dienstanweisung zur Regelung der 

Zugangskontrollen im Rechenzentrum ein Mitbestim- 

mungsrecht habe, 

Ob und gegebenenfalls inwieweit die Vorschriften 

des Landespersonalvertretungsgesetzes denen des 

Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen vorgehen, 

kann nicht allgemein beantwortet werden. Für die 

Weitergabe personenbezogener Daten der Mitarbei- 

ter durch die Dienststelle an den Personalrat gilt 

8 65 Abs. 1 LPVG, der den Informationsaustausch 

zwischen Dienststelle und Personalrat abschließend 

regelt. Die Vorschriften des Datenschutzgesetzes 

Nordrhein-Westfalen über die Weitergabe personen- 

bezogener Daten innerhalb einer öffentlichen Stelle 

{$ 8 Satz 1 in Verbindung mit $ 11 Abs. 1 Satz 1 

DSG NW) werden nach $ 37 DSG NW durch diese Regelung 

verdrängt. Insoweit geht das Landespersonalvertre- 

tungsgesetz dem Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen 

vor. 

Nach $ 72 Abs. 3 LPVG hat der Personalrat über die 

dort genannten Angelegenheiten nur insoweit mit- 

zubestimmen, als eine gesetzliche oder tarifliche
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Regelung nicht besteht. Die Zugangskontrolle in 

einem Rechenzentrum ist in $ 6 Abs. 1 DSG NW in 

Verbindung mit Nr, 1 der Anlage zu dieser Vorschrift 

gesetzlich geregelt. Soweit diese Regelung Maßnah- 

men vorschreibt, ist für eine Mitbestimmung des 

Personalrats nach meiner Auffassung kein Raum, Ein 

Mitbestimmungsrecht kann allerdings dann gegeben 

sein, wenn für die Zugangskontrolle mehrere Mög- 

lichkeiten in Betracht kommen, die einen ausrei- 

chenden Schutz bieten und deren Aufwand in einem 

angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Schutz- 

zweck steht, Zur Frage der Mitbestimmung bei der 

Einführung von Maßnahmen der Benutzerkontrolle 

(Nr. A der Anlage zu $ 6 Abs, 1 DSG NW) liegt ein 

Beschluß der Fachkammer für Personalvertretungs- 

sachen bei dem Verwaltungsgericht Kassel vom 

4. Juli 1979 - L 25/79 - vor. 

Erhebung, Speicherung und Bekanntgabe von Lehrer- 

daten durch die Schule 

Eine Lehrerin hat mir einen als "Lehrerdatei/Anga- 

ben für Landesstatistik" gekennzeichneten Frage- 

bogen mit der Bitte um Prüfung übersandt. Sie führt 

aus, der Schulleiter habe darauf bestanden, daß 

der Fragebogen von allen Lehrern vollständig ausge- 

füllt werde. 

Der Fragebogen verstieß schon deshalb gegen Vor- 

schriften über den Datenschutz, weil er die nach 

$ 10 Abs. 2 Satz 1 DSG NW erforderlichen Hinwei- 

se auf die der Erhebung zugrundeliegende Rechts- 

vorschrift oder auf die Freiwilligkeit nicht ent- 

hielt. Als gesetzliche Grundlage für die Erhebung 

kommt hier $ 58 Satz 2 LBG in Betracht, Allerdings 

enthält diese Vorschrift keine ausdrückliche Re- 

gelung für die Erhebung personenbezogener Daten.
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Der Beamte hat nach dieser Vorschrift die von sei- 

nem Vorgesetzten, hier dem Schulleiter, erlassenen 

Anordnungen auszuführen. Diese Anordnungen müssen 

sich im Rahmen der dem Vorgesetzten obliegenden 

Aufgaben halten, Hierzu kann auch das Erheben per- 

sonenbezogener Daten gehören, Dabei ist jedoch der 

verfassungsrechtliche Verhältnismäßigkeitsgrund- 

satz zu beachten. Danach dürfen nur solche Daten 

erhoben werden, deren Kenntnis zur Aufgabenerfül- 

lung erforderlich ist, Es genügt nicht, wenn die 

Kenntnis der Daten der Aufgabenerfüllung dienlich 

ist oder sie erleichtert. Soweit der Schulleiter 

Name, Vorname, Geburtstag, Adresse, Telefonnummer 

und Dienstbezeichnung erhebt, kann die Erhebung 

als erforderlich für die ihm als Vorgesetzten ob- 

liegenden Aufgaben angesehen werden, Bei darüber 

hinaus verlangten Angaben (etwa über Einzelheiten 

des beruflichen Werdegangs) konnte ich jedoch die 

Erforderlichkeit für die Aufgabenerfüllung durch 

den Schulleiter nicht erkennen. Die im konkreten 

Einzelfall verlangten weiteren Angaben sind für 

beamtenrechtliche Entscheidungen notwendig, die 

jedoch nicht vom Vorgesetzten ($ 20 Abs. 2 Satz 3 

des Schulverwaltungsgesetzes), sondern vom Dienst- 

vorgesetzten ($ 3 Abs. 2 LBG) getroffen werden, 

Ich habe deshalb empfohlen, die Erhebung künftig 

auf Name, Vorname, Geburtstag, Anschrift, Telefon- 

nummer und Dienstbezeichnung zu beschränken und 

in dem Fragebogen auf die Rechtsgrundlage der Er- 

hebung hinzuweisen, 

Einer weiteren Eingabe eines Lehrers zufolge wer- 

den in die an seiner Schule geführte Lehrerkartei 

unter anderem auch detaillierte Angaben zu Fehl- 

zeiten (z.B. über die Art der Erkrankung) aufge- 

nommen.
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Soweit in der Kartei Name, Vorname, Geburtstag, 

Adresse, Telefonnummer, Dienstbezeichnung und Fehl- 

zeiten der Lehrer festgehalten werden, kann die 

Kenntnis dieser Daten als erforderlich für die dem 

Schulleiter als Vorgesetzten obliegenden Aufgaben 

angesehen werden ($ 10 Abs. 1 DSG NW). Bei der An- 

gabe der Art der Erkrankung vermag ich jedoch diese 

Erforderlichkeit nicht zu erkennen, Zur Erläuterung 

der Fehlzeiten müßte es ausreichen, wenn lediglich 

angegeben wird, ob es sich um Urlaub oder Erkrankung 

handelt. 

Ein Fachleiter an einem Gesamtseminar hat mich um 

Auskunft gebeten, ob es zulässig ist, daß eine Grup- 

pe von Lehramtsanwärtern, die sich als "Sprecher- 

rat" bezeichnet, Fragebogen im Seminar verteilt, 

die von allen Lehramtsanwärtern anonym ausgefüllt 

werden sollen. Gefragt wird unter anderem nach den 

Leistungen und dem Beurteilungsverhalten der na- 

mentlich aufzuführenden ausbildenden Fachleiter 

und der Effektivität des Fachseminars, 

Ich bin davon ausgegangen, daß mit dem als "Spre- 

cherrat" bezeichneten Gremium der Sprecher der Kon- 

ferenz der Lehramtsanwärter, sein Stellvertreter 

und die von dieser Konferenz zu wählenden Vertre- 

ter der Lehramtsanwärter ($ 12 Abs. 1 und $ 14 

Abs. 2 der Konferenzordnung der Bezirksseminare) 

gemeint waren. Soweit Lehramtsanwärter durch die- 

ses Gremium gebeten wurden, Angaben über den Fach- 

leiter, insbesondere über dessen dienstliches Ver- 

halten bei der Erstellung von Beurteilungen und 

Gutachten zu machen, verstieß die Erhebung dieser 

Daten gegen Artikel 4 Abs. 2 der Landesverfassung,. 

Die danach erforderliche gesetzliche Grundlage für 

die Umfrage des sogenannten "Sprecherrates" ist 

nicht ersichtlich, Die auf Grund des $ 17 Abs, 5
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des Lehrerausbildungsgesetzes erlassene Ordnung 

des Vorbereitungsdienstes und der Zweiten Staats- 

prüfung für Lehrämter an Schulen in Verbindung mit 

der Konferenzordnung für Bezirksseminare kommt als 

gesetzliche Grundlage schon deshalb nicht in Be- 

tracht, weil der "Sprecherrat" kein in diesen Vor- 

schriften vorgesehenes Gremium ist, 

Bedenken hätte ich auch, wenn die genannten perso- 

nenbezogenen Daten durch die in den Ausbildungsgrup- 

pen der Gesamtseminare bestehenden Seminargremien 

erhoben würden. So dient zwar die Konferenz der 

Lehramtsanwärter insbesondere der Vorbereitung von 

Anträgen an die Seminarkonferenz, zu deren Aufga- 

ben es wiederum gehört, über Vorschläge für Ver- 

besserungen der Ausbildungsstruktur und der Ausbil- 

dungsvoraussetzungen im Seminar zu beraten ($ ]4 

Abs. 1 und 5 in Verbindung mit $ 6 Abs, 1 Ziffer 3 

der Konferenzordnung für Bezirksseminare). Dazu 

ist es aber nicht erforderlich, Fragebogen zu sam- 

meln, in denen Lehramtsanwärter Beurteilungen über 

die Ausbilder, insbesondere auch über deren Ver- 

halten und fachliche Kompetenz abgeben, 

Soweit Lehramtsanwärter beabsichtigen, gegen nach 

ihrer Ansicht vorhandene Mißstände bei der Ausbil- 

dung durch die Gesamtseminare vorzugehen, steht 

es ihnen nach $ 179 Abs, 1 LBG frei, Anträge und 

Beschwerden vorzubringen; dabei ist der Dienstweg 

einzuhalten. Auf diese Weise wird sichergestellt, 

daß unbeteiligten Dritten nicht die Angaben über 

das dienstliche Verhalten Einzelner zugänglich ge- 

macht werden und daß der Betroffene Gelegenheit 

erhält, sich zu den zu Seiner Person vorgetragenen 

Angaben zu äußern. 

Auch gegen einen von diesem Fachleiter selbst er. 

stellten und an die Lehramtsanwärter verteilten
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Fragebogen, der unter anderem Aufschluß über Auslands- 

aufenthalte, besondere Interessengebiete und Unter- 

richtserfahrung in dem angestrebten Lehramt geben 

sollte, habe ich Bedenken geäußert, da die nach 

Artikel 4 Abs, 2 der Landesverfassung erforderli- 

che gesetzliche Grundlage nicht ersichtlich ist. 

Zur Erfüllung der Aufgaben als Fachleiter dürfte 

die Kenntnis der bei den Lehramtsanwärtern erfrag- 

ten Daten jedenfalls nicht unbedingt notwendig Sein, 

Auch eine Erhebung auf freiwilliger Grundlage wäre 

nur dann unbedenklich, wenn sie zur Aufgabenerfül- 

lung zumindest dienlich wäre. 

Hierzu hat mir der Kultusminister mitgeteilt, daß 

die Erhebung derartiger Daten von Lehramtsanwär- 

tern durch den Fachleiter für Zwecke der Ausbil- 

dung weder notwendig noch dienlich sei, Die Per- 

sonalisierung von Ausbildungsproblemen und -kon- 

flikten sei dem Zweck der Ausbildung sogar hinder- 

lich. 

In der Niederschrift über eine Lehrerkonferenz war 

festgehalten worden, daß ein Mitglied wegen Schwer- 

behinderung (MdE 100 %) nicht beabsichtige, die 

kirchliche Bevollmächtigung zur Erteilung von Reli- 

gionsunterricht zu beantragen. Der Lehrer, auf den 

sich diese Aussage bezog, wandte sich gegen die Auf- 

nahme in die Niederschrift, insbesondere gegen den 

Hinweis auf die Höhe der Minderung der Erwerbsfähig- 

keit (MdE). Den Mitgliedern der Lehrerkonferenz 

sei seine Schwerbehinderteneigenschaft bekannt ge- 

wesen, nicht aber der Grad der Erwerbsminderung,. 

Nach meiner Auffassung hält sich zwar der Hinweis 

auf die Schwerbehinderung noch im Rahmen der ge- 

setzlichen Aufgaben der Lehrerkonferenz ($ 6 Abs, 3 

und 4 Nr. 8 des Schulmitwirkungsgesetzes). Die An- 

gabe des Grades der Minderung der Erwerbsfähigkeit
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ist jedoch für die Aufgabenerfüllung der Lehrerkon- 

ferenz nicht erforderlich und durfte daher ohne 

die ausdrückliche Einwilligung des Lehrers weder 

in der Konferenz genannt noch in der Niederschrift 

vermerkt werden. 

Ich habe das zuständige Schulamt gebeten, in sei- 

nem Aufsichtsbereich dafür Sorge zu tragen, daß 

künftig in entsprechenden Fällen von der Angabe 

des Grades der Minderung der Erwerbsfähigkeit ab- 

gesehen wird, sofern nicht eine Einwilligung des 

Betroffenen vorliegt. 

Auskunft an Dritte 

Bereits in meinem zweiten Tätigkeitsbericht (C,14.i1) 

mußte ich über Beschwerden von Lehramtsanwärtern 

berichten, denen vor Einstellung in den Vorbereitungs- 

dienst von privaten Krankenkassen und anderen Unter- 

nehmen unaufgefordert Werbematerial mit unmittel- 

barem Bezug auf die bevorstehende Einstellung im 

öffentlichen Dienst zugesandt worden war, Auch im 

abgelaufenen Berichtszeitraum hatte ich mich mit 

ähnlichen Eingaben zu befassen. Entsprechende An- 

fragen bei dem jeweils zuständigen Regierungsprä- 

sidenten, Schulkollegium oder Gesamtseminar brach- 

ten keine Hinweise darauf, daß von dort Anschrif- 

ten an Versicherungs- oder andere Wirtschaftsunter- 

nehmen weitergegeben wurden, Da nicht auszuschließen 

ist, daß von diesen Stellen oder von bei ihnen be- 

schäftigten Personen gleichwohl personenbezogene 

Daten weitergegeben wurden, habe ich dem Kultus- 

minister empfohlen, die mit Personaldaten von Lehr- 

amtsanwärtern befaßten Dienststellen seines Geschäfts- 

bereichs erneut auf die Unzulässigkeit dieser Daten- 

weitergabe hinzuweisen und Sie anzuweisen, ihre 

mit solchen Daten befaßten Mitarbeiter hierüber 

zu belehren.
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Statistik 

In meinem zweiten Tätigkeitsbericht (C.15.a) habe ich 

zu den zum Zwecke der Planung im Hochschulbereich auf 

Grund des Hochschulstatistikgesetzes durchgeführten 

Erhebungen bei Schülern des Abschlußjahrganges der 

Sekundarstufe II Stellung genommen und auf datenschutz- 

rechtliche Bedenken gegen die Angabe des Namens der 

befragten Schüler auf den Erhebungsbogen hingewiesen, 

Durch die Eingabe eines Schulpflegschaftsvorsitzenden 

bin ich auf eine weitere datenschutzrechtlich bedenk- 

liche Frage im Erhebungsbogen aufmerksam gemacht wor- 

den. Unter Punkt 7 des Erhebungsvordrucks wird nach 

dem Berufsziel gefragt, falls der Studienwunsch nicht 

verwirklicht werden kann oder falls keine Studienab- 

sicht besteht. Diese Frage stößt zunehmend auf Wider- 

stand bei den befragten Schülern und ist meines Er- 

achtens durch das Hochschulstatistikgesetz nicht ge- 

deckt. Die Statistik wird zum Zwecke der Hochschulpla- 

nung - Aufstellung von Hochschulentwicklungsplänen - 

durchgeführt, wie in $ 1 des Hochschulstatistikgesetzes be- 

stimmt ist. Daraus ergibt sich eindeutig, daß Angaben 

zu Berufswünschen, die ein Hochschulstudium nicht 

voraussetzen, vom Gesetz nicht gefordert werden, Sie 

ist für die vorgesehene Statistik ohne Bedeutung. 

Ich habe deshalb dem Bundesbeauftragten für den Da- 

tenschutz vorgeschlagen, dem Statistischen Bundesamt 

zu empfehlen, in den künftigen Erhebungsbogen das 

vorgedruckte Feld "Familienname, Vorname" wegzulas- 

sen und die Frage nach dem Berufsziel ohne vorange- 

gangenes Studium zu Streichen, Im übrigen halte ich 

es für gerechtfertigt, wenn Betroffene bis zur bundes- 

einheitlichen Änderung der Erhebungsbogen von der 

Beantwortung der Frage nach Namen und Berufsziel ohne 

vorangegangenes Studium absehen,
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Das Statistische Bundesamt hält zwar entgegen meiner 

Ansicht die Erhebung des Berufsziels ohne vorangegan- 

genes Studium für die Hochschulplanung für unverzicht- 

bar. Das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik 

sieht jedoch bis zur Festlegung des künftigen Erhebungs- 

programms auf Grund der von mir geäußerten Bedenken 

davon ab, gegen die Betroffenen, die die Fragen 

nach Namen und Berufsziel ohne vorangegangenes Studium 

unbeantwortet lassen, mit den Mitteln des Verwaltungs- 

zwangs oder des Ordnungswidrigkeitenrechts vorzugehen.
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12. Wissenschaft und Forschung 

a) Hochschulen 

Auf Grund der Eingabe eines Studenten habe ich die 

Zulässigkeit der Erhebung, Speicherung und Übermitt- 

lung von Studentendaten geprüft, die die Fernuni- 

versität Hagen mit ihrem Antragsvordruck für die 

Zulassung erhebt, Dieser Vordruck enthält zahlrei- 

che Fragen zur Person, zum Wohnsitz, zur Versand- 

anschrift, Hochschulzugangsberechtigung, Ausbil- 

dung/Beruf der Eltern, Ausbildung/Beruf/Tätigkeit 

des Studierenden sowie Angaben zur beantragten Ein- 

schreibung (Hörerstatus, gewünschtes Studienzen- 

trum, gewünschte Studienfächer und Kurse). Die Be- 

antwortung der Fragen wird zum Teil auf Grund von 

Rechtsvorschriften, zum Teil auf freiwilliger Grund- 

lage erbeten. Dabei sind die Fragen, deren Beant- 

wortung freigestellt ist, in dem Vordruck besonders 

gekennzeichnet. Der größte Teil der erhobenen Da- 

ten wird als Studentenstammdaten gespeichert, 

$ 5 Abs, 2 Nr. 1 der gemäß $ 4 Abs. 1 Satz 1 des 

Gesetzes über die Errichtung einer Fernuniversi- 

tät in Nordrhein-Westfalen erlassenen Vorläufigen 

Einschreibungsordnung für die Fernuniversität Ha- 

gen sieht vor, daß bei der Antragstellung auf Ein- 

schreibung der ausgefüllte Einschreibungsvordruck 

vorzulegen ist. Ob diese Vorschrift eine ausrei- 

chende Rechtsgrundlage für die Erhebung der in dem 

Antragsvordruck enthaltenen Angaben darstellen kann, 

ist allerdings zweifelhaft, weil eine genaue Fest- 

legung des mit dem Einschreibungsvordruck erhobenen 

Datensatzes nicht gegeben ist, Diesen Zweifeln 

braucht jedoch nicht weiter nachgegangen zu werden, 

denn als gesetzliche Grundlage für die Erhebung 

der mit dem Antrag auf Zulassung zum Studium erho-
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benen Daten kann $ 4 des Hochschulstatistikgesetzes 

(HStatG) herangezogen werden. Nach dieser Vorschrift 

werden von den Studenten zum Zwecke der Durchführung 

einer Bestands- und Verlaufsstatistik folgende Tat- 

bestände erhoben: 

- Angaben zur Person, Staatsangehörigkeit, Wohnsitze, 

- Art, Zeitpunkt und Ort des Erwerbs der Studien- 

berechtigung, Studienverlauf, angestrebter Stu- 

dienabschluß, Ausbildung der Eltern und deren 

Stellung im Beruf, 

Die Hochschule darf diese Angaben nach $ 15 Abs. 3 

Satz 1 HStatG in personenbezogener Form auch für 

verwaltungsinterne Zwecke verwenden. 

Der nach $ 10 Abs. 2 Satz 1 DSG NW erforderliche 

Hinweis auf die der Datenerhebung zugrundeliegen- 

den Rechtsvorschriften oder auf die Freiwilligkeit 

der Angaben ist allerdings in dem Antragsvordruck 

nicht ausreichend. Der Vordruck enthält im Kopf 

zwar einen Hinweis auf die Verpflichtung zur Daten- 

erhebung, nennt die entsprechende Rechtsgrundlage 

selbst indessen nicht. Ich habe die Fernuniversität 

hierauf hingewiesen und empfohlen, den Vordruck 

zur Vermeidung von Verstößen gegen Vorschriften 

über den Datenschutz neuzufassen, 

Die Speicherung der erhobenen Daten ist nach 8 10 

Abs, 1 DSG NW zulässig, wenn sie zur rechtmäßigen 

Erfüllung der in der Zuständigkeit der speichern- 

den Stelle liegenden Aufgaben erforderlich ist. 

Mit Rücksicht auf die Aufgaben der Fernuniversi- 

tät, die sich insbesondere aus $ 3 des Gesetzes 

über die Wissenschaftlichen Hochschulen des Landes 

Nordrhein-Westfalen ergeben, habe ich gegen die
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bei der Fernuniversität vorgenommene Speicherung 

der Daten in der Studentenstammdatendatei mit Aus- 

nahme der Daten über Ausbildung und Beruf der El- 

tern keine Bedenken, Eine Speicherung der letzt- 

genannten Daten ist hingegen zur Erfüllung der Auf- 

gaben der Fernuniversität nicht erforderlich. Die- 

se für die genannte Bundesstatistik bestimmten An- 

gaben dürfen daher nicht in der Datei der Studenten- 

Stammdaten gespeichert werden. Ich habe der Fern- 

universität empfohlen, auf die Speicherung dieser 

Angaben in der Studentenstammdatendatei künftig 

zu verzichten, 

Der Antragsvordruck enthält weiterhin die Frage: 

"Sind Sie damit einverstanden, daß Ihre Anschrift, 

Telefonnummer, Hörerstatus sowie die Nummer der 

von Ihnen belegten Kurse weitergegeben werden, um 

die Bildung selbst organisierter Studienbegleitzir- 

kel zu ermöglichen, und die mit diesem Antrag er- 

hobenen Daten für Forschungszwecke der Fernuniver- 

sität - Gesamthochschule - benutzt werden?". Sofern 

das Einverständnis erteilt ist, werden diese Da- 

ten als Kontaktlisten an interessierte Studenten 

weitergeleitet. Dabei muß bei der Anforderung eine 

Erklärung abgegeben werden, die Bestimmungen der 

Datenschutzgesetze zu beachten. 

Aus datenschutzrechtlicher Sicht bestehen gegen 

eine solche mit Einwilligung des Betroffenen er- 

folgende Datenübermittlung keine Bedenken, Dagegen 

erscheint es nicht sachgerecht, die Frage nach der 

Einwilligung zur Datenweitergabe zum Zweck der Bil- 

dung selbst organisierter Studienbegleitzirkel zu 

verbinden mit der Einwilligung der Benutzung der 

erhobenen Daten für Forschungszwecke der Fernuni- 

versität. Ich habe daher der Fernuniversität empfoh- 

len, für jeden Verwendungszweck eine gesonderte 

Einwilligungserklärung in dem Antragsvordruck vor- 

zusehen,
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An einer Universität haben Medizinstudenten bei 

der Anmeldung für scheinpflichtige Kurse und Prak- 

tika zum ersten und zweiten Abschnitt der ärztli- 

chen Prüfung in dem dafür auszufüllenden Anmelde- 

bogen ihren Namen, den Vornamen, das Geschlecht, 

das Geburtsdatum, den Geburtsort, die Matrikelnum- 

mer, das klinische Semester sowie die Praktika und 

Übungen anzugeben, die sie besuchen möchten, Diese 

Angaben werden im Wege der ADV ausgewertet und zur 

Einteilung der Kurse und Gruppen sowie zur Erstel- 

lung der Kurslisten, Gruppenlisten und zum Drucken 

der Übungsscheine verwendet. Alphabetische Listen 

der Studenten mit Namen, Vornamen, Geburtsdatum 

und gewählten Kursen werden im Bereich der Univer- 

sitätskliniken ausgehängt. Durch Eingaben Betrof- 

fener bin ich gebeten worden zu prüfen, ob dies 

Verfahren mit den Vorschriften über den Datenschutz 

vereinbar ist. 

Die nach Artikel 4 Abs. 2 der Landesverfassung er- 

forderliche gesetzliche Grundlage für die Erhebung 

der mit dem Anmeldebogen erhobenen Daten ist in 

$ 2 der Approbationsordnung für Ärzte (ÄAppO) und 

den Anlagen 2 bis 4 zu dieser Verordnung enthalten, 

Aus diesen Regelungen ergibt sich, daß bei den prak- 

tischen Übungen der ärztlichen Ausbildung eine Ein- 

teilung der Studenten in Kurse und Gruppen erfor- 

derlich ist, um die notwendige praktische Anschau- 

ung und in den klinisch-praktischen Stoffgebieten 

die Unterweisung am Patienten zu gewährleisten. 

Für die Einteilung dieser Kurse und Gruppen sowie 

für das Drucken der Übungsscheine sind die in dem 

Anmeldebogen für scheinpflichtige Kurse und Prak- 

tika zum ersten und zweiten Abschnitt der ärztli- 

chen Prüfung erhobenen Angaben erforderlich, 

Der nach $ 10 Abs. 2 DSG NW erforderliche Hinweis 

auf die der Datenerhebung zugrundeliegenden Rechts- 

vorschriften oder die Freiwilligkeit der Angaben
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fehlt allerdings auf den Anmeldebogen, Ich habe 

daher die Universität gebeten, in die Bogen einen 

Hinweis auf die Rechtsgrundlagen der Datenerhebung 

($ 2 ÄAppO und die Anlagen 2 bis 4 zu dieser Ver- 

ordnung) aufzunehmen, 

Nach $ 10 Abs. 1 DSG NW ist das Speichern personen- 

bezogener Daten zulässig, wenn es zur rechtmäßigen 

Erfüllung der ın der Zuständigkeit der speichernden 

Stelle liegenden Aufgaben erforderlich ist. Die 

mit dem Anmeldebogen erhobenen Daten werden von 

der Universität gespeichert, um mit diesen Daten 

im Wege der ADV die Studenten zu den verschiedenen 

Kursen und Gruppen zuzuordnen und die Kurslisten 

und Gruppenlisten zu erstellen. Die gespeicherten 

Angaben werden schließlich auch zur Fertigung der 

in $ 2 Abs. 3 Satz 1 und Anlage 4 ÄAppO vorgeschrie- 

benen Bescheinigungen verwendet. Da sowohl die Ein- 

teilung in die Kurse und Gruppen wie auch die Er- 

stellung der Bescheinigungen über die erfolgreiche 

Teilnahme an diesen Veranstaltungen zur rechtmäßi- 

gen Aufgabenerfüllung erforderlich ist, bestehen 

gegen die Speicherung der erhobenen Daten keine 

durchgreifenden datenschutzrechtlichen Bedenken, 

Bedenken bestehen jedoch gegen den Aushang der 

Listen im Bereich der Universitätskliniken. Dabei 

ist davon auszugehen, daß durch einen solchen Aus- 

hang einem unbestimmten Personenkreis (Studenten, 

Lehrpersonal, Pflegekräfte, gegebenenfalls auch 

Patienten und Besuchern) Gelegenheit gegeben wird, 

von diesen Daten Kenntnis zu nehmen. Das Aushängen 

der Listen ist eine Übermittlung personenbezogener 

Daten ($ 2 Abs. 2 Nr, 2 DSG NW). Eine solche Über- 

mittlung ist nach der allein in Betracht kommen- 

den ersten Alternative des $ 13 Abs. 1 Satz 1 DSG NW 

aber nur dann zulässig, wenn sie zur rechtmäßigen 

Erfüllung der in der Zuständigkeit der übermittelnden 

Stelle liegenden Aufgaben erforderlich ist. 
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Die Universität ist hierzu der Ansicht, der Aushang 

sei erforderlich, um den Studenten Gelegenheit zur 

Kontrolle zu geben. Eine einzelne Zusendung der 

Bogen wäre mit einem unverhältnismäßigen Verwal- 

tungsaufwand verbunden. Daß dieser Aushang im In- 

teresse der Studenten notwendig Sei, erweise die 

Tatsache, daß im letzten Semester eine beträchtli- 

che Anzahl der Scheine nach Aushändigung korrigiert 

werden mußten, weil die Studenten auf Fehler nicht 

aufmerksam gemacht haben. Diese Erwägungen vermö- 

gen jedoch die Erforderlichkeit der durch den Aus- 

hang gegebenen Datenübermittlung an einen unbestimn- 

ten Personenkreis nicht zu begründen. Sofern die 

Universität den mit einer Versendung der Bogen an 

die Studenten verbundenen zusätzlichen Verwaltungs- 

aufwand vermeiden will, muß Sie von diesen nach 

$ 3 Satz 1 Nr. 2 DSG NW die Einwilligung zur Über- 

mittlung ihrer Daten durch Aushang einholen. Diese 

Einwilligung bedarf nach & 3 Satz 2 DSG NW der 

Schriftform. Soweit eine schriftliche Einwilligungs- 

erklärung der betroffenen Studenten nicht vorliegt, 

ist ein Aushang der Listen über die Kurs- und Grup- 

peneinteilungen in personenbezogener Form nicht 

zulässig. Dagegen bestehen keine Bedenken gegen 

einen Aushang der Listen in einer anonymisierten 

Form, etwa unter der Verwendung der Matrikelnummern, 

bei dem der unbestimmte Personenkreis, dem der Aus- 

hang zur Kenntnis gelangt, die über einen einzel- 

nen Studenten bekanntgegebenen Daten nicht mit der 

bestimmten Person in Verbindung bringen kann. 

Auf Ersuchen der Studentenschaft einer Universität 

habe ich zur Frage der Zulässigkeit der Übermitt- 

lung von Namen und Anschriften von Studienanfängern 

bestimmter Fachrichtungen an die Organe der Stu- 

dentenschaft, um diesen schriftliche Einladungen 

zu Einführungs- und Orientierungsveranstaltungen 

oder die Übersendung von Informationsmaterial zu
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ermöglichen, Stellung genommen. Die Studentenschaft 

hatte beim Rektor der Universität einen Antrag ge- 

stellt, ihr für die Versendung eines Erstsemester- 

Infos die Adressenkartei des Sekretariats zur Ver- 

fügung zu stellen. Der Rektor hatte den Antrag un- 

ter Hinweis auf die Datenschutzbestimmungen abge- 

lehnt. 

Für die Übermittlung durch die Universität an Orga- 

ne der Studentenschaft gilt $ 11 Abs. 1 Satz 1 DSG NW. 

Danach ist die Übermittlung zulässig, wenn sie zur 

rechtmäßigen Erfüllung der in der Zuständigkeit 

der übermittelnden Stelle oder des Empfängers lie- 

genden Aufgaben erforderlich ist. Nach der hier 

allein in Betracht kommenden zweiten Alternative 

dieser Vorschrift ist die Übermittlung nur dann 

erforderlich, wenn der Empfänger seine Aufgaben 

ohne Kenntnis der Daten nicht rechtmäßig erfüllen 

kann. 

Zwar ist es im Rahmen rechtmäßiger Aufgabenerfül- 

lung notwendig, daß die Studentenschaft ihre Mit- 

glieder auf Einführungs- und Orientierungsveran- 

staltungen hinweist. Selbst dann, wenn dies einmal 

im Wege einer schriftlichen Einladung erfolgen soll, 

ist es aber keineswegs erforderlich, daß personen- 

bezogene Daten der Studenten an die Organe der Stu- 

dentenschaft übermittelt werden, Es reicht viel- 

mehr aus, wenn die kuvertierten und frankierten 

Briefe in den Räumen des Sekretariats mit der Adres- 

se versehen werden, Das gleiche gilt für die Über- 

sendung von Informationsmaterial. Als Vorlage dür- 

fen nur Listen Verwendung finden, die außer Name 

und Anschrift keine weiteren personenbezogenen ÄAnga- 

ben enthalten. Anderenfalls müßte durch eine stän- 

dige Aufsicht sichergestellt werden, daß eine Kennt- 

nisnahme dieser Daten durch die Studentenschaft 

verhindert wird. Nach der Adressierung sind die Brie- 

fe unmittelbar zur Post zu geben.
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In der Eingabe eines Studenten, der auf eine lange 

Studiendauer zurückblicken kann, bin ich gebeten 

worden zu prüfen, ob die von der betreffenden Hoch- 

schule auf maschinellem Wege erstellten Studienbe- 

scheinigungen für das Wintersemester 1980/81 den 

Vorschriften des Datenschutzes entsprechen. Diese 

Studienbescheinigungen enthalten zusätzlich zu der 

Angabe, als ordentlicher Student an der Universität 

eingeschrieben zu sein, unter anderem die Angabe 

des Semesters, in dem das Studium an dieser Univer- 

sität aufgenommen wurde, die Anzahl der Hochschul- 

semester und Angaben über das Studienfach, die Fach- 

semester und die angestrebte Abschlußprüfung. 

Ein Anspruch auf Erteilung einer Studienbescheini- 

gung, die sich auf bestimmte Daten beschränkt, er- 

gibt sich zwar nicht aus dem Datenschutzgesetz Nord- 

rhein-Westfalen. Denn eine Übermittlung im Sinne 

dieses Gesetzes findet nicht statt, da die Studien- 

bescheinigung nicht einem Dritten, sondern dem Be- 

troffenen selbst ausgehändigt wird ($ 2 Abs, 2 Nr. 2, 

Abs. 3 Nr. 2 DSG NW). Da der Betroffene in der Ent- 

scheidung, ob er von einer ihm ausgestellten Studien- 

bescheinigung Gebrauch macht und dadurch selbst 

Daten offenbart, oftmals Zwängen unterliegt, kann 

jedoch aus dem Grundrecht auf Datenschutz nach Ar- 

tikel 4 Abs. 2 der Landesverfassung die Verpflich- 

tung der Universität hergeleitet werden, in eine 

Studienbescheinigung nur solche Daten aufzunehmen, 

die für den Verwendungszweck der Bescheinigung er- 

forderlich sind. 

Wie mir von der Universität angegeben wurde, ist 

sie in begründeten Ausnahmefällen bereit, Studien- 

bescheinigungen im manuellen Wege unter Weglassung 

der Angaben über die Semesterzahl sowie der weiteren 

Angaben zu erstellen und auszuhändigen. Insofern 

erfüllt sie diesen Anspruch.
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Außerdem ist beabsichtigt, das Verfahren zur maschi- 

nellen Erstellung der Studienbescheinigungen dahin- 

gehend zu ändern, daß bestimmte Teile der Bescheini- 

gung vom Hauptteil abgetrennt werden können, Die 

Studenten haben dann die Möglichkeit, die Angaben 

über das Studienfach, die Fachsemester und die ange. 

strebte Abschlußprüfung sowie die Anzahl der Hoch- 

schulsemester vom Hauptteil der Bescheinigung abzu- 

trennen, 

Ich würde es begrüßen, wenn auch andere Hochschulen 

eine solche datenschutzfreundliche Verfahrensweise 

bei der Erstellung von Studienbescheinigungen ein- 

führen würden, 

Bin ehemaliger Student der Fernuniversität Hagen 

hat bei mir vorgebracht, daß die Fernuniversität 

seinem Begehren auf Auskunftserteilung über die 

zu seiner Person gespeicherten Daten sowie auf Lö- 

schung dieser Daten nicht entspreche, Ich habe die 

Fernuniversität Hagen darauf hingewiesen, daß nach 

$ 17 Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit Abs. 2 Satz 2 DSG NW 

personenbezogene Daten auf Verlangen des Betroffe- 

nen zu löschen sind, wenn ihre Kenntnis für die 

speichernde Stelle zur rechtmäßigen Erfüllung der 

in ihrer Zuständigkeit liegenden Aufgaben nicht 

mehr erforderlich ist. Ein allgemeiner Hinweis auf 

die Aufgaben der Fernuniversität reicht zur Begrün- 

dung der weiteren Erforderlichkeit der Kenntnis 

dieser Daten nicht aus, Auch Richtlinien über Auf- 

bewahrungsfristen, Aussonderung und Vernichten von 

Akten lassen nicht erkennen, zur Erfüllung welcher 

Aufgaben die Kenntnis der einzelnen Daten während 

der bei der Fernuniversität festgelegten Aufbewah- 

rungsfristen erforderlich ist. Bei der Beurteilung 

der Frage, ob die Kenntnis zur Aufgabenerfüllung 

noch erforderlich ist, kann eine Differenzierung
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nach der Art der Daten in Betracht kommen. Für Da- 

ten, die die Mitgliedschaft in der Fernuniversität 

betreffen, kann eine längere Speicherung gerecht- 

fertigt sein, als etwa für Daten über das Belegen 

einzelner Kurse. 

Die Fernuniversität ist meiner Empfehlung gefolgt 

und hat dem Begehren des Studenten entsprochen, 

Forschung 

Ein Kreis hat mich in einem Beratungsersuchen um 

Stellungnahme zu der Frage gebeten, ob es zulässig 

ist, einem Universitätsinstitut für ein bestimmtes 

Forschungsvorhaben Auskünfte aus der Katasterdatei 

zu erteilen. Im Rahmen dieses Forschungsprojekts, 

das sich mit Nutzungsalternativen für ehemalige 

Zechengelände im Ruhrgebiet befaßte, sollte unter- 

sucht werden, inwieweit Grunddienstbarkeiten (Ent- 

schädigungsausschluß für bergbauliche Beeinträch- 

tigungen) den Grundstücksmarkt beeinflussen, Fer- 

ner sollte die Umschlagshäufigkeit sowie damit ver- 

bundene Nutzungsänderungen der Grundstücke festge- 

stellt werden. Hierzu erbat das Universitätsinsti- 

tut Kopien aus dem Liegenschaftskataster für mehre- 

re Stadtteile einer Gemeinde. 

Eine Übermittlung personenbezogener Daten kommt 

wegen des damit verbundenen Eingriffs in die durch 

Artikel 4 Abs. 2 der Landesverfassung geschützte 

Grundrechtsposition der Betroffenen nur dann in 

Betracht, wenn der Zweck, den das einzelne Forschungs- 

vorhaben verfolgt, nicht auch durch anonymisierte 

Angaben erreicht werden kann, Auch im vorliegenden 

Fall war daher von dem Kreis zunächst zu prüfen, 

ob der Zweck des Forschungsvorhabens nicht durch 

eine anonymisierte Form der Übermittlung (etwa durch 

Unkenntlichmachung der Namen der Grundstückseigentü- 

mer) erreicht werden konnte.
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Sofern die Notwendigkeit der Übermittlung perso- 

nenbezogener Daten zur Erreichung des Forschungs- 

zieles notwendig ist, ist nach $ 12 DSG NW eine 

Übermittlung an Hochschulen zur Durchführung eines 

konkreten Forschungsvorhabens zulässig, wenn da- 

durch schutzwürdige Belange der Betroffenen nicht 

beeinträchtigt werden. Ob dies der Fall ist, kann 

- im Gegensatz zu einer Datenübermittlung an Stel- 

len außerhalb des öffentlichen Bereiches nach 

$ 13 DSG NW - im Wege einer summarischen Prüfung 

festgestellt werden. Bei der von dem Kreis zu tref- 

fenden Entscheidung war daher eine Abwägung zwi- 

schen dem Forschungsinteresse und der Schwere des 

Eingriffs in die geschützte Sphäre der Grundstücks- 

eigentümer vorzunehmen, 

Durch die Eingabe eines Bürgers wurde ich auf eine 

wissenschaftliche Untersuchung einer Universität 

aufmerksam gemacht, die sich mit den Ursachen des 

seit längerer Zeit anhaltenden Geburtenrückgangs 

befaßte. Der im Wege der Zufallsauswahl angeschrie- 

bene Personenkreis erhielt auf dem Postweg einen 

umfangreichen Fragebogen zugestellt, in dem ent- 

sprechend dem Gegenstand des Forschungsvorhabens 

zahlreiche sehr in die Intimsphäre gehende Fragen 

gestellt wurden. In einem Anschreiben hierzu wurde 

das Forschungsprojekt näher beschrieben und der 

angeschriebene Personenkreis darauf hingewiesen, 

daß sämtliche Angaben streng vertraulich behandelt 

würden. Der Fragebogen war jedoch mit einer Identi- 

fikationsnummer versehen, die dem Bürger, der sich 

an mich gewandt hat, Anlaß zu Zweifeln an der Ano- 

nymität der Befragung gegeben hatte, 

Nach den Darstellungen der Universität diente die 

Kennzeichnung der Fragebogen mit Identifikations- 

nummern im vorliegenden Fall dem Zweck, für die
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Versendung von Erinnerungsschreiben denjenigen Per- 

sonenkreis auszuschließen, von dem bereits ein Fra- 

gebogen eingegangen war. Da es zur Erzielung eines 

angemessenen Rücklaufs bei einer postalischen Befra- 

gung erforderlich ist, die Aufforderung zur Teil- 

nahme nach Versand eines Fragebogens mehrfach zu 

wiederholen, müssen vor dem Versenden von Erinnerungs- 

schreiben Befragte, deren Fragebogen bereits vorliegt, 

ermittelt werden. Dies geschieht über die Identi- 

fikationsnummer. Die hierdurch ermittelten Rückläufe 

werden von der Adressenliste gestrichen bzw, aus 

dem Bestand der Anschriftenetiketten ausgesondert. 

Mit Abschluß der Umfrage 'schließlich erfolgt eine 

Vernichtung sämtlicher Unterlagen, 

Bei den erfragten Angaben handelte es sich Somit 

um personenbezogene Daten, da der Befragte durch 

die Identifikationsnummer bestimmt werden konnte 

($ 2 Abs. 1 DSG NW). Die Anonymisierung erfolgte 

erst zu einem späteren Zeitpunkt. 

Die Erhebung personenbezogener Daten ist nach $ 10 

Abs. 2 DSG NW nur zulässig, wenn der Betroffene auf 

die zugrunde liegende Rechtsvorschrift oder auf die 

Freiwilligkeit seiner Angaben hingewiesen worden 

ist. Im vorliegenden Fall ist zwar in dem Begleit- 

schreiben zum Fragebogen darauf hingewiesen worden, daß 

die Teilnahme an der Befragung freiwillig ist. Auch 

ist der Zweck der Identifikationsnummer hinreichend 

erläutert worden. Die Ausführungen in dem Begleit- 

schreiben erweckten jedoch den Eindruck, als könne 

zu keinem Zeitpunkt ein Bezug zwischen den Antwor- 

ten in dem Fragebogen und der Person des Befragten 

hergestellt werden. Dies traf nicht zu. Es fehlte 

ein Hinweis darauf, daß eine Identifizierung durch 

die Identifikationsnummer erst dann nicht mehr mög- 

lich ist, wenn die der Umfrage zugrunde liegende
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Anschriftenliste vernichtet worden ist und die für 

Erinnerungsschreiben an Betroffene vorbereiteten 

Anschriftenetiketten durch Versendung verbraucht 

oder bei Nichtversendung ebenfalls vernichtet wur- 

den. Insoweit entsprach das Begleitschreiben nicht 

den Anforderungen des $ 10 Abs, 2 DSG NW. Die Uni- 

versität hat auf meine Empfehlung zugesagt, die 

Hinweispflicht nach $ 10 Abs, 2 DSG NW in Zukunft 

in vollem Umfang zu beachten, 

c) Studienplatzvergabe 

Eine Vielzahl von Eingaben betraf die Datenverarbei- 

tung im Rahmen der Begleituntersuchung zum Test 

für medizinische Studiengänge (TMS). In den Studien- 

fächern Medizin, Tiermedizin und Zahnmedizin werden 

die Studienplätze in einem Übergangsverfahren nach 

besonderen Auswahlkriterien vergeben. Die Kultus- 

minister und -senatoren der Länder haben beschlossen, 

diese Auswahlkriterien drei Jahre (vom Winterse- 

mester 1980/81 bis Sommersemester 1983) zu erproben. 

Von diesen Studienplätzen wird eine festgesetzte 

Quote an Bewerber vergeben, die unter Berücksichti- 

gung der Ergebnisse eines Feststellungsverfahrens 

ausgewählt werden. Wesentlicher Inhalt des Fest- 

stellungsverfahrens ist gegenwärtig der Test für 

medizinische Studiengänge. 

Die Begleituntersuchung zum Test wird vom Institut 

für Test- und Begabungsforschung im Auftrag der 

Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen 

(ZVS) durchgeführt. Durch die Untersuchung soll 

die Frage einer möglichen Bevorzugung oder Benach- 

teiligung bestimmter Bewerbergruppen geklärt werden, 

Zu diesem Zweck ist von den Bewerbern ein umfang- 

reicher Fragebogen mit Angaben über den schulischen 

Werdegang, Interessen und Hobbys, eventuelle beruf- 

liche Erfahrungen sowie Vorbildung und berufliche 

Position der Eltern auszufüllen, Außerdem werden
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einige Fragen nach der bisherigen Testerfahrung 

der Bewerber und nach ihrer Meinung zum Test sowie 

zu anderen Kriterien der Hochschulzulassung gestellt, 

Die Studienplatzbewerber erhalten den Fragebogen 

zusammen mit der Einladung zum Test von der ZVS. 

Der ausgefüllte Fragebogen wird von den Studien- 

bewerbern bei den Testabnahmestellen abgegeben und 

der ZVS durch die Testabnahmestelle wieder zuge- 

leitet. Die mit dem Fragebogen erhobenen Daten wer- 

den von der ZVS in einer Testteilnehmerdatei ge- 

speichert, 

Nach Artikel 2 Abs, 1 des Staatsvertrages über die 

Vergabe von Studienplätzen - StaatsV - (GVBl. NW. 

1979 S. 212) gilt für die ZVS mit dem Sitz in Dort- 

mund, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes be- 

stimmt ist, das Recht des Sitzlandes, Die ZVS gilt 

für die Anwendung des Rechts des Sitzlandes zugleich 

als dessen Einrichtung, Danach ist auf die ZVS das 

Datenschutzrecht des Landes Nordrhein-Westfalen 

anzuwenden; sie gilt als öffentliche Stelle dieses 

Landes, 

Die erforderliche gesetzliche Grundlage für die 

Erhebung der mit dem Fragebogen zur Begleitunter- 

suchung erhobenen Daten ist in dem durch $ 1 des 

Gesetzes über den genannten Staatsvertrag in Landes- 

recht transformierten $ 16 Abs. 5 StaatsV sowie 

in $ 23 Abs. 4 der auf Grund dieses Gesetzes er- 

lassenen Vergabeverordnung - VergabeVO - (GVBl, 

NW. 1980 S. 566) enthalten, 

Zwar ist die Teilnahme am Feststellungsverfahren, 

wie in Artikel 16 Abs, 3 StaatsV ausdrücklich her- 

vorgehoben, freiwillig. Nach Artikel 16 Abs. 5 

StaatsV sind die Teilnehmer am Feststellungsver- 

fahren jedoch verpflichtet, die für die Erprobung 

und Weiterentwicklung des Feststellungsverfahrens
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erforderlichen Angaben über ihren Bildungsgang und 

ihre persönlichen und sozialen Verhältnisse zu machen 

(Satz 1). Die Einzelangaben über Teilnehmer am Fest- 

stellungsverfahren dürfen nur zum Zweck der Erpro- 

bung und Weiterentwicklung eines Feststellungsver- 

fahrens verwertet werden (Satz 3). Stellt ein Teil- 

nehmer am Feststellungsverfahren die geforderten 

Angaben nicht rechtzeitig zur Verfügung, Kann er 

über die für das Feststellungsverfahren vorgesehene 

Quote nicht zugelassen werden (Satz 4). Ergänzend 

hierzu ist in $ 23 Abs, 4 Satz 2 Nr, 2 VergabeVO 

festgelegt, daß ein Antrag auf Teilnahme am Fest- 

stellungsverfahren nur zulässig ist, wenn der Be- 

werber u.a. ausdrücklich schriftlich seine Einwil- 

ligung erklärt, daß die nach Anlage 6 Nr. 2 zur 

VergabeVO erforderlichen Angaben (zur Berufsposition 

und Vorbildung des Vaters und der Mutter sowie zu 

den schulischen und außerschulischen Interessen 

und Aktivitäten des Bewerbers) erhoben und für den 

Zweck der Erprobung und Weiterentwicklung des Fest- 

stellungsverfahrens verwendet werden dürfen. Nach 

Anlage 6 Nr. 2.3 sind die Angaben gegenüber der 

ZVS abzugeben. Diese bestimmt auch die Form der 

Angaben. 

Die mit dem Fragebogen zur Begleituntersuchung 

erhobenen Daten sind Angaben über die persönlichen 

und sozialen Verhältnisse der Bewerber, über ihren 

Bildungsweg, zur Berufsposition und Vorbildung 

des Vaters und der Mutter sowie zu den schulischen 

und außerschulischen Interessen und Aktivitäten 

der Bewerber. Bei einer am Zweck der Erhebung 

orientierten Auslegung wird man hierzu auch die 

Bewertung von Tests und anderen Auswahlkriterien 

durch den Bewerber rechnen können, Nach Angaben 

der ZVS ist die Kenntnis sämtlicher im Fragebogen 

aufgeführten Einzelangaben für die Begleitunter- 

suchung zur Erprobung und Weiterentwicklung des
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Feststellungsverfahrens erforderlich. Durchgreifende 

Bedenken gegen die Erforderlichkeit der Angaben 

sind nicht ersichtlich. Die Erhebung dieser Daten 

kann deshalb nach dem derzeitigen Erkenntnisstand 

nicht beanstandet werden, 

Werden Daten beim Betroffenen auf Grund einer Rechts- 

vorschrift erhoben, so ist er allerdings nach & 10 

Abs. 2 DSG NW auf diese Rechtsvorschrift hinzuweisen; 

anderenfalls muß er auf die Freiwilligkeit seiner 

Angaben hingewiesen werden, Nach der mir vorliegenden 

Stellungnahme der ZVS hatte diese inzwischen veran- 

laßt, daß die Teilnehmer am Feststellungsverfahren 

bei Übersendung des Fragebogens zur Begleituntersuchung 

auf die Rechtsgrundlage der Datenerhebung (Artikel 16 

Abs. 5 StaatsV und $ 23 Abs. 4 VergabeVO) hingewiesen 

werden. 

Die Speicherung der erhobenen Daten in einer Datei 

ist nach $ 10 Abs. 1 DSG NW zulässig, wenn sie zur 

rechtmäßigen Erfüllung der in der Zuständigkeit 

der speichernden Stelle liegenden Aufgaben erforder- 

lich ist. Die Kenntnis der Daten ist für die Be- 

gleituntersuchung zur Erprobung und Weiterentwicklung 

des Feststellungsverfahrens erforderlich. Im Rahmen 

dieser Begleituntersuchung soll u.a. die Frage mög- 

licher Bevorzugungen oder Benachteiligungen bestimm- 

ter Bewerbergruppen geprüft werden, Die Zuordnung 

eines Teilnehmers am Feststellungsverfahren zu einer 

der - nach wissenschaftlichen und politischen Über- 

legungen definierten - Bewerbergruppen kann aus- 

schließlich an Hand der Angaben erfolgen, die der 

Bewerber im Zulassungsantrag und im Fragebogen zur 

Begleituntersuchung macht. Gegen die Speicherung 

der erhobenen Daten in einer Testteilnehmerdatei 

bestehen somit keine datenschutzrechtlichen Beden- 

ken,
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Eine personenbezogene Übermittlung der in der Test- 

teilnehmerdatei gespeicherten Daten findet nicht 

statt. Das mit der wissenschaftlichen Auswertung 

der erhobenen Angaben beauftragte Institut für Test- 

und Begabungsforschung erhält von der ZVS die Anga- 

ben in anonymisierter Form; auch die Registrier. 

nummern werden dem Institut nicht übermittelt, 

Eine Deanoymisierung ist dem Institut nicht möglich. 

Im Ergebnis habe ich bei der bisher praktizierten 

Verfahrensweise keine Verstöße gegen Vorschriften 

über den Datenschutz festgestellt, 

Allerding habe ich im Hinblick auf die Entscheidung 

des Bundesverfassungsgerichts zum numerus clausus 

(BVerfGE 30, 303) Zweifel, ob es mit dem Grundgesetz 

vereinbar ist, die Teilnahme an den Feststellungsver- 

fahren von Angaben abhängig zu machen, die lediglich 

der Erprobung und Weiterentwicklung des Feststellungs- 

verfahrens dienen, Ich habe jedoch davon abgesehen, 

diesen Zweifeln weiter nachzugehen, da die gesetzliche 

Regelung in $ 16 Abs, 5 Satz 1 und 4 StaatsV eine 

von ihrem klaren und eindeutigen Wortlaut abweichen- 

de Auslegung nicht zuläßt und weder die ZVS als 

erhebende und Sspeichernde Stelle noch der Landes- 

beauftragte für den Datenschutz eine Verwerfunss- 

kompetenz hat, Da es sich um eine mögliche Verletzung 

des Grundgesetzes handelt, liegt das Verwerfungs- 

monopol beim Bundesverfassungsgericht (Artikel 100 

Abs. 166). 

während nach meiner Auffassung die ZVS für die Be- 

gleituntersuchung zum Test (nicht für den Test selbst) 

erhebende und Speichernde Stelle ist, vertritt der 

Hessische Datenschutzbeauftragte die Auffassung, 

die Durchführung der Begleituntersuchung könne recht- 

lich nicht vom Feststellungsverfahren getrennt werden. 

Die ZVS handele daher bei der Erhebung und Speicherung
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der Daten der Begleituntersuchung im Auftrag des 

jeweils für die Durchführung des Feststellungsver- 

fahrens zuständigen Kultusministers,. Hinsichtlich 

dieser von der ZVS im Auftrag des jeweils für die 

Durchführung des Feststellungsverfahrens zuständi- 

gen Kultusministers durchgeführten Datenverarbeitung 

im Auftrag unterliege die ZVS im Hinblick auf die 

Einhaltung der Vorschriften des Datenschutzes der 

Kontrolle des jeweils zuständigen Landesbeauftrag- 

ten. Der Hessische Datenschutzbeauftragte ist ferner 

der Auffassung, daß die Regelung in Artikel 16 Abs. 5 

Satz 1 und 4 StaatsV mit Rücksicht auf die in der 

genannten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 

enthaltenen Grundsätze mit Vorschriften des Daten- 

schutzes nicht vereinbar sei und die Angaben in 

dem Fragebogen zur Begleituntersuchung nur auf frei- 

williger Grundlage erhoben und nur mit Einwilligung 

des Betroffenen gespeichert werden dürften, Er hat 

daher mit Schreiben vom 4, Dezember 1981 das Verfah- 

ren der Testabnahme einschließlich der Datenverar- 

beitung bei der ZVS und beim Institut für Test- und 

Begabungsforschung gemäß $ 26 Abs. 1 Ziff. 1 HessDSG 

beanstandet, Anlaß dieser Beanstandung war die kinga- 

be einer Studienbewerberin, die Sich bei einer im 

Land Hessen gelegenen Testabnahmestelle geweigert hatte, 

den Fragebogen zur Begleituntersuchung abzugeben und 

die deshalb nicht zur Testabnahme zugeiassen worden war, 

Der Hessische Datenschutzbeauftragte hat mich inzwischen 

darüber unterrichtet, daß nach Mitteilung des Hessischen 

Kultusministers die Kultusminister der Länder sich da- 

rauf geeinigt haben, keine Rechtsfolgen entstehen zu 

lassen, wenn Studienbewerber beim Feststellungsverfahren 

die Teilnahme an der Begleituntersuchung zum Test ver- 

weigern. Wenngleich nach meiner Auffassung für die Da- 

tenerhebung im Rahmen der Begleituntersuchung ais 

Voraussetzung für die Zulassung über die für das Fest- 

stellungsverfahren vorgesehene Quote eine gesetzliche
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Grundlage vorhanden ist, ist diese Entscheidung 

der Kultusminister zu begrüßen. Sie trägt sowohl den 

Datenschutzbelangen der Betroffenen als auch verfas- 

sungsrechtlichen Bedenken gegen das Abhängigmachen der 

Zulassung von der Teilnahme an der Begleituntersuchung 

Rechnung. Ich habe daher den Minister für Wissenschaft 

und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen gebeten, 

den vom Hessischen Kultusminister beabsichtigten Vor- 

schlag zu unterstützten, daß künftig in die Unterlagen 

zur Begleituntersuchung zum Test ein Hinweis aufge- 

nommen wird, aus dem hervorgeht, daß die Nichtteilnah- 

me an der Begleituntersuchung keine Rechtsfolgen hat. 

In Eingaben ist von Studienbewerbern der Verdacht ge- 

äußert worden, die ZVS habe Anschriften von Studenten, 

die sich um Zulassung zum Medizinstudium bewerben ha- 

ben, an ein kommerzielles Institut weitergegeben, Die- 

ses bietet Studienbewerbern in den medizinischen Stu- 

diengängen gegen ein entsprechendes Honorar die Teil- 

nahme an einem "Vorbereitungsseminar" für den Test an. 

Die ZVS hat mir versichert, daß sie im Rahmen ihrer 

Aufgabenerfüllung personenbezogene Daten von Studien- 

bewerbern ausschließlich an die am Vergabeverfahren 

beteiligten wissenschaftlichen Hochschulen und Fach- 

hochschulen übermittelt. Ich habe keine Veranlassung, 

an der Richtigkeit dieser Versicherung zu zweifeln. 

Eine Übermittlung personenbezogener Daten durch die 

ZVS an private Unternehmen zu Werbezwecken wäre nur 

mit Einwilligung des Betroffenen ($ 3 Satz I Nr, 2 

DSG NW) zulässig, da eine Beeinträchtigung Schutzwür- 

diger Belange des Betroffenen ($ 13 Abs, 1 Satz 1 

DSG NW) nicht auszuschließen ist. 

In einer Eingabe hat ein Studienbewerber den Vorwurf 

erhoben, bei einer Fachhochschule sei zu Unrecht ein 

früher gegen ihn erhobener Vorwurf gespeichert, er 

würde sich mit einem gefälschten oder verfälschten 

Zeugnis aus dem Jahre 1971 um einen Studienplatz bewer- 
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ben. Aus diesem Grund sei seine Bewerbung um einen Stu- 

dienplatz bei der Fachhochschule abgelehnt worden, 

Wie meine Feststellungen hierzu ergeben haben, ist über 

den Betroffenen in einem Schreiben des Sekretariats der 

ständigen Konferenz der Kultusminister allen wissen- 

schaftlichen Hochschulen und Fachhochschulen in der 

Bundesrepublik eine Mitteilung über die Zeugnisfälschung 

des Betroffenen gemacht worden. Der Betroffene war je- 

doch in der Zwischenzeit im September 1976 von der 

Anklage der Urkundenfälschung wegen Mangel an Beweisen 

freigesprochen worden. Mit Rücksicht hierauf habe ich 

die betreffende Fachhochschule gebeten, sämtliche Hin- 

weise auf diesen Vorwurf zu löschen. Die Fachhochschule 

ist meiner Empfehlung nachgekommen.
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13. Bildung und Kultur 

a) Schulen 

Bereits in meinem zweiten Tätigkeitsbericht (C.17.a) 

habe ich mich eingehend mit Fragen der Datenerhe- 

bung an Schulen und Speicherung dieser Daten in dem 

Schülerstammblatt befaßt. Entsprechend der in der 

Stellungnahme der Landesregierung zum zweiten Tätig- 

keitsbericht enthaltenen Ankündigung hat der Kultus- 

minister mir den Entwurf der Richtlinien zu $ 5 Abs, 4 

der Allgemeinen Schulordnung (ASchO) zur Stellungnahme 

zugeleitet. Ich begrüße es, daß dabei meine bisherigen 

Stellungnahmen zum Datenschutz in den Schulen weitge- 

hend berücksichtigt wurden. Gleichwohl habe ich Ände- 

rungen vorgeschlagen, 

Durch derartige Vorschläge kann allerdings nicht die 

datenschutzrechtliche Unbedenklichkeit des Entwurfs im 

übrigen bestätigt werden. Dies wäre schon deswegen 

nicht möglich, weil Datenschutzprobleme oft erst bei 

Anwendung von Vorschriften erkennbar werden. Der Lan- 

desbeauftragte für den Datenschutz hat zwar die obersten 

Landesbehörden zu beraten, Die gesetzliche Kontrollauf- 

gabe des Landesbeauftragten bleibt davon jedoch unberührt, 

Bei meiner Stellungnahme bin ich davon ausgegangen, daß 

Normadressat der Datenschutzvorschriften und speichernde 

Stelle nach $ 1 Abs, 2 Satz 1, $ 2 Abs. 3 Nr. 1 DSG NW 

bei Schulen in der Trägerschaft einer Gemeinde, eines 

Gemeindeverbandes, einer Sonstigen juristischen Person 

des öffentlichen Rechts oder des privaten Rechts oder 

einer natürlichen Person der Schulträger ist. Bei Schu- 

len, für die das Land Schulträger ist, ist die Schule 

selbst Normadressat und speichernde Stelle, 

Die Erhebung von schulischen Daten für das Schülerstanmn- 

blatt bedarf nach Artikel 4 Abs. 2 der Landesverfassung 

einer gesetzlichen Grundlage, sofern nicht der Betroffene
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in die Erhebung einwilligt. Werden Daten bei dem Betrof- 

fenen erhoben, so ist er nach $ 10 Abs, 2 DSG NW auf die 

der Erhebung zugrunde liegende Rechtsvorschrift oder 

auf die Freiwilligkeit Seiner Angaben hinzuweisen, Bei 

der Datenerhebung ist weiter zu beachten, daß auf Grund 

einer Rechtsvorschrift, die die Erhebung bestimmter Da- 

ten nicht ausdrücklich vorsieht, nur die zur Aufgabener- 

füllung notwendigen Angaben erhoben werden dürfen. Bei 

einer Datenerhebung auf freiwilliger Grundlage müssen 

die erfragten Angaben zur Aufgabenerfüllung zumindest 

dieniich sein. Auf diese Anforderungen an die Datenerhe- 

bung sollte in den Richtlinien hingewiesen werden, 

In diesem Zusammenhang habe ich gegen die in dem Daten- 

katalog des Entwurfs vorgesehene Erhebung der ethnischen 

Zugehörigkeit des Schülers Bedenken erhoben, da weder 

eine Rechtsgrundlage ersichtlich ist noch die Angabe als 

zur Aufgabenerfüllung der Schule dienlich angesehen 

werden kann. Angaben über besondere gesundheitliche Be- 

einträchtigungen oder körperliche Behinderungen dürfen 

nur auf freiwilliger Grundlage erhoben werden, da sie 

die Intimsphäre berühren, 

Bei der Aufnahme personenbezogener Daten von Schülern 

und Erziehungsberechtigten in das Schülerstammblatt 

ist nach $ 10 Abs. 1 DSG NW der Erforderlichkeitsgrund- 

satz zu beachten. Dabei sind an die Erforderlichkeit 

strenge Anforderungen zu Stellen. Die Kenntnis der 

Daten muß zur Aufgabenerfüllung nicht nur dienlich, 

sondern auch notwendig sein, Hierauf sollte in den 

Richtlinien hingewiesen werden, 

Die Kenntnis der Konfession des Schülers ist nur dann 

zur Erfüllung der Aufgaben der Schule erforderlich, 

wenn der Schüler am Relisionsunterricht teilnimmt, 

Statistische Zwecke können für sich allein die Auf- 

nahme der Konfession in das Schülerstammblatt nicht 

rechtfertigen. Die Konfession darf daher nach meiner 

Auffassung nicht in das Schülerstammblatt aufgenommen 
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werden, wenn bereits bei der Anmeldung des Schülers 

die Abmeldung vom Religionsunterricht ($ 34 des Schul- 

ordnungsgesetzes) erfolgt. Bei Abmeldung zu einem spä- 

teren Zeitpunkt muß die Angabe der Konfession gelöscht 

werden, 

Zur Frage der Übermittlung personenbezogener Daten aus 

dem Schülerstammblatt halte ich es für erforderlich 

klarzustellen, daß für eine Übermittlung im Wege der 

Amtshilfe ($$ 4 ff. des Verwaltungsverfahrensgesetzes 

des Landes Nordrhein-Westfalen) ein Amtshilfeersuchen 

vorliegen muß, aus dessen Begründung ersichtlich sein 

muß, daß die anfordernde Behörde zur Durchführung ihrer 

Aufgaben auf die Kenntnis der angeforderten Daten an- 

gewiesen ist. Die Schule kann von einer Übermittlung 

absehen, wenn diese auch unter Berücksichtigung der 

Aufgaben der ersuchenden Behörde mit dem für die Auf- 

gabenerfüllung der Schule notwendigen besonderen Ver- 

trauensverhältnis zwischen Schule und Schüler nicht 

vereinbar ist, 

Wie bereits in meinem zweiten Tätigkeitsbericht 

(C.17.a) ausgeführt, habe ich gegen die Bekanntgabe 

von Namen, Anschrift und Telefonverbindung der Er- 

ziehungsberechtigten und Schüler an den Klassenpfleg- 

schaftsvorsitzenden im Rahmen der Wahrnehmung seiner 

Aufgaben nach dem Schulmitwirkungsgesetz keine Be- 

denken, sofern kein Widerspruch der Eltern oder Schü- 

ler vorliegt. Die Betroffenen müssen jedoch rechtzei- 

tig vor der Bekanntgabe auf ihr Widerspruchsrecht 

hingewiesen werden. Diese Angaben dürfen nur für 

Zwecke der Schulmitwirkung genutzt werden, 

In meiner Stellungnahme zu dem Entwurf der Richtlinien 

zu $ 5 Abs, 4 ASchO habe ich ferner vorgeschlagen, 

über das in dem Entwurf vorgesehene Auskunftsrecht 

der Eltern und volljährigen Schüler über die über sie
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im Schülerstammblatt gespeicherten Daten hinaus im 

Hinblick auf Artikel 4 Abs, 2 der Landesverfassung 

auch ein Einsichtsrecht in die Schülerakten und son- 

stigen Unterlagen vorzusehen, 

Erhebliches Aufsehen erregte im Berichtsjahr ein Rund- 

erlaß des Kultusministers. In diesem Erlaß hatte der 

Kultusminister daran erinnert, daß im Hinblick auf die 

bevorstehende Demonstration am 10. Oktober 1981 in Bonn 

kein generelles Schulfrei gegeben werden dürfe, Wei- 

ter enthielt der Erlaß die Aufforderung, Aktivitäten 

zum Unterrichtsboykott und Besuch der Veranstaltung zu 

unterbinden und dem Kultusminister über Verstöße unver- 

züglich zu berichten, Die Schulen waren gebeten worden, 

am Tag der Veranstaltung eine Übersicht wie folgt zu 

erstellen: 

1. Ist in der Schule zur Teilnahme aufgefordert worden? 

In welcher Form? Von wem? Wie ist seitens der Schu- 

le/Schulaufsicht hierauf reagiert worden? 

2. Welche Lehrer haben am 10. Oktober 1981 wegen der 

Teilnahme an der Demonstration keinen Unterricht 

erteilt? 

3. Wieviele Schüler haben am 10. Oktober 1981 wegen 

der Teilnahme an der Demonstration nicht am Unter- 

richt teilgenommen? 

Hierüber sollten die Regierungspräsidenten und die 

Schulkollegien dem Kultusminister zusammenfassend be- 

richten. 

Nachdem ich von diesem Erlaß durch Presseveröffent- 

lichungen erfahren hatte, habe ich mich umgehend mit 

dem Kultusminister in Verbindung gesetzt und auf fol- 

gendes hingewiesen:
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Jede Erhebung und Weitergabe personenbezogener Daten 

durch öffentliche Stellen ist ein Eingriff in das 

Grundrecht des Betroffenen auf Datenschutz nach Arti- 

kel 4 Abs. 2 der Landesverfassung. Ein solcher Ein- 

griff ist nur auf Grund eines Gesetzes zulässig. Hier- 

bei ist der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu beachten. 

Danach muß der Eingriff nicht nur erforderlich sein, 

um den angestrebten Zweck zu erreichen; die mit dem 

Eingriff verbundene Belastung des Betroffenen muß auch 

in einem angemessenen Verhältnis zu dem daraus erwach- 

senden Nutzen stehen, 

Der Kultusminister stützt die von ihm angeordnete Da- 

tenerhebung auf die Vorschriften des Schulverwaltungs- 

gesetzes über die Schulaufsicht. Zur Erfüllung der 

Aufgaben der oberen Schulaufsichtsbehörden kann es er- 

forderlich sein festzustellen, welche Lehrer ihre Un- 

terrichtsverpflichtung wegen Teilnahme an der Demonstra- 

tion nicht erfüllt haben, Zur Erfüllung der Aufgaben 

der unteren Schulaufsichtsbehörden mag es auch erfor- 

derlich sein festzustellen, welche Personen in der 

Schule unter Verstoß gegen schulrechtliche Vorschrif- 

ten zur Teilnahme an der Demonstration aufgefordert 

haben, Die namentliche Registrierung von Schülern, 

die lediglich von ihrem Recht auf freie Meinungsäuße- 

rung in der Schule ($ 25 Abs. 1 des Schulverwaltungs- 

gesetzes - SchVG -) Gebrauch gemacht haben, ist je- 

doch nicht zulässig, 

Auf keinen Fall dürfen die erhobenen personenbezogenen 

Daten an den Kultusminister weitergegeben werden, da 

eine personenbezogene Weitergabe zur Erfüllung der Auf- 

gaben des Kultusministers nicht erforderlich ist und 

überdies durch Sammlung dieser Daten an einer Stelle 

eine Gefahr für die Persönlichkeitssphäre der Betrof- 

fenen entstehen würde, die in keinem angemessenen Ver- 

hältnris zu dem möglichen Nutzen einer solchen Maßnah- 

me stände,.
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Der Kultusminister hat erklärt, daß eine Weitergabe 

personenbezogener Daten an ihn nicht beabsichtigt sei. 

Nach dem Erlaß hätten die Schulaufsichtsbehörden le- 

diglich zusammenfassend und nicht personenbezogen zu 

berichten. 

Die Erhebung und Weitergabe der Zahl der Schüler, die 

an den einzelnen Schulen wegen Teilnahme an der De- 

monstration nicht am Unterricht teilgenommen haben, 

ist für den Datenschutz ohne Bedeutung, da es sich 

hierbei nicht um personenbezogene Daten handelt, 

Der Datenschutz in den Schulen war auch im Berichts- 

jahr Gegenstand zahlreicher Eingaben von Bürgern. In 

einer Eingabe wurde mir ein Anmeldevordruck für den 

Übergang zu weiterführenden Schulen und die Anweisung 

für eine Schülerbegleitmappe zur datenschutzrechtlichen 

Überprüfung übersandt. 

Mit dem Anmeldevordruck wurden Angaben über die Perso- 

nen, bei denen das Kind lebt, über körperliche Behinde- 

rungen (wie Operationen, Kurzsichtigkeit und Schwerhö- 

rigkeit) sowie über die Namen der Geschwister erhoben, 

die bereits die gleiche weiterführende Schule besuchen. 

Nach meiner Auffassung sind die Erziehungsberechtigten 

zu diesen Angaben nicht verpflichtet. Die Kenntnis des 

Aufenthalts des Kindes bei seinen Eltern oder bei an- 

deren Personen mag zwar bei schulischen Schwierigkei- 

ten nützlich sein; dies rechtfertigt jedoch nicht, die- 

se Angaben von den Erziehungsberechtigten bereits bei 

der Anmeldung allgemein zu verlangen. Die Angaben über 

körperliche Behinderungen mögen zur Förderung der Ent- 

wicklung der einzelnen Schüler ebenfalls hilfreich 

sein; da sie jedoch die Intimsphäre des Kindes berüh- 

ren, muß den Erziehungsberechtigten überlassen bleiben, 

ob und inwieweit sie diese Frage beantworten wollen, 

Die Angaben über die Geschwister, die bereits die glei- 

che Schule besuchen, dürften wohl nur dann von Bedeu- 
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tung sein, wenn wegen einer zu großen Zahl von Anmel- 

gungen unter den angemeldeten Kindern eine Auswahl ge- 

troffen werden muß; in diesem Fall liegt die Mitteilung 

im Interesse der Erziehungsberechtigten und muß eben- 

falls ihnen überlassen bleiben, 

Die Erhebung der genannten Daten bei der Anmeldung zu 

weiterführenden Schulen konnte daher nur auf freiwilli- 

ger Grundlage erfolgen, Nach $ 10 Abs. 2 DSG NW ist in 

dem Anmeldevordruck unmißverständlich auf die Freiwil- 

ligkeit hinzuweisen, Der Vordruck enthielt keinen sol- 

chen Hinweis, sondern erweckte vielmehr den Eindruck, 

daß die Erziehungsberechtigten auch zu diesen Angaben 

verpflichtet waren. Er verstieß insoweit gegen $ 10 

Abs, 2 DSG NW. 

Gegen die Anweisung Über eine Schülerbegleitmappe be- 

standen ebenfalls erhebliche Bedenken, Die Anweisung 

sah vor, daß nahezu sämtliche über einen Schüler vor- 

handenen Unterlagen einschließlich derjenigen, die 

seine Intimsphäre betreffen, in einer Schülerbegleit- 

mappe zusammengefaßt werden, Eine derartige Zusammen- 

fassung kann dazu führen, daß der Schüler "in seiner 

ganzen Persönlichkeit registriert und katalogisiert" 

wird. Sie widerspricht damit den vom Bundesverfassungs- 

gericht zu dem Schutz der Menschenwürde und zur freien 

Entfaltung der Persönlichkeit entwickelten Grundsätzen 

(BVerfGE 27, 1) und verstößt nach meiner Auffassung 

auch gegen das Grundrecht auf Datenschutz (Artikel 4 

Abs. 2 der Landesverfassung), bei dessen Auslegung die 

von dem Bundesverfassungsgericht entwickelten Grund- 

sätze heranzuziehen sind. Zumindest müssen die schul- 

ärztlichen Stellungnahmen, die Unterlagen über medi- 

zinische, psychologische und psychotherapeutische Maß- 

nahmen und die Unterlagen über jugendfürsorgerische 

Maßnahmen, soweit sie überhaupt bei der Schule ge- 

führt werden dürfen, getrennt von den übrigen Unter- 

lagen aufbewahrt werden,
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Die Anweisung sah weiter vor, daß die Schülerbegleit- 

mappe der Klassenkonferenz jederzeit zur Verfügung 

stehen sollte. Für eine derartige, an keine Voraus- 

setzungen geknüpfte Einsicht in die Schülerbegleit- 

mappe fehlte es an der erforderlichen gesetzlichen 

Grundlage. Aus den Vorschriften über die Mitwirkung 

in der Schule kann allenfalls hergeleitet werden, daß 

der Klassenlehrer den anderen Mitgliedern der Klassen- 

konferenz Einsicht gewähren darf, soweit dies zur recht- 

mäßigen Erfüllung der Aufgaben der Klassenkonferenz 

erforderlich ist, Den Eltern- und Schülervertretern 

darf überhaupt keine Einsicht in die Schülerbegleit- 

mappe gewährt werden, da diese Personen bei verfas- 

sungskonformer Auslegung des $ 9 Abs. 2 Satz 2 des 

Schulmitwirkungsgesetzes (SchMG) von der Mitwirkung 

ausgeschlossen sind, wenn es sich um Angelegenheiten 

eines einzelnen Schülers handelt. 

Darüber hinaus war beabsichtigt, daß beim Wechsel zu 

einer anderen Schule die Schülerbegleitmappe der auf- 

nehmenden Schule zugeleitet werden sollte. Legasthenie- 

Testunterlagen, schulärztliche Stellungnahmen und Un- 

terlagen über medizinische, psychologische oder psycho- 

therapeutische Maßnahmen, Ordnungsmaßnahmen sowie ju- 

gendfürsorgerische Maßnahmen sollten ebenfalls weiter- 

geleitet werden, sofern diese Angaben für die weitere 

Schullaufbahn bedeutsam seien. Für eine derart umfas- 

sende Weitergabe der über einen Schüler vorhandenen 

Unterlagen an eine andere Schule fehlt es an der er- 

forderlichen gesetzlichen Grundlage. Sie ist zur Er- 

füllung der Aufgaben der weiterführenden Schule nicht 

erforderlich. 

Der Kultusminister, dem ich im vorliegenden Fall nei- 

ne datenschutzrechtlichen Bedenken gegen die Verwendung 

des Anmeldevordrucks und gegen die Anweisung für eine 

Schülerbegleitmappe mitgeteilt hatte, hat sich meiner
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Auffassung im Ergebnis angeschlossen, Der beanstandete 

Anmeldevordruck wird jetzt nicht mehr benutzt, Auch 

die Anweisung über eine Schülerbegleitmappe wurde außer 

Kraft gesetzt. 

Eingaben mehrerer Bürger betrafen wiederum die Weiter- 

gabe von Anschriften der Eltern an die Klassenpfleg- 

schaftsvorsitzenden. Diese ist, wie oben zum Entwurf 

der Richtlinien zum Schülerstammblatt ausgeführt, zu- 

lässig, sofern der Adressenweitergabe nicht widerspro- 

chen worden ist, Es ist zu wünschen, daß mit dem baldi- 

gen Inkrafttreten dieser Vorschriften die in dieser 

Frage in der Praxis offenbar bestehenden Unsicherhei- 

ten beseitigt werden, 

In einem Fall wurde auch nach der Zulässigkeit der 

Weitergabe der Anschriften an den Vorsitzenden der 

Schulpflegschaft gefragt. Eine Weitergabe der Adres- 

sen aller Erziehungsberechtigten an den Vorsitzenden 

der Schulpflegschaft dürfte für das nach dem Schul- 

mitwirkungsgesetz gebotene Zusammenwirken der Betei- 

ligten nicht erforderlich sein, da der Schulpfleg- 

schaft nur die Vorsitzenden der Klassenpflegschaften, 

nicht aber die einzelnen Erziehungsberechtigten an- 

gehören. An den Vorsitzenden der Schulpflegschaft 

darf deshalb nach meiner Auffassung lediglich eine 

Adressenliste der Mitglieder der Schulpflegschaft wei- 

tergegeben werden, 

Eine Anfrage betraf die Zulässigkeit der Veröffent- 

lichung der Namen aller Mitwirkungsberechtigten einer 

Schule in einer halbjährig von einem Elternverein 

herausgegebenen Schulzeitung. 

Der Elternverein gehört nicht zu den Stellen, die 

nach $ 26 Abs. 1 Satz 1 DSG NW meiner Kontrolle unter- 

liegen. Ich konnte daher nur zu der Frage Stellung 

nehmen, ob die Schule personenbezogene Daten von Leh-
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rern, Schülern und Eltern an den Elternverein übermit- 

teln darf. Nach $ 13 Abs. 1 Satz 1 DSG NW ist die Über- 

mittlung an nicht-öffentliche Stellen, zu denen auch 

der Elternverein gehört, nur zulässig, wenn der Emp- 

fänger ein berechtigtes Interesse an der Kenntnis der 

zu übermittelnden Daten glaubhaft macht und dadurch 

schutzwürdige Belange des Betroffenen nicht beeinträch- 

tigt werden, 

Das Interesse des Elternvereins an der Kenntnis der 

Namen von Lehrern, Schülern und schulmitwirkungsberech- 

tigten Eltern zum Zweck der Veröffentlichung in einer 

Schulzeitung dürfte zwar berechtigt sein, Hierdurch kön- 

nen jedoch schutzwürdige Belange des Betroffenen beein- 

trächtigt werden, Zwar mögen manche der Betroffenen ge- 

gen eine Veröffentlichung ihrer Namen in der Schulzei- 

tung keine Einwendungen haben. Andere hingegen empfin- 

den dies als Eingriff in ihre Privatsphäre. Bei einer 

Abwägung der Interessen überwiegt in diesen Fällen das 

Interesse des Betroffenen an dem Schutz seiner Privat- 

sphäre gegenüber dem Interesse des Elternvereins an 

der Veröffentlichung. 

Da die Beeinträchtigung schutzwürdiger Belange der 

Betroffenen jedenfalls nicht auszuschließen war, be- 

durfte die Übermittlung der Daten durch die Schule 

an den Elternverein der Einwilligung der Betroffenen 

($ 3 Satz I Nr. 2 DSG NW). 

In einer weiteren Bürgereingabe wurde mir von einer 

Fragebogenaktion berichtet, die von einer Gemeinde- 

verwaltung in einer Hauptschule zum Freizeitverhal- 

ten Jugendlicher durchgeführt worden ist, Der Zweck 

der Aktion lag darin, Konsequenzen für die Arbeit des 

Gemeinderates und der Verwaltung in jugendbezogenen 

Sachfragen zu ziehen, 
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Unter Mitwirkung der Schulleitung wurde dazu ein Fra- 

gebogen ausgearbeitet, welcher durch die Klassenleh- 

rer mit einer Erläuterung zum Sinn der Befragung unter 

Hinweis auf die Freiwilligkeit der Teilnahme an die 

Schüler verteilt wurde. In diesem Fragebogen war die 

Angabe von Namen und Vornamen der Befragten vorge- 

sehen. Wie die Gemeinde mitgeteilt hat, wurden die 

Schüler jedoch sämtlich bei der Ausgabe der Fragebo- 

gen darauf hingewiesen, daß in der dafür vorgesehenen 

Rubrik nur das Geschlecht des Befragten anzugeben sei. 

Dennoch enthielten 32 von 415 ausgefüllten Fragebogen 

die Vor- und Zunamen der Befragten, 

Bei der Befragung der Schüler sind personenbezogene 

Daten erhoben worden. Zwar war nach dem Ergebnis der 

Ermittlungen nicht beabsichtigt, die Namen der befrag- 

ten Schüler zu erheben. Gleichwohl hatte ein Teil der 

Schüler in der dafür vorgesehenen Rubrik die Namen an- 

gegeben. Darüber hinaus mußte davon ausgegangen wer- 

den, daß auch in einigen anderen Fällen auf Grund der 

übrigen Angaben wegen der Kleinheit bestimmter Perso- 

nengruppen (z.B. fremde Staatsangehörigkeit, Wohnung 

in einem sehr kleinen Ortsteil) die Person des Betrof- 

fenen bestimmbar war, 

Da im vorliegenden Fall die nach Artikel 4 Abs. 2 der 

Landesverfassung erforderliche gesetzliche Grundlage 

nicht vorhanden war, kam nur eine Erhebung mit Einwil- 

ligung der Betroffenen in Betracht. Zwar ist von den 

Klassenlehrern auf die Freiwilligkeit der Teilnahme 

an der Befragung mündlich hingewiesen worden. Von einer 

wirksamen Einwilligung kann bei einer schriftlichen 

Befragung jedoch nur dann ausgegangen werden, wenn 

auch der nach $ 10 Abs. 2 Satz 1 DSG NW erforderli- 

che Hinweis auf die Freiwilligkeit schriftlich gege- 

ben wird. Ein derartiger Hinweis fehlte in dem Fra- 

gebogen.



- 202 - 

Im Hinblick darauf, daß in der neuen Rechtsentwicklung 

eine Stärkung der Eigenverantwortung der Minder jähri- 

gen erkennbar ist, halte ich es nicht für erforderlich, 

daß die Einwilligung in die Erhebung personenbezogener 

Daten eines Schülers für eine Untersuchung über das 

Freizeitverhalten von Jugendlichen von seinem gesetz- 

lichen Vertreter erteilt wird. Es genügt, wenn der 

Schüler selbst die Fragen freiwillig beantwortet. Mit 

dem Fragebogen wurden jedoch auch personenbezogene Da- 

ten der Eltern erhoben, die Rückschlüsse auf deren 

Erziehungsverhalten nahelegen. Insoweit war auch eine 

Einwilligung der Eltern erforderlich. Andernfalls 

hätte auf die Erhebung solcher Daten verzichtet wer- 

den müssen, 

Schließlich bestanden gegen die Gestaltung des Frage- 

bogens insoweit Bedenken, als darin Name und Vorname 

des Schülers erfragt wurden. Da für die Auswertung 

nur die Angabe des Geschlechts des Befragten relevant 

war, hätte auch nur danach gefragt werden dürfen. Ein 

mündlicher Hinweis, daß statt des Namens und des Vor- 

namens das Geschlecht anzugeben war, reichte nicht 

aus; das zeigte auch der Umstand, daß in einem Teil 

der Fragebogen dennoch die Namen angegeben wurden. 

Zur Vermeidung von Verstößen gegen Vorschriften über 

den Datenschutz habe ich der Gemeinde empfohlen, in 

derartigen Fällen künftig 

- Fragebogen auszugeben, in denen die Angabe des Na- 

mens nicht vorgesehen ist, 

- im Kopf des Fragebogens auf die Freiwilligkeit der 

Angaben hinzuweisen, 

- personenbezogene Daten der Eltern nur zu erfragen, 

wenn diese in die Datenerhebung eingewilligt haben.
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In einer weiteren Eingabe wurde ich auf folgenden 

Sachverhalt hingewiesen: Im Zusammenhang mit der 

beabsichtigten Errichtung einer integrierten Ge- 

samtschule hat eine Gemeinde eine Elternbefragung 

durchgeführt. Zielgruppe der Befragung waren Er- 

ziehungsberechtigte von Kindern bestimmter Geburts. 

Jahrgänge. 

Zur Vorbereitung dieser Befragung hatte das Ein- 

wohnermeldeamt dem Schulverwaltungsamt sowohl eine 

namentliche Aufstellung der in Frage kommenden El- 

tern als auch je einen Anschriftenaufkleber als 

ADV-Ausdruck zur Verfügung gestellt, Etwa drei Wo- 

chen später beantragten zwei im Rat der Gemeinde 

vertretene politische Parteien bei der Gemeinde 

die Überlassung der Adressen dieses Personenkrei- 

ses, um im Rahmen ihrer politischen Arbeit auf die 

wWillensbildung der Eltern Einfluß zu nehmen, Die- 

sem Antrag wurde entsprochen. 

Auf Grund meiner Ermittlungen war davon auszugehen 

daß die Daten aus einem Datenbestand übermittelt 

wurden, der als Datei des Schulverwaltungsanmts an- 

zusehen ist. Die Zulässigkeit der Übermittlung ist 

daher nach $ 13 Abs. 1 Satz 1 DSG NW zu beurteilen, 

Nach dieser Vorschrift ist die Übermittlung perso- 

nenbezogener Daten an Personen und nicht-öffentli- 

che Stellen zulässig, soweit der Empfänger ein be- 

rechtigtes Interesse an der Kenntnis der zu übermit- 

teinden Daten glaubhaft macht und dadurch schutz- 

würdige Belange des Betroffenen nicht beeinträch- 

tigt werden. 

Bin berechtigtes Interesse der Parteien an der 

Kenntnis der übermittelten Daten lag vor. Die Par- 

teien wirken nach Artikel 21 Abs. 1 des Grundge- 

setzes bei der politischen Willensbildung des Vol- 

kes mit. Dies muß auch dann gelten, wenn eine Ge-
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meinde eine Elternbefragung durchführt, um den Wil- 

len der Erziehungsberechtigten festzustellen, den 

sie nach $ 10 Abs. 4 SchVG bei ihrer Entscheidung 

über die Errichtung einer Gesamtschule zu berück- 

sichtigen hat, Die Schulform der Gesamtschule ist 

seit längerer Zeit Gegenstand öffentlicher Diskus- 

sion, wobei die politischen Parteien unterschied- 

liche Auffassungen vertreten. Um ihren Standpunkt 

bei der Willensbildung der Erziehungsberechtigten 

zu Gehör zu bringen, haben sie ein berechtigtes 

Interesse daran, sich an namentlich bezeichnete 

Erziehungsberechtigte zu wenden, 

Ob bei einer Übermittlung derartiger Angaben schutz- 

würdige Belange der Betroffenen beeinträchtigt wer- 

den, kann nicht abstrakt, sondern stets nur im Ver- 

hältnis zu dem jeweiligen Interesse des Empfängers 

beurteilt werden, Bei einer Abwägung der Interes- 

sen des Empfängers mit denen des Betroffenen über- 

wog das Interesse der Parteien, die Erziehungsbe- 

rechtigten gezielt ansprechen zu können, gegenüber 

dem Interesse der Erziehungsberechtigten an dem 

Schutz vor einer Mitteilung ihrer Namen und An- 

schriften. Dieses Interesse der Erziehungsberech- 

tigten mußte gegenüber dem Interesse der Parteien 

an der Unterrichtung der Erziehungsberechtigten 

über ihren Standpunkt, das zugleich ein öffentli- 

ches Interesse ist, zurücktreten. 

Die Übermittlung des Adressenmaterials an die po- 

litischen Parteien durch die Stadtverwaltung war 

daher aus datenschutzrechtlicher Sicht nicht zu 

beanstanden. 

Weitere Eingaben betrafen die Bekanntgabe von Lei- 

stungsbewertungen in den Schulen. So wurde ich in
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mehreren Eingaben um Stellungnahme gebeten, ob es 

zulässig ist, daß der Lehrer in der Klasse die No- 

ten von Klassenarbeiten bekannt gibt. 

Zu den personenbezogenen Daten, die dem Schutz des 

Artikels 4 Abs, 2 der Landesverfassung unterliegen, 

gehört auch die Notengebung in der Schule, Ich ha- 

be allerdings keine durchgreifenden Bedenken, wenn 

der Lehrer, sofern er hierzu aus pädagogischen Grün- 

den eine Notwendigkeit sieht, im Rahmen der Bespre- 

chung der Klassenarbeiten auch auf die Benotung 

eingeht und dabei Leistungsbewertungen eines Schü- 

lers den übrigen Klassenangehörigen zur Kenntnis 

gibt. Die gesetzliche Grundlage für diesen Eingriff 

kann in $ 26 Abs. 1 Satz 1 SchVG in Verbindung mit 

$ 22 Abs. 3 ASchO gesehen werden, wobei der schuli- 

sche Erziehungsauftrag gemäß $ 3 Abs. 1 ASchO mit 

zu berücksichtigen ist, 

Allerdings ist zweifelhaft, ob dies auch bei voll- 

jährigen Schülern gelten kann. Ich habe den Kul- 

tusminister gebeten, mir hierzu seine Auffassung, 

insbesondere unter Berücksichtigung der pädagogi- 

schen Gesichtspunkte, mitzuteilen. 

In einer Eingabe wurde ich um Stellungnahme gebe- 

ten, ob es zulässig ist, daß sich Schüler durch 

Einsichtnahme in das Klassenbuch Kenntnis von den 

Noten und dem Leistungsstand ihrer Mitschüler ver- 

schaffen. Es handelte sich dabei um volljährige 

Schüler einer Fachschule, die durchweg bereits 

eine Lehre abgeschlossen hatten, Anders als bei 

der Bekanntgabe von Leistungsbewertungen durch den 

Lehrer im Rahmen der Besprechung der Leistung be- 

stehen erhebliche datenschutzrechtliche Bedenken, 

wenn durch freien Zugang der Schüler zum Klassen- 

buch darüber hinaus die Möglichkeit besteht, von
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allen eingetragenen und unter Umständen weit zu- 

rückliegenden Leistungsbewertungen der Mitschüler 

Kenntnis zu nehmen. Eine Rechtsvorschrift, die einen 

derartigen Bingriff in das Grundrecht auf Daten- 

schutz im überwiegenden Interesse der Allgemein- 

heit zuläßt, ist nicht ersichtlich. Ich habe mich 

mit dem Kultusminister des Landes Nordrhein-West- 

falen in Verbindung gesetzt, um in dieser Frage 

zu einer Verbesserung des Datenschutzes zu gelangen, 

Von einem Gymnasiallehrer kam die Anfrage, ob die 

Übermittlung von Zeugniszweitschriften von Schü- 

lern in der Erprobungsstufe einer weiterführenden 

Schule an die abgebende Grundschule als Informa- 

tion über das Fortkommen ihrer Schüler im Gymnasi- 

um mit den Vorschriften über den Datenschutz ver- 

einbar sei, Die Zeugnisse und die Zeugniszweit- 

schriften wurden mit Hilfe einer kommunalen ADV- 

Anlage erstellt. 

Zu den personenbezogenen Daten im Sinne des Arti- 

kel 4 Abs, 2 der Landesverfassung und des $ 3 

Abs. 1 DSG NW gehören auch die Zeugnisnoten von 

Schülern. Da die Zeugnisse im vorgetragenen Fal- 

le in einem automatisierten Verfahren mit Hilfe 

der kommunalen ADV-Anlage geschrieben wurden, war 

die Sammlung der Zeugnisse als Datei anzusehen. 

Nach $ 11 Abs. 1 Satz 1 DSG NW ist eine Übermitt- 

lung dieser Daten an Behörden und sonstige Öffent- 

liche Stellen nur zulässig, wenn sie zur rechtmäßi- 

gen Erfüllung der Aufgaben der übermittelnden Stel- 

le oder des Empfängers erforderlich ist. Dieser 

Grundsatz ist auch dann zu beachten, wenn die ge- 

nannten Daten von einer Schule an eine andere Schu- 

le desselben Schulträgers weitergegeben werden 

{$ 8 Satz 1 DSG NW). An die Erforderlichkeit sind 

strenge Anforderungen zu Stellen; es reicht nicht
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aus, wenn zur Aufgabenerfüllung die Kenntnis der Da- 

ten nur dienlich, aber nicht unbedingt notwendig. 

Die Übermittlung von Zeugnisdaten der Erprobungsstu- 

fe an die Grundschule ist weder zur Erfüllung der 

Aufgaben der weiterführenden Schule noch zur Erfül- 

lung der Aufgaben der Grundschule erforderlich. Zwar 

bestimmt $ 5 Abs. 1 SchVG, daß die Schulen fachlich 

und organisatorisch zusammenarbeiten sollen. Die Zu- 

sammenarbeit zwischen Schulen verschiedener Schul- 

stufen erstreckt sich insbesondere auf die Vermitt. 

lung der Bildungsinhalte und auf die Übergänge von 

einer Schulstufe auf die andere ($ 5 Abs, 2 SchVG). 

Nach $ 5a Satz 2 SchVG hat die Erprobungsstufe das 

Ziel, in einem Zeitraum der Erprobung, der Förderung 

und der Beobachtung in Zusammenarbeit mit den Er- 

ziehungsberechtigten die Entscheidung der Schule 

über die Eignung des Schülers für die gewählte Schul- 

form sicherer zu machen, Aus diesen Regelungen ergibt 

sich jedoch keine Notwendigkeit, Zeugnisdaten der 

Erprobungsstufe von der weiterführenden Schule an 

die Grundschulen weiterzugeben. Der Kultusminister 

hat weder durch Erlasse noch durch ergänzende oder 

erläuternde Vorschriften eine Information der Grund- 

schulen über den jeweiligen Leistungsstand ihrer 

ehemaligen Schüler in der Erprobungsstufe der weiter- 

führenden Schule vorgesehen, 

Zwar gehört es zu dem pädagogischen Auftrag des 

Lehrers an der Grundschule, Schüler rechtzeitig 

auf die Anforderungen in einer weiterführenden Schu- 

le vorzubereiten und dabei auch die Unterschiede 

in der Leistungsbewertung verschiedener Schulstufen 

zu berücksichtigen, Auf diese Aufgabe kann sich 

ein Lehrer jedoch auch durch das Studium von Fallbei- 

spielen in anonymisierter Form vorbereiten. Auf 

jeden Fall würde die regelmäßige Übermittlung der
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Leistungsdaten sämtlicher Schüler der Erprobungs- 

stufe in keinem angemessenen Verhältnis zu dem mög- 

lichen Nutzen einer solchen Maßnahme stehen, 

Archive 

Aufgabe der Archive sind die im öffentlichen Interesse 

liegende Erfassung und Erhaltung des Archivgutes sowie 

seine Bereitstellung für die Benutzung namentlich für 

die wissenschaftliche historische Forschung. 

In Nordrhein-Westfalen gibt es fünf staatliche Archive: 

Das nordrhein-westfälische Hauptstaatsarchiv, die 

nordrhein-westfälischen Staatsarchive Münster und 

Detmold sowie die nordrhein-westfälischen Personen- 

standsarchive Rheinland in Brühl und Westfalen-Lippe 

in Detmold, Daneben stehen die kommunalen Archive, 

unter denen die etwa dreißig großen Stadtarchive 

wie Köln und Aachen mit ihren umfangreichen, zum 

Teil weit ins Mittelalter zurückreichenden Beständen 

besonders hervorragen. Staatliche und kommunale 

Archive verarbeiten eine Fülle personenbezogener 

Daten. 

Die bislang ungelöste datenschutzrechtliche Proble- 

matik der Speicherung und - vor allem - der Nutzung 

archivierter Datenbestände wurde im Berichtsjahr in 

verschiedenen Bürgereingaben sowie dem Beratungser- 

suchen einer Gemeinde deutlich, In diesem Beratungs- 

ersuchen, in dem ich um eine Stellungnahme zur Zuläs- 

sigkeit der Akteneinsichtnahme durch Dritte für schu- 

lische und wissenschaftliche Zwecke in einem kommuna- 

len Archiv gebeten wurde, wurden die bestehenden 

Schwierigkeiten an zwei Beispielen deutlich: 

- Eine Studienrätin wollte für schulische Zwecke 

durch Akteneinsicht beim Archiv Nachforschungen 

über die Deportation von Juden während der NS-Zeit
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im Gebiet der Gemeinde durchführen. Die vorhan- 

denen Akten enthielten sehr sensible Daten. Ne- 

ben den Namen der Seinerzeit im Stadtgebiet an- 

sässigen Juden, deren Herkunft und dem Deporta- 

tionsziel wird zum Teil auch das Begleitpersonal, 

das unter anderem aus freiwillig gemeldeten Poli- 

zisten bestand, namentlich dokumentiert. 

- Ein Chronist fertigte eine Abhandlung, in der eine 

geschichtliche Darstellung der Nachkriegszeit in 

dieser Gemeinde gegeben werden sollte. Die Archiv- 

bestände enthalten unter anderem Angaben über die 

Mitgliedschaft in der NSDAP, Erläuterungen zu den 

zur Zwangsarbeit herangezogenen Personen sowie 

Dokumentationen über seinerzeit Straffällige, 

Für das Archiv der Gemeinde lag eine als Verwaltungs- 

vorschrift erlassene Benutzungsordnung vor, die die 

Einsichtnahme in das Archivgut zuließ, wenn bestimmte 

Forschungszwecke oder andere berechtigte Belange 

glaubhaft gemacht wurden. 

Nach Artikel 4 Abs, 2 der Landesverfassung bedarf 

jede Bekanntgabe personenbezogener Daten durch Öffent- 

liche Stellen an Dritte einer gesetzlichen Grundla- 

ge, sofern nicht eine Einwilligung des Betroffenen 

vorliegt. 

8% 13 Abs, 1 Satz 1 DSG NW, der die Übermittlung per- 

sonenbezogener Daten an Personen und andere nicht- 

öffentliche Stellen unter bestimmten Voraussetzungen 

zuläßt, kommt als Rechtsgrundlage für den Zugang zu 

personenbezogenen Daten in Aktenbeständen des Stadt- 

archivs nicht in Betracht, da diese Vorschrift nur 

für die Übermittlung aus Dateien gilt und Akten keine 

Dateien sind. Auch eine entsprechende Anwendung der 

Vorschrift scheidet aus, da Artikel 4 Abs. 2 Satz 2 

der Landesverfassung eine ausdrückliche Regelung 

durch eine Rechtsvorschrift verlangt.



Solange kein Archivgesetz erlassen worden ist, 

das den Zugang zu Archivbeständen regelt, sehe ich 

nur die Möglichkeit, eine Rechtsgrundlage für den 

Zugang zu den Beständen durch eine als Satzung nach 

$ 4 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung erlassene 

Benutzungsordnung zu Schaffen. Nach Artikel 4 Abs, 2 

Satz 2 der Landesverfassung darf jedoch in dieser 

Satzung eine Bekanntgabe personenbezogener Daten 

an Dritte nur im überwiegenden Interesse der Alilge- 

meinheit zugelassen werden, 

Ein überwiegendes Interesse der Allgemeinheit dürfte 

regelmäßig dann gegeben Sein, wenn ein Forschungsvor- 

haben im öffentlichen Interesse liegt. Allerdings 

erfüllt nicht jedes Forschungsvorhaben diese Voraus- 

setzung. In der Satzung müßte bestimmt werden, wer 

über das Vorliegen eines solchen Interesses entschei- 

det. Es könnte auch eine Bestätigung durch eine 

oberste Landesbehörde oder eine andere für die Beur- 

teilung des Forschungsvorhabens geeignete Stelle 

verlangt werden, 

Darüber hinaus hätte ich keine Bedenken, wenn in 

der Satzung die Einsicht in Aktenbestände auch dann 

zugelassen würde, wenn der Benutzer ein rechtliches 

Interesse glaubhaft macht. Die Durchsetzung von 

Rechtsansprüchen dient der Erhaltung oder Wiederher- 

stellung des Rechtsfriedens, die im Interesse der 

Allgemeinheit liegt. Entsprechendes gilt auch für 

die Rechtsverteidigung, Dieses Interesse der Allge- 

meinheit überwiegt nach meiner Auffassung das Interesse 

des Betroffenen an dem Schutz Seiner Daten, 

Ein beliebiges berechtigtes Interesse des Benutzers 

reicht jedoch für den Zugang zu den Aktenbeständen 

mit personenbezogenen Daten nicht aus. Denn nach 

Artikel 4 Abs, 2 der Landesverfassung sind Eingriffe 

in dieses Grundrecht auch durch Gesetz nur im überwie- 

genden Interesse der Allgemeinheit zulässig.
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Auch soweit die Einsichtnahme grundsätzlich zugelas- 

sen werden darf, können ihr im Einzelfall schutzwür- 

dige Belange des Betroffenen entgegenstehen, Daher 

sollte in der Satzung außerdem vorgesehen werden, 

daß die Einsichtgewährung zu versagen ist, wenn da- 

durch wegen besonderer Umstände des Einzelfalles 

schutzwürdige Belange des Betroffenen beeinträchtigt 

werden. 

In einer weiteren Eingabe wurden mir die Schwierig- 

keiten eines Historikers vorgetragen, der beauftragt 

war, die Geschichte der Sozialdemokratischen Partei 

einer Gemeinde zu schreiben. Das kommunale Archiv 

hatte ihm unter Hinweis auf die Vorschriften des 

Datenschutzes die Einsichtnahme in eine aus den 

Jahren 1905 bis 1906 stammende Liste der örtlichen 

Sozialdemokraten verweigert. 

Der auftretende Zielkonflikt wird an diesen Beispie- 

len deutlich. Auf der einen Seite steht das Interesse 

der Allgemeinheit an zeitgeschichtlicher Forschung 

im weitesten Sinne, Auf der anderen Seite müssen 

die Belange der Betroffenen, die in Nordrhein-West- 

falen durch ein Grundrecht der Landesverfassung 

gewährleistet sind, berücksichtigt werden, Inwieweit 

bei der Benutzung von Archiven öffentliche Stellen 

dem Forschungsinteresse der Allgemeinheit oder dem 

Geheimhaltungsinteresse des Betroffenen Vorrang 

einzuräumen ist, muß im Grundsatz der Gesetzgeber 

entscheiden. 

Eine gesetzliche Grundlage für die Einsicht in Archiv- 

bestände mit personenbezogenen Daten besteht, Soweit 

es sich nicht um Dateien handelt, weder beim Bund 

noch in den Ländern. Die Datenschutzbeauftragten des 

Bundes und der Länder fordern deshalb den Erlaß von 

Archivgesetzen oder zumindest von Archivbenutzungsge- 

setzen. Sie befassen sich derzeit mit den Anforderungen, 

die aus datenschutzrechtlicher Sicht an ein solches Ge- 

setz gestellt werden müssen.
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Wie aus der Antwort der Landesregierung auf die 

Kleine Anfrage hervorgeht, prüft die Landesre- 

gierung zur Zeit noch die Notwendigkeit eines be- 

sonderen Archivgesetzes mit bereichspezifischen 

Datenschutzregeln (Drucksache 9/1174),



14. Steuerverwaltung 

Im Berichtsjahr wurde ein Kontrollbesuch beim Rechen- 

zentrum der Finanzverwaltung des Landes Nordrhein-West- 

falen (RZF) durchgeführt. Das RZF ist ein bedeutendes 

Datenverarbeitungszentrum, bei dem große Dateien mit 

sehr sensiblen Daten gespeichert sind, Dementsprechend 

standen die organisatorischen und technischen Gesichts- 

punkte im Vordergrund des durchgeführten Kontrollbesuchs, 

Nach der vom Finanzminister des Landes Nordrhein-Westfalen 

für das RZF erlassenen Dienstanweisung hat das RZF die 

Aufgabe, mit Hilfe von Datenverarbeitungsanlagen Verwal- 

tungsaufgaben zu erledigen oder bei ihrer Erledigung 

unterstützend mitzuwirken. Es ist für eine richtige 

datenverarbeitungsmäßige Durchführung verantwortlich 

($ 2 Abs. 1 der Dienstanweisung). Art und Umfang der 

einzelnen Aufgaben werden vom Finanzminister bestimmt 

($ 2 Abs. 3 der Dienstanweisung). Diese Aufgabenbeschrei- 

bung gibt die Rechtslage, nach der die im RZF betriebene 

Datenverarbeitung zu beurteilen ist, nur unvollkommen 

wieder. Mit Ausnahme weniger Verarbeitungen werden 

personenbezogene Daten im RZF im Auftrag der Finanzämter 

verarbeitet, bei denen die gesetzliche Zuständigkeit 

für die Aufgabenerfüllung liegt und die deshalb als 

speichernde Stellen ($ 2 Abs, 3 Nr. 1 DSG NW) anzusehen 

sind. Ich habe empfohlen, auf diese Auftragsverarbeitung 

($ 7 DSG NW} in der Dienstanweisung für das RZF an 

geeigneter Stelle hinzuweisen, 

In der beim RZF geführten Grunddatei, in der die steuer- 

rechtlich relevanten Daten der bei den Finanzämtern 

veranlagten Steuerpflichtigen enthalten sind, wird 

bei verheirateten Steuerpflichtigen jeweils auch das 

Datum der Eheschließung gespeichert. Es erscheint frag- 

lich, ob dies in allen Fällen für die rechtmäßige Aufga- 

benerfüllung erforderlich ist ($ 10 Abs. 1 DSG NW).
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Auch in Bürgereingaben ist die Frage an mich herange- 

tragen worden, ob die in verschiedenen Formularen der 

Finanzverwaltung enthaltene Frage nach dem Datum der 

Eheschließung, Scheidung oder einer sonstigen Änderung 

des Familienstandes datenschutzrechtlich zulässig ist. 

Die Zulässigkeit der Erhebung wie auch der Speicherung 

des Datums der Eheschließung, Scheidung oder einer 

sonstigen Änderung des Familienstandes kann nur insoweit 

bejaht werden, als dies zur Feststellung eines Steuer- 

rechtlich relevanten Sachverhaltes erforderlich ist, 

Zweifelhaft ist dies, wenn das entsprechende Ereignis 

längere Zeit zurückliegt, in diesen Fällen dürfte die 

bloße Angabe des Familienstandes ausreichen. 

Ich habe daher den Finanzminister gebeten zu prüfen, 

ob nicht bei der Datenerhebung in den Formularen durch 

eine differenziertere Fragestellung erreicht werden 

kann, daß das Datum der Eheschließung, Scheidung oder 

einer sonstigen Änderung des Familienstandes nur erho- 

ben wird, wenn dies zur Feststellung steuerrechtlich 

relevanter Sachverhalte erforderlich ist. Der Finanz- 

minister vertritt hierzu die Auffassung, daß auf diese 

Angabe auch für weit zurückliegende Zeiträume nicht 

verzichtet werden kann. Die Angelegenheit bedarf weite- 

rer Erörterung. 

Fur die öffentliche Zustellung von Steuerbescheiden 

war zu prüfen, ob es bei Anwendung von $ 15 Abs, 2 

des Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) zu einer 

Verletzung des Steuergeheimnisses kommen kann. Nach 

dieser Vorschrift ist bei der öffentlichen Zustellung 

das zuzustellende Schriftstück an der Stelle auszuhän- 

gen, die von der Behörde allgemein hierfür bestimmt 

ist (Satz 1). Statt des Schriftstücks kann eine Benach- 

richtigung ausgehängt werden, in der allgemein anzugeben 

ist, daß und wo das Schriftstück eingesehen werden 

kann (Satz 2). Ein Aushang des zuzustellenden Steuer-
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bescheides wäre mit Vorschriften des Datenschutzes, 

hier dem in $ 30 der Abgabenordnung (AO) niedergelegten 

Steuergeheimnis, nicht vereinbar, Ich habe mich daher 

davon überzeugt, daß durch einen Erlaß des Finanzministers 

des Landes Nordrhein-Westfalen Sichergestellt ist, daß 

die Finanzämter bei der öffentlichen Zustellung von 

Steuerbescheiden ausschließlich nach $ 15 Abs, 2 Satz 2 

VwZG verfahren, also Statt des zuzustellenden Schriftstücks 

eine entsprechende Benachrichtigung am Schwarzen Brett 

aushängen. 

Ein Bürger stellte die Frage, ob es datenschutzrechtlich 

zulässig ist, daß eine Sparkasse, bei der seine verstor- 

bene Mutter ein Konto unterhalten hatte, dem Finanzamt 

beim Tod der Mutter das Konto und den Kontostand angezeigt 

hatte. Nach $ 33 Abs. 1 Satz 1 des Erbschaftsteuer- und 

Schenkungsteuergesetzes hat derjenige, der sich geschäfts- 

mäßig mit der Verwaltung fremden Vermögens befaßt, 

die gegen ihn gerichtete Forderung, über die dem Erblasser 

zur Zeit seines Todes die Verfügungsmacht zustand, dem 

für die Verwaltung der Erbschaftsteuer zuständigen 

Finanzamt anzuzeigen, Die Anzeige des Kontos durch die 

Sparkasse war daher gerechtfertigt. 

während in diesem Fall für die Mitteilung an das Finanz- 

amt eine eindeutige Rechtsgrundlage gegeben war, ist 

diese in vielen Fällen, in denen von öffentlichen Stellen 

Kontrollmitteilungen mit steuerrechtlich relevanten 

Angaben an die Finanzämter ergehen, zweifelhaft. 

So wird zum Beispiel nach einer - wörtlich mit den 

Regelungen in den übrigen Bundesländern übereinstimmen- 

den - Ausführungsvorschrift des Justizministers des 

Landes Nordrhein-Westfalen das zuständige Finanzamt 

von der Zahlung benachrichtigt, wenn jemand eine Entschä- 

digung nach dem Gesetz über die Entschädigung für Straf- 

verfolgungsmaßnahmen erhält, Weiter habe ich erfahren, 

daß von einer Behörde eine Aufstellung der bei den
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Staatlichen Prüfungsämtern für das Lehramt tätigen 

Prüfer mit den für die Prüfungstätigkeit gezahlten 

Entgelten dem zuständigen Finanzamt zugeleitet wird. 

In beiden Fällen begründen die Finanzbehörden die Zu- 

lässigkeit dieser Kontrollmitteilungen mit der in $ 111 

Abs. 1 AO niedergelegten Amtshilfepflicht. 

Befugnis und Grenzen der Steuerlichen Informationsge- 

winnung bedürfen indessen einer genaueren Festlegung, 

die bisher noch nicht erreicht worden ist, Diese daten- 

schutzrechtliche Problematik ist von den Datenschutzbe- 

auftragten des Bundes und der Länder erörtert worden, 

Dabei wurden folgende Grundsätze herausgestellt: 

1. Die Pflicht der Finanzbehörden zur Erstbefragung 

des Betroffenen im allgemeinen Besteuerungsverfahren 

soll der nicht erforderlichen Offenlegung seiner 

Verhältnisse vorbeugen ($ 93 Abs. 1 Satz 3 AO). 

Als Ausfluß des Gebots der Erforderlichkeit und 

Verhältnismäßigkeit hat die grundsätzlich vorrangi- 

ge Sachaufklärung durch den Betroffenen auch Wirkung 

für die Datenweitergabe innerhalb des öffentlichen 

Bereichs ($ 93 Abs, 1 Satz 2 AO), Die Zulässigkeit 

der Maßnahme im Bereich der Amtshilfe ist nämlich 

nach dem Recht der ersuchenden Behörde zu beurtei- 

ien ($ 114 Abs. 1 AO). Nur im Steuerfahndungsverfah- 

ren ist die Sachaufklärung durch den Betroffenen 

ausdrücklich ausgenommen ($ 208 Abs. 1 Satz 3 AO). 

2. Bei Ermittlung gegen Personengruppen sind die Er- 

folgsaussichten der Sachaufklärung durch die Betrof- 

fenen besonders sorgfältig zu prüfen. Die Amtshilfe 

bezieht sich ihrem Wesen nach nur auf den Einzelfall. 

Pauschalurteile über Berufsgruppen sind in diesem 

Zusammenhang besonders bedenklich. Insbesondere bei 

unbekannten Steuerfällen kann die Finanzbehörde auch 

in anderer, durch das Gesetz ausdrücklich zugelassener 

Weise ihre Informationsbedürfnisse befriedigen ({Perso- 

nenstands-, Betriebsaufnahme nach den 88 134 bis 

136 AO).
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Die Ermittlung von Besteuerungsgrundlagen kann nicht 

ohne weiteres mit der Ermittlung unbekannter Steuer- 

fälle verbunden werden, da die Voraussetzungen für 

die Beteiligung des Betroffenen jeweils einer getrenn- 

ten Prüfung bedürfen. Es ist mit dem Grundsatz des 

Übermaßverbots nicht vereinbar, wenn die Ermittlung 

gegen Unbekannt regelmäßig auch die Besteuerungsgrund- 

lagen umfaßt. 

Die genannten Maßstäbe sind auch bei den Kontrollmit- 

teilungen zu beachten, Diese Grundsätze sind von 

vornherein nur dann unbeachtlich, wenn die Kontroll- 

mitteilungen auf gesetzlicher Grundlage beruhen und 

deren Voraussetzungen beachtet werden {$ 194 Abs, 3 

AO, $ 5 EG AO), Die Haushaltsordnungen des Bundes 

und der Länder sind keine Befugnisnorm zur Übermitt- 

lung von Kontrollmitteilungen. Dies gilt erst recht 

für die Ausführungsvorschriften,
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Wirtschaft 

a) Gewerbeanzeigen 

Auch in diesem Berichtszeitraum betrafen wiederum 

zahlreiche Eingaben von Bürgern sowie Beratungser- 

suchen von Gemeinden die Auskünfte Über Gewerbeanzeigen 

an Stellen außerhalb des öffenlichen Bereichs, 

Ein Bürger hat sich darüber beschwert, daß eine 

Gemeinde Angaben über seine Gewerbeanzeige an Ver- 

sicherungsbüros weitergegeben hatte, obwohl er in 

die Weitergabe seiner Daten nicht eingewilligt hatte. 

Andererseits hat sich ein Versicherungsunternehmen 

bei mir darüber beklagt, daß sich die Gemeinden 

unter Berufung auf das Datenschutzgesetz Nordrhein- 

Westfalen nunmehr weigerten, sogenannte Gruppenaus- 

künfte über Gewerbeanzeigen zu kommerziellen Zwecken 

zu erteilen, 

Die Gemeinde, die die Angaben über die Gewerbeanzei- 

ge des Bürgers an Versicherungsbüros weitergegeben 

hatte, hat sich darauf berufen, daß zum Zeitpunkt 

dieser Datenübermittlung die Vorschriften der Ausfüh- 

rungsanweisung zu den $$ 14, 15 und 55c der Gewerbe- 

ordnung (Runderlaß des Ministers für Wirtschaft, 

Mittelstand und Verkehr vom 24, Juli 1980, MBl. 

NW. 1980 S. 1694) noch nicht in Kraft waren. Durch 

die Ausführungsanweisung wurde jedoch die Datenüber- 

mittlung aus Gewerbeanzeigen nicht erstmals verbind- 

lich geregelt, sondern lediglich die Rechtslage 

nach dem Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen klar- 

gestellt und erläutert. 

Nach $ 3 Satz 1 DSG NW sind Auskünfte über Gewerbean- 

zeigen nur zulässig, wenn das Datenschutzgesetz 

Nordrhein-Westfalen oder eine andere Rechtsvorschrift 

sie erlaubt oder der Betroffene eingewilligt hat. 

8 13 Abs, 1 Satz 1 DSG NW läßt eine Übermittlung
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an Personen oder Stellen außerhalb des öffentlichen 

Bereichs zu, Soweit der Empfänger ein berechtigtes 

Interesse an der Kenntnis der zu Üübermittelnden 

Daten glaubhaft macht und dadurch Schutzwürdige 

Belange des Betroffenen nicht beeinträchtigt werden. 

Ein berechtigtes Interesse der Versicherungsbüros 

an der Kenntnis der Daten dürfte zwar vorliegen. 

Durch die Bekanntgabe solcher Daten können jedoch 

schutzwürdige Belange des Betroffenen beeinträchtigt 

werden. Bei der Abwägung der Interessen überwiegt 

das Interesse des Betroffenen an dem Schutz Seiner 

personenbezogenen Daten gegenüber dem Interesse 

des Versicherungsbüros an der Kenntnis der Daten 

zu rein kommerziellen Zwecken, Da die Beeinträchtigung 

schutzwürdiger Belange jedenfalls nicht auszuschließen 

ist, darf die Gemeinde Auskünfte über Gewerbeanzeigen 

nur geben, wenn der Betroffene eingewilligt hat ($ 3 

Satz 1 Nr. 2 DSG NW). Entsprechend wird in Nr. 6.2.2 

der Ausführungsanweisung bestimmt, daß die Behörde 

über Namen, betriebliche Anschrift und angemeldete 

Tätigkeiten sogenannte Gruppenauskünfte (Auskünfte 

über mehrere oder eine Vielzahl von Gewerbetreiben- 

den) für Zwecke der Werbung oder Meinungsforschung 

(z.B. an Verbände, Adreßbuchverlage, Versicherungen, 

Markt- oder Meinungsforschungsinstitute) nur mit 

ausdrücklicher Einwilligung des Gewerbetreibenden 

erteilen darf, 

Im gegebenen Fall habe ich davon abgesehen, die 

Weitergabe von Daten aus der Gewerbeanzeige des 

Bürgers nach $ 30 DSG NW zu beanstanden, da die 

Gemeinde versichert hat, daß Sie seit Bekanntgabe 

der Ausführungsanweisung bei der Erteilung von Aus- 

künften über Gewerbeanzeigen den Vorschriften des 

Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen entsprechend 

verfährt, 

Einige Gemeinden sind mit der Frage an mich herange- 

treten, ob eine Einzelauskunft aus dem Gewerbere-
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gister an eine Auskunftei zum Zwecke der Bonitäts- 

prüfung zulässig ist. 

Bei der vorzunehmenden Interessenabwägung überwiegt 

auch hier das Interesse des Betroffenen an dem Schutz 

seiner personenbezogenen Daten gegenüber dem Interesse 

der Auskunftei an der Kenntnis der Daten zum Zwecke 

einer zur Geschäftsanbahnung beabsichtigten Bonitäts- 

prüfung. 

Da die Beeinträchtigung schutzwürdiger Belange jeden- 

falls nicht auszuschließen ist, kann die Zulässigkeit 

der Auskunft über Gewerbeanzeigen zum Zwecke einer 

Bonitätsprüfung nicht auf $ 13 Abs, 1 Satz 1 DSG NW 

gestützt werden, so daß die Übermittlung der Einwilli- 

gung des Betroffenen bedarf ($ 3 Satz 1 Nr. 2 DSG NW). 

Dementsprechend ist in Nr. 6.2.1 Abs, 2 der Ausfüh- 

rungsanweisung bestimmt, daß Einzelauskünfte über 

Namen, betriebliche Anschrift und angemeldete Tätig- 

keiten zur Geschäftsanbahnung oder an Auskunfteien 

und Detekteien oder ähnliches nur zulässig Sind, 

wenn der Gewerbetreibende in die Weitergabe dieser 

Auskünfte gemäß Nr, 6.2.3 der Ausführungsanweisung 

ausdrücklich eingewilligt hat, 

In mehreren Beratungsersuchen von Gemeinden wurde 

die Frage gestellt, inwieweit in Einzelfällen Aus- 

künfte über Gewerbeanzeigen zulässig sind, wenn 

die erbetene Auskunft der Verfolgung privatrechtlicher 

Ansprüche dient und welche Anforderungen an die Dar- 

legung der Ansprüche zu stellen sind, 

In Nr. 6.2 und 6.2.1 der Ausführungsanweisung wird 

ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die übermitteln- 

de Stelle bei der Erteilung von Auskünften über 

Gewerbeanzeigen an Stellen außerhalb des öffentlichen 

Bereichs eine Abwägung zwischen den Interessen des 

Auskunftsuchenden an der Kenntnis der Daten und
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den Interessen des Anzeigepflichtigen an der Geheim- 

haltung seiner Angaben in jedem Einzelfall vorzu- 

nehmen hat, sofern der Anzeigepflichtige in die 

Erteilung einer Auskunft nicht eingewilligt hat 

($ 3 Satz 1 Nr. 2 DSG |W). 

Dient die erbetene Auskunft der Verfolgung privat- 

rechtlicher Ansprüche und ist sie zur Durchsetzung 

der Ansprüche erforderlich, so kann zwar nach mei- 

ner Auffassung in der Regel davon ausgegangen wer- 

den, daß das Interesse des Auskunftsuchenden das 

Interesse des Anzeigepflichtigen überwiegt, Auch 

in diesen Fällen muß jedoch eine Prüfung des Ein- 

zelfalles stattfinden. Sie erstreckt sich darauf, 

ob der Auskunftsuchende die Erforderlichkeit der 

Kenntnis der Daten zur Durchsetzung eines privat- 

rechtlichen Anspruchs glaubhaft gemacht hat und 

ob nicht im Einzelfall Gründe erkennbar Sind, die 

das Geheimhaltungsinteresse des Anzeigepflichti- 

gen überwiegen lassen, 

Glaubhaftmachen bedeutet weniger als Beweisen, es 

ist jedoch mehr als Darlegen oder gar bloßes Be- 

haupten. Erforderlich, aber auch ausreichend ist, 

wenn das Vorbringen des Auskunftsuchenden bei der 

ersuchten Stelle die Überzeugung entstehen läßt, 

ein entsprechendes Interesse liege mit überwiegen- 

der Wahrscheinlichkeit vor, 

Nach diesen Grundsätzen sind auch von Rechtsanwäl- 

ten, Inkassobüros oder sonstigen Auskunftsuchenden 

gestellte Auskunftersuchen zu beurteilen. Dabei 

erscheint es nicht möglich, die erforderliche Ein- 

zelfallprüfung auf Grund von pauschalen Angaben 

vorzunehmen, wie sie oftmals vorgebracht werden, 

etwa daß die Auskunft "zur Erfüllung anwaltschaft- 

licher Tätigkeit" oder "zur Abwicklung der jeweils 

betroffenen Vertragsverhältnisse" begehrt werde, 

Das Vorbringen, dessen Glaubhaftmachung erstrebt
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wird, muß sich jedenfalls auf einen bestimmten An. 

spruch oder ein bestimmtes Rechtsverhältnis bezie- 

hen. Andererseits erfordert das Glaubhaftmachen 

nicht unbedingt die Vorlage bestimmter Unterlagen, 

Welche Anforderungen an die Glaubhaftmachung im 

Einzelfall zu stellen sind, ist von der Gemeinde 

selbst zu entscheiden, die als übermittelnde Stelle 

für die Einhaltung der Datenschutzvorschriften ver- 

antwortlich ist. Hat sie Zweifel an der Zulässigkeit 

der Übermitlung, so muß diese unterbleiben. Ein 

Rechtsanspruch auf Auskunfterteilung besteht ohne- 

hin nicht (vgl. Nr. 6.2 der Ausführungsanweisung). 

Handwerkskammern, Kreishandwerkerschaften und Innungen 

Der Minister für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr 

hat mich um Stellungnahme gebeten, inwieweit mit 

Rücksicht auf die Vorschriften der Datenschutzgesetze 

weiterhin nach $ 6 Abs, 3 der Handwerksordnung (HwO) 

jedem, der ein berechtigtes Interesse nachweist, 

Einsicht in die Handwerksrolle zu gewähren ist. 

Nach $ 6 Abs, 3 HwO ist die Einsicht in die Hand- 

werksrolle jedem gestattet, der ein berechtigtes 

Interesse nachweist. Unter berechtigtem Interesse 

ist dabei ein durch sachliche Erwägungen gerecht- 

fertigtes schutzwürdiges Interesse ideeller, wirt- 

schaftlicher oder rechtlicher Natur zu verstehen, 

Nach meiner Auffassung ist ein auf der Seite des 

Einsichtbegehrenden vorliegendes Interesse nur dann 

durch "sachliche Erwägungen" gerechtfertigt und 

"schutzwürdig", wenn eine Abwägung mit den Belangen 

des Betroffenen stattgefunden hat. 

Rechtsprechung oder Schrifttum, die diese Auffassung 

ausdrücklich stützen, liegen, soweit ersichtlich, 

für den Anwendungsbereich des $ 6 Abs. 3 HwO nicht 

vor. Für die im Hinblick auf Wortlaut und Anwendung 

vergleichbaren Vorschriften des $ 12 der Grundbuch-
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ordnung und $ 34 des Gesetzes über die Angelegenhei- 

ten der freiwilligen Gerichtsbarkeit wird jedoch 

vielfach die Notwendigkeit der Abwägung mit den 

Belangen des Betroffenen hervorgehoben (vgl. Eick- 

mann in Kuntze/Ert1/Herrmann/Eickmann, Grundbuch- 

recht, 2. Aufl. 1975, $ 12 Rdnr, 1; Meikel/Imhof/ 
Riedel, Grundbuchrecht, 6. Aufl. 1965, $ 12 Anm, 8; 

Bumiller/Winkler, Freiwillige Gerichtsbarkeit, 

3. Aufl. 1980, $ 34 Anm. 2; OLG Hamm, MDR 1950, 

S. 355; BayObLG 59, 420 (425); LG Mannheim, NJW 1966 

Ss. 357). Auch bei den Vorschriften des $ 824 Abs, 2 

BGB über die Kreditgefährdung und $ 193 StGB über 

die Wahrnehmung berechtigter Interessen ist nach 

’ 

allgemeiner Meinung eine Güterabwägung mit den In- 

teressen des Betroffenen erforderlich, 

Die Notwendigkeit, bei der Ausfüllung des unbestimm- 

ten Rechtsbegriffs des berechtigten Interesses in 

$ 6 Abs. 3 HwO im konkreten Fall eine Abwägung mit 

den Belangen des Betroffenen vorzunehmen, ergibt 

sich jedenfalls seit dem Inkrafttreten des Bundes- 

datenschutzgesetzes und der Datenschutzgesetze der 

Länder, Nach den Vorschriften des $ 1 Abs. 1 BDSG 

und $ 1 Abs. 1 Nr. 1 DSG NW ist die Verhinderung 

der Beeinträchtigung schutzwürdiger Belange ein 

Hauptanliegen des Datenschutzes, 

Soweit man dieser Auffassung zum Begriff des berech- 

tigten Interesses in $ 6 Abs, 3 HwO nicht folgt, 

ist zu berücksichtigen, daß nach Artikel 31 des 

Grundgesetzes $ 6 Abs, 3 HwO dem Landesrecht und 

damit auch den Übermittlungsvorschriften des Daten- 

schutzgesetzes Nordrhein-Westfalen nur insoweit 

vorgeht, als hinsichtlich des Anwendungsbereichs 

des $ 6 Abs. 3 HwO zu den in Frage kommenden Vor- 

schriften des Landesrechts Kongruenz besteht, 

Für die Feststellung der Deckungsgleichheit reicht 

es nicht aus, daß ein bestimmter Problembereich,
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hier die Auskunfterteilung aus der Handwerksrolle, 

bundesgesetzlich anderweitig geregelt ist. Es ist 

vielmehr erforderlich, daß die Regelung, deren Vor- 

rang festgestellt werden soll, auf die Konflikt- 

lage eingeht, die der Regelung im Datenschutzgesetz 

Nordrhein-Westfalen, hier in $ 13 DSG NW, zugrunde 

liegt. Ich neige zu der Auffassung, daß das Erfor- 

dernis eines berechtigten Interesses in $ 6 Abs. 3 

HwO ohne Berücksichtigung der Belange des Betroffe- 

nen insoweit nicht als kongruente Regelung im Sinne 

des Artikel 31 des Grundgesetzes anzusehen ist mit 

der Folge, daß $ 13 DSG NW ergänzend zur Anwendung 

gelangt. Nach der zweiten Alternative des $ 13 

Abs. i Satz 1 DSG NW ist aber die Übermittlung per- 

sonenbezogener Daten nur zulässig, soweit dadurch 

schutzwürdige Belange des Betroffenen nicht beein- 

trächtigt werden. 

In diesem Zusammenhang verweise ich auf die Ausfüh- 

rungen zu $ 26 Abs, 5 der Straßenverkehrs-Zulassungs- 

Ordnung in meinem ersten Tätigkeitsbericht (C.17.)}. 

Im Ergebnis hat danach bei der Anwendung des $ 6 

Abs. 3 HwO in jedem Fall eine Berücksichtigung der 

Belange der Betroffenen, hier der eingetragenen 

Betriebsinhaber, zu erfolgen. Eine Beeiträchtigung 

der Belange Betroffener wird in der Regel verneint 

werden können, soweit die begehrte Einsichtnahme 

mit dem Zweck, dem das jeweilige Register dient, 

im Einklang steht. Ein wirtschaftliches Interesse, 

das von Werbeunternehmen oder Leistungsanbietern 

zum Zweck der Geschäftsanbahnung vorgebracht wird, 

berechtigt jedenfalls nicht zur Einsichtnahme in 

die Handwerksrolle oder zur Erteilung einer Aus- 

kunft aus diesem Verzeichnis. 

Auf andere Beratungsersuchen des Ministers für Wirt- 

schaft, Mittelstand und Verkehr und einer Handwerks-
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innung habe ich zu der Frage Stellung genommen, ob 

es zulässig ist, daß Innungen und Kreishandwerker- 

schaften auf Anfragen von Werbeagenturen und An- 

bietern (z,B. Versandhandel, Verlage, Versicherungs- 

unternehmen) diesen Mitgliederdaten zu Werbezwecken 

und zum Zwecke der Geschäftsanbahnung übermitteln 

und wie Anfragen von Privatpersonen zu beurteilen 

sind, die für auszuführende Arbeiten Anschriften 

von Handwerksbetrieben benannt haben möchten, 

Soweit die Mitglieder der Innung und der Kreishand- 

werkerschaft in die Datenübermittlung zu Werbezwecken 

oder zum Zwecke der Geschäftsanbahnung eingewilligt 

haben, ist die Weitergabe von Einzelanschriften 

oder Anschriftenverzeichnissen an Werbeagenturen 

zulässig ($ 3 Satz 1 Nr. 2 DSG NW). 

Falls eine Einwilligung der Betroffenen nicht vor- 

liegt, Kommt als gesetzliche Grundlage für die Über- 

mittlung personenbezogener Daten an Personen oder 

Stellen außerhalb des öffentlichen Bereichs nur 

$ 13 Abs. 1 Satz 1 DSG NW in Betracht, da hier 

spezielle Vorschriften über die Auskunfterteilung 

nicht bestehen, Danach ist die Übermittlung zuläs- 

sig, wenn sie zur rechtmäßigen Erfüllung der in 

der Zuständigkeit der übermittelnden Stelle liegen- 

den Aufgaben erforderlich ist oder soweit der Empfän- 

ger ein berechtigtes Interesse an der Kenntnis der 

zu übermittelnden Daten glaubhaft macht und dadurch 

schutzwürdige Belange des Betroffenen nicht beein- 

trächtigt werden, 

Die Übermittlung von Anschriften der Innungs- und 

Kreishandwerkerschaftsmitglieder auf Anfragen von 

Werbeagenturen und Anbietern gehört nicht zu den 

Aufgaben, die den Innungen und Kreishandwerkerschaf- 

ten gesetzlich zugewiesen sind ($$ 54 und 87 HwO) 

oder sich aus ihren Satzungen ergeben, Somit läßt 

die erste Alternative des $ 13 Abs, 1 Satz 1 DSG NW
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eine Datenübermittlung zu diesen Zwecken nicht zu. 

Eine derartige Datenübermittlung ist aber auch nach 

der zweiten Alternative des $ 13 Abs. 1 Satz 1 DSG NW 

unzulässig. Zwar kann ein berechtigtes Interesse 

der Auskunftsuchenden an der Kenntnis der Daten 

unterstellt werden, Durch die Bekanntgabe solcher 

Daten können jedoch schutzwürdige Belange der Be- 

troffenen beeinträchtigt werden. Bei der Abwägung 

der Interessen überwiegt das Interesse der betroffe- 

nen Mitglieder der Innung und der Kreishandwerker- 

schaft an dem Schutz ihrer Daten gegenüber dem Interes- 

se der auskunftsuchenden Werbeagenturen und Anbie- 

tern. Da eine Beeinträchtigung schutzwürdiger Belange 

jedenfalls nicht auszuschließen ist, bedarf die 

Übermittlung der Einwilligung der Betroffenen ($ 3 

Satz 1 Nr. 2 DSG NW). 

Auch die Zulässigkeit der Datenübermittlung auf 

Anfragen von Privatpersonen und Firmen, die für 

auszuführende Arbeiten Anschriften von Handwerks- 

betrieben benannt haben möchten, ist, sofern keine 

Einwilligung des Betroffenen vorliegt, nach $ 13 

Abs. 1 Satz 1 DSG NW zu beurteilen. Nach der ersten 

Alternative der Vorschrift wäre die Zulässigkeit 

der Datenübermittlung zu bejahen, wenn die Bekannt- 

gabe von Anschriften in Frage kommender Handwerks- 

betriebe auf Anfragen von Interessenten für auszu- 

führende Arbeiten zu den in $ 54 Abs, 1 Satz 1 HwO 

aufgeführten Aufgaben der Innungen zu rechnen ist, 

"die gemeinsamen gewerblichen Interessen ihrer Mit- 

glieder zu fördern", Dies ist nach meiner Auffassung 

jedoch nicht der Fall, da die Anschriftenbekanntgabe 

auf das Einzelinteresse des benannten Innungsmitglie- 

des abgestellt wäre, Auch soweit im Verlauf der 

Zeit eine Vielzahl von Anfragen beantwortet wird, 

folgt daraus nicht das Vorliegen eines gemeinsamen 

gewerbliches Interesses. Ein solches käme allenfalls 

dann in Betracht, wenn auf jede Anfrage ein Verzeich-



- 227 - 

nis sämtlicher für die auszuführende Arbeit in Be- 

tracht kommenden Handwerksbetriebe übermittelt würde, 

Eine solche Übermittlung müßte nach meiner Auffassung 

jedoch nach $ 55 Abs. 2 Nr. 2 HwO als Aufgabe der 

Innung in der Satzung festgelegt werden, 

Nach der zweiten Alternative darf die Innung oder 

Kreishandwerkerschaft die Anschrift eines ihr ange- 

hörenden Mitglieds auf eine entsprechende Anfrage 

bekanntgeben, wenn eine von ihr durchzuführende 

Einzelfallprüfung ergeben hat, daß schutzwürdige 

Belange des Betroffenen nicht beeinträchtigt wer- 

den. Die Durchführung und das Ergebnis dieser Ein- 

zelfallprüfung muß die Innung oder Kreishandwerker- 

schaft selbst verantworten. Nur wenn sie sicher 

ist, daß eine Beeinträchtigung schutzwürdiger Belan- 

ge ihres betroffenen Mitgliedes nicht vorliegt, 

darf sie die Anschrift bekanntgeben. In jedem Fall 

ist daher zur Vermeidung von Fehibeurteilungen die 

Einholung einer Einwilligung vorzuziehen. 

Eine Handwerkskammer hat mich um Prüfung gebeten, 

ob es zulässig ist, daß regelmäßig die Anschriften 

der erfolgreichen Meisterprüfungskandidaten an die 

Akademie des Handwerks - Schloß Raesfeld - weiter- 

gegeben werden, damit diese in den Stand versetzt 

wird, den genannten Personenkreis gezielt ansprechen 

zu können, 

Soweit die Anschriften der erfolgreichen Meister- 

prüfungskandidaten in einer Datei der Handwerkskammer 

gespeichert sind, unterliegt ihre Übermittlung nach 

& 1 Abs. 2 Satz 1 DSG NW den Beschränkungen des 

Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen, ohne daß 

es im Einzelfall darauf ankommt, ob sie aus der 

Datei selbst, einer entsprechenden Liste, den Einga- 

bebelegen oder einer inhaltlich mit ihnen übereinstim- 

menden Akte übermittelt werden (vgl. D.1.b meines 

ersten Tätigkeitsberichts).



- 2238 - 

Die Frage, ob Einrichtungen in privater Rechtsform, 

die von öffentlich-rechtlichen Körperschaften zur 

Durchführung bestimmter Aufgaben gebildet worden 

sind, nicht ungeachtet ihrer privaten Rechtsform 

zum öffentlichen Bereich zu rechnen sind, wird 

von mir wie auch von anderen Landesbeauftragten 

für den Datenschutz zur Zeit noch geprüft. Die fol- 

genden Ausführungen, die von einer Datenübermitt- 

lung nach $ 13 Abs. 1 Satz 1 DSG NW an eine Stel- 

le außerhalb des öffentlichen Bereichs ausgehen, 

entsprechen dem gegenwärtigen Erkenntnisstand,. 

Bei der gebotenen Abwägung der Interessen nach $ 13 

Abs. 1 Satz | zweite Alternative DSG NW überwiegt 

in der Regel das Interesse des Betroffenen an dem 

Schutz seiner Daten. Lediglich dann, wenn der Emp- 

fänger ein rechtliches Interesse glaubhaft macht 

oder wenn zugleich ein besonderes öffentliches In- 

teresse an der Kenntnis der Daten besteht, kann 

gegenüber den Belangen der Betroffenen stärker auf 

das Interesse des Empfängers abgestellt werden, 

Nach $ 91 Abs. 1 Nr, 7 HwO haben die Handwerkskam- 

mern die Aufgabe, die technische und betriebswirt- 

schaftliche Fortbildung der Meister und Gesellen 

zur Erhaltung und Steigerung der Leistungsfähig- 

keit des Handwerks in Zusammenarbeit mit den In- 

nungsverbänden zu fördern, die erforderlichen Ein- 

richtungen hierfür zu schaffen oder zu unterstützen 

und zu diesem Zweck eine Gewerbeförderungsstelle 

zu unterhalten. Ich gehe davon aus, daß zur Erfül- 

lung dieser Aufgabe die Landes-Gewerbeförderungs- 

stelle des nordrhein-westfälischen Handwerks Mit- 

glied des Vereins zur Förderung der Bildungsarbeit 

in Schioß Raesfeld e,V. ist. Dieser Verein hat den 

Zweck, im Sinne einer modernen Gewerbeförderung 

in Schloß Raesfeld Maßnahmen durchzuführen, die
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Handwerksmeister und Gesellen befähigen, sich dem 

technischen und wirtschaftlichen Fortschritt anzupas- 

sen. Diesem Ziel sollen insbesondere eine Weitertil- 

dung auf fachlichem Gebiet sowie eine Schulung in 

moderner Unternehmens- und Betriebsführung dienen 

($ 1 der Vereinssatzung). 

Die Akademie des Handwerks - Schloß Raesfeld - ist 

demnach als eine Einrichtung anzusehen, die dem 

in $ 91 Abs, 1 Nr. 7 HwO definierten Bildungsauftrag 

dient. Die Erhaltung und Steigerung der Leistungs- 

fähigkeit des Handwerks sind Zielsetzungen, deren 

Erfüllung zugleich im öffentlichen Interesse liegt. 

Somit kann davon ausgegangen werden, daß bei der 

Abwägung der Interessen des Datenempfängers mit 

denen des Betroffenen das Interesse der Akademie, 

die erfolgreichen Meisterprüfungskandidaten gezielt 

ansprechen zu können, gegenüber den etwaigen Interes- 

sen der Betroffenen an dem Schutz vor einer Mittei- 

lung ihrer Namen und Anschriften überwiegt. Das 

Interesse der erfolgreichen Meisterprüfungskandida- 

ten muß gegenüber dem Interesse der Akademie an 

der Förderung des Handwerks durch das Anbieten und 

Durchführen der Fortbildungsveranstaltungen, das 

zugleich ein öffentliches Interesse ist, zurücktre- 

ten, 

Die Weitergabe der Anschriften der erfolgreichen 

Meisterprüfungskandidaten an die Akademie des Hand- 

werks - Schloß Raesfeld - begegnet daher im Regel- 

fall keinen durchgreifenden datenschutzrechtlichen 

Bedenken. Es ist allerdings sicherzustellen, daß 

die Anschriften nur für die satzungsgemäßen Zwecke 

des Vereins zur Förderung der Bildungsarbeit in 

Schloß Raesfeld e,V. genutzt werden ($ 13 Abs. 2 

DSG NW). Wird erkennbar, daß jemand die Nutzung 

seiner Adresse nicht oder nicht mehr wünscht, so 
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ist diese, um eine Beeinträchtigung schutzwürdiger 

Belange des Betroffenen ($ 13 Abs. 1 Satz 1 DSG NW) 

auszuschließen, aus dem Anschriftenverzeichnis der 

Akademie zu Streichen, 

Auch wenn eine Weitergabe der Anschriften auf der 

Grundlage des $ 13 Abs. 1 Satz 1 DSG NW im Regel- 

fall nicht zu beanstanden sein wird, ist einer Wei- 

tergabe mit Einwilligung des Betroffenen aus der 

Sicht des Datenschutzes der Vorzug zu geben, zumal 

diese ohne besonderen Aufwand bei der Anmeldung 

zur Meisterprüfung eingeholt werden kann. Allerdings 

muß ausgeschlossen werden, daß dem Betroffenen durch 

die Verweigerung der Einwilligung bei der Prüfung 

Nachteile entstehen. Deshalb sollte die Einwilligung 

nicht auf dem Anmeldevordruck zur Prüfung, sondern 

auf besonderem Blatt erklärt werden, 

Auf ein Beratungsersuchen des Ministers für Wirtschaft, 

Mittelstand und Verkehr habe ich zu der Frage Stellung 

genommen, ob datenschutzrechtliche Bedenken gegen 

die Führung von Verzeichnissen der Praktikantenverträge 
  

bei den Handwerkskammern auf Grund von Vorschriften 

ihrer Satzungen bestehen, Dies war zu verneinen, 

Die Führung der Verzeichnisse dient der Durchführung 

der Aufgaben der Kammern nach den $$ 91 Abs, I Nr. 4, 

4ja HwO. Der damit verbundene Eingriff in das Grund- 

recht der Betroffenen auf Datenschutz erfolgt nach 

einer Rechtsvorschrift auf Grund eines Gesetzes 

und dürfte im überwiegenden Interesse der Aligemein- 

heit liegen (Artikel 4 Abs. 2 der Landesverfassung). 

Sofern Solche Verzeichnisse als Datei geführt werden, 

findet $ 10 Abs. 1 DSG NW keine Anwendung, da nach 

$ 37 DSG NW die Vorschrift der Satzung über die 

Führung des Verzeichnisses vorgeht.
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Eine Handwerkskammer hat mich um Stellungnahme ge- 

beten, ob es zulässig ist, aus der dateimäßig geführten 

Lehrlings- und Praktikantenrolle die Anschriften 

der Betriebe an Bewerber um Ausbildungsplätze bekanntzu- 

geben. 

Da eine Einwilligung der Mitglieder der Handwerkskammer 

im Sinne des $ 3 Satz ] Nr. 2 DSG NW nicht vorliegt und 

besondere Vorschriften über die Auskunfterteilung aus 

der Lehrlings- und Praktikantenrolle nicht bestehen, 

kommt als gesetzliche Grundlage für die Übermittlung 

der Betriebsanschriften lediglich $ 13 Abs. 1 Satz 1 

DSG NW in Betracht, Die Beratung von Bewerbern um Lehr- 

und Praktikantenstellen und im Zusammenhang damit die 

Namhaftmachung von Betrieben, die Lehrlinge und 

Praktikanten einstellen, gehört nicht zu den Aufgaben, 

die den Handwerkskammern gesetzlich zugewiesen sind, 

Sie ergibt sich insbesondere nicht aus den $$ 91 Abs, 1 

Nr. 4, 41a HwO, weil die in diesen Vorschriften er- 

wähnten Aufgaben der Handwerkskammern erst mit Abschluß 

des Lehr- und Praktikantenverhältnisses einsetzen, Die 

Beratung im Vorfeld des Abschlusses solcher Verträge 

sowie der Nachweis entsprechender Betriebe, die Lehr- 

linge und Praktikanten einstellen, gehört vielmehr 

zu den Aufgaben, die nach den $8$ 3 Abs. 2 Nr, 1, 

25 Abs. 1, 26, 29, 189 Abs. 2 des Ärbeitsförderungsge- 

setzes (AFG) den Arbeitsämtern übertragen sind. 

Auf Grund der ersten Alternative des $ 13 Abs, 1 

Satz 1 DSG NW kann daher eine Übermittlung der Betriebs- 

anschriften an die Auskunftsuchenden nicht als zulässig 

angesehen werden, 

Abgesehen davon, daß der Übermittlung von Betriebsan- 

schriften an Auskunftsuchende durch die Handwerkskan- 

mern Bedenken wegen des in $ 4 AFG zu Gunsten der 

Bundesanstalt für Arbeit enthaltenen Berufsbera- 

tungs- und Vermittlungsmonopols begegnen könnte, ist 

ihre Zulässigkeit auch nach der zweiten Alternative 

 



des $ 13 Abs. 1 Satz 1 DSG NW zu verneinen. Zwar 

kann ein berechtigtes Interesse der Bewerber um 

Lehr- und Praktikantenstellen an der Übermittlung 

von Anschriften solcher Betriebe, die Lehrlinge 

und Praktikanten einstellen, bejaht werden. Durch 

die Bekanntgabe solcher Daten können jedoch schutz=- 

würdige Belange der Betroffenen beeinträchtigt wer- 

den, Bei der Abwägung der Interessen muß in die- 

sem Fall das Interesse der Betriebe an der Nicht- 

weitergabe ihrer Daten, jedenfalls soweit hier die 

direkte Übermittlung an Bewerber um Lehrlings- und 

Praktikantenstellen in Rede steht, als überwiegend 

angesehen werden, Dem berechtigten Interesse der 

Bewerber um Lehrlings- und Praktikantenstellen kann 

nämlich dadurch Rechnung getragen werden, daß sie 

Auskunft über die in Frage kommenden Betriebe durch 

die zuständigen Arbeitsämter erhalten, Gegen eine 

Übermittlung der Betriebsanschriften durch die 

Handwerkskammer an das zuständige Arbeitsamt, die 

nach $ 11 Abs, 1 Satz 1 DSG NW zu beurteilen ist, 

bestehen keine Bedenken, weil deren Kenntnis zur 

rechtmäßigen Erfüllung der in der Zuständigkeit 

der Arbeitsämter liegenden Aufgaben nach den be- 

reits erwähnten Vorschriften des Ärbeitsförderungs- 

gesetzes erforderlich ist, 

Industrie- und Handelskammern 
  

Die Eingabe eines Bürgers betraf die Datenerhebung 

durch Industrie- und Handelskammern im Rahmen ihrer 

Beteiligung bei der Eintragung eines Kaufmanns in 

das Handelsregister, 

Dem Betroffenen, der eine Versicherungsagentur be- 

treibt, war hierfür von der zuständigen Industrie- 

und Handelskammer ein "Fragebogen zur Feststellung 

der Eintragungspflicht in das Handelsregister" zu-
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gesandt worden, in dem sehr ins einzelne gehende 

Fragen enthalten waren. So wurde zum Beispiel ge- 

fragt nach der ungefähren Zahl der Lieferanten und 

Abnehmer, ob auf Kredit gekauft oder verkauft wird, 

ob Waren exportiert oder importiert werden, welche 

Konten vorhanden sind und welche Umsätze oder Brut- 

toprovisionseinnahmen in den letzten drei Jahren 

und in den letzten drei Monaten angefallen sind, 

Als der Betroffene sich geweigert hatte, diesen 

Fragebogen auszufüllen, war ihm von der Industrie- 

und Handelskammer ein Vorgehen im Wege des "Ord- 

nungsstrafverfahrens" durch das Amtsgericht ange- 

droht worden, 

Nach $ 29 des Handelsgesetzbuches (HGB) ist jeder 

Kaufmann verpflichtet, seine Firma und den Ort sei- 

ner Handelsniederlassung bei dem Gericht, in dessen 

Bezirk sich die Niederlassung befindet, zur Eintra- 

gung in das Handelsregister anzumelden, Zu diesem 

Zweck und zur Vermeidung unzulässiger Eintragungen 

hat das Gericht bei Eintragung neuer Firmen in der 

Regel, sonst in zweifelhaften Fällen, das Gutachten 

der Industrie- und Handelskammer einzuholen ($ 23 

Satz 2 der Handelsregisterverfügung). Die Industrie- 

und Handelskammern sind nach $ 126 des Gesetzes 

über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts- 

barkeit (FGG) in Verbindung mit $ 1 Abs. 1 des Ge- 

setzes zur vorläufigen Regelung des Rechts der In- 

dustrie- und Handelskammern zur Unterstützung der 

Gerichte verpflichtet, 

Eine Mitwirkungspflicht der Industrie- und Handels- 

kammer besteht unter anderem hinsichtlich der Prü- 

fung der Frage, ob der Gewerbebetrieb nach Art oder 

Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten 

Geschäftsbetrieb erfordert ($ 4 Abs. 1 HGB). Die
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Rechtsprechung hat zur Prüfung der Frage, ob der 

Gewerbebetrieb eine kaufmännische Einrichtung for- 

dert, unter anderem folgende Kriterien als beacht- 

lich entwickelt: Zahl der Beschäftigten, Schicht- 

betrieb, Zahl der Betriebsstätten, Größe des Umsat- 

zes, des Anlage- und Betriebskapitals, Vielfalt 

der Erzeugnisse oder Leistungen und der Geschäfts. 

beziehungen, Inanspruchnahme von Kredit, Kredit- 

gewährung, Übernahme von Gewährleistungspflichten, 

rascher Verschleiß der Einrichtung usw. Die Kennt- 

nis dieser detaillierten Angaben ist in zweifel- 

haften Einzelfällen von der Rechtsprechung zur Prü- 

fung der Erforderlichkeit einer kaufmännischen Ein- 

richtung als notwendig angesehen worden, 

Ich habe jedoch gegenüber der Industrie- und Han- 

delskammer Bedenken erhoben, ob alle die in dem 

von der Industrie- und Handelskammer zur Feststel- 

lung der Eintragungspflicht in das Handelsregister 

verwendeten Fragebogen enthaltenen Fragen für die 

Beurteilung im Regelfall erforderlich sind. Außer. 

dem muß nach dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz die 

mit der Fragestellung verbundene Belastung in einem 

angemessenen Verhältnis zu den daraus erwachsen- 

den Vorteilen stehen. Deshalb habe ich der Industrie- 

und Handelskammer empfohlen, sich wegen der künf- 

tigen Gestaltung des Fragebogens mit der federfüh- 

renden Kammer oder dem Verband in Verbindung zu 

setzen, damit die Erforderlichkeit der Fragen über- 

prüft wird und sich in Zukunft eine landeseinheit- 

liche Praxis ergibt. 

Die Auskünfte des Gewerbetreibenden gegenüber der 

Industrie- und Handelskammer sind nach meiner An- 

sicht freiwillig. Falls ein Gewerbetreibender der 

Industrie- und Handelskammer keine Auskünfte über 

Art und Umfang seines Geschäftsbetriebs gibt, muß
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das Gericht nach $ 12 FGG eigene Ermittlungen anstellen 

und notfalls durch Zwangsmittel gemäß $ 33 FGG erzwin- 

gen, kann aber nicht einem Beteiligten die Auskunfter- 

teilung an die Industrie- und Handelskammer auferlegen 

(BayObLG 67, 385, 389). 

Nach $ 10 Abs. 2 Satz 1 DSG NW ist der Betroffene 

deshalb außer auf die Rechtsgrundlage auch auf die 

Freiwilligkeit seiner Angaben hinzuweisen. Ein solcher 

Hinweis fehlt in dem mir vorliegenden Fragebogen. 

Eine Industrie- und Handelskammer verlangt bei der 

Anmeldung zur Umschulungsprüfung die Vorlage eines 

tabellarischen Lebenslaufs. Hiergegen richtete sich 

die Eingabe eines Umschülers, in der die Frage ge- 

stellt wird, ob zur Vorlage des tabellarischen Lebens- 

laufs eine Verpflichtung besteht. 

Gesetzliche Grundlage für die Erhebung der für die 

Anmeldung zur Umschulungsprüfung erforderlichen 

Daten sind die $$ 47 Abs. 2 Satz 2 und 41 des Berufs- 

bildungsgesetzes in Verbindung mit $ 10 Abs. 3 der 

Prüfungsordnung für die Durchführung von Umschulungs- 

prüfungen bei der Industrie- und Handelskammer. 

Danach sollen bei der Anmeldung zur Umschulungsprü- 

fung folgende Angaben gemacht werden; 

- Personaldaten, 

- Daten der Umschulung bzw. zum Nachweis von Tätig- 

keiten oder zum Erwerb der Fertigkeiten, Kennt- 

nisse und Erfahrungen. 

Der Auffassung der Industrie- und Handelskamner, 

daß die Anforderung eines tabellarischen Lebens- 

laufs von $ 10 Abs. 3 der Prüfungsordnung für die 

Durchführung von Umschulungsprüfungen gedeckt sei, 

habe ich mich nicht anschließen können. Abgesehen
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davon, daß im Gegensatz zu dieser Regelung $ 10 

Abs. 4 der Prüfungsordnung für die Durchführung von 

Abschlußprüfungen bei der Industrie- und Handels- 

kammer die Vorlage eines tabellarischen Lebenslaufs 

ausdrücklich vorschreibt, umfaßt ein tabellarischer 

Lebenslauf in der Regel mehr Daten als die in $ 10 

Abs. 3 der Prüfungsordnung für die Durchführung 

von Umschulungsprüfungen genannten Daten, 

Danach kann ein tabellarischer Lebenslauf bei der 

Anmeidung zur Umschulungsprüfung nur auf freiwilliger 

Grundlage angefordert werden, Nach $ 10 Abs. 2 Satz 1 

DSG NW ist in dem Anmeldevordruck auf die Freiwillig- 

keit hinzuweisen. Dabei sollte der Betroffene darüber 

unterrichtet werden, daß die Anforderung allein dem 

Zweck dient, dem Prüfer den Kandidaten vorzustellen, 

um im Prüfungsgespräch auf jedwede Kenntnis des 

Kandidaten eingehen und gegebenenfalls auch nicht 

einschlägige Erfahrungen berücksichtigen zu können, 

Nur auf Grund einer solchen Unterrichtung über die 

vorgesehene Verwendung seiner Daten ist der Betroffe- 

ne in der Lage, sich frei zu entscheiden, ob er 

die erbetenen Angaben machen will. 

Entsprechendes gilt für die Erhebung von Angaben 

über körperliche, geistige oder seelische Behinde- 

rungen des Prüfungsbewerbers, die in dem Anmelde- 

vordruck vorgesehen ist, 

Für die Erhebung der übrigen Angaben ist auf die 

der Datenerhebung zugrunde liegende Rechtsvorschrift 

hinzuweisen ($ 10 Abs, 2 Satz 1 DSG NW), 

Bekämpfung der Schwarzarbeit 

In einem gemeinsamen Runderlaß vom 8, Februar 1980 

haben der Minister für Wirtschaft, Mittelstand und 

Verkehr, der Minister für Arbeit, Gesundheit und



- 237 - 

Soziales, der Finanzminister und der Innenninister 

des Landes Nordrhein-Westfalen Grundsätze zur Be- 

kämpfung der Schwarzarbeit aufgestellt. Der Erlaß 

sieht insbesondere Mitteilungs- und Unterrichtungs- 

pflichten verschiedener Öffentlicher Stellen vor, 

gegen die datenschutzrechtliche Bedenken vorgebracht 

worden sind. Ich bin daher vom federführenden Minister 

für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr um eine 

Beurteilung gebeten worden, Meine Prüfung hat folgendes 

ergeben: 

In Nr. 3.2 des Runderlasses werden die Sozialver- 

sicherungsträger und die Bundesanstalt für Arbeit 

aufgefordert, die zuständigen Kreisordnungsbehörden 

zu unterrichten, wenn sich beim Beitragseingang 

und seiner Überwachung oder bei der Inanspruchnah- 

me von Leistungen Anhaltspunkte für den Verdacht 

von Verstößen gegen das Gesetz zur Bekämpfung der 

Schwarzarbeit ergeben, 

Bine solche Unterrichtung verletzt das Sozialgeheim- 

nis ($ 35 Abs. 1 Satz 1 SGB I) 

bezogene Daten unbefugt offenbart werden, Eine Offen- 

bahrung im Rahmen der Amtshilfe ($ 68 SGB X) scheidet 

aus, weil danach nur Vor- und Familiennamen, Geburts- 

‚ weil damit personen- 

datum, Geburtsort, derzeitige Anschrift des Betroffe- 

nen sowie Namen und Anschrift seines derzeitigen 

Arbeitgebers, nicht aber Anhaltspunkte für den Verdacht 

von Verstößen gegen das Gesetz zur Bekämpfung der 

Schwarzarbeit offenbart werden dürfen, $ 69 Abs, 1 

Nr. 1 SGB X läßt eine Offenbarung solcher Anhaltspunkte 

ebenfalls nicht zu, da die Bekämpfung der Schwarzarbeit 

keine gesetzliche Aufgabe nach dem Sozialgesetzbuch ist. 

Eine Offenbarungsbefugnis nach $ 73 SGB X kommt 

bereits deswegen nicht in Betracht, weil ein Verstoß 

gegen das Gesetz über die Bekämpfung der Schwarzar- 

beit eine Ordnungswidrigkeit und keine strafbare 

Handlung ist. Ich halte es deshalb für geboten, 

Nr. 3.2 des Runderlasses zu Streichen,
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In Nr, 2.4 Abs. 2 Satz 2 des Runderlasses wird empfohlen, 

bei Verstößen gegen die Anmeldepflicht nach $ 14 der 

Gewerbeordnung die zuständige Industrie- und Handelskan- 

mer oder Handwerkskammer einzuschalten, damit die erfor- 

derlichen Maßnahmen getroffen werden können, 

Ich habe Zweifel, ob für diese Unterrichtung der zustän- 

digen Industrie- und Handelskammer oder Handwerkskammer 

eine nach Artikel 4 Abs. 2 der Landesverfassung erfor- 

derliche gesetzliche Grundlage vorhanden ist. Ich ver- 

mag nicht zu erkennen, zur Erfüllung welcher gesetz- 

licher Aufgaben die Kammern auf die personenbezogene 

Unterrichtung über den Verdacht von Verstößen gegen 

die Anmeldepflicht und das Gesetz zur Bekämpfung 

der Schwarzarbeit angewiesen sind, 

Subventionen 

In einem Beratungsersuchen hat mich der Minister 

für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr um Prüfung 

gebeten, ob es mit den Vorschriften über den Daten- 

schutz vereinbar ist, Entscheidungen über die Gewährung 

einer Finanzhilfe nach den Richtlinien für die Gewäh- 

rung von Investitionshilfen zur Verbesserung der 

regionalen Wirtschaftsstruktur des Landes Nordrhein- 

Westfalen (Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm - 

Runderlaß des Ministers für Wirtschaft, Mittelstand 

und Verkehr vom 15. August 1978, SMBl. NW. 74) sowie 

Entscheidungen über die Gewährung eines zinsgünstigen 

Kredites nach den Richtlinien für das Mittelstands- 

kreditprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen (Runder- 

laß des Ministers für Wirtschaft, Mittelstand und 

Verkehr vom 10, September 1976, SMBl. NW. 74) den 

Oberstadtdirektoren/Oberkreisdirektoren bekanntzuge- 

ben. 

Soweit es sich hierbei um Einzelangaben über persön- 

liche oder sachliche Verhältnisse von natürlichen 

Personen (personenbezogene Daten) und nicht um solche
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von juristischen Personen (wie etwa Kapitalgesell- 

schaften) handelt, bedarf nach Artikel 4 Abs. 2 

der Landesverfassung jedes Weitergeben personenbe- 

zogener Daten ohne Binwilligung des Betroffenen 

einer gesetzlichen Grundlage. Dementsprechend be- 

stimmt $ 3 Satz 1 DSG NW für die Übermittlung per- 

sonenbezogener Daten aus Dateien, daß diese nur 

zulässig ist, wenn dieses Gesetz oder eine andere 

Rechtsvorschrift sie erlaubt oder der Betroffene 

eingewilligt hat. 

Für die Übermittlung der Entscheidungen über ge- 

währte Investitionshilfen oder Kredite nach den 

erwähnten Richtlinien gilt $ 11 Abs. 1 Satz 1 DSG NW. 

Danach ist die Übermittlung dieser Daten an die 

Oberstadtdirektoren/Oberkreisdirektoren nur zuläs- 

sig, wenn sie zur rechtmäßigen Erfüllung der Aufga- 

ben der übermittelnden Stelle oder des Empfängers 

erforderlich ist. Zur Erfüllung der Aufgaben des 

Empfängers ist eine Übermittlung nur erforderlich, 

wenn der Empfänger seine Aufgaben ohne Kenntnis 

der Daten nicht rechtmäßig erfüllen kann, 

Mir sind nach dem bisherigen Erkenntnisstand kei- 

ne Gesichtspunkte bekannt, die die Übermittlung 

der Entscheidungen über die Anträge auf Gewährung 

einer Investitionshilfe nach dem Regionalen Wirt- 

schaftsförderungsprogramm oder eines Kredites nach 

dem Mittelstandskreditprogramm durch die Westdeut- 

sche Landesbank Girozentrale an die Oberstadtdi- 

rektoren/Oberkreisdirektoren zur rechtmäßigen Auf- 

gabenerfüllung notwendig erscheinen lassen. Zwar 

haben nach den Richtlinien für das Regionale Wirt- 

schaftsförderungsprogramm sowie nach den Richtli- 

nien für das Mittelstandskreditprogramm die Ober- 

stadtdirektoren/Oberkreisdirektoren auf Anforde- 

rung der Westdeutschen Landesbank Girozentrale
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eine Stellungnahme abzugeben, aus der hervorgeht, 

ob bestimmte Voraussetzungen für die Förderung ge- 

geben sind. Am Entscheidungsprozeß sind sie jedoch 

nicht beteiligt. Der Umstand, daß die Oberstadtdi- 

rektoren/Oüberkreisdirektoren im Rahmen des Antrags- 

verfahrens Stellungnahmen abzugeben haben, erfor- 

dert nicht deren Kenntnis über die zu den einzel- 

nen Förderungsanträgen ergangenen Entscheidungen 

nach den hier zu beurteilenden Förderungsrichtli- 

nien. Dem entspricht es, daß in den Richtlinien 

für das Regionale Wirtschaftsförderungsprogramm 

sowie in einem Runderlaß des Ministers für Wirt- 

schaft, Mittelstand und Verkehr betreffend Durch- 

führung des Mittelstandskreditprogramms angeordnet 

ist, daß alle Verhandlungen, Beratungen und Unterlagen 

vertraulich zu behandeln sind und Dritten nicht 

offenbart werden dürfen. 

Da die Voraussetzungen des $ 11 Abs, 1 Satz 1 DSG NW 

nach meiner Auffassung nicht vorliegen, halte ich 

die Bekanntgabe der Entscheidung an die Oberstadt- 

direktoren/Oberkreisdirektoren über die Anträge 

auf Förderung nach den hier behandelten Richtli- 

nien nicht für zulässig. 

Sind die Daten nicht in einer Datei gespeichert, 

so wäre die Weitergabe an die Oberstadtdirektoren/ 

Oberkreisdirektoren mangels einer gesetzlichen 

Grundlage ebenfalls nicht zulässig.
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Verkehrswesen 

Fahrerlaubnis 

In einer Eingabe hat sich ein Bürger dagegen ge- 

wandt, daß in seinem Verfahren auf Neuerteilung 

der Fahrerlaubnis frühere Verkehrsordnungswidrig- 

keiten und unter Alkoholeinwirkung begangene Straßen- 

verkehrsvergehen berücksichtigt wurden, obwohl die 

entsprechenden Eintragungen im Verkehrszentralre- 

gister bzw. Bundeszentralregister bereits getilgst 

waren, 

Wie ich bereits in meinem zweiten Tätigkeitsbericht 

(C.20.a) hierzu ausgeführt habe, ist es grundsätz- 

lich datenschutzrechtlich nicht zu beanstanden, 

wenn alkoholbedingte Straßenverkehrsvergehen im 

Verfahren auf Neuerteilung der Fahrerlaubnis nach 

Löschen im Bundeszentralregister und Verkehrszen- 

tralregister noch berücksichtigt werden, Zwar darf 

nach $ 49 Abs, 1 des Bundeszentralregistergesetzes 

(BZRG) eine Verurteilung nach Tilgung im Register 

dem Betroffenen im Rechtsverkehr grundsätzlich 

nicht mehr vorgehalten und nicht zu seinem Nach- 

teil verwertet werden, Eine Ausnahme von diesem 

Verwertungsverbot gilt nach $ 50 Abs. 2 BZRG aber 

für Verfahren, die die Erteilung einer Fahrerlaub- 

nis zum Gegenstand haben, wenn die Verurteilung 

wegen dieser Tat in das Verkehrszentralregister 

einzutragen war. Dagegen dürfen früher begangene 

Verkehrsordnungswidrigkeiten nach Tilgung im Ver- 

kehrszentralregister in Verfahren auf Neuerteilung 

einer Fahrerlaubnis nicht mehr verwertet werden 

(BVerwGE 51, 359, 366 ff.). 

Ein Bürger hat sich an mich gewandt, weil er der 

Ansicht war, bei der Überprüfung seiner Kraftfahr- 

tauglichkeit durch eine Straßenverkehrsbehörde in 

seinen schutzwürdigen Belangen verletzt worden zu 

sein,



242 7 

Nach meinen Ermittlungen war eine Polizeibehörde 

von der zuständigen Verwaltungsbehörde um Amtshilfe 

bei der Einlieferung des Betroffenen in ein Landes- 

krankenhaus gebeten worden. Über die besonderen 

Umstände der Einlieferung berichtete die Polizeibe- 

hörde dem Straßenverkehrsamt mit der Anregung, die 

Kraftfahrtauglichkeit des Betroffenen überprüfen 

zu lassen. Das Straßenverkehrsamt forderte darauf- 

hin die Klinik auf, die voraussichtliche Dauer des 

stationären Aufenthaltes des Betreffenden bekannt- 

zugeben. Die Klinik teilte dazu dem Straßenverkehrs- 

amt mit, daß der Betroffene nach zwei Tagen wieder 

entlassen worden war. Gleichzeitig gab sie bekannt, 

daß sich der Betroffene dort in früheren Jahren 

für jeweils längere Zeiträume in klinisch-statio- 

närer Behandlung befunden hatte, Das Straßenver- 

kehrsamt forderte sodann den Betroffenen gemäß 

$ 15b Abs. 2 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ord- 

nung (StVZO) auf, seine Eignung zum Führen von 

Kraftfahrzeugen durch die Vorlage eines medizinisch- 

psychologischen Gutachtens nachzuweisen, 

Gesetzliche Grundlage für den Bericht der Polizei- 

behörde an das Straßenverkehrsamt über die Einlie- 

ferung des Betroffenen in die Landesklinik wegen 

akuter Psychose war $ 1 Abs, 1 Satz 3 des Polizei- 

gesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen, Nach die- 

ser Vorschrift hat die Polizei die zuständigen Be- 

hörden, insbesondere die Ordnungsbehörden, unver- 

züglich von allen Vorgängen zu unterrichten, die 

deren Eingreifen erfordern. Dies gilt auch für die 

Mitteilung von Bedenken gegen die Eignung eines 

Kraftfahrers durch die Polizeibehörde an die Straßen- 

verkehrsbehörde, Denn ohne entsprechende Mittei- 

lungen wäre die Straßenverkehrsbehörde nicht in 

der Lage, ihren gesetzlichen Auftrag nach $ 4 Abs, 1 

des Straßenverkehrsgesetzes (StVG), $ 15b Abs. 1 

Satz 1 StVZO, ungeeigneten Kraftfahrern die Fahrer- 

laubnis zu entziehen, zu erfüllen.
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Gesetzliche Grundlage für die Auskunft der Landes- 

klinik über die Aufenthalte des Betroffenen in die- 

ser Klinik war $ 4 Abs, 1 StVG, $ 15b Abs, 1 Satz 1 

StVZO in Verbindung mit $ 4 Abs. 1 und $ 5 Abs. 1 

Nr. 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Landes 

Nordrhein-Westfalen (VwVfG. NW.). Erweist sich jemand 

als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen, so muß 

ihm die Straßenverkehrsbehörde die Fahrerlaubnis ent- 

ziehen ($ 4 Abs. 1 StVG, $ 15b Abs, 1 Satz 1 StVZO), 

Soweit sie zur Durchführung dieses Verfahrens auf 

die Kenntnis von Tatsachen angewiesen ist, die ihr 

unbekannt sind und die sie selbst nicht ermitteln 

kann, kann sie um Amtshilfe ersuchen ($ 4 Abs. 1, 

$ 5 Abs. 1 Nr. 3 VwVfG. NW.). Da die Einlieferung 

in eine Landesklinik wegen einer angeblich akuten 

Psychose Stets auf die konkrete Möglichkeit hindeu- 

tet, daß der Betreffende nicht mehr oder nur unter 

Einschränkung zum Führen von Kraftfahrzeugen geeig- 

net ist, war die Gewinnung näherer und umfassenderer 

Kenntnisse über den Gesundheitszustand des Betrof- 

fenen zur Erfüllung der Aufgaben der Straßenverkehrs- 

behörde erforderlich. Hierzu gehört auch die Kennt- 

nis der Dauer der stationären Behandlung in einer 

Landesklinik. Bei einer auf den Zweck abgestellten 

und nicht an dem buchstäblichen Sinn haftenden Aus- 

legung des Amtshilfeersuchens des Straßenverkehrs- 

amtes war die Landesklinik berechtigt, diesem nicht 

nur die Dauer der letzten, sondern auch die früherer 

stationärer Behandlungen mitzuteilen, 

Die Landesklinik war an der Auskunfterteilung 

auch nicht nach $ 5 Abs. 2 Satz 2 VwVfG, NW. durch 

die unter der Strafsanktion des $ 203 Abs, 1 Nr. 1 StGB 

stehende ärztliche Schweigepflicht gehindert, da 

der Arzt nach $ 2 Abs. 4 der Berufsordnung für die 

nordrheinischen Ärzte dann zur Offenbarung befugt 

ist, wenn der Schutz eines höheren Rechtsgutes dies 

erfordert,
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Auch abgesehen von den genannten Rechtsvorschrif- 

ten muß das Grundrecht auf Datenschutz in entspre- 

chender Anwendung der Regelung über den rechtfer- 

tigenden Notstand ($ 34 StGB) zurücktreten, wenn 

nur so eine Gefahr für ein höheres Rechtsgut abge- 

wendet werden kann. Erweist sich ein Verkehrsteil- 

nehmer als nicht mehr fahrtauglich, so stellt er 

eine Gefahr für Leib und Leben der anderen Verkehrs- 

teilnehmer dar, Bei einer Abwägung der betroffe- 

nen Rechtsgüter sowie des Grades der ihnen drohen- 

den Gefahren überwiegt der Schutz von Leib und Le- 

ben der Verkehrsteilnehmer gegenüber dem Schutz 

personenbezogener Daten, Die Weitergabe der genann- 

ten personenbezogenen Daten durch die Polizeibehör- 

de und die Landesklinik an die Straßenverkehrsbe- 

hörde war auch angemessen, da nur durch eine Üüber- 

prüfung der Fahrtauglichkeit und gegebenenfalls 

Entziehung der Fahrerlaubnis die für das höhere 

Rechtsgut drohende Gefahr abgewendet werden konnte. 

Eine Verletzung von Vorschriften über den Daten- 

schutz lag daher nicht vor. 

Die Bundesanstalt für Straßenwesen führt in Modell- 

versuchen Schulungskurse für Kraftfahrer durch, 

die durch Verkehrsverstöße hervorgetreten sind, 

Hierdurch soll das Verkehrsverhalten der Zielgrup- 

pe verbessert werden. Diese besteht aus Kraftfah- 

rern, die im Verkehrszentralregister mit neun bis 

dreizehn Punkten eingetragen sind. Die Kurse wer- 

den den Betreffenden durch das örtlich zuständige 

Straßenverkehrsamt angeboten, dem die Anschriften 

der Zielpersonen vom Kraftfahrt-Bundesamt bekannt- 

gegeben worden sind. Das Straßenverkehrsamt über- 

mittelt seinerseits dem Kraftfahrt-Bundesamt die 

Namen der Personen, die von ihm zur Teilnahme an
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den Kursen eingeladen wurden, Nach Durchführung 

der Nachschulungskurse erhält das Kraftfahrt-Bundes- 

amt dann vom Straßenverkehrsamt eine Liste der 

Teilnehmer an den Nachschulungskursen, 

Das Medizinisch-Psychologische Institut des Tech- 

nischen Überwachungs-Vereins Rheinland e.V. (Tüv) 

führt im Auftrag der Bundesanstalt für Straßenwe- 

sen die Auswertung der Nachschulungskurse durch. 

Dafür benötigt es zu Vergleichszwecken von eini- 

gen Straßenverkehrsämtern Adressen von nicht im 

Verkehrszentralregister eingetragenen Kraftfahrern, 

Ich bin von diesem Institut gebeten worden, zur 

Zulässigkeit der Datenübermittlung im Zusammenhang 

mit der Durchführung und Auswertung der Nachschu- 

lungskurse Stellung zu nehmen und insbesondere da- 

bei auf die Frage einzugehen, ob einige Straßenver- 

kehrsämter dem Institut die zu Vergleichszwecken 

benötigten Daten zur Verfügung stellen dürfen, 

Sofern die Auswertung der Nachschulungskurse für 

im Verkehrszentralregister mit neun bis dreizehn 

Punkten eingetragenen Fahrerlaubnisinhaber zu den Auf- 

gaben des Kraftfahrt-Bundesamtes gehört und es hier- 

für auch Angaben über die Nichtteilnehmer der Nach- 

schulungskurse benötigt, ist die Übermittlung die- 

ser Angaben durch die Straßenverkehrsänter an das 

Kraftfahrt-Bundesamt aus datenschutzrechtlicher 

Sicht nicht zu beanstanden, Die Weiterübermittlung 

der personenbezogenen Daten durch das Kraftfahrt- 

Bundesamt an das Medizinisch-Psychologische Insti- 

tut des TÜV Rheinland ist allerdings nach dem Bun- 

desdatenschutzgesetz zu beurteilen und unterliegt 

nicht meiner Kontrolle, 

Für die Zulässigkeit der Übermittlung von personen- 

bezogenen Daten über im Verkehrszentralregister 

nicht eingetragene Fahrerlaubnisinhaber durch einige
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Straßenverkehrsämter an das Medizinisch-Psycholo- 

gische Institut des TÜV Rheinland gilt $ 13 Abs, 1 

Satz 1 DSG NW. Bei der nach dieser Vorschrift gebo- 

tenen Abwägung der Interessen überwiegt in der Regel 

das Interesse des betroffenen Kraftfahrers an dem 

Schutz seiner Daten. Lediglich dann, wenn der Empfänger 

ein rechtliches Interesse glaubhaft macht oder wenn 

zugleich ein besonderes öffentliches Interesse 

an seinem Vorhaben besteht, kann gegenüber den schutz- 

würdigen Belangen der Betroffenen stärker auf das 

Interesse des Empfängers abgestellt werden, 

Da das Forschungsprojekt im Auftrag der Bundesan- 

stalt für Straßenwesen durchgeführt wird, ist davon 

auszugehen, daß das Projekt selbst und damit die 

für seine Durchführung erforderliche Übermittlung 

von im Wege der Zufallauswahl gewonnenen Adressen 

aus den Dateien der Fahrerlaubnisinhaber bei den 

betreffenden Straßenverkehrsämtern an das Medizi- 

nisch-Psychologische Institut des TÜV Rheinland 

im öffentlichen Interesse liegt. Gleichwohl muß 

auch in diesem Fall den schutzwürdigen Belangen 

der Betroffenen Rechnung getragen werden. Hierfür 

ist es erforderlich, daß bei der Befragung das vor- 

gesehene Forschungsprojekt sowie die Art der Da- 

tenverarbeitung erläutert und die Betroffenen aus- 

drücklich auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben hin- 

gewiesen werden. Soweit nach dem Abschluß der Be- 

fragung ein Bezug zu den befragten Fersonen nicht 

mehr erforderlich ist, sind die aus den Dateien 

der Straßenverkehrsämter übermittelten Daten zu 

löschen. Die bei der Befragung erhobenen Daten sind 

nicht personenbezogen, Sondern anonymisiert auszu- 

werten. 

Sofern sichergestellt ist, daß das Medizinisch- 

Psychologische Institut des TÜV Rheinland so ver-
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fährt, kann davon ausgegangen werden, daß durch 

die Übermittlung schutzwürdige Belange der Betrof- 

fenen nicht beeinträchtigt werden. 

Für die Verarbeitung der übermittelten Daten durch 

das Institut gilt im übrigen das Bundesdatenschutz- 

gesetz. Der Datenschutz wird hier durch die nach 

%& 30 des Bundesdatenschutzgesetzes örtlich zustän- 

dige Aufsichtsbehörde überwacht. 

b) Kraftfahrzeugzulassung 

Wegen eines Wohnungswechsels beantragte ein Bürger 

bei der Zulassungsstelle die Zuteilung eines neuen 

Kennzeichens für sein Fahrzeug. Die Zulassungsstel- 

le verlangte von ihm, in den hierfür verwendeten 

Antragsvordruck Angaben zu Beruf und Gewerbe einzu- 

tragen. Der Bürger fragte daraufhin bei mir an, 

welcher Zusammenhang bei der Fahrzeugzulassung zum 

Beruf/Gewerbe gegeben sei und auf welcher Rechts- 

grundlage die Erhebung beruhe. 

Die Angaben zum Beruf oder Gewerbe des Fahrzeug- 

halters werden bei einem Antrag auf Zuteilung eines 

neuen Kennzeichens auf Grund von $ 23 Abs, 1 Satz 4 

Nr. 1 in Verbindung mit $ 27 Abs. 2 StVZO erhoben, 

Die Zulassungsstellen sind nach $ 26 Abs. 1 Satz 3 

in Verbindung mit Abs. 4a StVZO verpflichtet, die- 

se Angaben dem Kraftfahrt-Bundesamt mitzuteilen. 

Dıe Angaben zum Beruf und Gewerbe sollen nicht un- 

mittelbar der Kraftfahrzeugzulassung, sondern der 

Ausführung des Bundesleistungsgesetzes und des Ver- 

kehrssicherstellungsgesetzes dienen. 

Verordnungsermächtigung für die genannten Vorschrif- 

ten der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung ist $ 6 

Abs. 1 Nr. 3 StVG. Nach dieser Vorschrift können 

vom Bundesminister für Verkehr beim Erlaß von Rechts-
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vorschriften zum Verkehrsrecht auch Zwecke der Ver- 

teidigung berücksichtigt werden, Gleichwohl ist 

die Erhebung der Berufs- und Gewerbeangaben nicht 

frei von datenschutzrechtlichen Bedenken. 

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz führt 

in seinem vierten Tätigkeitsbericht (2.10.3) unter 

Bezugnahme seiner Ausführungen im dritten Tätig- 

keitsbericht (3.9.1.1) zu der im Zusammenhang mit 

diesen Angaben beim Kraftfahrt-Bundesamt erfolgen- 

den Datenverarbeitung aus, daß die Angaben nach 

der beim Kraftfahrt-Bundesamt durchgeführten Ver- 

schlüsselung für Zwecke nach dem Bundesleistungs- 

gesetz und dem Verkehrssicherstellungsgesetz nicht 

verwertet werden können. Die im Zusammenhang mit 

der Erhebung der Berufs- und Gewerbeangaben erfol- 

gende Datenverarbeitung beim Kraftfahrt-Bundesamt 

ist daher von ihm gemaß $ 20 Abs. 1 EDSG beanstan- 

det worden, da sie für Zwecke nach dem Bundeslei- 

stungsgesetz und dem Verkehrssicherstellungsgesetz 

ungeeignet, damit nicht erforderlich und somit da- 

tenschutzrechtlich unzulässig ist. Auf aiese Bean- 

standung des Bundesbeauftragten für den Datenschutz 

hat der Bundesminister für Verkehr zugesagt, daß 

die Verarbeitung der Angaben beim Kraftfahrt-Bun- 

desamt überprüft wird. Es bleibt abzuwarten, ob 

aus dem Ergebnis dieser Überprüfung Folgerungen 

für die Erhebung der Angaben bei den Straßenver- 

kehrsämtern zu ziehen sind. 

Zahlreiche Eingaben von Bürgern betrafen im Berichts- 

zeitraum wieder die Auskünfte über Halterdaten durch 
  

die Zulassungsstellen. 

So hat ein Bürger bei mir angefragt, ob die Zulas- 

sungstelle einen Unfallbeteiligten anhand des ant- 

lichen Kennzeichens des von ihm bei einem Unfall 

beschädigten Fahrzeugs Auskunft über Namen und An- 

schrift des Halters erteilen darf,
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Für die Zulässigkeit der Übermittlung von personenbe- 

zogenen Daten aus der Kartei für Fahrzeuge durch 

die Zulassungsstelle an Personen oder andere Stellen 

außerhalb des öffentlichen Bereichs gilt $ 26 Abs, 5 

StVZO in Verbindung mit $ 13 Abs. 1 Satz 1 DSG NW, 

Danach ist die Übermittlung von Angaben über das 

Fahrzeug, den Halter und die Versicherung zulässig, 

soweit der Empfänger ein berechtigtes Interesse 

an der Kenntnis der zu übermittelnden Daten darlegt 

und dadurch schutzwürdige Belange des Betroffenen 

nicht beeinträchtigt werden. 

Nach $ 142 Abs. 2 StGB wird ein Unfailbeteiligter 

bestraft, der sich nach Ablauf der Wartefrist oder 

berechtigt oder entschuldigt vom Unfallort entfernt 

hat und die Feststellung seiner Person, seines Fahr- 

zeugs und der Art seiner Beteiligung nicht unverzüg- 

lich nachträglich ermöglicht. Der Verpflichtung, 

diese Feststellungen nachträglich zu ermöglichen, 

genügt der Unfallbeteiite, wenn er nach $ 142 

Abs, 3 StGB dem Unfallgeschädigten oder einer nahe- 

gelegenen Polizeidienststelle die notwendigen Angaben 

mitteilt. 

Damit der Unfallbeteiligte seiner Verpflichtung 

nach $ 142 Abs. 3 StGB nachkommen kann, ohne sich 

durch Mitteilung an eine Polizeidienststelle eines 

Verstoßes gegen Verkehrsvorschriften zu bezichtigen, 

ist es in der Regel erforderlich, anhand des ant- 

lichen Kennzeichens des anderen an dem Unfall be- 

teiligten Fahrzeugs Namen und die Anschrift des 

Fahrzeughalters zu erfahren, Insoweit ist ein be- 

rechtigtes Interesse des Unfallbeteiligten an der 

Kenntnis der Halterdaten des Unfallgeschädigten 

zu bejahen. 

In diesen Fällen werden bei der Erteilung der Auskunft 

Belange des Unfallgeschädigten in aller Regel nicht 

beeinträchtigt. Auf jeden Fall würde bei der gebotenen 
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Interessenabwägung das Interesse des Unfallbeteilig- 

ten gegenüber einem etwaigen Interesse des Unfallge- 

schädigten an der Geheimhaltung seiner Halterdaten 

überwiegen. Das Interesse des Unfallbeteiligten ist 

nicht nur ein berechtigtes, Sondern ein rechtliches, 

weil er sonst nicht in der Lage ist, der Verpflichtung 

nach $ 142 Abs. 3 StGB ohne Selbstbezichtigung gegen- 

über der Polizei nachzukommen, Ich habe daher gegen 

die Weitergabe von Halterdaten an den Unfallbeteilig- 

ten keine datenschutzrechtlichen Bedenken, 

Neben der herkömmlichen Auskunfterteilung der Zulas- 

sungsstellen besteht in Nordrhein-Westfalen in zwei 

Fällen eine On-line-Verbindung zwischen Kreispolizei- 

behörden und Zulassungsstellen, Bei diesen Oberkreis- 

direktoren als Kreispolizeibehörden verfügt die Poli- 

zei über eine Datenstation, die einen On-line-Zugriff 

auf die automatisiert geführten Dateien der jeweiligen 

Zulassungsstelle ermöglicht. 

Der Innenminister hat hierzu die Auffassung vertreten, 

daß es sich bei diesem Datenaustausch zwischen der 

Zulassungsstelle und der Polizei nicht um eine Über- 

mittlung im Sinne des Datenschutzgesetzes Nordrhein- 

Westfalen handele. Der OÖberkreisdirektor als Person sei 

Behördenchef für beide Behörden. Diese Funktion könne in 

seiner Vertretung der Kreisdirektor oder andere Mitar- 

beiter wahrnehmen. Der Oberkreisdirektor könne alle 

Daten, die er aus dem einen Bereich kennt, auch zur Auf- 

gabenerfüllung in dem anderen Bereich verwenden, Soweit 

keine entgegenstehenden Regelungen vorhanden sind, 

Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Der 

Oberkreisdirektor als Kreispolizeibehörde und der 

Oberkreisdirektor als Straßenverkehrsamt sind nicht 

nur funktional und organisatorisch, sondern auch 

datenschutzrechtlich zwei verschiedene Behörden. 

Der Umstand, daß beiden Behörden der gleiche 

Behördenleiter vorsteht, ändert daran nichts, Das
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Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen unterscheidet 

bei dem Normadressaten und der speichernden Stelle 

zwischen Behörden, Einrichtungen und Sonstigen Öffent- 

lichen Stellen des Landes einerseits und den Gemein- 

den und Gemeindeverbänden andererseits ($ 1 Abs. 2 

Satz 1, $ 2 Abs, 3 Nr. 1 DSG NW). Speichernde Stelle 

der Fahrzeugdatei des Straßenverkehrsamts ist der 

Kreis als Gemeindeverband. Für ihn ist die Kreispoli- 

zeibehörde als Behörde des Ländes Dritter ($ 2 Abs, 3 

Nr. 2 DSG NW). Das Bereithalten der Daten durch 

den Kreis zum Abruf durch die Kreispolizeibehörde 

ist deshalb als Übermittlung anzusehen ($ 2 Abs. 2 

Nr. 2 DSG NW). 

Eine Übermittlung ohne Einwilligung des Betroffe- 

nen ist aber nach $ 3 Satz 1 DSG NW nur zulässig, 

wenn das Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen 

oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt. 8 11 

Abs, 1 Satz 1 DSG NW findet hier keine Anwendung, 

da $ 26 Abs. 5 StVZO, der die Übermittlung durch 

die Zulassungsstellen an Behörden abschließend re- 

gelt, als Bundesrecht vorgeht. Nach dieser Vorschrift 

erteilen die Zulassungsstellen "im Einzelfall auf 

Antrag" Behörden Auskunft über die Fahrzeuge, die 

Halter und die Versicherungen. 

Es erscheint bereits zweifelhaft, ob ein Abruf durch 

die Kreispolizeibehörde im On-line-Verfahren als 

"Antrag" im Sinne dieser Vorschrift angesehen wer- 

den kann. Auf jeden Fall muß die Zulässigkeit der 

Übermittlung daran scheitern, daß die Vorschrift 

eine Auskunfterteilung nur im "Einzelfall" zuläßt, 

nach $ 2 Abs. 2 Nr. 2 DSG NW jedoch bereits das 

Bereithalten zum Abruf als Übermittlung des gesam- 

ten Datenbestandes anzusehen ist. Eine derart um- 

fassende Übermittlung von Daten sämtlicher Fahr- 

zeughalter kann nach meiner Auffassung mit dem
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Norminhalt des $ 26 Abs. 5 StVZO auch im Wege der 

ergänzenden Auslegung nicht in Einklang gebracht 

werden. Der On-line-Zugriff der Kreispolizeibehör- 

den ist deshalb nach $ 3 Satz 1 DSG NW in Verbin- 

dung mit $ 26 Abs. 5 StVZO nicht zulässig. 

Auch wenn dieser On-line-Zugriff als Datenaustausch 

innerhalb derselben speichernden Stelle anzusehen 

wäre, gilt im Ergebnis das gleiche, Nach $ 8 

Satz 1 DSG NW hat der Kreis hierbei die Grundsätze 

des $ 11 Abs. 1 DSG NW zu beachten. Danach dürften 

die Daten von dem Straßenverkehrsamt an die Kreis- 

polizeibehörde nur dann weitergegeben werden, wenn 

dies zur rechtmäßigen Aufgabenerfüllung der Kreis- 

polizeibehörde erforderlich ist. An die Erforder- 

lichkeit müssen strenge Anforderungen gestellt wer- 

den. Es genügt nicht, wenn die Kenntnis der Daten 

zur Aufgabenerfüllung nur dienlich ist oder sie 

erleichtert; die Kenntnis muß vielmehr zur Aufga- 

benerfüllung notwendig sein. Nach den Grundsätzen 

des $ 11 Abs, 1 DSG NW muß diese Voraussetzung bei 

allen Daten vorliegen, die zum Abruf bereitgehal- 

ten werden, denn $ 11 Abs, 1 DSG NW kann bei einer 

Datenweitergabe innerhalb derselben Stelle keine 

andere Bedeutung haben als bei einer Übermittlung 

an Dritte, 

Durch die Einrichtung des On-line-Anschlusses wer- 

den Daten sämtlicher Fahrzeughalter zum Abruf durch 

die Kreispolizeibehörde bereitgehalten. Zur Erfül- 

lung der Aufgaben der Kreispolizeibehörde ist aber 

nicht die Kenntnis des gesamten Datenbestandes not- 

wendig. Es genügt die Kenntnis der Daten, die im 

Einzelfall benötigt werden. Der On-line-Zugriff 

der Kreispolizeibehörden wäre deshalb nach $ 8 

Satz 1 in Verbindung mit $ 11 Abs. 1 DSG NW auch 

dann nicht zulässig, wenn er als Datenaustausch in- 

nerhalb derselben Stelle anzusehen wäre,
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Der On-line-Zugriff der beiden Kreispolizeibehör- 

den auf die Fahrzeugdatei der jeweiligen Straßen- 

verkehrsämter widerspricht somit geltendem Recht. 

Sofern dieses Verfahren beibehalten werden soll, 

müßte hierfür eine Rechtsgrundlage geschaffen wer- 

den, Hierzu wäre eine Änderung des $ 26 Abs. 5 StVZO 

erforderlich. 

Mehrere Eingaben von Bürgern betrafen Fragen des 

Datenschutzes bei der Anordnung der Auflage zur 

Führung eines Fahrtenbuchs durch die zuständigen 

Verwaltungsbehörden. In den Eingaben wurde gefragt, 

unter welchen Voraussetzungen Verkehrsverstöße, 

deren Ahndung im Verkehrsordnungswidrigkeitenver- 

fahren nicht möglich war, weil der verantwortli- 

che Fahrzeugführer nicht festgestellt werden konnte, 

in dem Verfahren der Anordnung einer Auflage zur 

Fahrtenbuchführung berücksichtigt werden können, 

insbesondere ob die dafür zuständige Verwaltungs- 

behörde derartige Verstöße registrieren darf und 

ob ihr zu diesem Zweck die Verfolgungsbehörden Mit- 

teilungen über Verkehrsordnungswidrigkeiten über- 

mitteln dürfen. 

Nach $ 31a Satz 1 StVZO kann die Verwaltungsbehör- 

de einem Fahrzeughalter für ein oder mehrere Fahr- 

zeuge die Führung eines Fahrtenbuchs auferlegen, 

wenn die Feststellung eines Fahrzeugführers nach 

einer Zuwiderhandlung gegen Verkehrsvorschriften 

nıcht möglich war. Bei Anwendung dieser Vorschrift 

hat die Verwaltungsbehörde nach dem verfassungsrecht- 

lichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu prüfen, 

ob diese Maßnahme in einem vernünftigen Verhältnis 

zu der Zuwiderhandlung gegen Verkehrsvorschriften 

steht. Nach der Rechtsprechung darf beispielsweise 

die Führung eines Fahrtenbuchs nur auferlegt werden 

bei erheblichen Verstößen nicht nur belangloser 

Natur und jahrelanger mangelnder Aufsicht (BVerwG
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in Verkehrsrechtliche Mitteilungen 1966, S. 81), 

bei erheblichem einmaligen Verstoß (HessVGH in Ver- 

kehrsrechtliche Mitteilungen 1977, S. 40), oder bei 

wiederholten Parkverstößen (VGH Kassel in Verkehrs- 

rechtliche Mitteilungen 1965, S. 49). In dem zuletzt 

genannten Fall verlangt der Verhältnismäßigkeits- 

grundsatz, daß die Auferlegung der Führung eines 

Fahrtenbuchs zunächst anzuordnen ist, 

Damit die zuständige Verwaltungsbehörde in der Lage 

ist zu prüfen, ob sie gegebenenfalls bei wiederhol- 

ten geringfügigen Verkehrsverstößen nach vorheri- 

ger Androhung die Führung eines Fahrtenbuchs auf- 

erlegt, ist sie darauf angewiesen, daß wiederholte 

Verstöße registriert, die Unterlagen hierüber jeden- 

falls eine vorübergehende Zeit aufbewahrt und ihr, 

sofern sie nicht selbst auch für die Ahndung zustän- 

dig ist, solche Verstöße durch die für die Ahndung 

zuständige Verwaltungsbehörde mitgeteilt werden 

(vgl. OVG Münster in DVBl. 1979, S. 736). Soweit 

bei innerhalb kurzer Frist wiederholten Verstößen 

gegen Verkehrsvorschriften Unterlagen hierüber vorü- 

bergehend aufbewahrt werden und diese Verstöße der 

für die Auferlegung der Führung eines Fahrtenbuchs 

nach $ 31a StVZO zuständigen Verwaltungsbehörde 

mitgeteilt werden, habe ich keine datenschutzrecht- 

lichen Bedenken, 

Güterkraftverkehr 

Ein Straßenverkehrsamt hat einem Bürger, der eine 

Holz- und Baustoffgroßhandlung betreibt, einen Fra- 

genkatalog mit über achtzig Fragen zur Beantwor- 

tung übersandt. Die Antworten sollten zur Überprü- 

fung des bereits bestimmten Standortes nach dem 

Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG) der Betriebs-LKW 

verwendet werden. Der Üübersandte "Fragenkatalog 

über Sitz und Niederlassung bei Standortbestimmung 

für Nutzkraftfahrzeuge" enthielt zum Beispiel fol- 

gende Fragen:
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- Wie sind die Geschäftsräume eingerichtet (Büro- 

möbel, Büromaschinen, Heizung, Telefonanschluß 

und auf welchen Namen)? Durch wen sind die Räume 

entsprechend eingerichtet? 

- Wer ist Eigentümer/Vermieter der Räume, des In- 

ventars? Wer ist Hauptmieter? 

- Höhe der Miete nach dem Mietvertrag? 

- Kann der Unternehmer jederzeit in die Geschäfts- 

räume? 

- Welches sind die Geschäftszeiten? Sind sie erfor- 

derlich, werden sie eingehalten? 

- Höhe der monatlichen Telefonrechnung (Grundge- 

bühr; Gebühr für die geführten Gespräche)? 

Der Bürger hat sich wegen dieser übermäßigen Daten- 

erhebung an mich gewandt, 

Für jedes Kraftfahrzeug, das im Güterfernverkehr, 

im Güternahverkehr oder im Werkverkehr verwendet 

werden soll, ist nach den Vorschriften des Güter- 

kraftverkehrsgesetzes ein Standort zu bestimmen, 

Der Unternehmer muß an diesem Standort den Sitz 

seines Unternehmens oder eine nicht nur vorüber- 

gehende geschäftliche Niederlassung haben ($$ 6 

Abs. 1 und 51 Abs. 1 GüKG). 

$& 6 Abs. 2 GüKG enthält für die Anerkennung eines 

Unternehmenssitzes als Standort eine detaillierte 

Regelung. Nach dieser Vorschrift kann der Sitz 

eines Unternehmens nur anerkannt werden, wenn - be- 

zogen auf Art und Umfang des Unternehmens - minde- 

stens folgende Voraussetzungen gegeben sind:
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- Ein besonderer durch den Unternehmer entsprechend 

eingerichteter und ständig benutzter Raum, der 

erforderlich, geeignet und bestimmt ist, Mittel- 

punkt der geschäftlichen Tätigkeit dieses Unter- 

nehmens zu bilden; 

- das Vorhandensein einer zu selbständigem Handeln 

befugten geschäftskundigen Person, soweit der 

Unternehmer die Geschäfte nicht selbst wahrnimmt; 

- eine dem Unternehmenszweck entsprechende Tätig- 

keit von erheblicherem Umfang. 

Für die Ermittlung der hierfür erforderlichen tat- 

sächlichen Voraussetzungen hat der Minister für 

Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr den örtlichen 

Straßenverkehrsbehörden den oben bezeichneten Fra- 

genkatalog als Verfahrenshilfe empfohlen. Ich habe 

dem Minister für Wirtschaft, Mittelstand und Ver- 

kehr mitgeteilt, daß Zweifel bestehen, ob alle in 

dem Katalog enthaltenen Fragestellungen zur Bestin- 

mung des Standortes für Kraftfahrzeuge nach den 

$$ 6 Abs, 1 und 51 Abs. 1 GÜKG tatsächlich erfor- 

derlich sind und ob eine derart umfangreiche Da- 

tenerhebung im Hinblick auf den verfolgten Zweck 

dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit noch entspricht, 

Diese Bedenken bestehen in verstärktem Maß, wenn 

wie im vorliegenden Fall der Oberkreisdirektor zur 

Überprüfung bereits bestimmter Standorte den Fra- 

genkatalog an den Betroffenen versendet und die 

Beantwortung aller Fragen verlangt. 

Der Minister für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr 

hat mir mitgeteilt, daß er die Straßenverkehrsbe- 

hörden bitten werde, in Zukunft davon abzusehen, 

den "Fragenkatalog über Sitz und Niederlassung bei 

Standortbestimmung für Nutzkraftfahrzeuge" durch 

Unternehmer des Güterkraftverkehrs schriftlich be- 

antworten zu lassen, Gleichwohl hätten die zustän-
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digen Behörden wegen der verkehrspolitischen Bedeu- 

tung für die Unterscheidung zwischen Nah- und Fern- 

verkehr die Einhaltung der Vorschrift über die Stand- 

orte zu überwachen, Besonders in Zweifelsfällen 

ließe es sich nicht vermeiden, dem Unternehmer ziel- 

gerichtete Fragen zu stellen. Die Gesamtheit der 

Antworten sei eine Hilfe für die Behörden bei der 

Feststellung, ob der Sitz oder die Niederlassung 

des Unternehmens im Rahmen von $ 6 Abs. 2 GÜKG an- 

erkannt werden kann. Oft reiche es aber schon aus, 

wenn sich die Behörde durch eine Betriebsbesichti- 

gung davon überzeuge, daß die Voraussetzungen nach 

der erwähnten Vorschrift erfüllt sind, 

Eine Rechtspflicht zur schriftlichen Beantwortung 

aller Fragen des Fragenkatalogs besteht nach mei- 

ner Auffassung jedenfalls nicht.
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17. Eigenbetriebe und öffentliche Unternehmen 

a) Verkehrsbetriebe 

Anläßlich einer Anfrage der Verbraucherzentrale 

Nordrhein-Westfalen war zu prüfen, ob und welche 

Partner des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr GmbH (VRR) 

meiner Kontrolle nach $ 26 DSG NW unterliegen. In 

diesem Zusammenhang habe ich auch untersucht, in- 

wieweit meine Zuständigkeit für die einzelnen Ver- 

kehrsbetriebe der Verkehrs- und Tarifgemeinschaft 

Rhein-Sieg (VRS) gegeben ist, 

Dem VRR mit dem Sitz in Gelsenkirchen gehören 5 

Aktiengesellschaften, 10 Gesellschaften mit beschränk- 

ter Haftung, 4 Bigenbetriebe und die Deutsche Bun- 

desbahn an. Im Großraum Köln/Bonn wird die Aufgabe 

des öffentlichen Personennahverkehrs durch die VRS 

wahrgenommen, der 2 Aktiengesellschaften, 3 Gesell- 

schaften mit beschränkter Haftung, 1 Eigenbetrieb 

und 1 Verwaitungsgemeinschaft ohne eigene Rechts- 

persönlichkeit angehören, 

Meiner Kontrolle unterliegen nach $ 26 DSG NW nur 

die Partner des VRR und der VRS, die nach den Vor- 

schriften des $ 93 Abs. 1 der Gemeindeordnung für 

das Land Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit der 

Eigenbetriebsverordnung als Eigenbetriebe geführt 

werden. Bei den kommunalen Verkehrsbetrieben, die 

in der Form einer juristischen Person des priva- 

ten Rechts geführt werden (AG, GmbH), wird die Da- 

tenverarbeitung nach $ 30 des Bundesdatenschutzge- 

setzes durch die örtlich zuständige Aufsichtsbehör- 

de (Regierungspräsidenten Arnsberg oder Köln) über- 

wacht. Bei der Deutschen Bundesbahn wird der Daten- 

schutz nach $ 19 Abs, i Satz 1 des Bundesdatenschutz- 

gesetzes von dem Bundesbeauftragten für den Daten- 

schutz kontrolliert,



- 259 - 

Die Verbraucher-Zentrale Nordrhein-Westfalen hat 

mir in ihrer Anfrage mitgeteilt, daß sie von Kun- 

den des VRR darauf angesprochen worden sei, ob die 

in dem "Bestellschein für eine VRR-Kundenkarte" 

zu beantwortenden Fragen mit dem Datenschutz ver- 

einbar sind. In den Vordruck sollen folgende per- 

sonenbezogene Angaben eingetragen werden: Namen 

und Anschrift, Geburtsdatum, Geschlecht (das als 

Identifizierungsmerkmal in die Zeitkarte eingetra- 

gen wird), Telefonnummer (für Rückfragen), Angaben 

zum Fahrweg und Bankverbindung bei Zahlung des Fahr- 

preises im Lastschriftverfahren, 

Der Antragsvordruck enthält noch den Hinweis, daß 

die Angaben durch das bearbeitende Verkehrsunter- 

nehmen verarbeitet werden, 

Soweit dieser Vordruck von den meiner Kontrolle 

unterliegenden Verkehrsbetriebe verwendet wird, 

habe ich auf folgendes hingewiesen: 

Als gesetzliche Grundlage für die Datenerhebung 

kommen hier die Vorschriften der Gemeindeordnung 

für das Land Nordrhein-Westfalen und der auf Grund 

dieses Gesetzes erlassenen Eigenbetriebsverordnung 

in Betracht. Zwar enthalten diese Rechtsvorschrif- 

ten keine ausdrückliche Regelung für die Erhebung 

personenbezogener Daten. Es kann jedoch davon aus- 

gegangen werden, daß die Verkehrsbetriebe zur Erfül- 

iung der ihnen nach diesen Rechtsvorschriften ob- 

liegenden Aufgaben auch personenbezogene Daten er- 

heben dürfen. Hierbei ist der verfassungsrechtli- 

che Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu beachten. Da- 

nach dürfen nur solche Daten erhoben werden, deren 

Kenntnis zur Aufgabenerfüllung erforderlich ist, 

Dabei genügt es nicht, wenn die Kenntnis der Daten 

der Aufgabenerfüllung dienlich ist oder sie erleich- 

tert; die Kenntnis der Daten muß vielmehr zur Aufga- 

benerfüllung notwendig sein.
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Die Speicherung personenbezogener Daten bei diesen 

Verkehrsbetrieben richtet sich nach $ 19 DSG NW, 

Nach Satz 1 dieser Vorschrift ist das Speichern 

personenbezogener Daten zulässig im Rahmen der Zweck- 

bestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertrags- 

ähnlichen Vertrauensverhältnisses mit dem Betroffe- 

nen oder soweit es zur Wahrung berechtigter Interes- 

sen der Speichernden Stelle erforderlich ist und 

kein Grund zur Annahme besteht, daß dadurch schutz- 

würdige Belange des Betroffenen beeinträchtigt wer- 

den, 

Nach dem bisherigen Erkenntnisstand kann ich davon 

ausgehen, daß die in dem mir übersandten Vordruck 

"Bestellschein für eine VRR-Kundenkarte" erhobenen 

Daten zur Aufgabenerfüllung der Verkehrsbetriebe 

notwendig sind. Auch liegen mir bisher keine Erkennt- 

nisse vor, die gegen eine Speicherung dieser Daten 

im Rahmen der Zweckbestimmung der Vertragsverhält- 

nisse Sprechen, 

Mehrere Studenten haben mich um Prüfung gebeten, 

ob es zulässig ist, daß in dem von der VRS verwen- 

deten Antragsvordruck zur Ausstellung oder Verlänge- 

rung eines Zeitkartenausweises für Studenten nach 

der Nummer des Personalausweises gefragt werden 

darf. 

Die Ermittlungen bei den meiner Kontrolle unterlie- 

genden Verkehrsbetrieben der VRS, gegen die sich 

die Eingaben richteten, haben ergeben, daß die Ein- 

tragung der Personalausweis-Nummer lediglich dem 

Nachweis einer korrekten Bearbeitung durch den Sach- 

bearbeiter des Verkehrsbetriebs dient, Eine Speiche- 

rung der festgehaltenen Daten erfolst nicht. Gleich- 

wohl habe ich gegen die von den Verkehrsbetrieben 

praktizierte Verfahrensweise datenschutzrechtliche 
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Bedenken erhoben. Denn eine Rechtsvorschrift, die 

die von den Verkehrsbetrieben praktizierte Verfah- 

rensweise ausdrücklich vorsieht, ist nicht erkenn- 

bar. Es dürfen somit nur solche Daten erhoben wer- 

den, deren Kenntnis zur Aufgabenerfüllung erforder- 

lich ist. 

Zwar müssen die Verkehrsbetriebe zur Erfüllung ihrer 

gesetzlichen Aufgabe die korrekte Bearbeitung der 

Anträge durch ihre Sachbearbeiter überwachen. Hier- 

zu ist jedoch die Eintragung der Personalausweis- 

Nummer in den bei den Verkehrsbetrieben verbleiben- 

den Antragsvordrucken nicht erforderlich. Vielmehr 

können für den Nachweis einer korrekten Bearbeitung 

auch andere Vorkehrungen getroffen werden, die in 

das Grundrecht auf Datenschutz nicht oder nur in 

geringerem Maße eingreifen. So könnte z.B. der Sach- 

bearbeiter die Überprüfung des Hauptwohnsitzes des 

Antragstellers anhand des Personalausweises durch 

Namenszeichen bestätigen. 

Ich habe daher den Verkehrsbetrieben empfohlen, 

zur Vermeidung von Verstößen gegen Artikel 4 Abs. 2 

der Landesverfassung von der Erhebung der Personal- 

ausweis-Nummer sowie der Ausstellungs- und Verlänge- 

rungsdaten des Personalausweises in dem Antragsvor- 

druck zur Ausstellung oder Verlängerung eines Zeit- 

kartenausweises künftig abzusehen, 

Inzwischen wird im Bereich der VRS ein neuer An- 

tragsvordruck zur Ausstellung oder Verlängerung 

eines Zeitkartenausweises verwendet. Hierin fehlt 

die Erhebung der Personalausweis-Nummer sowie der 

Ausstellungs- und Verlängerungsdaten des Personal- 

ausweises, so daß meine datenschutzrechtlichen Be- 

denken ausgeräumt sind.



b) 

- 262 - 

Kreditinstitute 

Wegen der grundsätzlichen Bedeutung, die der daten- 

schutzrechtlichen Beurteilung der Schufa-Klausel 

zukommt, habe ich anläßlich eines weiteren Kontroll- 

besuchs bei einer Sparkasse erneut die Frage der 

Fassung der Schufa-Klausel sowie der Verpflichtung 

zur Aufklärung über die Bedeutung dieser Einwilli- 

gung aufgegriffen, 

Im Giro-Verkehr enthalten die Kontoeröffnungsanträge 

bei dieser Sparkasse folgende Schufa-Klausel, die 

von dem Kunden mit Datumsangabe unterschrieben wird: 

"Die Sparkasse ist berechtigt, der Schutzgemeinschaft 

für Allgemeine Kreditsicherung (Schufa) Daten des 

Kontoinhabers über die Errichtung und nicht vertrags- 

gemäße Nutzung dieser Kontoverbindung zur Speiche- 

rung zu übermitteln. Die Adresse der Schufa lautet: 

Entsprechende Schufa-Klauseln enthalten außerdem die 

Vordrucke für Darlehensverträge und Bürgschaftserklä- 

rungen, 

Wie in meinem zweiten Tätigkeitsbericht (C.21.b) 

für den Antrag auf Eröffnung eines Girokontos darge- 

legt, bestehen gegen eine solche Fassung der Schufa- 

Klausel Bedenken, Nach $ 3 Satz 1 DSG NW ist eine 

Datenübermittlung nur zulässig, wenn eine Rechtsvor- 

schrift sie erlaubt (Nr. 1) oder wenn der Betroffene 

eingewilligt hat{Nr. 2). Die Zulässigkeitsvoraus- 

setzungen der hier allein in Betracht kommenden 

Vorschrift des $ 20 Abs, 1 Satz 1 DSG NW liegen 

bei der Übermittlung der bei Kontoeröffnung erhobenen 

Kundendaten an die Schufa nicht vor, Diese Übermitt- 

lung kann insbesondere nicht auf die Wahrung berech- 

tigster Interessen der übermittelnden Stelle oder
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eines Dritten gestützt werden, da eine Beeinträchti- 

gung Schutzwürdiger Belange des Kunden jedenfalls 

nicht auszuschließen ist. Die Übermittlung solcher 

Kundendaten kann somit nur auf der Grundlage einer 

wirksamen Einwilligung erfolgen, die im übrigen 

den Anforderungen des $ 3 Satz 2 und 3 DSG NW ent- 

sprechen muß. Ich habe erhebliche Zweifel, ob bei 

einer Klausel, bei der bewußt auf die Worte "Einwilli- 

gung" oder "Einverständnis" verzichtet wird, eine 

wirksame Einwilligung vorliegt. 

Ich habe der Sparkasse daher empfohlen, in die in 

den Vordrucken zur Eröffnung eines Girokontos sowie 

zum Abschluß von Darlehns- und Bürgschaftsverträgen 

verwendete Schufa-Klausel eine ausdrückliche Einwilli- 

gungserklärung aufzunehmen. 

Weiterhin ist der Betroffene nach $ 3 Satz 3 DSG NW 

in geeigneter Weise über die Bedeutung der Einwilli- 

gung aufzuklären. Auch insoweit bestehen Bedenken 

gegen die von der Sparkasse verwendete Schufa-Klausel. 

Die Wirksamkeit der Einwilligung nach $ 3 Satz 1 

Nr. 2 DSG NW setzt die Kenntnis der für die Einwilli- 

gung erheblichen Umstände beim Betroffenen voraus, 

Dazu genügt zwar ein allgemeiner Hinweis, der dem 

Betroffenen gegebenenfalls weitere Fragen nahelegt, 

Ein solcher eine weitere Nachfrage des Betroffenen 

begründender Hinweis kann aber nicht bereits darin ge- 

sehen werden, daß in der Schufa-Klausel die Schutzgemein- 

schaft für allgemeine Kreditsicherung als Empfänger 

der Daten bezeichnet wird, Denn nach dem Wortlaut 

der Schufa-Klausel muß ein Betroffener, der von 

dem Kreditsicherungssystem keine nähere Vorstellung 

hat, annehmen, daß lediglich eine Speicherung bei 

der Schufa stattfindet. Dieser jedenfalls an dieser 

Stelle unvollständige Hinweis kann bei dem Betroffe- 

nen zu einem Irrtum führen mit der Folge, daß er 

sich überhaupt nicht veranlaßt sieht, sich über die 

weiteren Datenflüsse bei der Schufa zu vergewis- 

sern,
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Hinsichtlich der Tragweite eines Solchen Irrtums 

ist zu berücksichtigen, daß für den Betroffenen 

die Speicherung seiner Daten bei der Schufa weniger 

interessant sein dürfte, Entscheidend für seine 

Datenschutzposition ist dagegen, daß seine Daten 

den Vertragspartnern der Schufa nach näherer Maß- 

gabe der Richtlinien über Technische Abwicklung 

des Auskunfts- und Meldeverfahrens der Schufa (TA) 

zur Verfügung Stehen, 

Eine entsprechende Information über die Zusammenar- 

beit von Sparkasse und Schufa findet sich allerdings 

bei den neuen von der Sparkasse verwendeten ÄAntrags- 

vordrucken zur Eröffnung eines Girokontos auf der 

Rückseite der beim Kunden verbleibenden Durchschrift 

des Antrags. Diese Neugestaltung des Vordrucks, 

die als deutliche Verbesserung gegenüber dem bisheri- 

gen Zustand zu begrüßen ist, ist grundsätzlich geeig- 

net, den vorstehend dargelegten Bedenken Rechnung 

zu tragen, Sofern sichergestellt ist, daß der Kunde 

vor der Unterschriftsleistung im Eröffnungsantrag 

auf diese Information hingewiesen wird. Deshalb 

erscheint es erforderlich, einen entsprechenden 

Hinweis in die Schufa-Klausel aufzunehmen, 

Ich habe deshalb der Sparkasse empfohlen, in die 

von der Sparkasse in den jeweiligen Vordrucken 

verwendete Schufa-Klausel außer der ausdrücklichen 

Einwilligung in die Datenübermittlung an die Schufa 

den Hinweis aufzunehmen, daß eine Weiterleitung 

an die Vertragspartner der Schufa nach Maßgabe der 

auf der Rückseite abgedruckten Information erfolgt. 

Die Sparkasse hat sich bereit erklärt, den Vordruck 

künftig so zu gestalten, daß ein Hinweis auf die 

rückseitigen Informationen über die Zusammenarbeit 

mit der Schufa gegeben wird. Am Wortlaut der Schufa- 

Klausel selbst will sie jedoch festhalten, da sie
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nicht von einer allgemein im Krditwesen verwendeten 

Fassung abweichen will, 

Im Rahmen des Kontrollbesuchs bei der Sparkasse habe 

ich festgestellt, daß bei Girokonten, die vor Inkraft- 

treten des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen 

eingerichtet und der Schufa gemeldet wurden (Altbestand), 

die Sparkasse personenbezogene Daten der Kontoinhaber 

übermittelt, ohne daß eine vom Kunden unterschriebene 

Schufa-Klausel vorliegt. Die übermittelten Daten 

umfassen Merkmale wie 

Zwangslöschung eines Girokontos, 

Scheckkartenmißbrauch, 

letzte außergerichtliche schriftliche Mahnung, 

beantragter Mahnbescheid, 

Zwangsvollstreckung. 

Die erforderliche Rechtsgrundlage ergibt sich nach 

Ansicht der Sparkasse für die Nachmeldung von "Positiv- 

merkmalen", die im Interesse des Betroffenen liege 

(wie etwa die Auflösung des Girokontos oder die Rück- 

zahlung eines Kredites), aus $ 20 Abs, 1 Satz 1 DSG NW. 

Aber auch die Nachmeidung von "Negativmerkmalen" hält 

die Sparkasse nach dieser Vorschrift für zulässig, da 

der Betroffene bei einem vertragswidrigen Verhalten 

keine Beeinträchtigung Sschutzwürdiger Belange erfahre. 

Der Auffassung der Sparkasse, nach der bei dem Altbe- 

stand eine Nachmeldung sowohl für "Positivmerkmale" 

wie für "Negativmerkmale" nach $ 20 Abs. 1 Satz 1 

DSG NW zulässig sein soll, kann nur für eindeutige 

Positivmerkmale gefolgt werden. Die Meldung der 

Zwangslöschung eines Girokontos Sowie die weiteren
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in der TA festgelegten Meldepflichten für Negativ- 

merkmale begegnet dagegen datenschutzrechtlichen 

Bedenken. Diese Bedenken bestehen jedenfalls dann, 

wenn die Sparkasse lediglich auf Grund ihrer eige- 

nen Beurteilung des vertraglichen Verhaltens ihres 

Kunden der Schufa entsprechende Negativmerkmale 

mitteilt, 

Ich habe daher empfohlen, jedenfalls in allen Fällen, 

in denen das in den einzelnen Negativmerkmalen schlag- 

wortartig umschriebene Kundenverhalten nicht durch 

außerhalb der Beurteilung der Sparkasse liegende 

Umstände (z.B. Gerichtsurteil, Konkurseröffnung) 

objektiv feststeht, von der Übermittlung dieser Nega- 

tivmerkmale bei dem Altbestand abzusehen, sofern nicht 

der Kunde zu einer solchen Datenübermittlung seine 

Einwilligung durch Unterzeichnung einer entsprechenden 

Klausel erteilt hat, 

Die Sparkasse wird meinen Bedenken hinsichtlich 

der Meldungen der Zwangslöschung eines Girokontos 

durch Neufassung der Voraussetzungen für diese Mel- 

dung in einer Dienstanweisung Rechnung tragen. 

Bei einem Girokonto, das nur auf Guthabensbasis 

geführt werden soll, verstößt das Verlangen der 

Unterzeichnung der Schufa-Klausel gegen $ 9 des 

Gesetzes zur Regelung des Rechts der Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen (AGB-Gesetz) sowie gegen 

$& 242 BGB. Dies habe ich ebenfalls bereits in meinem 

zweiten Tätigkeitsbericht im einzelnen ausgeführt 

(C.21.b). Auch die Landesregierung hält es in ihrer 

Stellungnahme zu meinem zweiten Tätigkeitsbericht 

(Landtags-Drucksache 9/1061, S. 16} nicht für ge- 

rechtfertigt, die Unterzeichnung der Schufa-Klausel 

zu verlangen, wenn es sich um ein Konto handelt, 

dessen Überziehung durch besondere Vereinbarungen 

und Beschränkungen ausgeschlossen ist.
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Daß in der Praxis in bestimmten Fällen solche Kon- 

ten auf Guthabensbasis ohne Unterzeichnung der 

Schufa-Klausel eingerichtet werden, habe ich unter 

anderem auch bei dem genannten Kontrollbesuch fest- 

stellen können. Ich begrüße es, wenn insoweit dem 

erklärten Willen des Kunden und seinen darin zum 

Ausdruck gebrachten Schutzwürdigen Belangen Rechnung 

getragen wird. Hingegen hat die Sparkasse, auf die 

sich die in meinem zweiten Tätigkeitsbericht erwähnte 

Bürgereingabe bezog, in dem weiteren Schriftwechsel 

nunmehr erklärt, sie würde für ihre Kunden ein 

"Produkt Kontokorrentkonto ausschließlich auf Gut- 

habensbasis" grundsätzlich nicht zur Verfügung Stellen, 

Ich habe Zweifel, ob nicht gegen diese Haltung recht- 

liche Bedenken erhoben werden müssen. Die Sparkassen 

haben den ihnen durch das Sparkassengesetz übertra- 

genen öffentlichen Auftrag zu erfüllen. Dieser bezieht 

sich zwar in erster Linie auf die kreditwirtschaftliche 

Versorgung der Bevölkerung ($ 3 des Sparkassengesetzes),. 

Insoweit besteht für die Annahme von Spareinlagen 

nach $ 7 der Sparkassenverordnung Kontrahierungszwang. 

Nach $ 15 Abs. 1 der Sparkassenverordnung haben 

Sparkassen jedoch weiterhin den Auftrag, den bargeld- 

losen Zahlungsverkehr zu fördern. Im Rahmen dieses 

Auftrages muß aber nach meiner Auffassung der nunmehr 

nach Artikel 4 Abs. 2 der Landesverfassung geschützten 

Rechtsstellung des Bürgers Rechnung getragen werden, 

Damit dürfte es Schwer vereinbar sein, wenn die 

Sparkasse für Kunden, die auf diese Rechtsposition 

nicht verzichten wollen und deshalb die Unterzeich- 

nung der Schufa-Klausel ablehnen, überhaupt keine 

Möglichkeit einräumt, ein Konto einzurichten und 

zu unterhalten, 

Die Problematik der Bankauskunft ist Sowohl bei 

dem durchgeführten Kontrollbesuch bei der Sparkasse 

als auch im Schriftverkehr mit anderen öffentlich-
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rechtlichen Kreditinstituten erneut geprüft und 

erörtert worden. Ergänzend zu den Darlegungen in 

meinem zweiten Tätigkeitsbericht (C,21.b) habe 

ich auf folgendes hingewiesen. 

Nach $ 20 Abs. 1 Satz 1 DSG NW ist eine Datenüber- 

mittlung zulässig im Rahmen der Zweckbestimmung 

eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen 

Vertrauensverhältnisses. Daß die Erteilung von Bank- 

auskünften in einem Spannungsverhältnis zu der gegen- 

über dem eigenen Kunden geschuldeten besonderen 

Verschwiegenheitspflicht (Bankgeheimnis) steht, 

ist in dem einschlägigen bankfachlichen Spezial- 

schrifttum immer wieder hervorgehoben worden, Die 

hier vorherrschende Meinung, welche die Erteilung 

solcher Auskünfte für zulässig ansieht, beruft sich 

dabei auf eine nach $ 157 BGB zu beachtende Ver- 

kehrssitte, 

Es unterliegt nicht meiner Beurteilung, ob dieser 

Meinung vor dem Inkrafttreten der Datenschutzge- 

setze gefolgt werden konnte. Immerhin gab es auch 

bereits seinerzeit unterschiedliche Beurteilungen 

(vgl. Urteil des Reichsgerichts vom 3. März 1930 

in Bankarchiv Band 29 S, 256). Auch feehlt bisher 

in den AGB sowohl der öffentlich-rechtlichen wie 

der privat-rechtlichen Kreditinstitute, in denen 

im übrigen die Einzelheiten der bankmäßigen Ver- 

tragsbeziehungen sehr eingehend behandelt werden, 

eine eindeutige Aussage zu dieser Frage. 

Jedenfalls seit Inkrafttreten der Datenschutzge- 

setze kann eine derartige Verkehrssitte nach mei- 

ner Auffassung keine rechtliche Geltung mehr bean- 

spruchen, weil sie mit den in diesen Gesetzen nie- 

dergelegten Grundsätzen nicht im Einklang steht 

und daher dem bei der Vertragsauslegung nach $ 157 BGB 

vorrangig zu beachtenden Grundsatz von Treu und 

Glauben nicht entspricht, 
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Das Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen bezeich- 

net es - ebenso wie das Bundesdatenschutzgesetz - 

als Aufgabe des Datenschutzes, einer Beeinträchti- 

gung schutzwürdiger Belange des Betroffenen entge- 

genzuwirken. Es will zu einer überschaubaren und 

kontrollierten Verarbeitung personenbezogener Da- 

ten gelangen. Entsprechend dem verfassungsrecht- 

lichen Ausgangspunkt {Artikel 2 Abs. 1 des Grund- 

gesetzes, Artikel 4 Abs, 2 der Landesverfassung) 

mißt es dem Willen des Betroffenen für die Frage 

der Zulässigkeit der Verarbeitung seiner Daten eine 

hohe Bedeutung zu. Zur Vermeidung von Unklarhei- 

ten und Mißverständnissen verlangt es jedoch, die- 

sen Willen durch Einholung einer grundsätzlich 

schriftlichen Einwilligung unzweideutig festzustel- 

len, Deswegen darf die mögliche Einholung einer 

Einwilligung durch andere Zulässigkeitsgründe nicht 

unterlaufen werden, Dies muß um So mehr gelten, 

als der hier in Rede stehende Zulässigkeitsgrund 

- eine auf'’das Vertragsverhältnis einwirkende an- 

gebliche Verkehrssitte - bereits vor Inkrafttre- 

ten der Datenschutzgesetze zu Zweifeln Anlaß ge- 

geben hat, Auch scheint es, daß seit einiger Zeit 

die Kreditinstitute selbst sich der Fragwürdigkeit 

einer solchen Verkehrssitte bewußt werden und im- 

mer häufiger bei ihren Kunden eine schriftliche 

Einwilligung vor Erteilung einer Bankauskunft ein- 

holen. 

Die Zweckbestimmung des Bankvertrages erfordert 

oder erlaubt es daher nicht, daß die Sparkasse 

einem anderen Kreditinstitut Auskünfte über die 

wirtschaftlichen oder gar über die persönlichen 

Verhältnisse ihres Kunden erteilt. 

Auch berechtigte Interessen der Sparkassen oder 

des Anfragenden sind in der Regel nicht geeignet, 

die Zulässigkeit einer Datenübermittlung im Wege
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der Bankauskunft nach $ 20 Abs. 1 Satz 1 DSG NW 

zu begründen. Denn hierfür ist Voraussetzung, daß 

dadurch schutzwürdige Belange des Betroffenen nicht 

beeinträchtigt werden, Die hier vorzunehmende Ein- 

zelfallprüfung erfordert eine eingehende am Einzel- 

fall orientierte Auseinandersetzung mit möglichen 

Konsequenzen für den Betroffenen. Die Interessen 

des Betroffenen lassen sich erst in Kenntnis der 

konkreten Situation, in der er sich befindet, rich- 

tig einschätzen. Mit einer solchen Einzelfallprü- 

fung ist es aber nicht vereinbar, daß die Kredit- 

institute bei der Erteilung von Bankauskünften ge- 

nerell von der Annahme ausgehen, bei "günstigen" 

sowie bei "vorsichtig formulierten negativen" Aus- 

künften würden schutzwürdige Belange der betroffe- 

nen Kunden nicht beeinträchtigt. Der Kunde kann 

selbst in den Fällen, in denen eine Auskunft gün- 

stig ausfällt, ein schutzwürdiges Geheimhaltungs- 

interesse haben. Mit dem Eingehen einer geschäfts- 

mäßigen Beziehung zu einem Kreditinstitut offenbart 

der Kunde oftmals sehr sensible Daten über seine 

finanziellen Verhältnisse (regelmäßige Bezüge, Spar- 

guthaben, Wertpapierbesitz, Zahlungsverpflichtungen, 

Schulden), die gleichzeitig in vieler Hinsicht 

Rückschlüsse auf seine persönlichen Verhältnisse 

zulassen. Der Kunde erwartet daher von seiner Bank 

in erster Linie Verschwiegenheit, dies um so mehr, 

als die Banken die Geheimhaltung der Verhältnisse 

ihrer Kunden seit Jahrhunderten zu ihren vornehn- 

sten Pflichten zählen, 

Die Erteilung von Bankauskünften kann schließlich 

auch nicht mit der Erwägung gerechtfertigt werden, 

daß die Auskunfterteilung dem mutmaßlichen Willen 

des Kunden entspreche. Dem ist entgegenzuhalten, 

daß das Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen - eben- 

so wie das Bundesdatenschutzgesetz - eine mutmaßli- 

che Einwilligung nicht kennt. Nach $ 3 Satz 2 DSG NW
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bedarf die Einwilligung der Schriftform, Lediglich 

wenn besondere Umstände vorliegen, kann eine andere 

Form ausreichend sein. Auf jeden Fall muß die Ein- 

willigung von dem Betroffenen erklärt werden. Eine 

mußmaßliche Einwilligung erfüllt diese Voraussetzung 

nicht. 

Es muß deshalb grundsätzlich der eigenen freien 

Entscheidung des betroffenen Kunden überlassen blei- 

ben, ob eine Bankauskunft über ihn erteilt wird 

oder nicht, 

Eine Bürgerin hat mir in einer Eingabe geschildert, 

daß sie innerhalb einer Sparkasse die Zweigstelle 

gewechselt hat. Die neu vergebene Kontonummer hat 

die Sparkasse ohne ihr Zutun und ihre Einwilligung 

einer Versicherungsgesellschaft mitgeteilt, zugun- 

sten derer die Kundin für ihre frühere Kontonummer 

eine Einzugsermächtigung zum Lastschriftverfahren 

erteilt hatte, 

Nach Auskunft der Sparkasse erfolgt eine solche 

Mitteilung nur in den Fällen der Kontoverlegung 

zu einer anderen Zweigstelle, dagegen nicht bei 

einem Kontowechsel zu einem anderen Kreditinsti- 

tut. 

Wie ich bereits in meinem zweiten Tätigkeitsbericht 

(C.21.b) ausgeführt habe, ist es der Sparkasse nach 

8 20 Abs. 1 Satz 1 DSG NW nicht erlaubt, den Zah- 

lungsempfänger über ein neues Konto des Zahlungs- 

verpflichteten bei einem anderen Kreditinstitut 

im Rahmen des Einzugsermächtigungsverfahrens zu 

unterrichten. Sofern darüber keine besonderen Ab- 

sprachen getroffen sind, kann nicht angenommen wer- 

den, daß es der Zweckbestimmung des zwischen der 

Sparkasse und dem Kunden geschlossenen Vertrages 

dienen soll, daß die Sparkasse Dritten Auskünfte
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über den Kunden erteilt. Dies muß auch geiten, wenn 

der Kunde beim gleichen Institut die Zweigstelle 

wechselt und ihm infolgedessen dort eine neue Kon- 

tonummer erteilt wird. Auch in diesem Fall erfor- 

dert die Zweckbestimmung des Vertrages grundsätzlich 

nicht die Information anderer über den Zweigstel- 

lenwechsel und die Kontoverlegung. 

Auch berechtigte Interessen des Zahlungsempfängers, 

die neue Kontonummer zu erfahren, rechtfertigen 

die Übermittlung nicht. Es kann durchaus den schutz- 

würdigen Belangen des Zahlungsverpflichteten ent- 

sprechen, daß der Zahlungsempfänger, dem eine Einzugs- 

ermächtigung zum Lastschriftverfahren zur früheren 

Kontonummer erteilt worden ist, nicht über die neue 

Kontonummer unterrichtet wird. In diesem Fall über- 

wiegt das Interesse des betroffenen Kunden an der 

Geheimhaltung seiner Daten, 

Da eine Beeinträchtigung schutzwürdiger Belange 

des Betroffenen jedenfalls nicht ausgeschlossen 

werden kann, habe ich der Sparkasse empfohlen, vor 

der Benachrichtigung des Zahlungsempfängers über 

die neue Kontonummer nach $ 3 Satz I Nr, 2 und 

Satz 2 DSG NW eine schriftliche Einwilligung des 

Betroffenen einzuholen, Eine solche Einwilligungs- 

erklärung kann nach meiner Auffassung ohne Schwie- 

rigkeiten in den Vordruck aufgenommen werden, in 

dem der Kunde die Verlegung seines Kontos zu einer 

anderen Zweigstelle beantragt. 

Die Sparkasse hat sich im vorliegenden Fall auf 

meine Empfehlung zu einer entsprechenden Gestal- 

tung des Vordrucks bereit erklärt. Ich begrüße die- 

ses kunden- und datenschutzfreundliche Verhalten 

und hoffe, daß sich auch die anderen öffentlich- 

rechtlichen Kreditinstitute dieser Verfahrenswei- 

se anschließen,
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D. Organisatorische und technische Maßnahmen 

Kontrollbesuche führten wieder zu zahlreichen Empfehlungen 

organisatorischer und technischer Maßnahmen, Neben der 

Überprüfung und Beurteilung bereits getroffener Maßnahmen 

ist es ein wesentliches Ziel der Kontrollbesuche, Bereit. 

schaft und Fähigkeit der öffentlichen Stellen zur Selbst- 

kontrolle zu stärken. 

Unterstützend wirkte häufig der Hinweis, daß sich die er- 

forderlichen organisatorischen und technischen Maßnahmen 

in ihrer Auswirkung keinesfalls auf den Bereich des Daten- 

schutzes beschränken, Vielmehr dienten die von mir vorge- 

schlagenen Maßnahmen Sehr häufig einer allgemeinen Erhöhung 

der Sicherheit. Nicht selten wurden bei Kontrollbesuchen 

organisatorische oder technische Schwachstellen aufgedeckt, 

an deren kurzfristiger Beseitigung die geprüfte Ööffent- 

liche Stelle größtes Interesse hatte, 

Erforderliche Maßnahmen, die bereits in meinen beiden ersten 

Tätigkeitsberichten dargelegt wurden, werden im allgemeinen 

nicht erneut aufgeführt. Einzelne Schwerpunkte, die sich 

bei Kontrollbesuchen ergeben haben, werden besonders heraus- 

gestellt.
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Maßnahmen der Strukturorganisation 

Die Strukturorganisation ist für den Datenschutz von 

entscheidender Bedeutung. Bei Kontrollbesuchen bestand 

insbesondere Veranlassung, auf das Verhältnis zwischen 

der datenverarbeitenden Stelle, dem Auftraggeber und 

der internen Kontrollinstanz einzugehen, Die Institutiona- 

lisierung einer internen Kontrollinstanz, eine eindeutige 

und dem Datenschutzgesetz entsprechende Zuordnung der 

Verantwortlichkeiten und die organisatorisch Saubere Abgren- 

zung zwischen allen Stellen bedeuten wesentliche Schritte 

auf dem Weg zu einer sicheren Datenverarbeitung. 

a) Interne Kontrollinstanz 

Die Einhaltung organisatorischer Regelungen bedarf 

der Kontrolle. Das gilt selbstverständlich auch für 

Maßnahmen des Datenschutzes. Auch deren Einhaltung 

läßt sich nur durch geeignete Kontrollen gewähr- 

leisten, Zu den Maßnahmen der Strukturorganisation 

gehört es daher, eine entsprechende interne Kontroll- 

instanz zu institutionalisieren, Bei den meisten Kon- 

trollbesuchen war es notwendig, auf Fragen im Zusammen- 

hang mit der internen Kontrollinstanz einzugehen. 

Nach den $$ 6 und 8 DSG NW besteht die Verpflichtung 

der öffentlichen Stellen zur datenschutzrechtlichen 

Selbstkontrolle. Dazu gehört insbesondere, die Aus- 

führung dieses Gesetzes sowie anderer Rechtsvorschrif- 

ten über den Datenschutz sicherzustellen sowie die 

ordnungsgemäße Anwendung der Datenverarbeitungspro- 

gramme, mit deren Hilfe personenbezogene Daten ver- 

arbeitet werden sollen, zu überwachen. 

Nach Nr. 10 der Anlage zu $ 6 Abs, 1 Satz 1 DSG NW 

sind zur Ausführung der Vorschriften dieses Gesetzes 

Maßnahmen zu treffen, die je nach der Art der zu schützen- 

den personenbezogenen Daten geeignet sind, die inner-
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behördliche oder innerbetriebliche Organisation so zu 

gestalten, daß sie den besonderen Anforderungen des 

Datenschutzes gerecht wird (Organisationskontrolle). 

Dazu gehört es, verbindlich festzulegen, wem die mit 

der internen Kontrolle verbundene Verantwortung über- 

tragen ist. Es ist daher erforderlich, die Wahrnehmung 

dieser Kontrollaufgabe zu institutionalisieren, 

Nach $ 79 Abs. 1 letzter Halbsatz SGB X sind die 

$$ 28 und 29 des Bundesdatenschutzgesetzes (Bestellung 

und Aufgaben eines Beauftragten für den Datenschutz) 

auf die in $ 35 SGB I genannten Stellen entsprechend 

anzuwenden, Im Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen 

ist für die übrigen Öffentlichen Stellen des Landesbe- 

reichs die Bestellung eines internen Datenschutzbeauf- 

tragten nicht ausdrücklich vorgesehen, Die Institutiona- 

lisierung einer internen Kontrollinstanz kann daher auch 

in einer anderen geeigneten Weise erfolgen, Eine Zu- 

sammenfassung der Kontrollfunktionen bei einer Person 

stärkt allerdings die Wirksamkeit des Datenschutzes 

und wird auch seiner Bedeutung gerecht. 

Im allgemeinen ist es daher organisatorisch angemessen 

und für die effektive Wahrnehmung aller Kontrollauf- 

gaben günstig, die mit dem Datenschutz verbundenen 

zentralen Zuständigkeiten bei einer Person zusammenzu- 

fassen. Man könnte dann von einem internen Datenschutz- 

beauftragten sprechen, ohne daß es auf die Bezeichnung 

ankommt, Im übrigen verweise ich auch auf die Aus- 

führungen in meinem ersten (D.2.d) und meinem zweiten 

Tätigkeitsbericht (D.1.). 

Entwicklung und Freigabe von ADV-Programmen 
  

Die Bedeutung der Strukturorganisation für den Daten- 

schutz zeigt sich sehr deutlich, wenn die Verantwort- 

lichkeiten bei der Entwicklung von ADV-Programmen und
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deren Freigabe zur Diskussion stehen, Fast jeder 

größere Kontrollbesuch gab Veranlassung, auf diese 

Verantwortlichkeiten einzugehen, 

Drei konkurrierende Zielsetzungen sind es im allgemeinen, 

die hier angesprochen werden: Es dient der Rationali- 

sierung, wenn die entwickelten Programme möglichst 

breit eingesetzt werden. Daher rührt eine Tendenz 

zur zentralen Programmentwicklung und zur Nutzung 

von Fremdprogrammen. Aus Gründen der Verantwortlich- 

keit und organisatorischen Zuständigkeit muß gleich- 

wohl sichergestellt werden, daß die speichernde 

Stelle bzw. die zuständige Fachabteilung die Daten- 

verarbeitung als Auftraggeber inhaltlich bestimmt. 

Eine dritte Zielsetzung stellt schließlich der Daten- 

schutz dar, dessen Ziele in diesem Zusammenhang vor 

allem die Ordnungsmäßigkeit und Sicherheit der Daten- 

verarbeitung sind, 

- Freigabe von Programmen 

Die Notwendigkeit der Programmfreigabe ist eine 

Folge der Funktionstrennung zwischen der fachlich 

verantwortlichen Stelle (dem Auftraggeber) und der 

entwickelnden Stelle, Der Auftraggeber überprüft 

bei der Programmfreigabe, ob durch das Programm 

eine Verarbeitung nach seinen Vorgaben und seinen 

sonstigen fachlichen Weisungen erfolgt. Es gibt im 

wesentlichen drei Gründe für die Funktionstrennung 

zwischen der entwickelnden und der fachlich verant- 

wortlichen Stelle: Der Auftraggeber hat keine Mit- 

arbeiter mit Programmierkenntnissen, Er muß sich 

für die Programmentwicklung daher der entsprechenden 

Spezialisten bedienen, Außerdem ist die Programm- 

entwicklung mit hohen Kosten verbunden. Um die eigenen 

Kosten gering zu halten, werden daher weitgehend 

Fremdprogramme eingesetzt, die an anderer Stelle für
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möglichst viele Anwender entwickelt wurden. Schließ- 

lich gibt es das sehr wichtige Argument der Sicher- 

heit. Falls die fachlich verantwortliche Stelle 

selbst programmiert, ist eine inhaltliche Kontrolle 

der Programme wesentlich erschwert, Die Funktions- 

trennung zwischen fachlich verantwortlicher und 

entwickelnder Stelle ist daher Bestandteil eines 

jeden Sicherheitskonzeptes. 

Diese Funktionstrennung führt auch zur Notwendigkeit 

der Programmfreigabe. Ohne Programmfreigabe durch 

den fachlich zuständigen Auftraggeber ist dessen 

Verantwortlichkeit nicht mehr gewährleistet. Er kann 

sich zwar noch auf den Inhalt seines Programmauf- 

trages berufen. Er ist aber nicht in der Lage, aus 

eigenem Wissen zu bestätigen, daß das entwickelte 

Programm entsprechend seinem Programmauftrag arbeitet. 

Der Gewinn an Sicherheit, den die Funktionstrennung 

bringen soll, würde ohne Programmfreigabe völlig 

aufgegeben, Die Funktionstrennung als Bestandteil 

des Sicherheitskonzeptes soll die Kontrolle erleich- 

tern, Falls diese aber nicht wahrgenommen wird, 

bedeutet die Funktionstrennung nichts anderes als 

eine Verlagerung von Arbeiten auf die Programmierung, 

Erst mit der abschließenden Programmfreigabe durch 

die fachlich verantwortliche Stelle erhält eine 

Funktionstrennung zwischen dieser und der entwickeln- 

den Stelle ihren Sinn im Rahmen des Sicherheits- 

konzeptes. Ohne Programmfreigabe hat die Funktions- 

trennung sogar ein Verringern der Sicherheit zur 

Folge, da in diesem Fall die Möglichkeiten der 

fachlich verantwortlichen Stelle, eventuelle 

Verarbeitungsfehler zu erkennen, deutlich redu- 

ziert sind. 

Mehrere Motive können zu einem Verzicht auf ordnungs- 

gemäße Programmfreigabe führen: Die Programmfreigabe 

verursacht zusätzlichen Aufwand, den der Auftraggeber 
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erbringen muß. Auch müssen zur Programmfreigabe 

gerade die fachlich besonders qualifizierten Mit- 

arbeiter eingesetzt werden, die der Auftraggeber 

im allgemeinen nur ungern für diese Arbeit bereit- 

stellt, Schließlich sind bei der entwickelnden 

Stelle häufig Mitarbeiter tätig, die aus dem be- 

arbeiteten Fachgebiet kommen. Dadurch liegt es nahe, 

daß sich die entwickelnde Stelle in der Lage sieht 

und bereit erklärt, Programme im Namen des Auftrag- 

gebers freizugeben und damit im Rahmen des Auftrags- 

verhältnisses eine Funktion zu übernehmen, die un- 

eingeschränkt bei dem fachlich verantwortlichen 

Auftraggeber bleiben muß. 

In einem Rechenzentrum mit Auftragsdatenverarbeitung 

wurden Programme, die man für die Auftraggeber ent- 

wickelte, innerhalb des Rechenzentrums selbst freige- 

geben, Geplant war allerdings bereits, die Zustän- 

digkeiten für die Freigabe auf die Auftraggeber zu 

übertragen. Als Voraussetzung hatte man bereits 

Testgruppen eingerichtet, in denen die Auftraggeber 

vertreten waren, Diese Testgruppen sollten für die 

Freigabe neu entwickelter Programme zuständig 

sein, 

Hier habe ich ergänzend empfohlen, die Freigabe 

auch nach jeder Programmwartung dann der Test- 

gruppe zu übertragen, wenn die durchgeführte Änderung 

den fachlichen Inhalt betraf. Lediglich systembedingte 

Änderungen, die ohne jeden Einfluß auf den fachlichen 

Programminhalt sind, sollte das Rechenzentrum 

in eigener Verantwortung freigeben dürfen, 

In einem anderen Rechenzentrum mit Auftragsdaten- 

verarbeitung wurde für neu entwickelte Programme 

nur eine mündliche Freigabe des Auftraggebers 

eingeholt, Nach einer Programmwartung wurde der 

Auftraggeber im allgemeinen nicht eingeschaltet,
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Die Freigabe erfolgte vielmehr innerhalb des 

Rechenzentrums. 

Ich habe darauf hingewiesen, daß diese Regelung 

unbefriedigend ist, da Sie nicht der Verantwortung 

des Auftraggebers für den fachlichen Programmin- 

halt Rechnung trägt. In jedem Fall ist eine ab- 

schließende Überprüfung durch den Auftraggeber 

erforderlich, die zu einer schriftlichen Freigabe 

durch diesen führt. Eine mündliche Freigabe sollte 

nicht ausreichend sein, Auf die Notwendigkeit, 

den Auftraggeber auch dann die Freigabe vornehmen 

zu lassen, wenn von einer Programmänderung der 

fachliche Programminhalt betroffen ist, wurde be- 

reits oben hingewiesen. 

Bei einer in der Rechtsform eines Zweckverbandes 

geführten kommunalen Datenverarbeitungszentrale 

ist in der Verbandssatzung festgelegt, daß dem 

Zweckverband zur automatisierten Bearbeitung von 

Verwaltungsaufgaben der Verbandsmitglieder "die 

organisatorische und programmtechnische Vorberei- 

tung der maschinellen Verarbeitung einschließ- 

lich der Programmfreigabe" obliegt. Entsprechend 

dieser Regelung werden Programme durch den Geschäfts- 

führer ohne Beteiligung der Auftraggeber des Zweck- 

verbandes freigegeben. 

Ich habe den Zweckverband darauf hingewiesen, daß 

diese Regelung der Verbandssatzung, soweit dadurch 

dem Verband die Programmfreigabe für die speichern- 

den Stellen übertragen wird, mit $ 7 Abs. 2 

Satz 2 DSG NW und Nr. 8 der Anlage zu $ 6 Abs. 1 

Satz 1 DSG NW nicht vereinbar ist. Nach $ 7 Abs. 2 

Satz 2 DSG NW ist der Zweckverband bei der Verar- 

beitung personenbezogener Daten in jeder ihrer in 

& 1 Abs. 1 DSG NW genannten Phasen an die Weisung 

seiner Auftraggeber gebunden. Nach Nr. 8 der
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Anlage zu $ 6 Abs. 1 Satz 1 DSG NW hat der Auf- 

traggeber Maßnahmen zu treffen, die geeignet sind 

zu gewährleisten, daß personenbezogene Daten nur 

entsprechend den Weisungen des Auftraggebers ver- 

arbeitet werden können (Auftragskontrolle). Daraus 

folgt, daß auch die Verantwortung für die Programn- 

freigabe nach dem Datenschutzgesetz Nordrhein- 

Westfalen bei dem Auftraggeber liegt. Diese Verant- 

wortung wird durch die genannte Regelung in unzu- 

lässiger Weise eingeschränkt, 

Es gehört zu den Pflichten des Auftraggebers, ein 

Datenverarbeitungsprogramm sorgfältig zu prüfen 

und danach freizugeben (v.d.Groeben in Ruckriegel/ 

v.d.Groeben/Hunsche, Datenschutz und Datenverar- 

beitung in Nordrhein-Westfalen, $ 7 Anm, 9). Auch 

nach den für die Behörden und Einrichtungen des 

Landes Nordrhein-Westfalen geltenden Richtlinien 

Automationsvorhaben (Runderlaß des Innenministers 

vom 19. Dezember 1978, MBl. NW. 1979 S. 30 / 

SMBl. NW. 20025) ist eine Verfahrenslösung in der 

Phase der Einführung zunächst in allen betroffenen 

Stellen auf ihre Funktionsfähigkeit zu erproben; 

angewendet werden darf sie erst dann, wenn der 

Aufgabenträger eine förmliche Freigabeerklärung 

abgegeben hat, mit der er die Verantwortung für die 

Ordnungsmäßigkeit und Sicherheit der Verfahrens- 

lösung übernimmt (Nr. 23,35 Abs, 1 der Richtlinien), 

Im Hinblick auf die Vorschriften des ADVG NW zum 

Verbund der automatisierten Datenverarbeitung wird 

den Gemeinden und Gemeindeverbänden empfohlen, diese 

Regelung sinngemäß anzuwenden {Nr. 5,3 der Richt- 

linien). 

Da der Zweckverband nicht bereit war, seine Satzung 

an die Regelungen im Datenschutzgesetz Nordrhein- 

Westfalen anzupassen, habe ich diesen Verstoß 

gegen $ 7 Abs, 2 Satz 2 DSG NW und Nr. 8 der
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Anlage zu $ 6 Abs, 1 Satz 1 DSG NW gemäß $ 30 

Abs. 1 Satz 1 DSG NW beanstandet, 

Eine besondere Situation besteht für die Auftrag- 

geber, wenn ein aus einer Gemeinschaftsentwicklung 

stammendes Programm oder eine entsprechende Pro- 

grammänderung übernommen wird. Falls dieses Pro- 

gramm oder die Programmänderung unverändert einge- 

setzt werden soll und bereits bei der entwickelnden 

Stelle entsprechend den hier aufgestellten Regeln 

vom Auftraggeber freigegeben worden ist, ist eine 

erneute Freigabe nicht mehr erforderlich. Voraus- 

setzung ist allerdings der Einsatz des neuen Pro- 

gramms ohne jede fachliche Änderung oder der 

Einbau der von der entwickelnden Stelle kommenden 

Änderung in ein Programm, das von der datenverar- 

beitenden Stelle nicht geändert wurde. 

Falls jedoch das zum Einsatz kommende Programm 

gegenüber der ursprünglichen Fassung fachlich ge- 

ändert ist, muß vor dessen erstem Einsatz und nach 

jeder fachlichen Änderung eine zusätzliche Freigabe 

durch die Auftraggeber erfolgen (unten "Zentrale 

Entwicklung von Programmen"). Programme, die die 

datenverarbeitende Stelle fachlich geändert hat, 

sind daher auch nach jeder von der entwickelnden 

Stelle kommenden Programmwartung von den Auftrag- 

gebern der datenverarbeitenden Stelle erneut frei- 

zugeben. 

Falls sich mehrere Auftraggeber desselben Programms 

bedienen, empfiehlt sich im allgemeinen eine Ver- 

einbarung, nach der ein Auftraggeber oder einzelne 

Auftraggeber die Freigabe für alle übrigen vornehmen, 

Hier sind sehr unterschiedliche Organisationsformen 

denkbar, die sich jeweils an der speziellen Situation
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zu orientieren haben, In jedem einzelnen Fall muß 

allerdings die Zuständigkeit und die Verantwor- 

tung aller Auftraggeber für die Freigabe der 

Programme zum Ausdruck kommen. 

Mit dem oben erwähnten Zweckverband wurde folgende 

mögliche Regelung besprochen: Die Auftraggeber 

könnten die Verbandsversammlung oder einen Ausschuß 

der Verbandsversammlung ermächtigen, für die Auf- 

traggeber die Programme freizugeben. Zur Vorbe- 

reitung der Programmfreigabe könnte sich der Aus- 

schuß oder die Verbandsversammlung eines Teams von 

Mitarbeitern des Verbandes bedienen, wobei die ein- 

zelnen Mitarbeiter dieses Teams in dieser Funktion 

fachlich allein dem Ausschuß oder der Verbands- 

versammlung verantwortlich sein müßten, Auf jeden 

Fall muß jeder einzelne der Auftraggeber im Hinblick 

auf seine Verantwortung als speichernde Stelle 

die von ihm erteilte Ermächtigung zur Programn- 

freigabe jederzeit widerrufen können, 

Zentrale Entwicklung von Programmen 
  

Zur Einsparung von Entwicklungskosten ist es heute 

üblich, Programme zentral zu entwickeln, Zu diesem 

Zweck schließen sich datenverarbeitende Stellen 

gleicher Zielrichtung zu Entwicklungsgemeinschaften 

zusammen, Diese Kooperationsform wird von mir unter 

dem Gesichtspunkt der Datensicherheit ausdrücklich 

begrüßt. Die notwendige Funktionstrennung zwischen 

Programmierung und Durchführung ist hier besonders 

weitgehend verwirklicht. 

Leider gaben mir die Kontroilbesuche allerdings 

mehrfach Veranlassung, in diesem Zusammenhang ernste 

Bedenken gegen die Art des Umgangs mit diesen 

Programmen zu äußern. Die Auftraggeber der datenver- 

arbeitenden Stellen sind im allgemeinen nicht bereit,
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die aus der Entwicklungsgemeinschaft kommenden Pro- 

gramme unverändert einzusetzen, Die Programme werden 

daher in den datenverarbeitenden Stellen entsprechend 

den Wünschen der eigenen Auftraggeber geändert. Bei 

großen Programmsystemen und einer größeren Zahl 

von Auftraggebern kann die Zahl derartiger dezentra- 

ler Änderungen im Laufe der Zeit sehr groß werden. 

Parallel zu diesen dezentralen Änderungen findet 

selbstverständlich die übliche zentrale Programm- 

wartung durch die Entwicklungsgemeinschaft statt, 

Änderungen, die von der Entwicklungsgemeinschaft 

kommen, treffen dann auf dezentrale Änderungen, 

mit denen sie möglicherweise logisch nicht ver- 

träglich sind. Als Folge davon müssen auch die 

zentralen Änderungen bei den einzelnen datenver- 

arbeitenden Stellen nochmals von deren Auftrag- 

gebern ausgetestet und freigegeben werden. 

Bedenklich an dieser Situation ist zunächst die 

Tatsache, daß die mit der zentralen Entwicklung 

verbundene Erhöhung der Datensicherheit durch 

dezentrale Änderungen wieder aufgehoben wird, So- 

bald das zentral entwickelte Programm auch nur an 

einer einzigen Stelle dezentral fachlich geändert 

ist, kann von einer erhöhten Datensicherheit 

nicht mehr gesprochen werden, 

Noch bedenklicher ist aber ein anderer Effekt, der 

im allgemeinen erst zu spät bemerkt wird. Die 

mit der Zeit zunehmende Zahl dezentraler Änderungen 

kann ein Programm so unsicher machen, daß es von 

der datenverarbeitenden Stelle nicht mehr beherrscht 

werden kann, Jede neue Programmwartung, auch wenn 

sie von der Entwicklungsgemeinschaft kommt, stellt 

dann ein Risiko dar, Dieses Risiko wird zunächst 

nur der datenverarbeitenden Stelle bewußt. Die 

Auftraggeber beobachten eventuell, daß Termine
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bei der Übernahme einer neuen Programmversion 

nicht eingehalten werden oder daß Bildschirmarbeiten 

fehlerhaft ablaufen. Trotz einer scheinbaren 

Ruhe ist zu diesem Zeitpunkt die Datensicherheit 

bereits ernsthaft gefährdet, 

Aus dieser Situation gibt es nur zwei Auswege: 

Die Entwicklungsgemeinschaft kann die dezentral 

durchgeführten Änderungen in das zentrale Programm 

übernehmen oder die Auftraggeber können akzeptieren, 

daß sämtliche dezentralen Änderungen rückgängig ge- 

macht werden. Beide Auswege sind aber im allgemeinen 

verbaut. Die Entwicklungsgemeinschaft ist zur Über- 

nahme der dezentralen Änderungen nicht bereit, und 

die Auftraggeber erklären, daß sie aus Gründen des 

internen Ablaufs auf diese Änderungen nicht verzich- 

ten können. 

Da bei umfangreichen und wartungsintensiven Pro- 

grammen deren dezentrale Änderung bei zentraler 

Entwicklung fast zwangsläufig in die geschilderten 

Schwierigkeiten führt, habe ich in derartigen Fällen 

die Empfehlung ausgesprochen, auf dezentrale Ände- 

rungen zu verzichten. Falls Programme von einer Ent- 

wicklungsgemeinschaft übernommen werden, sollten 

diese ohne jede Änderung ihres fachlichen Inhalts 

zum Ablauf kommen, Fachliche Änderungen sollten 

ausschließlich in der Weise vorgenommen werden, 

daß sie in die zentrale Entwicklung eingebracht 

und dort verwirklicht werden. 

Ich bin mir durchaus bewußt, daß dadurch die Ein- 

flußmöglichkeiten der einzelnen datenverarbeitenden 

Stelle und des einzelnen Auftraggebers reduziert 

werden. Wenn man sich allerdings vorstellt, der 

für die dezentrale Programmwartung erbrachte Personal- 

aufwand würde im Rahmen der Entwicklungsgemeinschaft
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eingesetzt, dann wäre es dieser möglich, zahlreiche 

der zunächst abgelehnten Wünsche anderer Stellen zu 

verwirklichen, Meine Forderung richtet sich daher 

vor allem an die Organisation der Entwicklung, Die 

Einflußmöglichkeit des einzelnen Anwenders auf das 

zentrale Entwicklungsergebnis sollte gestärkt werden, 

Jede dezentrale Änderung der von der Entwicklungs- 

gemeinschaft kommenden Programme sollte dagegen 

ausnahmslos unterbunden werden, 

Am Beispiel der Innungskrankenkassen zeigt sich, 

daß so auch wirklich verfahren werden kann. Die 

Programme werden vom Bundesverband der Innungs- 

krankenkassen entwickelt, und die Landesverbände 

verpflichten sich vertraglich gegenüber dem Bundes- 

verband, die übernommenen Programme ohne Änderung 

ihres logischen Ablaufs einzusetzen, 

Gegen ein derartiges Vorgehen wurde eingewandt, 

es entspreche nicht dem Trend der heutigen technischen 

Entwicklung. Das bisherige Kostenargument gegen einen 

dezentralen ADV-Einsatz gelte heute nicht mehr, Dann 

müsse es auch möglich sein, den logischen Inhalt 

der dezentral eingesetzten Programme dezentral 

zu gestalten, 

Diese Argumentation entspricht aber einem Wunsch- 

denken. Es mag dahingestellt bleiben, ob die Kosten 

des dezentralen und des zentralen Anlagenbetriebs 

gleich sind. Die dezentrale Entwicklung oder Änderung 

von Programmen stellt aber heute und in absehbarer 

Zukunft Anforderungen, denen eine datenverarbeitende 

Stelle nur in Einzelfällen gewachsen ist, Die Dezen- 

tralisierung der Hardware eröffnet also keinesfalls 

den Weg zur dezentralen Gestaltung der Lösungen. 

Den Möglichkeiten der einzelnen datenverarbeitenden 

Stellen sind hier Grenzen gesetzt, bei deren Üüber- 

schreiten die Ordnungsmäßigkeit und Sicherheit der 

Verarbeitung gefährdet werden,
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- Verantwortungsübernahme im Rahmen des 

fachlichen Weisungsrechts 

Bei einem Rechenzentrum, das Datenverarbeitung im 

Auftrag durchführt, hatten die Auftraggeber abgesehen 

von der Auftragserteilung im Einzelfall noch keine 

Weisungen erteilt. Die Auftraggeber waren nicht 

bei der Programmfreigabe beteiligt, und auch die 

Auftragskontrolle nach Nr. 8 der Anlage zu $ 6 

Abs. 1 Satz 1 DSG NW war von ihnen nicht wahrge- 

nommen worden, 

Die Auftraggeber dieses Rechenzentrums sind an 

die Weisungen einer obersten Landesbehörde des 

Landes Nordrhein-Westfalen gebunden. Diese oberste 

Landesbehörde hat auch im Rahmen ihrer Weisungs- 

befugnis die Auftragskontrolle nach Nr. 8 der An- 

lage zu $ 6 Abs, 1 Satz 1 DSG NW, die Weisungen 

nach $ 7 Abs. 2 Satz 2 DSG NW und die Programn- 

freigabe übernommen. Gegen diese Regelung bestehen 

keine durchgreifenden datenschutzrechtlichen Be- 

denken. Sie war bisher allerdings nicht schrift- 

lich festgelegt. 

Im Interesse einer klaren Abgrenzung der Verantwor- 

tung habe ich empfohlen, in der Dienstanweisung 

für das Rechenzentrum festzulegen, daß die oberste 

Landesbehörde im Rahmen ihres Weisungsrechts gegen- 

über den speichernden Stellen deren Weisungsrecht 

gegenüber der datenverarbeitenden Stelle nach 

& 7 Abs. 2 Satz 2 DSG NW sowie die Auftragskon- 

trolle nach Nr. 8 der Anlage zu $ 6 Abs. 1 

Satz 1 DSG NW für die speichernden Stellen wahrnimmt. 

Die speichernden Stellen werden damit von dieser 

Verpflichtung entbunden.
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Auch sollte in der Dienstanweisung festgelegt werden, 

daß das Weisungsrecht gegenüber dem Rechenzentrum, 

das die oberste Landesbehörde für die speichernden 

Stellen im Rahmen ihres Weisungsrechts gegenüber 

diesen Stellen wahrnimmt, die Programmfreigabe 

einschließt, 

c) Einzelaufgaben 

- Anwenderberatung 

Eine öffentliche Stelle, die Datenverarbeitung im 

Auftrag durchführt, hatte ein Arbeitsgebiet "Anwender- 

betreuung" eingerichtet. In dem Aufgabenkatalog 

dieses Arbeitsgebietes waren Fragen des Datenschutzes 

und der Datensicherheit zunächst nicht vorgesehen, 

Ich habe darauf hingewiesen, daß eine Beratung des 

Anwenders in Fragen des Datenschutzes und der Daten- 

sicherheit sehr wichtig sei, Erfahrungsgemäß ist 

der Anwender im allgemeinen nicht in der Lage, 

die Sicherheitsrisiken, die mit einer neuen Technik 

oder einem neuen Verfahren verbunden sind, selbst 

zu erkennen. Auch die angemessenen organisatorischen 

Maßnahmen sind ihm im allgemeinen nicht bekannt, 

Bei der Neueinführung von Verfahren erscheint daher 

eine entsprechende Beratung der Anwender unerläßlich. 

- Verantwortung für die Quellprogrammbibliothek 

der freigegebenen Programme 

Bei einem Kontrollbesuch wurde festgestellt, 

daß der Programmierer uneingeschränkten Zugriff 

auf die Quellprogrammbibliothek der freigegebenen 

Programme hat. Die einzelnen Programme dieser 

Bibliothek können vom Programmierer nicht nur gelesen,
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sondern auch geändert werden. Zur Sicherung gegen 

unbefugte Änderungen werden die Quellprogramme 

als Listen archiviert und die aus den Quellprogrammen 

durch Übersetzung entstehenden Programmoduln 

regelmäßig gesichert. 

Aus Gründen der Sicherheit ist es allgemein üblich, 

auch die maschinell archivierten Quellprogramme dem 

ändernden Zugriff des Programmierers zu entziehen, 

Der Programmierer darf in der Quellprogrammbibliothek 

der freigegebenen Programme lesen, aber nicht selbst 

ändern können, Jede Änderung muß über die Arbeits- 

vorbereitung abgewickelt werden und setzt eine 

vorherige Freigabe voraus. Die Quellprogrammbiblio- 

thek der freigegebenen Programme Steht dann insoweit 

unter der Verantwortung der Arbeitsvorbereitung. 

Ich habe empfohlen festzulegen, daß eine Änderung 

in der Quellprogrammbibliothek der freigegebenen 

Programme nur über die Arbeitsvorbereitung und 

erst nach Freigabe dieser Änderung zugelassen 

ist,
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2. Maßnahmen der Ablauforganisation 

Ablauforganisatorische Fragen sind Fragen der täglichen 

Arbeit. Erforderliche Maßnahmen werden im allgemeinen 

durch Dienstanweisung eingeführt. Meine Kontrolle kann 

sowohl dem Inhalt der Dienstanweisung als auch der Ein- 

haltung von deren Vorschriften gelten. 

Soweit Maßnahmen der Ablauforganisation angesprochen 

wurden, stand bei den bisherigen Kontrolibesuchen deren 

Inhalt im Vordergrund. Bei den sehr beschränkten Mög- 

lichkeiten, Kontrollbesuche durchzuführen, halte ich 

es für besonders wichtig, auf den Inhalt der Dienstan- 

weisungen Einfluß zu nehmen, Es sollte dann vorrangig 

eine Frage der internen Kontrolle (vgl. D.1.a) sein 

sicherzustellen, daß die Vorschriften der Dienstanweisung 

auch befolgt werden. 

a) Sicherung von Programm und Daten 

- Programmdokumentation 

In meinem zweiten Tätigkeitsbericht (D.3,a) habe 

ich bereits auf Notwendigkeit und Umfang einer 

Programmdokumentation hingewiesen. In zwei Fällen 

hatte ich erneut Veranlassung, auf Fragen der 

Programmdokumentation einzugehen. 

In einem Fall war zwar festgelegt, daß jeweils 

eine Programmdokumentation erstellt werden müsse, 

Der Zeitpunkt für die Fertigstellung der Doku- 

mentation war aber nicht verbindlich festgelegt. 

Ich habe empfohlen festzulegen, daß die vollständige 

Dokumentation bei der Freigabe des Programms vor- 

liegen muß. Ein entsprechender Hinweis sollte in 

das Freigabeformular aufgenommen werden, damit vor 

der Freigabe das Vorhandensein der Dokumentation 

überprüft wird.
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In einem anderen Fall mußte ich darauf hinweisen, 

daß eine Programmdokumentation einen gewissen 

Mindestumfang aufweisen muß. 

Die jedenfalls erforderlichen Bestandteile einer 

vollständigen und aussagekräftigen Programmdokumen- 

tation sind bereits in meinem zweiten Tätigkeits- 

bericht aufgeführt. Eine geeignete Grundlage zur 

Gestaltung der Programmdokumentation stellt die 

Norm DIN 66 230 (Programmdokumentation) dar, 

Programmänderungen in übersetzten Moduln 

Programme werden heute im allgemeinen in folgender 

Weise geändert: Der Programmierer ändert eine Kopie 

des Quellprogramms. Durch maschinelles Übersetzen 

entstehen aus dem geänderten Quellprogramm Moduln 

in der Maschinensprache, die anschließend zum ab- 

lauffähigen Programm gebunden werden. Das ablauf- 

fähige Programm wird getestet und freigegeben. Die 

geänderte Kopie des Quellprogramms wird dann durch 

die Arbeitsvorbereitung in der Quellprogrammbiblio- 

thek der freigegebenen Programme gespeichert und 

ersetzt dort die frühere Fassung. 

In einem Fall wurde festgestellt, daß kleine Pro- 

grammänderungen nicht im Quellprogramm, Sondern in 

den aus dem Quellprogramm durch Übersetzung gebil- 

deten Moduln vorgenommen werden, Dieses unübliche 

Vorgehen ist möglich, weil dort ausschließlich in 

der Programmsprache Assembler programmiert wird 

und der Programmierer daher einen Überblick über 

die einzelnen Befehle der Moduln hat. 

Die im übersetzten Modul durchgeführten Programmände- 

rungen werden bei dieser Öffentlichen Stelle ent- 

sprechend einer Dienstanweisung ordnungsgemäß freige- 

geben, Der geänderte Modul wird archiviert. Die durch- 

geführten Änderungen sind gekennzeichnet.
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Gleichwohl habe ich auf folgendes hingewiesen: Die 

bei datenverarbeitenden Stellen im allgemeinen üb- 

liche Regelung, Änderungen ausschließlich in Quell- 

programmen zuzulassen und alle sonstigen Änderungen 

ausnahmslos zu untersagen, stärkt die Datensicher- 

heit. Das einheitliche Verfahren der Programmände- 

rung erleichtert die lückenlose Überwachung. Möglich- 

keiten zur unbefugten Programmänderung werden einge- 

schränkt. 

Anonymisierung der Testdaten 

Bedenklich ist, daß erneut in einer Reihe von Fällen 

festgestellt werden mußte, daß Programmierer ihre 

Tests ohne zwingenden Grund mit nichtanonymisierten 

Testdaten durchführten (vgl. D.3.c meines zweiten 

Tätigkeitsberichts). In jedem Einzelfall habe ich 

empfohlen, das Testverfahren den Anforderungen des 

Datenschutzes anzupassen und Programmtests mit nicht- 

anonymisierten personenbezogenen Daten nur in be- 

gründeten Ausnahmefällen zuzulassen. 

Zugriff der Organisatoren auf nichtanonymisierte 

Daten 

In einem Dienstlieistungsrechenzentrum wurde fest- 

gestellt, daß Datenendgeräte aufgestellt waren, 

die einen uneingeschränkten Zugriff auf die aktuellen 

Dateien der Auftaggeber ermöglichten. Zugriffsbe- 

rechtigt waren die Organisatoren. Jeder Organisator 

erhielt durch sein Paßwort die Möglichkeit des 

Zugriffs zu sämtlichen Dateien des von ihm bearbei- 

teten Sachgebietes. Die Zugriffsmöglichkeit wurde 

für notwendig gehalten, um Fehler kurzfristig 

klären zu können.
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Es sollte allerdings sichergestellt werden, daß 

der Organisator nur dann von seiner Zugriffsmög- 

lichkeit Gebrauch macht, wenn dies zwingend not- 

wendig ist. Ich habe daher empfohlen, durch Dienst- 

anweisung festzulegen, daß der Organisator in jedem 

Einzelfall die Zustimmung seines Gruppenleiters 

einzuholen hat, bevor er auf nichtanonymisierte 

personenbezogene Daten zugreift. 

b) Sicherung des Abiaufs 

- Direktänderung von Programmen im Arbeitsspeicher 
  

In meinem zweiten Tätigkeitsbericht (D.3.c) wurde 

bereits darauf hingewiesen, daß Direktänderungen 

freigegebener Programme im Arbeitsspeicher als 

außerordentlich bedenklich angesehen werden müssen, 

Bei Kontrollbesuchen wurden erneut zwei Fälle fest- 

gestellt, in denen derartige Direktänderungen durch 

Dienstanweisungen zugelassen waren, 

In dem einen Fall liefen Programme einer Datenver- 

arbeitungsanlage alten Typs in Emulation auf einer 

modernen Anlage. Für diese emulierten Programme war 

festgelegt, daß das freigegebene und ablauffähige 

Programm unmittelbar vor dem Beginn oder während eines 

Verarbeitungslaufs über die Bedienungskonsole der 

Datenverarbeitungsanlage geändert werden durfte, 

Derartige Direktänderungen wurden automatisch proto- 

kolliert und anschließend durch die Programmaufsicht 

auf Richtigkeit und Zulässigkeit überprüft. 

Ich habe darauf hingewiesen, daß trotz dieser Maß- 

nahmen die Möglichkeit der Direktänderung eine wesent- 

liche Beeinträchtigung der Datensicherheit bedeutet, 

Es wurde besprochen, ab wann Direktänderungen unter- 

sagt werden können.
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In einem anderen Fall enthält die Dienstanweisung 

für die Abteilung Datenverarbeitung eine Regelung 

für den Fall, daß "während einer Verarbeitung Ein- 

griffe in ein laufendes Programm erforderlich" 

werden, In der Dienstanweisung ist ausdrücklich 

festgelegt, daß solche Eingriffe auf wenige Ausnahme- 

fälle beschränkt bleiben müssen, Während des Kontroill- 

besuchs wurde meinen Mitarbeitern mitgeteilt, Ein- 

griffe in ein laufendes Programm sollten ausschließ- 

lich in Katastrophenfällen zulässig sein. 

Ich habe darauf hingewiesen, daß die Änderung eines 

freigegebenen Programms durch Eingriff in das laufende 

Programm außerordentlich bedenklich ist. Die Sicher- 

heit der Verarbeitung wird dadurch aufgehoben, Es 

muß außerdem befürchtet werden, daß die zum Ablauf 

kommende Programmversion nicht dokumentiert wird, 

Daher sollte ein derartiger Eingriff keinesfalls 

durch die Dienstanweisung zugelassen werden, Selbst 

eine auf Ausnahmefälle beschränkte Zulassung erweckt 

den Eindruck, als gehöre der Eingriff in ein laufendes 

Programm zu den grundsätzlich erlaubten Maßnahmen, 

Der Leitung der öffentlichen Stelle bleibt es unbe- 

nommen, in Katastrophenfällen Sondermaßnahmen anzu- 

ordnen, 

Ciosed-shop-Betrieb 

Datenverarbeitende Stellen arbeiten im allgemeinen 

im Closed-shop-Betrieb. Bei verschiedenen Kontroll- 

besuchen mußten meine Mitarbeiter allerdings fest- 

stellen, daß dessen Durchführung nicht in jedem 

Fall konsequent genug gehandhabt wird. In diesem 

Zusammenhang habe ich auf folgendes hingewiesen:



294 

- Systemprogrammierer, Programmierer und Erfassungs- 

kräfte sollten keine uneingeschränkte Zutrittsbe- 

rechtigung zum Maschinenraum haben, 

- Die Zutrittsberechtigung der Arbeitsvorbereiter 

zum Maschinenraum sollte auf Mitarbeiter mit der 

Aufgabe der Archivverwalter beschränkt werden. 

- Falls Programmierer außerhalb der normalen Arbeits- 

zeit ausnahmsweise Testarbeiten im Maschinenraum 

selbst durchzuführen haben, sollte sichergestellt 

sein, daß diese nicht in der Lage sind, auf nicht- 

anonymisierte personenbezogene Daten zuzugreifen. 

- Mitnahme von Taschen und Mänteln in den 

Maschinenraum 

In mehreren Fällen stellten meine Mitarbeiter erneut 

fest, daß ein Verbot der Mitnahme von Taschen und 

Mänteln in den Maschinenraum überhaupt nicht oder 

nur mündlich festgelegt war (vgl. D.3.a meines 

zweiten Tätigkeitsberichts). Die Möglichkeit, Taschen 

und Mäntel in den Maschinenraum mitzunehmen, stellt 

eine Beeinträchtigung der Sicherheit dar. Sie ent- 

spricht darüber hinaus nicht dem gesetzlich festge- 

legten Erfordernis der Abgangskontrolle (Nr. 2 der 

Anlage zu $ 6 Abs. 1 Satz 1 DSG NW). 

Ich habe daher in jedem derartigen Fall empfohlen, 

die Mitnahme von Taschen und Mänteln in den Maschinen- 

raum zu untersagen und dieses Verbot schriftlich 

festzulegen. 

c) Handhabung von Magnetbändern und Magnetplatten 
  

- Verwaltung des Datenträgerarchivs 
  

Aus Gründen der Sicherheit wird in Rechenzentren im 

allgemeinen eine Funktionstrennung zwischen Maschinen- 

bedienung und Archivverwaltung verwirklicht
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(vgl. D.2.b meines ersten Tätigkeitsberichts). 

Der Archivverwalter stellt dabei auf Anweisung der 

Arbeitsvorbereitung die Magnetbänder für die Maschi- 

nenbedienung bereit, Der Maschinenbediener hat bei 

dieser Organisation keinen Zutritt zum Datenarchiv,. 

In größeren Rechenzentren wird heute teilweise ein 

automatisches Bandverwaltungssystem eingesetzt, 

das unter anderem die Aufgabe hat, nach Eröffnung 

eines Programms die notwendigen Eingabebänder anzu- 

fordern, Diese Bänder werden anschließend vom 

Maschinenbediener dem Archiv entnommen. Bei dieser 

Arbeitsform ist das Archiv im allgemeinen in einem 

nur vom Maschinenraum zugänglichen Raum unterge- 

bracht, 

Die Funktionstrennung zwischen Archivverwalter und 

Maschinenbediener ist hier aufgehoben, und der 

Maschinenbediener hat Zutritt zum Archiv. Dadurch 

wird zwar die Sicherheit beeinträchtigt, doch 

bietet das automatische Bandverwaltungssystem dafür 

andere Möglichkeiten zur Verbesserung der Daten- 

sicherheit. 

Bei diesem Verfahren kann sichergestellt werden, daß 

aus dem Archiv nur Magnetbänder für die sofortige 

Bearbeitung entnommen werden und daß diese Bänder 

danach umgehend in das Archiv zurückgebracht werden, 

Abgesehen von freigegebenen Bändern befinden sich 

dann nur diejenigen Magnetbänder im Maschinenraum, 

die für gerade ablaufende Programme in Magnet- 

bandgeräte eingelegt Sind, 

Durch die Übersichten des automatischen Bandver- 

waltungssystems und wegen des Fehlens eines Zwischen- 

lagers im Maschinenraum werden Kontrollen erleichtert. 

Ich habe empfohlen, verschiedene Kontrollen regelmäßig 

und unvermutet durchzuführen:
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- Bestandskontrolle des Magnetbandarchivs 

- Bestandskontrolle der Auslagerungsarchive 

- Bestandskontrolle der im Rahmen des Datenträ- 

geraustauschs umlaufenden Magnetbänder 

- Nutzungskontrolle der Magnetbänder 

Kontrolle von Magnetbändern und Magnetplatten 
  

von Technikern der Herstellerfirmen 

Techniker der Herstellerfirmen können bei manchen 

Rechenzentren ihre Magnetbänder und Magnetplatten 

selbst in den Maschinenraum bringen und von dort 

wieder entfernen, Insofern ist die Abgangskontrolle 

eingeschränkt. 

Die Abgangskontrolle läßt sich verbessern, indem 

festgelegt wird, daß Datenträger auf ihrem Weg 

in den Maschinenraum und auf dem Weg aus dem Maschi- 

nenraum ausnahmslos über das Datenträgerarchiv ge- 

leitet werden müssen. Die Abwicklung könnte dazu in 

folgender Weise vorgeschrieben werden: Falls der 

Techniker einer Herstellerfirma einen Datenträger 

mitbringt, liefert er diesen zunächst bei dem 

Datenträgerarchiv ab, Der Datenträger wird dort 

registriert und aufbewahrt. Für seine Arbeit im 

Maschinenraum erhält der Techniker seinen Datenträger 

auf Anforderung von der Archivverwaltung. Nach Ge- 

brauch gibt er ihn wieder an die Archivverwaltung 

zurück. In der Zwischenzeit darf der Datenträger 

vom Techniker nicht aus dem Maschinenraum entfernt 

werden, 

Die endgültige Rückgabe des Datenträgers an die 

Herstellerfirma erfolgt in der Weise, daß der Daten- 

träger dem Datenträgerarchiv entnommen, aus dem 

Archivbestand ausgetragen und an den Techniker zur 

Mitnahme ausgehändigt wird. 
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Ich habe in einigen Fällen empfohlen, eine ent- 

sprechende Regelung durch Dienstanweisung festzu- 

legen. 

- Versand von Magnetbändern durch Boten 

Magnetbänder werden häufig durch Boten versandt. 

In Einzelfällen werden die Bänder dabei dem Boten 

offen zum Transport übergeben, ohne daß eine zu- 

sätzliche Sicherung erfolgt. 

Im Hinblick auf die erforderliche Transportkontrolle 

(Nr. 9 der Anlage zu $ 6 Abs. 1 Satz 1 DSG NW) ist 

hier eine zusätzliche Sicherungsmaßnahme angemessen, 

Ich habe empfohlen, die Magnetbänder in einem ver- 

schlossenen Behältnis transportieren zu lassen, falls 

nicht für den Transport zwei Boten eingesetzt werden 

(Vier-Augen-Prinzip). 

d} Löschen von Datenträgern 

- Löschen von Daten auf beschädigten Magnetplatten 

Magnetplatten, die an den Hersteller zurückgehen und 

damit die Verfügungsgewalt eines Rechenzentrums verlas- 

sen, dürfen keine personenbezogenen Daten mehr enthal- 

ten. Sie sind daher vor der Herausgabe zu löschen. 

Bei beschädigten Geräten mit Festplatten ist dem An- 

wender im allgemeinen ein Löschen nicht mehr möglich, 

Es besteht dann die Gefahr, daß Magnetplatten mit per- 

sonenbezogenen Daten ungelöscht die Verfügungsgewalt 

des Rechenzentrums verlassen. Ich habe daher eine An- 

zahl von Herstellern um Stellungnahme gebeten, wie ein 

Rechenzentrum in dieser Situation die Löschung von 

Magnetplatten mit personenbezogenen Daten sicherstellen 

kann.
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Bedauerlicherweise war der überwiegende Teil der Ant- 

worten unbefriedigend oder ausweichend. Ich konnte 

mich in diesem Zusammenhang des Eindrucks nicht erweh- 

ren, daß es auch heute noch teilweise an dem erfor- 

derlichen Problembewußtsein mangelt, 

Lediglich zwei Hersteller konnten eine weitgehend 

befriedigende Abwicklung zusagen. In beiden Fällen 

kann der Kunde auf Kosten des Herstellers den Trans. 

port des Datenträgers von einem eigenen Mitarbeiter 

bis zur Fertigungsstätte des Herstellers begleiten 

lassen, In einem Fall erfolgt dann eine Übergabe 

des Datenträgers gegen Quittung an einen verpflich- 

teten Mitarbeiter des Herstellers, der die unverzüg- 

liche Löschung zusagt. Im anderen Fall kann der Kun- 

denmitarbeiter sich sogar von der Löschung des Daten- 

trägers selbst überzeugen. 

Ich gehe davon aus, daß es möglich Sein muß, auch mit 

anderen Herstellern entsprechende Regelungen zu ver- 

einbaren und weise in jedem einzelnen Fall die öffent- 

lichen Stellen auf diese Möglichkeit hin, 

Löschen von Magnetbändern vor der Rücksendung 
  

Auf die Notwendigkeit, Magnetbänder vor der Rücksen- 

dung im Rahmen eines Datenträgeraustauschs zu löschen, 

hatte ich bereits in meinem ersten (D.2.d) und mei- 

nem zweiten Tätigkeitsbericht (D.3.d) hingewiesen, 

Eine Reihe weitererer Fälle gibt Veranlassung, diese 

Hinweise erneut aufzugreifen, 

Jeder Transport von Magnetbändern mit personenbezoge- 

nen Daten ist mit einem Transportrisiko verbunden, 

Im Rahmen des Datenträgeraustauschs sollten daher 

Magnetbänder vor ihrer Rücksendung gelöscht werden, 

um jedes unnötige Transportrisiko zu vermeiden,
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In einem Fall wurde geltend gemacht, daß die 

Löschung von dem jeweiligen Auftrag des Einrei- 

chers abhänge, Diese Ansicht teile ich nicht, Die 

Rücksendung eines Magnetbandes erfolgt grundsätz- 

lich nur, um es dem Eigentümer wieder zur Verfügung 

zu Stellen, Eine Rücksendung der auf dem Magnetband 

gespeicherten Daten ist in aller Regel nicht beab- 

sichtigt und wäre auch sinnlos, da sie dem Einreicher 

ohnehin zur Verfügung stehen, Die Rücksendung von 

Daten könnte sich nur ausnahmsweise, etwa im Rahmen 

einer Fehleraufklärung als notwendig erweisen, 

Im Normalfall ist es daher nach Nr. 9 der Anlage zu 

$ 6 Abs. ji Satz 1 DSG NW (Transportkontrolle) ange- 

messen, Magnetbänder vor ihrer Rücksendung zu 

löschen, 

Auch Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die den 

Datenaustausch für spezielle Bereiche regeln, 

schreiben teilweise bereits die Rücksendung gelösch- 

ter Magnetbänder vor. Dazu zählen $ 12 Abs, 5 

Satz 3 der Zweiten Verordnung über die Datenüber- 

mittlung auf maschinell verwertbaren Datenträgern 

im Bereich der Sozialversicherung und der Bundes- 

anstalt für Arbeit (Zweite Datenübermittlungs- 

Verordnung - 2. DÜVO) und Nr. 11.3 der Richtlinien 

für den Datenaustausch zum Nachweis der Kinder- 

geldberechtigung (Runderlaß des Innenministers des 

Landes Nordrhein-Westfalen vom 11, August 1981, 

MBl, NW. S. 1832). 

Vernichtung von Kohlepapier 

Manche Rechenzentren verwenden Endlosvordrucke mit 

Kohlepapier. Bei der auf den Druck folgenden Nach- 

bearbeitung wird das Kohlepapier von den bedruck- 

ten Vordrucken getrennt,
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Das Kohlepapier wird nur einmal benutzt. Der vom 

Schnelldrucker auf die Vordrucke gedruckte Text 

ist in Spiegelschrift auf dem Kohlepapier enthal- 

ten und kann erfahrungsgemäß von diesem ohne be- 

sondere Schwierigkeit abgelesen werden, Das Kohle- 

papier ist damit zum Träger personenbezogener Daten 

geworden, und seine Vernichtung muß sorgfältig 

durchgeführt und überwacht werden. 

Ich habe daher empfohlen, Kohlepapier, das beim Aus- 

drucken von personenbezogenen Daten benutzt wurde, 

in gleicher Weise zu vernichten, wie sonstige Unter- 

lagen mit personenbezogenen Daten vernichtet werden,
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Technische Maßnahmen 

Technische Maßnahmen dienen vor allem der Sicherung von 

Rechenzentrum und Datenträgern, Technische Maßnahmen sind 

oft unmittelbar zu erkennen, und ihre Erforderlichkeit 

ist dann für jeden einsehbar. 

Bei größeren Rechenzentren sind die im Vordergrund 

stehenden technischen Maßnahmen heute im allgemeinen 

wenigstens befriedigend geregelt. Gleichzeitig kann 

aber an einer weniger auffälligen Stelle eine untrag- 

bare Schwachstelle vorhanden sein, So besitzt ein her- 

vorragend gesichertes Rechenzentrum möglicherweise ein 

weitgehend ungesichertes Auslagerungsarchiv mit dem 

vollständigen Datenbestand, 

a) Gestaltung von Sicherheitsbereichen 

- Zugang zu Arbeitsräumen durch den Maschinenraum 

In großen Rechenzentren erhalten Mitarbeiter der 

Arbeitsvorbereitung Üblicherweise keine Zutritts- 

berechtigung zum Maschinenraum, Die Arbeitsräume 

der Arbeitsvorbereitung liegen zwar im allgemeinen 

in unmittelbarer Nähe des Maschinenraums, Ein regel- 

mäßiger Zutritt des Arbeitsvorbereiters zum Maschi- 

nenraum ist aber keinesfalls erforderlich und wird 

daher aus Gründen der Datensicherheit auch ausge- 

schlossen. 

Bei einem Kontrollbesuch stellten meine Mitarbeiter 

fest, daß ein Teil der Räume der Arbeitsvorbereitung 

so liegt, daß sie nur über den Maschinenraum betreten 

werden können. Die Mitarbeiter der Arbeitsvorbereitung 

müssen daher in diesen Fällen den Maschinenraum be- 

treten, um ihre Arbeitsplätze zu erreichen.
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Diese Situation ist unbefriedigend. Wegen der gege- 

benen Lage der Räume kann sie allerdings kurzfristig 

nicht geändert werden, Ich habe empfohlen, lang- 

fristig anzustreben, daß der Arbeitsvorbereitung 

andere Räume zugewiesen werden, 

- Umgehung der Zugangskontrolle durch Aufzüge 
  

In einem großen Rechenzentrum ergab der Kontrollbe- 

such, daß zu dem im Erdgeschoß gelegenen Drucker- 

raum und der daneben liegenden Poststelle nur ein 

beschränkter Kreis von Mitarbeitern eine Zutritts- 

berechtigung hat. Der Zutritt zu diesen Räumen wird 

durch ein maschinelles Zugangskontrollsystem über- 

wacht. 

Allerdings kann man diese Kontrolle mit Hilfe der 

Lastenaufzüge umgehen, Es ist möglich, einen 

Lastenaufzug ohne Kontrolle im Kellergeschoß oder 

im Obergeschoß zu betreten und mit diesem zum Erd- 

geschoß zu fahren. Hier besteht dann ohne weitere 

Kontrolle die Zutrittsmöglichkeit zum Druckerraum 

und zur Poststelle, 

Ich habe empfohlen, diese Lücke in der Überwachung 

durch eine geeignete Maßnahme zu beseitigen. Be- 

sprochen wurde die Möglichkeit, den Aufzug so zu 

schalten, daß er nur bei Verwendung eines besonde- 

ren Schlüssels im Erdgeschoß hält, Die Ausgabe 

dieses Schlüssels kann auf Berechtigte beschränkt 

werden, 

b) Technische Einrichtungen 

- Maschinelles Zugangskontroilsysten 
  

Bei einem großen Rechenzentrum ist ein rechnerge- 

stütztes Zugangskontrollsystem neu installiert worden, 

Die zu Üüberwachenden Türen erhielten Ausweisterminals,
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Das Gesamtsystem verfügt über einen zentralen Rechner, 

mit dem diese Ausweisterminals überwacht und ge- 

steuert werden sollen. 

Bedauerlicherweise sind die Ausweisterminals bisher 

noch nicht fest mit dem zentralen Rechner verbunden. 

Notwendige Schutzmaßnahmen, die das System vorsieht, 

setzen aber die Verbindung zwischen Ausweisterminals 

und zentralem Rechner voraus und sind daher zur Zeit 

unwirksam. Dadurch bestehen folgende Einschränkungen 

der Sicherheit: 

Offene Türen werden nicht angezeigt. 

- Zutrittsberechtigungen können nicht auf 

bestimmte Zeiträume beschränkt werden. 

- Der Zutritt zu den einzelnen Sicherheits- 

zonen wird nicht aufgezeichnet, 

- Der Versuch des unberechtigten Zutritts zu 

einer Sicherheitszone wird nicht aufgezeichnet, 

- Auch der Zutritt von Mitarbeitern der Frenmd- 

firmen kann daher nicht durch Aufzeichnung 

überwacht werden, 

- Die möglichen Maßnahmen zum Schutz vor mißbräuch- 

licher Benutzung eines verlorenen Ausweises sind 

eingeschränkt. Es ist nur mit Schwierigkeiten 

möglich, sämtliche Ausweisterminals darüber zu 

informieren, daß ein Ausweis ungültig geworden 

ist. Auch kann ein mißbräuchlich benutzter Ausweis 

nicht im Ausweisleser blockiert werden. 

Um die erforderliche Sicherheit zu gewährleisten, 

habe ich empfohlen, den zentralen Rechner baldmög- 

lichst mit sämtlichen Ausweisterminals fest zu 

verbinden.
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- Einfache Zugansskontrolle 
  

Bei dem Kontroilbesuch in einem größeren Rechen- 

zentrum bestand Einigkeit darüber, daß die Installa- 

tion eines maschinellen Zugangskontrollsystens eine 

angemessene Maßnahme darstellt. Allerdings wurde 

meinen Mitarbeitern berichtet, daß in einigen Jahren 

der Umzug des gesamten Rechenzentrums bevorstehe 

und die Installation des Zugangskontrollsystens 

daher bis zu diesem Zeitpunkt verschoben werden 

solle, 

Unter diesen Umständen habe ich darauf hingewiesen, 

daß sich eine einfache Zugangskontrolle verwirk- 

lichen läßt, sobald ein Sicherheitsbereich geschaffen 

ist. Durch begrenzte Schlüsselausgabe kann dann 

sichergestellt werden, daß nur Befugte Zutritt zum 

Sicherheitsbereich haben. Dazu sollte schriftlich 

festgelegt werden, wer zum Betreten des Sicherheits- 

bereichs und der einzelnen im Sicherheitsbereich 

gelegenen Arbeitsräume befugt ist, 

- Überwachen des Zugangs außerhalb der Dienstzeit 
  

In verschiedenen Fällen war zu der Frage Stellung 

zu nehmen, wie ein unbefugter Zugang zu geschützten 

Räumen außerhalb der Dienstzeit verhindert werden 

kann. 

In einem Fall ist die gesamte Datenverarbeitung in 

einem getrennten Gebäude untergebracht. Außerhalb 

der Dienstzeit ist das Gebäude verschlossen, 

und die wichtigsten Räume sind durch Bewegungsmelder 

gesichert, Das Ansprechen eines Bewegungsmelders 

löst einen Alarm in der Leitstelle der Polizei aus.
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Aus Sicherheitsgründen ist es notwendig, daß ver- 

schiedene Mitarbeiter Schlüssel besitzen, mit denen 

sie bei einer Alarmierung das Rechenzentrum betreten 

können. Das automatische Zuganskontrollsystem wird 

bei Verwendung dieser Schlüssel umgangen, Die Schlüssel 

bieten daher auch die Möglichkeit eines nicht kon- 

trollierbaren Zugangs zu den im Maschinenraum 

lagernden Datenbeständen. 

Ich habe empfohlen, diese Situation insoweit zu 

ändern, als jeder Zutritt außerhalb der Dienstzeit 

ausnahmslos zu einer Registrierung durch das Zugangs- 

kontrollsystem führen sollte. Es wurde besprochen, 

daß sich dieses Ziel erreichen läßt, indem eine 

geeignete Zwischentür ein Schloß erhält, das sich 

nicht mit dem Generalschlüssel des Rechenzentrums 

öffnen läßt, 

In einem Rechenzentrum mit Schichtbetrieb war die 

Sicherung bei Schichtwechsel nicht ausreichend, Hier 

wird das Datenträgerarchiv maschinell verwaltet, 

und die Maschinenbediener haben Zutrittsbefugnis, 

Verhindert werden sollte der Zutritt allerdings für 

den Fall, daß während des Schichtwechsels zeitweilig 

nur ein einzelner Maschinenbediener im Maschinenraum 

ist. 

Bei der Erörterung dieses Problems wurde von den 

Mitarbeitern des Rechenzentrums vorgeschlagen, für 

das Archiv ein von der allgemeinen Schließanlage 

abweichendes Schloß vorzusehen, dessen Schlüssel 

bei Dienstende von den Maschinenbedienern in einem 

verschlossenen Umschlag an die nachfolgende Arbeits- 

schicht weitergegeben wird, Diese darf den Umschlag 

erst öffnen, wenn wenigstens zwei Maschinenbediener 

im Hause sind,
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In einem Beratungsersuchen wurde ich um Stellung- 

nahme gebeten, ob der Feuerwehr ein Generalschlüssel 

zur freien Verfügung überlassen werden dürfe. 

Der Gebrauch des Generalschlüssels wäre im Einzelfall 

nicht nachprüfbar gewesen, 

Aus Gründen des Datenschutzes halte ich ein solches 

Vorgehen für nicht vertretbar, Allerdings scheint 

es mir leicht möglich zu sein, Vorkehrungen zu treffen, 

um eine nachträgliche Überprüfung zu ermöglichen, 

Um eine solche Nachprüfbarkeit zu erreichen, wäre 

es zum Beispiel möglich, den Generalschlüssel in 

einem versiegelten Umschlag bei der Feuerwehr zu 

hinterlegen. Der Umschlag und das Siegel müßten 

dann allerdings regelmäßig von dem Rechenzentrum 

überprüft werden. Eine weitere Möglichkeit, den 

unkontrollierten Gebrauch des Generalschlüssels 

zu verhindern, wäre auch, ihn in einem plombierten 

Kasten, der mit einer Glasscheibe versehen ist, im 

Gebäude des Rechenzentrums zu hinterlegen. In diesem 

Fall erhielte die Feuerwehr einen Schlüssel, der 

nur den Zugang zu diesem Kasten ermöglicht. 

Weitere Lösungsmöglichkeiten, die unter Berücksichti- 

gung der örtlichen Gegebenheiten erarbeitet werden 

können, sind denkbar. Ich habe daher empfohlen, den 

Zutritt der Feuerwehr zum Dienstgebäude des Rechen- 

zentrums in der Weise zu regeln, daß in jedem 

Fall ein unbemerkter Zutritt ausgeschlossen wird. 

Sicherung des Auslagerungsarchivs 

In dem Keller eines zum Gebäudekomplex eines Rechen- 

zentrums gehörenden Verbindungsgebäudes ist das Aus- 

lagerungsarchiv untergebracht. Zur Sicherung in Ka- 

tastrophenfällen werden hier zusätzliche Kopien 

der wichtigsten Dateien abgelegt.
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Die räumliche Sicherung dieses Auslagerungsarchivs 

ist aber unzureichend, So hat das Archiv unter anderem 

ein ungesichertes Außenfenster,. 

Ich habe empfohlen, die Möglichkeit der Einführung 

folgender Sicherungsmaßnahmen zu prüfen: 

- Das Fenster des Auslagerungsarchivs könnte 

zugemauert werden. Alternativ wäre es auch 

möglich, als Verglasung Panzerglas zu wählen. 

Jedenfalls sollten die bisherigen Scheiben 

umgehend durch Bruchmelder gesichert werden. 

- Das Innere des Auslagerungsarchivs sollte durch 

Bewegungsmelder gesichert werden. 

Zusätzlich habe ich auf die Tatsache hingewiesen, 

daß das Auslagerungsarchiv im Gebäudekomplex des 

Rechenzentrums liegt. Die Sicherheit im Katastrophen- 

fall wäre zweifellos größer, wenn das Auslagerungs- 

archiv in einem räumlich getrennten und entfern- 

teren Gebäudekomplex untergebracht wäre, 

Schlüsselnummern auf Schlössern 

Heute ist es vielfach üblich, in ein Schloß äußerlich 

sichtbar die Nummer des zugehörigen Schlüssels einzu- 

prägen. Das gilt sowohl für Schreibtische und Schränke 

als auch für Transporttaschen und Vorhängeschlösser, 

Durch diese Maßnahme soll eine Schnellere Wiederbe- 

schaffung bei Verlust des Schlüssels gewährleistet 

sein. 

Die Sicherheit ist damit aber zweifellos beeinträch- 

tigt. Auf diese Tatsache habe ich bereits in meinem 

zweiten Tätigkeitsbericht (D.4.b) hingewiesen, Erneut 

mußte ich jetzt in verschiedenen Fällen auf derartige 

Unsicherheiten aufmerksam machen,
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Schlösser an Schränken, Schreibtischen oder Taschen, 

die den einzigen Schutz von Datenträgern mit personen- 

bezogenen Daten darstellen, sollten nicht äußerlich 

sichtbar die Nummern der zugehörigen Schlüssel tragen. 

Eventuell eingeprägte Schlüsselnummern sollten daher 

unkenntlich gemacht werden,
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Organisatorisch-technische Maßnahmen 

Im organisatorisch-technischen Bereich stand im Berichts- 

zeitraum die Sicherung der Datenstationen im Vordergrund. 

Datenverarbeitungsanlagen mit zahlreichen angeschlossenen 

Datenstationen sind heute nicht selten, Die Sicherung 

dieser Datenstationen entspricht aber nicht immer den 

Erfordernissen. Selbst in einigen großen Programmsystemen 

ist noch kein hinreichender Schutz der angeschlossenen 

Datenstationen verwirklicht, 

Schutz der Datenstationen ist meist eine Frage des Gesanmt- 

konzepts. Dem Anwender oder Auftraggeber fehlt häufig das 

ADV-Wissen, um entsprechende Anforderungen stellen zu 

können. Auch sind ihm die möglichen Unsicherheiten 

nicht bewußt. Hier sollte der Auftragnehmer eine sehr 

wichtige Beratungsfunktion übernehmen. 

a) Sicherung von Datenstationen 
  

- Änderung von Paßworten 

Falls die Sicherung von Datenstationen über Paßworte 

erfolgt, sollten diese in gewissen, nach Möglichkeit 

unregelmäßigen zeitlichen Abständen geändert werden, 

um die Schutzwirkung des Verfahrens zu erhalten, 

Falls Faßworte über einen zu langen Zeitraum unver- 

ändert bleiben, wird deren Schutzwirkung deutlich 

beeinträchtigt. 

Ich habe empfohlen, diejenigen Mitarbeiter, die zur 

Vergabe von Paßworten berechtigt sind, zu verpflichten, 

diese jeweils in geeigneten Zeitabständen zu ändern. 

Bei manchen datenverarbeitenden Systemen ist nicht 

der Auftragnehner, sondern der Auftraggeber für die 

Änderung von Paßworten zuständig. Den Auftraggebern 

ist häufig nicht bewußt, daß Paßworte in geeigneten
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zeitlichen Abständen geändert werden müssen, um 

deren Schutzwirkung zu erhalten. Daher habe ich in 

einem deratigen Fall der datenverarbeitenden Stelle 

zusätzlich empfohlen, ihre Auftraggeber auf die Not- 

wendigkeit der Änderung von Paßworten hinzuweisen 

und ihnen nahezulegen, die dort für die Änderung 

der Paßworte zuständigen Mitarbeiter entsprechend 

schriftlich anzuweisen. 

Maßnahmen bei der Eingabe eines nicht bekannten 

Paßwortes 

Bei einem Rechenzentrum, an dessen Datenverarbeitungs- 

anlage zahlreiche dezentral aufgestellte Datenendgeräte 

angeschlossen sind, wurde folgendes festgestellt: 

Die Eingabe eines der Anlage nicht bekannten Paßwortes 

wird am Bedienungsbildschirm im Maschinenraum ange- 

zeigt. Diese Anzeige wird gleichzeitig als Konsol- 

nachricht auf Magnetband aufgezeichnet und anschließend 

archiviert. Eine darüber hinausgehende Reaktion er- 

folgt aber nicht. 

Ich habe verschiedene Maßnahmen empfohlen, um sämt- 

liche Eingaben unzulässiger Paßworte auszuwerten, 

So sollten die Auftraggeber jeweils eine Liste dieser 

Eingaben mit Angabe von Datum, Uhrzeit und Kennzeich- 

nung des zur Eingabe benutzten Datenendgerätes er- 

halten. Derartige Listen sollten in regelmäßigen 

Zeitabständen angefertigt werden. Nach deren Aus- 

wertung sollte geprüft werden, ob weitere Maßnahmen 

erforderlich sind. 

Eines besonderen Schutzes bedarf selbstverständlich 

eine Security-Datenbank, in der die Paßworte der- 

jenigen Mitarbeiter gespeichert sind, die zur ver- 

gabe und Änderung von Paßworten berechtigt sind und 

den Umfang der jeweiligen Zugriffsbefugnisse fest- 

legen können (Security-Manager). Hier habe ich zwei 

zusätzliche Maßnahmen empfohlen:
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- Die Maschinenbediener sollten angewiesen werden, 

bei jedem unzulässigen Versuch des Zugriffs zur 

Security-Datenbank umgehend die Dienststelle 

anzurufen, in deren Bereich Sich die Datenend- 

station befindet, von der dieser Versuch ausgeht, 

- Jeder Security-Manager sollte regelmäßig eine 

Liste aller seinen Bereich betreffenden Zugriffe 

zur Security-Datenbank erhalten, 

Schutz der Datenendgeräte vor unbefugter Benutzung 

Bei einem anderen datenverarbeitenden System mit 

zahlreichen dezentral angeschlossenen Datenend- 

geräten wird die Benutzung der Datenendgeräte mit 

Ausweislesern überwacht. Jeder berechtigte Benutzer 

hat einen Ausweis und erhält nur über diesen Aus- 

weis Zugriff zum System, Der Versuch des Zugriffs 

mit einem nicht gültigen Ausweis wird abgewiesen. 

Ein derartiger Fehlversuch wird vom System aller- 

dings nicht protokolliert. Das System kontrolliert 

auch nicht, ob möglicherweise zahlreiche Fehlver- 

suche an demselben Datenendgerät nacheinander 

erfolgen. Der Schutz vor unberechtigter Benutzung 

ist durch das Fehlen derartiger Maßnahmen reduziert, 

Ich habe daher empfohlen, ergänzende Maßnahmen 

vorzusehen, um die Datenendgeräte besser vor un- 

befugter Benutzung zu Schützen. 

Einschränkung der Zugriffsmöglichkeit 

von Datenendgeräten 

  

Die Zugriffsmöglichkeit von Datenendgeräten sollte 

im allgemeinen doppelt eingeschränkt sein: Jeder 

Mitarbeiter sollte nur zu denjenigen Daten Zugriff 

haben, die er im Rahmen der ihm übertragenen Aufgabe
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benötigt. Jede Datenstation sollte durch das System 

auf den Zugriff zu solchen Daten beschränkt sein, 

zu denen diejenigen Mitarbeiter zugriffsberechtigt 

sind, die an dieser Datenstation zu arbeiten haben. 

In zwei Fällen mußte auf die Notwendigkeit derarti- 

ger Beschränkungen hingewiesen werden, 

Bei einer datenverarbeitenden Stelle, die ein 

überregional eingesetztes und von ihr nicht ent- 

wickeltes Anwendersystem verwendet, wurde festge- 

stellt, daß dieses leider weder die Einschränkung 

der Zugriffsberechtigung einzelner Mitarbeiter 

noch eine Einschränkung der Zugriffsmöglichkeit 

einzelner Datenstationen ermöglicht, Die an das 

Rechenzentrum angeschlossenen speichernden Stellen 

sind daher nicht in der Lage, Zugriffsbeschränkungen 

durch entsprechende Maßnahmen im Rechenzentrum 

maschinell absichern zu lassen. Diese Möglichkeit 

sollte aber unbedingt bestehen, 

Ich habe daher dringend empfohlen, eine Weiterent- 

wicklung des Anwendersystems zu veranlassen, Diese 

sollte ermöglichen, daß für einzelne Mitarbeiter 

und für einzelne Datenstationen Spezifizierte Zu- 

griffsbeschränkungen festgelegt werden können, 

deren Einhaltung das System sicherstellt. 

In einem anderen Fall wurde festgestellt, daß 

sich die angeschlossenen Datenendgeräte in zwei 

Gruppen aufteilen lassen. Bei der einen Gruppe 

handelt es sich um Datenendgeräte, die ausschließ- 

lich der Datenerfassung dienen. Sie sind daher bei 

einer Organisationseinheit aufgestellt, deren Auf- 

gabe die Datenerfassung ist. Bei der zweiten Gruppe 

der Datenendgeräte handelt es sich um solche, die 

dem Dialog mit der Anlage und der Abfrage von ge- 

speicherten Daten. dienen, Eine Datenerfassung er- 

folgt über diese Geräte nicht, Sie stehen daher
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auch nicht im Bereich der Datenerfassung. Die 

Geräte an diesen beiden Aufstellungsorten waren 

in ihrer Funktion nicht eingeschränkt. 

Zur Erhöhung der Sicherheit habe ich empfohlen, die 

Programme so zu gestalten, daß von den der Daten- 

erfassung dienenden Datenendgeräten kein Dialog 

und keine Dateiabfrage und von den dem Dialog und 

der Dateiabfrage dienenden Datenendgeräten keine 

Datenerfassung möglich ist, 

Umbenennung von Datenstationen 
  

Bei einem Rechenzentrum, das Auftragsdatenverar- 

beitung für eine Anzahl speichernder Stellen durch- 

führt, stellten meine Mitarbeiter fest, daß die 

Möglichkeit der Umbenennung der bei den speichernden 

Stellen stehenden Datenstationen durch Eingabe 

einer bestimmten Zeichenfolge in diese Datenstatio- 

nen möglich war, Nach ihrer Umbenennung wird 

eine Datenstation von dem System als Datenstation 

der durch die Zeichenfolge festgelegten anderen 

speichernden Stelle behandelt. An der Datenstation 

ist dann der volle Dateiumfang der anderen spei- 

chernden Stelle zur Abfrage verfügbar. 

Auf die geäußerten Bedenken wurde zwar eingewandt, 

daß den angeschlossenen speichernden Stellen das 

Verfahren zur Umbenennung einer Datenstation nicht 

bekannt sei. Die Möglichkeit der unkontrollierten 

Umbenennung von Datenstationen muß aber gleichwohl 

als erhebliche Gefährdung der Datensicherheit ange- 

sehen werden. Auch ist nach aller Erfahrung anzu- 

nehmen, daß einzelnen Mitarbeitern der angeschlosse.- 

nen speichernden Stellen nach einiger Zeit das 

Verfahren zur Umbenennung von Datenstationen bekannt 

sein wird.
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Ich habe daher empfohlen, möglichst umgehend sicher- 

zustellen, daß keine der Datenstationen in der Lage 

ist, die ihr zugeteilten Zugriffsbefugnisse selb- 

ständig zu erweitern, 

Besonderer Schutz von Mitarbeiterkonten 

Bei einem im Bereich der Krankenversicherung einge- 

setzten Datenverarbeitungssystem bestand keine 

Möglichkeit, Mitarbeiterkonten durch eine Einschrän- 

kung der Zugriffsberechtigung besonders zu schützen. 

Diese Situation ist unbefriedigend. Sachlich wird 

es im allgemeinen möglich sein, die Berechtigung 

des Zugriffs auf Mitarbeiterkonten nur wenigen 

Mitarbeitern zu erteilen, Das System sollte die 

Möglichkeit bieten, die entsprechende Zugriffbe- 

schränkung einzuführen und deren Einhaltung zu 

sichern, 

Ich habe daher eine Weiterentwicklung empfohlen, 

durch die für Mitarbeiterkonten die Möglichkeit 

einer zusätzlichen Zugriffsbeschränkung vorgesehen 

wird. 

Überflüssige Zugriffsmöglichkeiten von 

Datenstationen 

Mehrfach konnten meine Mitarbeiter beobachten, daß 

die Zugriffsmöglichkeiten von Datenstationen nicht 

in dem erforderlichen Umfang beschränkt waren oder 

daß in zu großer Zahl Datenstationen aufgestellt 

waren, die Zugriff zu empfindlichen Daten hatten, 

In einem Fall waren mehrere Datenstationen für 

die interaktive Programmierung angeschlossen, 

Es bestand die Möglichkeit, von diesen Datenstationen 

auf sämtliche echten Dateien mit personenbezogenen
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Daten zuzugreifen. Da das Rechenzentrum über zwei 

getrennte Datenverarbeitungsanlagen verfügt, habe 

ich empfohlen, die für die interaktive Programmierung 

eingesetzten Datenstationen an eine getrennte An- 

lage anzuschließen. Eine Möglichkeit des Zugriffs 

zu den echten Dateien besteht dann für diese Daten- 

stationen nicht mehr, 

Für die Kontrolle der einwandfreien Arbeit eines 

Informationssystems kann es erforderlich sein, 

in dem Rechenzentrum eine Datenstation mit der 

Zugriffsmöglichkeit auf personenbezogene Daten 

aufzustellen, In einem Fall konnte ich feststellen, 

daß zu Kontrollzwecken im Rechenzentrum mehrere 

voll zugriffsberechtigte Datenstationen installiert 

waren. Die Datenstationen waren an den jeweiligen 

Aufstellungsorten gegen unbefugte Benutzung keines- 

falls hinreichend gesichert. 

Von mir wurde die Beschränkung auf eine einzige 

Datenstation empfohlen. Diese sollte dann so aufge- 

stellt sein, daß eine unbefugte Benutzung ausge- 

schlossen ist, 

b) Sicherung von Dateien 

- Verfalldatum bei Magnetbändern und Magnetplatten 

Der Kennsatz jeder Datei auf Magnetband oder Magnet- 

platte enthält ein Verfalldatum, Dieses Verfall- 

datum wird vom Programm eingesetzt, bevor die 

Datei auf dem Datenträger aufgezeichnet wird. 

Das Verfalldatum nennt den ersten Tag, an dem die 

Daten der Datei überschrieben oder gelöscht werden 

dürfen, Durch maschinelle Auswertung des Verfall- 

datums sollen Dateien gegen vorzeitiges Löschen 

oder Überschreiben mit neuen Daten gesichert 

werden,
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Bei einem Rechenzentrum wurde festgestellt, daß 

als Verfalldatum regelmäßig der 31.12.1999 

eingesetzt wird. Jeder Versuch des Löschens oder 

Überschreibens einer Datei wird daher zunächst von 

der Datenverarbeitungsanlage abgewiesen und führt 

zu einer Anzeige auf dem Bedienungsbildschirm. 

Der Maschinenbediener kann die Sperre beseitigen, 

indem er eine der Anweisungen IGNORE oder DELETE 

in die Anlage eingibt. 

Durch Angabe des Verfalldatums 31.12.1999 

will das Rechenzentrum erreichen, daß vor jedem 

Beschreiben oder Löschen eines Magnetbandes oder 

eines Plattenbereichs eine letzte Kontrolle durch 

den Maschinenbediener erfolgt, Die Sicherheit 

der Verarbeitung Soll auf diese Weise erhöht werden, 

Gegen diese Praxis, die sich von den Regelungen 

in anderen Rechenzentren unterscheidet, habe ich 

Bedenken, da dadurch die Sicherheit des Ablaufs 

nicht erhöht, sondern verringert wird. 

Den erforderlichen Überblick, um Aufbewahrungs- 

fristen festzulegen, hat nur der Organisator. 

Entscheidungen über das Verfalldatum sind daher 

vom Organisator während der Programmentwicklung 

zu treffen. Das vom Anwenderprogramm in ein Datei. 

etikett eingesetzte Verfalldatum berücksichtigt 

dann sämtliche Erfordernisse der Datensicherung. 

Sobald das angemessene Verfalldatum eingetragen 

ist, verhindern die Systemprogramme bei jedem 

Schreibversuch ein vorzeitiges Löschen oder Über- 

schreiben der Datei. 

Bei diesem Rechenzentrum hat der Maschinenbediener 

die letzte Verantwortung, eine Datei zum Löschen 

oder Überschreiben freizugeben. Dabei fehlt ihm
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aber das Wissen, um diese Entscheidung sachgerecht 

treffen zu können. Außerdem muß er unter Zeitdruck 

entscheiden, falls das anfordernde Programm in 

der Datenverarbeitungsanlage wartet. Die Sicher- 

heit der Verarbeitung ist daher eingeschränkt, 

Bedenklich ist diese Verlagerung der Verantwortung 

aber auch unter einem anderen Gesichtspunkt. Aus 

Sicherheitsgründen werden in der Datenverarbeitung 

Funktionstrennungen verwirklicht. Neben dem Orga- 

nisator, der die grundsätzliche Entscheidung über 

das Verfalldatum trifft, sollte lediglich der 

Archivverwalter oder Arbeitsvorbereiter eine Datei 

zum Löschen oder Überschreiben freigeben dürfen. 

Ein Übertragen dieser Befugnis auf den Maschinen- 

bediener erscheint mir bedenklich, Aufgabe des 

Maschinenbedieners sollte ausschließlich die weisungs- 

gemäße, rationelle Abwicklung der Programme auf 

der Datenverarbeitungsanlage sein, Arbeiten, die 

eine Kenntnis des fachlichen Inhalts der Programme 

oder Dateien voraussetzen, Sollten dem Maschinen. 

bediener nicht übertragen werden, 

Ich habe daher empfohlen, in die Dateikennsätze 

realistische Verfalldaten einzusetzen. 

Verwendung von Dateikennsätzen 

Nach der Norm DIN 66029 (Kennsätze und Dateian- 

ordnung auf Magnetbändern für den Datenaustausch) 

hat jedes für den Datenaustausch bestimmte Magnet. 

band einen ersten Datei-Anfangskennsatz (HDR 1) 

zu enthalten. Bei einer der kontrollierten Speichern- 

den Stellen besteht eine entsprechende Regelung 

für den Datenträgeraustausch mit den Geschäfts- 

partnern,
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Bedauerlicherweise werden aber entgegen dieser 

eindeutigen Regelung von den Geschäftspartnern 

im allgemeinen Magnetbänder ohne den Datei-Anfangs- 

kennsatz HDR 1 angeliefert, Die bei der maschi- 

nellen Verarbeitung allgemein übliche Prüfung 

des Datei-Anfangskennsatzes entfällt daher beim 

Lesen dieser Magnetbänder. Dadurch ist die Sicher- 

heit der Verarbeitung dieser Magnetbänder beein- 

trächtigt. 

Beeinträchtigt ist aber auch die Sicherheit der 

Verarbeitung aller übrigen Magnetbänder des Rechen- 

zentrums, da es dem Maschinenbediener als selbst- 

verständliche Maßnahme gestattet ist, Dateikennsätze 

zu überspringen, 

Ich habe daher empfohlen, daß das Rechenzentrum 

seinen Geschäftspartnern die Verwendung von Datei- 

kennsätzen empfiehlt und darauf hinweist, daß chne 

diese Kennsätze die Sicherheit der Verarbeitung 

beeinträchtigt ist, 

Verwendung der Anweisungen IGNORE und DELETE 

Bei der datenverarbeitenden Stelle, die die Nichtbe- 

achtung des Verfalldatums bei Magnetbändern und 

Magnetplatten durch den Maschinenbediener zuläßt 

und von ihren Geschäftspartnern Magnetbänder 

ohne Dateikennsätze erhält, regelt eine Dienstan- 

weisung die Verwendung der Anweisungen IGNORE und 

DELETE durch den Maschinenbediener. Diese Anweisungen 

ermöglichen es dem Maschinenbediener, ohne Rücksicht 

auf entgegenstehende Angaben in dem Dateikennsatz 

eine Datei zu löschen oder zu überschreiben, IGNORE 

und DELETE beseitigen eine wichtige Sicherheits- 

schranke und sollten daher nur im Notfall einge- 

setzt werden dürfen.
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Beschränkungen für den Einsatz von IGNORE und 

DELETE sind in der Dienstanweisung dieser datenver- 

arbeitenden Stelle leider nicht enthalten, weil 

die in den vorangehenden beiden Punkten beschriebe- 

nen Situationen den Maschinenbediener zur regel- 

mäßigen Verwendung dieser Anweisungen zwingen. 

Eine Änderung erwarte ich erst durch die von mir 

zu diesen Punkten vorgeschlagenen Maßnahmen, 

Ich habe empfohlen, anschließend die Dienstanwei- 

sung zu ändern und die Anweisungen IGNORE und DELETE 

nur noch in begründeten Ausnahmefällen zuzulassen. 

Die Notwendigkeit der Verwendung einer dieser 

Anweisungen sollte in jedem Einzelfall nachträg- 

lich überprüfbar sein. 

Anschluß von Kleincomputern 
  

Bei einem für das Kataster- und Vermessungswesen 

eingesetzten System sind Kleincomputer außerhalb 

des Rechenzentrums an verschiedenen Orten aufge- 

stellt. Die Anlagen haben über das Wählnetz Zugriff 

zur zentralen Datenverarbeitungsanlage des Rechen- 

zentrums, Aktiver Partner bei der Verbindungsauf- 

nahme ist der dezentral aufgestellte Kleincomputer, 

Die Datenverarbeitungsanlage des zentralen Rechen- 

zentrums wird von diesem angewählt. 

Innerhalb der zentralen Datenverarbeitungsanlage 

besteht dann Zugriff zu dort gespeicherten personen- 

bezogenen Daten. Eine Datenabfrage mit direkter 

Rückantwort an den Kleincomputer ist allerdings 

nicht möglich. Vom Kleincomputer können lediglich 

Verarbeitungsaufträge an das Rechenzentrum gegeben 

werden, die dort als Batch-Aufgaben ablaufen und 

deren Ergebnisse der speichernden Stelle zugeleitet 

werden, Die Verarbeitungsaufträge können auch 

Dateiänderungen beinhalten,
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Als einzige in das System eingebaute Sicherung 

ist bisher die Eingabe einer Benutzeridentifikation 

vorgesehen. Der Gesamtablauf wird allerdings zu- 

sätzlich dadurch gesichert, daß jeder Arbeitsauf- 

trag zu einer Druckausgabe führt, die an die 

speichernde Stelle zurückgesandt wird, 

Vor allem im Hinblick auf die Zugriffsmöglichkeit 

aus dem Wählnetz halte ich die vorhandene Sicherung 

nicht für ausreichend, Ich habe daher empfohlen, 

eine zusätzliche Sicherung im System zu verwirk- 

lichen. Dabei könnte es sich um eine Sicherung 

durch Paßworte handeln, 

Übersicht über eingesetzte Programme und ver- 
  

arbeitete Dateien 

Im Rahmen interner Kontrollen sollten öffentliche 

Stellen unter anderem für ausgewählte Zeiträume 

rückwirkend überprüfen, ob für jedes Programm, 

das eingesetzt wurde, ein schriftlicher Auftrag 

existiert und ob Dateien mit personenbezogenen 

Daten ausschließlich im Rahmen vorliegender Auf- 

träge der Auftraggeber verarbeitet wurden, Diese 

nachträgliche Kontrolle läßt sich allerdings nur 

dann durchführen, wenn Unterlagen vorliegen, denen 

die entsprechenden Angaben über eingesetzte Pro- 

gramme und verarbeitete Dateien entnommen werden 

können. 

während eines Kontrolibesuchs wurde besprochen, daß 

es ohne besondere Schwierigkeiten möglich sei, eine 

Datei mit den erforderlichen Angaben zu führen 

und laufend fortzuschreiben, Aus dieser Datei kann 

bei Bedarf eine Übersichtsliste für Kontrollzwecke 

gedruckt werden.
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Ich habe empfohlen, die für Dateiführung und Listen- 

druck erforderlichen Programme zu erstellen und 

die Datei der eingesetzten Programme und verar- 

beiteten Dateien regelmäßig zu führen und fort- 

zuschreiben.



E. Sonstige allgemeine Fragen des Datenschutzes 

1. On-line-Anschlüsse 

Die fortschreitende Automatisierung von Verwaltungsverfahren 

legt es den Öffentlichen Stellen zunehmend nahe, sich zur 

Vereinfachung und Beschleunigung der Aufgabenerledigung 

durch automatisierte Abrufverfahren (On-line-Verfahren) den 

unmittelbaren Zugriff auf die Datenbestände anderer öffent- 

licher Stellen zu ermöglichen. In diesen Abrufverfahren 

wird dem Empfänger im allgemeinen die gesamte Datei zur 

Verfügung gestellt, 

Mit dem Bereithalten zum Abruf gilt nach der Definition 

in $ 2 Abs, 2 Nr. 2 DSG NW der gesamte Datenbestand als 

übermittelt. Ob und in welchem Umfang eine öffentliche 

Stelle mit Datenstation für den On-line-Zugriff von der 

Möglichkeit des Abrufs tatsächlich Gebrauch macht, ist 

unerheblich. Entscheidend ist, daß sich hinsichtlich 

aller zum Abruf bereitgehaltenen Daten die Frage nach 

der Zulässigkeit der Übermittlung stellt. Da es nur weni- 

ge Fälle geben wird, in denen die Kenntnis des gesamten 

zum Abruf bereitgehaltenen Datenbestandes zur Aufgabener- 

füllung erforderlich ist, wäre im Hinblick auf den gesetz- 

lichen Übermittlungsbegriff ein On-line-Zugriff nur in 

wenigen Fällen zulässig (vgl. oben C.1.d, C.8,.b und C.16.b). 

Zur Überwindung dieser Schwierigkeiten habe ich versucht, 

auf die Verfahrenskonzepte Einfluß zu nehmen, um diese 

mit der heutigen Rechtslage in Übereinstimmung zu bringen, 

ohne gleichzeitig Abläufe zu unterbinden, die von der Verwal- 

tung als notwendig angesehen werden, Dies wird aber nicht 

in allen Fällen möglich sein, 

Die derzeitige Situation ist unbefriedigend, Sie gibt zu 

der Überlegung Anlaß, ob der Begriff der Datenübermitt- 

lung in $ 2 Abs, 2 Nr, 2 DSG NW, nach dem alle zum Abruf
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bereitgehaltenen Daten als übermittelt anzusehen sind, 

praktikabel ist. Die Datenschutzbeauftragten des Bundes 

und der Länder haben deshalb vorgeschlagen, die Zulässig- 

keit von On-line-Verfahren im Rahmen der Novellierung 

des Bundesdatenschutzgesetzes neu zu regeln. Der Vorschlag 

der Datenschutzbeauftragten ist als Anlage zu diesem 

Bericht abgedruckt, 

Auch die parlamentarischen Beratungen zum Entwurf eines 

neuen Meldegesetzes Nordrhein-Westfalen gaben mir Gelegen- 

heit, auf das zusätzliche Gefahrenpotential hinzuweisen, 

das On-line-Anschlüssen innewohnt. Ich habe deshalb vorge- 

schlagen, Voraussetzungen für die Zulässigkeit solcher 

Anschlüsse bereits im Meldegesetz festzulegen.
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2. Auftragsdatenverarbeitung 
  

In meinem zweiten Tätigkeitsbericht (E.3.) dargelegte 

Schwierigkeiten öffentlicher Stellen, bei Datenverarbei- 

tung im Auftrag nach $ 7 Abs. 1 Satz 2 DSG NW sicherzu- 

stellen, daß sich Dienstleistungsunternehmen als Auftras- 

nehmer meiner Kontrolle unterwerfen, konnten weitgehend 

ausgeräumt werden. So hat auch das dort genannte über- 

regionale Unternehmen, das unter anderem Daten im Auftrag 

öffentlicher Stellen des Landesbereichs verarbeitet, mit- 

geteilt, es werde Forderungen zur Unterwerfung nach 

8 7 Abs. 1 Satz 2 DSG NW von Auftraggebern mit Sitz in 

Nordrhein-Westfalen entsprechen, 

Der Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen stimmt 

mit mir in der Frage der Notwendigkeit einer unbedingten 

Unterwerfungserklärung nach $ 7 Abs. 1 Satz 2 DSG NW 

überein. Ob und in welchen Umfang ich bei Vorliegen der 

Erklärung von meinem Kontrolirecht Gebrauch mache, hängt 

jeweils von den Umständen des Einzelfalles ab, Im Berichts- 

zeitraum bestand für eine entsprechende Kontrolle keine 

Veranlassung.
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3. Datenerhebung 

Im Zusammenhang mit den Jahreserhebungen der Erziehungs- 

beratungsstellen hatte ich gefordert, daß die Datenerhe- 

bung bei den Betroffenen unter voller Anwendung des 

$ 10 Abs. 2 DSG NW erfolgt (C.12.e meines zweiten Tätig- 

keitsberichts). Der Minister für Arbeit, Gesundheit und 

Soziales hat sich dem im Ergebnis angeschlossen, 

Die Landesarbeitsgemeinschaft der Öffentlichen und Freien 

Wohlfahrtspflege in Nordrhein-Westfalen hat sich demgegen- 

über darauf berufen, daß für die Datenerhebung durch 

Erziehungsberatungsstellen eine Hinweispflicht nach 

$ 10 Abs. 2 DSG NW (für Sozialleistungsträger jetzt 

$ 9 Abs. 2 BDSG) nicht bestehe, da die Daten keinen Ein- 

gang in Dateien finden würden, 

Dieser Ansicht bin ich entgegengetreten. Seit Beginn mei- 

ner Tätigkeit vertrete ich die Auffassung, daß die Hin- 

weispflicht ohne Rücksicht darauf gilt, ob die Daten 

anschließend in einer Datei gespeichert werden (D.1.d 

meines ersten, E.1. meines zweiten Tätigkeitsberichts). 

Der Zweck der Vorschrift würde nicht erfüllt, wenn die 

Hinweispflicht von einem künftigen ungewissen Ereignis 

abhängig gemacht würde, etwa wenn die datenerhebende 

Stelle bei der Erhebung noch nicht weiß, ob eine Speiche- 

rung in einer Datei erfolgen wird, oder wenn die Ent- 

scheidung bewußt zurückgestellt wird, um die Hinweis- 

pflicht zu umgehen, Entsprechendes gilt, wenn eine 

zunächst manuell geführte interne Datei in eine externe 

umgewandelt oder auf ein automatisiertes Verfahren 

umgestellt wird. Für diese Fälle fordert die Landesregie- 

rung in ihrer Stellungnahme zu meinem ersten Tätigkeits- 

bericht (S. 15} Zwar einen nachträglichen Hinweis, Dieser 

reicht jedoch zur Erfüllung des Zwecks der Vorschrift 

nicht aus. Durch den Hinweis soll der Betroffene in die 

Lage versetzt werden, Selbst zu prüfen, ob und in welchem
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Umfang er zur Mitwirkung verpflichtet ist, Hierzu ist er- 

forderlich, daß der Hinweis vor der Datenerhebung erfolgt. 

Im übrigen zeigte sich auch in diesem Berichtszeitraum, daß 

noch immer zu viele Daten erhoben werden. Zahlreiche Einga- 

ben bestätigten die Neigung Öffentlicher Stellen, bei Fehlen 

einer eindeutigen und klar abgegrenzten gesetzlichen Er- 

mächtigung möglichst umfangreiche Erhebungen durchzuführen, 

Dabei unterlagen sie häufig der Gefahr, die Erhebung auch 

auf solche Daten auszudehnen, deren Kenntnis letztlich für 

die Aufgabenerfüllung nicht notwendig ist. 

Es Kann nicht übersehen werden, daß der technische Fortschritt 

bei der Datenverarbeitung eine ständige Versuchung darstellt, 

möglichst umfangreiche Datensammlungen anzulegen, 

Angesichts dieses Sachzusammenhanges dem Datenschutz vorzuwer- 

fen, die Erfüllung seiner Forderungen verursache einen unver- 

hältnismäßig hohen Verwaltungsaufwand, geht an dem Problem 

vorbei. Wenn die Erhebung von Daten stets auf das für die 

jeweilige Aufgabenerfüllung unabdingbare Mindestmaß be- 

schränkt bliebe, So wäre der notwendige Verwaltungsaufwand 

bereits dadurch deutlich geringer, Dies gilt umso mehr, 

wenn jeweils vor der Datenerhebung auch kritisch geprüft 

wird, ob zur Aufgabenerfüllung ein Personenbezug der 

Daten überhaupt zwingend erforderlich ist, 

Abgesehen von der Frage der Zulässigkeit schafft eine über- 

flüssige Datenerhebung immer ein erhöhtes Datenschutzri- 

siko, das letztlich nur durch Sicherheitsvorschriften und 

mehr oder minder kostspielige technische und organisato- 

rische Maßnahmen ausgeglichen werden kann, In diesem 

Sinne können auch Forderungen des Datenschutzes ein Beitrag 

zur Rationalisierung der Verwaltung sein.
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Auskunft an den Betroffenen 

Die Eingaben zweier Bürger betrafen die Form der Auskunfts- 

erteilung nach $ 16 DSG NW, Die speichernden Stellen er- 

teilten den Betroffenen zwar Schriftlich Auskunft, lehnten 

die beantragte Form der Auskunftserteilung - Präsentation 

auf dem Bildschirm, Ablichtung von Karteikarten - jedoch 

ab. Die Bürger bemängelten, die Schriftform erlaube 

ihnen im Gegensatz zu der von ihnen beantragten Form 

nicht zu prüfen, ob die Auskunft vollständig und fehlerfrei 

sei. Außerdem führe der mit der zusätzlichen Schreibar- 

beit verbundene Verwaltungsaufwand zu einer vermeidbaren 

Verzögerung. 

Nach $ 16 Abs, 1 Satz 3 DSG NW bestimmt die speichernde 

Stelle das Auskunftsverfahren, insbesondere die Form der 

Auskunftserteilung nach pflichtgemäßem Ermessen, Der 

Gesetzgeber hat davon abgesehen, Form und Verfahren der 

Auskunftserteilung im einzelnen zu regeln. Für die Aus- 

kunft ist im Gegensatz zu den Regelungen im nicht-öffent- 

lichen Bereich ($$ 26, 34 BDSG) nicht die Schriftform 

vorgeschrieben, Es können daher schriftliche Auskunft, 

mündliche Auskunft und die Gewährung von Einsicht in 

schriftliche Unterlagen oder die Präsentation auf dem 

Bildschirm in Betracht kommen, Die Verfahrensgestaltung 

liegt auch insoweit im pflichtgemäßen Ermessen der 

speichernden Stelle, Soweit der Antragsteller ein berech- 

tigtes Interesse hat, ist ihm schriftlich Auskunft zu 

geben, Im übrigen sollte dem Betroffenen grundsätzlich 

gestattet werden, auf eigene Kosten Kopien zu fertigen 

(vgl. Dammann in Simitis/Dammann/Mallmann/Reh, BDSG, 

3. Aufl., $ 13 Rdnr. 39). 

Ich habe die speichernden Stellen auf diese Erwägungen 

für die Ausübung des Ermessens im Einzelfall hingewiesen 

und um Prüfung gebeten, ob den Betroffenen in der von 

ihnen gewünschten Form Auskunft erteilt werden kann,
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F, Verwirklichung der Datenschutzforderungen 

In meinem ersten Tätigkeitsbericht (A.5.f) habe ich darauf 

hingewiesen, daß dem Landesbeauftragten für den Datenschutz 

keine rechtlichen Möglichkeiten zur Verfügung Stehen, die 

Einhaltung der Datenschutzvorschriften nach seiner Rechts- 

auffassung im Konfliktfall durchzusetzen. Ein Weisungsrecht 

gegenüber den von ihm kontrollierten Stellen steht ihm 

nicht zu. Der Landesbeauftragte ist deshalb auf die Einsicht 

und das rechtsstaatliche Bewußtsein dieser Stellen ange- 

wiesen, In vielen Fällen war eine erfreuliche Bereitschaft 

zu datenschutzrechtlichem Mitdenken festzustellen. Oft 

konnten datenschutzfreundliche Lösungen auch dann erreicht 

werden, wenn die Rechtsfrage streitig war. Gelegentlich 

waren allerdings auch bloße Abwehrreaktionen zu verzeichnen, 

Soweit die Forderungen des Datenschutzes von Teilen der 

Verwaltung als störend, lästig, leistungshemmend oder gar 

erfolgsgefährdend bezeichnet werden, müssen sich die Ver- 

treter dieser Ansicht entgegenhalten lassen, daß "optimale 

Effizienz nur im Rahmen von Recht und Gesetz möglich" ist 

(so Bundeskanzler Schmidt in einer Ansprache im Bundesamt 

für Verfassungsschutz am 16. November 1979). 

Sicher ist der Landesbeauftragte für den Datenschutz in 

seiner Rechtsauffassung ebenso wenig unfehlbar wie die 

zuständigen obersten Landesbehörden. Über die Zulässig- 

keit des Umgangs mit personenbezogenen Daten können ver- 

bindlich nur die Gerichte im Einzelfall entscheiden, Ich 

habe in mehreren Fällen den betroffenen Bürgern empfohlen, 

eine gerichtliche Entscheidung herbeizuführen, 

Düsseldorf, den 31. März 1982 

Dr, Weyer
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Anlage 

(zu E.1.) 

Beschiuß der 10. Konferenz der Datenschutzbeauftragten 

des Bundes und der Länder am 14, Dezember 1981 

A. Die Datenschutzbeauftrasten des Bundes und der Länder 

schlagen vor, zur Regelung der Zulässigkeit von auto- 

matisierten Abrufverfahren (On-line-Verfahren) im öffent- 

lichen 

ändern 

1.82 

"2. 

Bereich das Bundesdatenschutzgesetz wie folgt zu 

Abs. 2 Nr. 2 wird wie folgt neu gefaßt: 

Übermitteln (Übermittlung) das Bekanntgeben 

gespeicherter oder durch Datenverarbeitung un- 

mittelbar gewonnener Daten an einen Dritten in 

der Weise, daß die Daten durch die speichernde 

Stelle an den Dritten weitergegeben werden oder 

daß der Dritte zum Abruf oder zur Einsicht bereit- 

gehaltene Daten abruft oder einsieht," 

2. Nach $ 11 ist folgender $ 11 a einzufügen: 

"g 11a 

Automatisiertes Abrufverfahren 

Wi ) Die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens, 

das den Abruf personenbezogener Daten durch Dritte 

ermöglicht, ist nur zulässig, soweit 

1. die zum Abruf bereitgehaltenen Daten ihrer Art 

nach für den Empfänger erforderlich sind, 

das Bereithalten der Daten zum sofortigen 

Abruf durch den Empfänger unter Berücksichtigung 

der schutzwürdigen Belange der Betroffenen 

und der Aufgaben der beteiligten Stellen ange- 

messen ist und 

die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt sind.
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Personenbezogene Daten, die einem Berufs- oder 

besonderen Amtsgeheimnis ($ 45 Satz 2 Nr. 1, Satz 3) 

unterliegen, dürfen nicht in ein automatisiertes 

Abrufverfahren aufgenommen werden. 

(2) Die zuständigen obersten Bundesbehörden legen 

den Anlaß und den Zweck der Übermittlung, die Daten- 

empfänger, die zu übermittelnden Daten und die nach 

$ 6 des Gesetzes erforderlichen technischen und 

organisatorischen Maßnahmen fest, Insbesondere muß 

gewährleistet sein, daß die Zulässigkeit des Abrufs 

im Einzelfall kontrolliert werden kann, Für auto- 

matisierte Abrufverfahren unter Beteiligung von 

Sicherheitsbehörden bedarf es darüber hinaus einer 

ausdrücklichen gesetzlichen Zulassung. Dies gilt 

nicht für den Anschluß von Sicherheitsbehörden an 

Datenbestände, die jedermann zur Benutzung offenstehen. 

Die Rechtsvorschriften über den Datenaustausch zwischen 

Verfassungsschutzbehörden nach dem BVerfG und zwischen 

Polizeibehörden nach dem BKAG bleiben unberührt. 

(3) Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz ist 

über die geplante Einrichtung oder Änderung eines 

automatisierten Abrufverfahrens zur Übermittlung 

rechtzeitig zu unterrichten." 

Nach $ 31 a ist folgender $ 11 b einzufügen: 

"sı1lb 

Rechtsverordnung zum Datenschutz 

Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung für 

bestimmte Sachgebiete im Rahmen einer an sich zu- 

lässigen Datenverarbeitung die Voraussetzungen näher 

regeln, unter denen personenbezogene Daten erhoben, 

verarbeitet oder sonst genutzt werden dürfen. Sie 

muß insbesondere die schutzwürdigen Belange der
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Betroffenen, berechtigte Interessen Dritter und 

Aufgaben der öffentlichen Verwaltung gegeneinander 

abwägen. In der Rechtsverordnung sind die für die 

Übermittlung zugelassenen Daten, ihre Empfänger, 

der Zweck sowie das Verfahren der Übermittlung 

festzulegen." 

Soweit durch die vorgeschlagene Fassung von $ 2 

Abs. 2 Nr, 2 BDSG der Übermittlungsbegriff auch 

für den nicht-öffentlichen Bereich geändert wird, 

halten die Datenschutzbeauftragten es für erforder- 

lich, daß auch in dem Dritten und Vierten Abschnitt 

des Bundesdatenschutzgesetzes eine Regelung aufge- 

nommen wird, die den sachlichen Anforderungen des 

vorgeschlagenen $ 11 a Rechnung trägt. 

Im Hinblick auf den vorgeschlagenen $ 11 a Abs. 2 

gehen die Datenschutzbeauftragten davon aus, daß 

in Anlehnung an die Regelung in sieben Bundesländern 

in das Bundesdatenschutzgesetz für Übermittlungen 

in den nicht-öffentlichen Bereich eine Vorschrift 

aufgenommen wird, nach der der Empfänger die über- 

mittelten Daten nur für den Zweck verwenden darf, 

zu dessen Erfüllung sie ihm übermittelt wurden.
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